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Vorwort.

In den folgenden Blättern nehme ich einige besonders

wichtige Fragen , welche durch die Häufigkeit der von

Geisteskranken verübten strafgesetzwidrigen Handlungen

angeregt werden, zum Gegenstande kurzer Besprechung.

Eine systematische und erschöpfende Behandlung

aller Beziehungen zwischen Geistesstörung und Ver-

brechen habe ich nicht beabsichtigt. Angesichts der her-

vorragenden und umfassenden Werke von v. K rafft

-

Ebing, Liman, Maschka u. A. lag eine Bearbeitung des

Gegenstandes nach Art der Lehr- und Handbücher der

gerichtlichen Psychopathologie und auf Grund einer vor-

ausgehenden Schilderung der verschiedenen Formen von

Geistesstörung nicht im Bereiche meiner Aufgabe. Auch
auf den fortdauernden Streit über das geistige Wesen der

Verbrecher überhaupt will ich nicht näher eingehen.

Wohl aber sollen einzelne Punkte, deren Besprechung

anderwärts zum Theil weniger Raum gegeben werden
kann, hier behandelt werden. Ich benutze dazu eine

grosse Anzahl ausschliesslich eigener Beobachtungen
von Geisteskranken, welche gesetzwidrige Handlungen
begangen hatten.



VI Vorwort.

Diese Beobachtungen sind im ersten Abschnitte zu-

sammengestellt. Hier finden sich die während eines Zeit-

raumes von etwa 4^ Jahren innerhalb der Anstaltspflege

in meine Beobachtung gelangten Kranken dieser Art

der grossen Mehrzahl nach angeführt. Hinzugefügt sind

einige der ausserhalb der Anstalt von mir begutachteten

einschlagenden Fälle.

Einzelne dieser Kranken sind, gewissermassen als Bei-

spiel, etwas ausführlicher geschildert; bei anderen sind

nur kurze Bemerkungen gegeben; eine grosse Anzahl ist,

weil für die folgenden Besprechungen ohne besondere

Bedeutung
,
überhaupt nur beiläufig erwähnt. Wo durch

eine solche kurze Aufzählung der Fälle ein ungefährer

Anhalt für die Häufigkeit bestimmter Formen von Geistes-

störung bei den einzelnen Delicten gegeben schien, habe

ich von der Mittheilung weiterer Fälle Abstand ge-

nommen.*)

Dem letzterwähnten Zwecke, schon beim Lesen der

Krankengeschichten die Beziehungen zwischen bestimmten

Abweichungen der geistigen Beschaffenheit und bestimmten

gesetzwidrigen Handlungen hervortreten zu lassen, ent-

spricht die Anordnung der Fälle in 14 Gruppen nach der

Natur der That oder nach der hervorragendsten Art bei

zusammentreffenden Thaten und das Bestreben, innerhalb

*) Einige Fälle meines Beobacbtungskreises , die in ausführlicher und ab-

schliessender Weise bei'eits anderwärts (/. B. bei Sander n. Richter: Ueber die

Beziehungen zwischen Geistesstörung und Verbrechen, Berlin 1886) vcröffenthcht

sind , habe ich theils gar nicht, theils in entsprechend kürzerer Fassung und zu-

meist unter Hinweis auf die anderwoitc Besprechung angeführt.



Vorwort. vn

der Gruppen die Beobachtungen nach dem klinischen

Charakter der Geistesstörung an einander zu reihen.

Der Darlegung der inneren Beziehungen zwischen

geistiger Abnormität und Gesetzesverletzung ist sodann

der zweite Abschnitt gewidmet. Der dritte enthält

Bemerkungen über die Feststellung des Geisteszustandes

in den mitgetheilten Fällen und die daraus sich er-

gebenden Schlüsse; er steht naturgemäss mit dem

vierten »Die Simulation von Geistesstörung « in engem

Zusammenhange. Wegen der besonderen Beziehung zu

diesen Fragen sind einige Krankengeschichten an dieser

Stelle und nicht unter der Zusammenstellung im ersten

Abschnitte mitgetheilt worden.

Meine Besprechungen machen begreiflicherweise nicht

den Anspruch, den mit den Verhältnissen genügend Ver-

trauten, also namentlich erfahrenen Irrenärzten, wesent-

lich Neues zu bieten. Vielleicht aber sind für den an-

gehenden Psychiater , für die grosse Menge der Gerichts-

ärzte, die nur selten oder erst im Verlaufe längerer Zeit

zu ausreichender selbständiger Beobachtung Geistes-

kranker Gelegenheit findet, sowie für Juristen und Ge-

fängnissbeamte diese Ausführungen wegen ihres Ursprungs

aus einem so umfangreichen Beobachtungsmaterial nicht

ganz werthlos.

Der im letzten Abschnitte besprochene Gegenstand

— die Unterbringung und die Fürsorge für irre Ver-

brecher — erregt die Aufmerksamkeit auch weiterer

Kreise, so dass eine Darstellung und Beurtheilung der

vielfache Belehrung bietenden betreffenden Verhältnisse

in der Berliner Irrenanstalt, verbunden mit einer



vm Vorwort.

Schilderung des jetzigen Standes dieser Frage, ange-

messen erschien.

Schliesslich möge dem lebhaften Interesse, welches

der Arzt für die hochwichtigen von mir erörterten

Fragen hegen muss, das Wagniss einzelner bescheidener,

das Gebiet der Gesetzgebung betreffender Bemerkungen

verziehen werden.

Dalldorf, im Herbste 1887.

C. Moeli.



Gruppe I.

Betteln und verwandte Uebertretungen.

"Wegen Betteins, Arbeitsscheu, Unterlassen der Beschaffung

von Unterkommen u. s. w. ist eine recht grosse Anzahl unter

unseren Kranken bestraft. Ein erheblicher Procentsatz von den-

jenigen der Gresammtzahl, über welche ich genauere Aufzeich-

nungen besitze, nämlich über 307oj litt an G-eistesschwäche,
die sich als von Jugend auf bestehende psychische Entwicke-
Inngshemmung verschiedenen Grades nachweisen liess. Sowohl
bei diesen, als bei wegen dieses Delicts bestraften Personen ohne
Imbecillität spielt Alkohol-Missbrauch, welcher bei über 40''/o

der Gesammtzahl dieser Gruppe zweifellos festgestellt ist,

eine erhebliche Eolle. Epilepsie, jedoch meist in mehr verein-

zelten Anfällen, bald schon in der Entwickelung, bald erst in

späterem Mannesalter, dann ev. nach vielfachen Schädlichkeiten,
Trunk, Kopfverletzung etc. aufgetreten, findet sich ebenfalls sehr
häufig. Eine Anzahl Verrückter, die arbeitslos umhergezogen
waren, sowie einige wenige Paralytiker, bilden den Schluss.

Schwierigkeiten für die Behandlung dieser Kranken traten
fast gar nicht hervor. Viele beschäftigten sich fleissig. Einzelne
der • verbummelten Arbeitshäusler konnten sehr bald zurückge-
schickt werden; trotz der grossen Zahl auf dem Felde u. s. w.
Beschäftigter Icamen Entweichungen kaum vor.

Gruppe II.

Ruhestörung, Widerstand etc.

Bestrafungen wegen Unfugs, Euhestörung, Rauferei (öfter mit
Betteln u. s. w. zusammentreffend) sind ebenfalls häufig im Vor-
leben der in der Anstalt behandelten Männer. (51 Personen mit
genaueren Angaben.)

Zum Theil datiren die Strafthaten viele Jahre zurück, so
dass die psychische Beschaffenheit sich nicht genügend feststellen
lässt. Bei einzelnen der in dieser Gruppe sehr zahlreich ver-
tretenen Alkoholisten sind jedoch deutliche Krankheitszeichen
schon vor der Zeit der Bestrafung beobachtet. Auch eine grössere
Anzahl bereits im jugendlichen Alter zur Anstalt gelangter und
von Jugend auf Schwachsinniger, findet sich unter dieser Gruppe.

Moell, Ueber Irre Verbrecher. 1
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Epilepsie, tlieils vor der Pubei-tät, tlieils später — und oft nacli

Trunk oder Kopfverletzung oder Beiden entstanden oder ver-

schlimmert —^4st auch hier und besonders bei den wiederholt

wegen dei- bezeichneten Delicte Bestraften die bei Weitem häu-

figste Kranklieitsfoi'm.

Zu erheblicheren Schwierigkeiten führte der Aufenthalt keines

Einzigen dieser Kranken.

Im Einzelnen will ich anführen:

No. 1. L., 16 J. alt, Vater schwer la-ampfkrank und geistesgestört, Selbst-

mörder. Pat. war stets verlogen, lief zeitweilig aus der Schule fort und stahl

bereits im 12. Jahre Kleinigkeiten. Dabei zeigte er sich höchst jähzornig,

egoistisch, ohne jede Eücksichtnahme auf die Mutter. Receptiv ziemlich lern-

fähig, fehlte ihm jede Bescheidenheit, Beständigkeit und Einsicht. In verschie-

denen Lehrlings-Stellen hielt er es nicht aus, weil er theils arbeitsscheu, theils

zu anspruchsvoll war, lief schliesslich auch dem Bruder aus dem Geschäfte

weg, trieb sich vagabundirend herum und wurde wiederholt wegen Betteins,

Unfugs, Ruhestörung bestraft. In der letzten Haft brach ein akutes Irrsein

mit ängstlichen Sinnesstäuschungen aus: Pat. wurde sehr heftig und verletzte

schliesslich den Aufseher mit dem Messer, weil er glaubte (sah und hört.e),

dass derselbe ihm nach dem Leben trachte. Er kommt in der Anstalt von

dieser Idee sehr bald zurück, arbeitet zwar, ist aber bei aUen Gelegenheiten

verläumderisch, anspruchsvoll, uneinsichtig und betont namentlich stets seine

„ungerechte Verurtheilung", wegen Vagabondage etc., wegen der Köi-pei-^^er-

letzung ist er nicht bestraft.

Wie Schwachsinn, Epilepsie und insbesondere Alkoholge-

nuss mit den Delicten dieser Gruppe in Verbindung treten, zeigt

beispielsweise:

No. 2. A., 27 Jahre alt; Pat. hatte im 7. Jahi-e zuerst Krämpfe, welche

später vorzüglich Nachts auftraten. Darnach sprach er verwii-rt, erklärte, er

woUe seiner Umgebung den Hals abschneiden und Aehnliches. Eine gariz

ausserordentliche Schädigung erfährt A. dm-ch Schnapstrinken Er wird da-

durch hochgradig reizbar, so dass seine Familie ihn fürchtet, imd bekommt

o-ehäufte Anfälle. Er selbst erldärt: „Wenn ich meine Wuth nicht auslassen

kann, falle ich um." — A. ist nun nicht weniger als 12 Mal wegen gi-oben

Unfugs, Hausfriedensbruch, Widerstands etc. mit Freiheitsstrafen von 1 Tag

bis 1 Jahr belegt. In die letzten 3 Jahre fallen allein 8 Bestrafungen (von

im Ganzen 26 Monaten Dauer), stets wegen Schlägerei, Verhöhnung der Pas-

santen etc. verhängt. In der Strafhaft betrug er sich öfters „säuisch". Bei

Gelegenheit der vorletzten Strafverbüssung (8 Monat) versuchte A. sich

aufzuhängen. In demselben Gefängnisse hatte A. bei der Ai-beit im Freien

ein wenig Schnaps sich zu verschaö'en gewusst; plötzlich sprang er m ein

nahegelegenes Gewässer und schwamm darin Stunde lang herum (Flucht

war dabei vollständig ausgeschlossen). A. war eben von Neuem_ unter Anklage

gestellt als er anfing ganz verworren zu reden. Er kam m die Anstalt,

äusserte hier anfangs, er sei durch die Luft geflogen, habe verschiedene Orden,

sei Baron so und so. Man hielt Simulation für möglich. Er wurde bald klar,

blieb jedoch ohne Erinnerung an die letzten Tage. Ausgeprägter Schwach-

sinn
"

Pat weiss fast nichts, kann auch seine Lage nicht entfernt begreifen,

hat blos für sexuelle Sachen Interesse, ist dabei oft brutal, streitsüchtig, dann

wieder plump gutmüthig, will alles Mögliche arbeiten, bleibt aber natürlich
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nicht dabei. Er lief einmal mit einem anderen Kranken von einem Ver-

gnügen weg, wurde nach 3 Stmiden , nachdem er eine Prügelei angefangen

hatte, bereits gilnzlich betrunken, von der Polizei aufgegri%n. Hatte sich

einreden lassen, er könne in einigen Stunden in Holland sein. Vuf welchem

Wege und mit welchen Mitteln, darnach hatte er nicht weiter gefragt.

Widerstand gegen die Staatsgewalt findet sich öfter

auch bei den wegen anderer strafbarer Handlungen, besonders

Kfh'perverletzuug Angeschuldigten. Das Hauptvergehen stellte er

bei einer grösseren Anzahl von Trinkern dar, z. B. bei

No. 3. H., 33 Jahr alt. Alkoholist mit Zuständen von Verwirrtheit nach
relativ geringem Sph-ituosengenusse, kam einige Monate nach Verbüssung seiner

Haft mit stabilen Wahnvorstellungen zur Anstalt.

No. 4. K., 46 Jahr. War bereits früher wegen hallucin. VeiTÜcktheit auf
Gnmd von Trunksucht in Anstaltsbehandlung , wurde dann wiederholt mit
längeren Freiheitsstrafen belegt und nachher noch öfter wieder aufgenommen.
Noch jetzt ist er, gewöhnlich sein- fleissig, bei der geringsten Trunkgelegen-
heit vollständig verändert, händelsüchtig und gewaltthätig. Auch sonst zeigt

Pat. zuweilen so auffallende Verstimmtheit und Reizbarkeit, dass ihm jeder

aus dem Wege geht.

Den üblen Einfluss des — au sich nicht gerade übermässigen
— Trinkens auf bestimmte Naturen zeigt ferner:

No. 6. F., 40 Jahre alt, Ukrmacher (Familie frei), erlitt im 28. und 36.

.Tahre ganz kleine Freiheitsstrafen wegen Unfugs und Körperverletzungen (3

Mal), ebenso im 37. Jahre. Im 39. Jahre beginnt nun eine lange Reihe von
Bestrafungen wegen Widerstands, Beleidigung, Unfugs, Hausfriedensbruchs

(8 Mal), Bedrohung, Gewaltthätigkeiten gegen Beamte. F. hatte jedesmal ge-
trunken. SchUesslich kam es zur ärztlichen Untersuchung. — Ich stellte fest,

dass Pat. 1870 — im 25teii Lebensjahre — plötzliche Angstgefühle bekommen
hatte, wobei er so stark schwitzte, dass ihm das Wasser vom Kopfe lief. Zu
dieser Angst gesellten sich Gedanken der Verfolgung. F. glaubte, dass Bauern-
fänger unter seinen Bekannten seien, hörte aus dem Pfeifen vom Bahnhof her
allerhand auf ihn bezügliche Signale etc. Nach einigen Wochen, während
welcher Zeit er seinen Mitarbeitern aus dem Wege ging, traten diese Zustände
mehr zurück. Es kamen ihm aber immer vorübergehend noch ängstliche Ideen,
auch sah er noch später einmal eine Art von Leichenzug vorüberziehen. F.
hatte damals nicht wesentlich getranken, jedoch angestrengt an sehr schwie-
rigen Apparaten gearbeitet und war auch von eifersüchtigen Ideen geplagt
gewesen. Kurz vorher hatte er von rückwärts einen Stoss erhalten, so dass
er zu Boden stürzte. Am folgenden Morgen und für einige Tage war er
vollkommen stimmlos. Um dieselbe Zeit befand er sich einmal in einem
entfernteren Vororte, ohne dass er wusste, weshalb und auf welchem Wege er
dorthin gekommen war. Im Jahre 1884 (14 J. später) litt Fr., welcher in
der Zwischenzeit eine Kopfverletzung an der rechten Stirn (Narbe von 4 cm
Länge) erhalten hatte, — in Folge deren übrigens Bewusstlosigkeit, heftige
Kopfschmerzen, Erbrechen nicht eintrat — wieder an lebhaften Schwindel-
zuständen. Er musste sich dabei wiederholt festhalten, auf der Strasse sich
den Häusern nähern, weil er wackelig auf den Füssen stand. Wenn Pat. den
Kopf nicht ganz steif in dem Nacken hielt, wurde das Schwindelgefühl stärker
und war mit Schwarzwerdon vor den Augen verbunden, so dass er sich bei
seinen Begleitern auf der Strasse entschuldigte, dass er den Kopf gerade
halten müsse und sie bei der Unterhaltung nicht ansehen könne. Er musste

1»
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sich wiederholt an der Hausmauer nach dem Hausflur und der Treppe hintasten,

was ihm,- weil es die Aui'merksamlreit des Publikums erregte, sehr unange-
nehm war. Wenn er dann auf der Treppe mit vorgebeugtem Kopfe sass,

lief ihm der Schweiss tropfenweise herab und er öffnete sich wegen der

grossen Beklemmung die Kleider. Einmal ist F. damals umgefallen und hat
eine Luxation der Schulter davongetragen, ohne dass er sich der näheren Um-
stände erinnern kann, fest steht aber, dass er stundenlang vorher nichts ge-

trunken hatte. Schnapsgenuss hat in regelmässiger Weise überhaupt nie statt-

gefunden, weil Fat. dadurch bei seiner difficilen Mechaniker-Arbeit „fauP wurde
und auch bei dem Erkennen des sehr feinen Arbeits -Materials behindert

zu werden glaubte. Seine Schwester meint, dass er nach Biergenuss, wie

ihn viele Andere auch pflegen, schon unverständlich gesprochen habe. Wie-

derholt hat er Aeusserungen gethan , von denen er nachher nichts wusste.

Zmn Theil gehören hierher auch die gegen Beamte verübten Beleidigungen.

Nimmehr traten wiederholt einzelne Vorstellungen ängstlicher Art auf. So

brachte F. z. B. die Bewegung Anderer in Beziehung zu sich, sah sich um nach

Leuten, die hinter ihm gingen. Pat. ist offenbar immer etwas aufi^allend und

sehr hartköpfig gewesen. Zu erwähnen ist noch, dass er auch hier bei der

Feldarbeit einmal nach ganz geringem Alkoholgenusse in die Kneipe lief, und

einfach den Gehorsam aufkündigte, während er ein andermal, nachdem er

wieder zu etwas Getränke gelangt war, sich sofort pathetisch, schwatzhaft

und erregt zeigte. Vollkommene Krampfanfälle und Symptome nächtlicher

Epilepsie sind auch in der Anstalt nicht beobachtet worden. F. zeigt keine

stärkere intellektuelle Schwäche, aber grosse Empfindlichkeit und eine Neigung,

seine vielfachen Verstösse als „Pech" und unverschuldet aufzufassen — zumal,

da er viel weniger getrunken habe (und auch wohl hat) als viele Andere.

Weü. er Nachschlüssel anzufertigen versuchte, musste er zuletzt genauerer Auf-

sicht unterstellt werden.

Bei No. 6. S., bereits vor der That Beeinflussung durch Alkohol-Miss-

brauch gleichfalls nachweisbar.

No. 7. B., Vergehen 6 Jahre vor der Anstalts-Aufnahme.

No. 8/12. Bei einer Anzahl anderer Alkoholisten, die gleicher Vergehen

beschuldigt, unmittelbar aus der Untersuchungshaft am delii-. trem., z. Th.

mit Epilepsie gepaart, erkrankt zur Anstalt kamen, lag die krankhafte Be-

schaffenheit von vornherein so zu Tage, dass ein weiteres Verfahren gegen

sie überhaupt nicht stattfand.

No. 13. B., 52 J. alt, vielfach wegen Sachbeschädigung, Körperver-

letzung, Beleidigung, Hausfriedensbruchs bestraft, ist ein zweifelloser Trinker,

bei dem seit längerer Zeit epileptische Anfälle auftraten. Er war schon vor

Jahren wegen deliröser Verwirrtheit in meiner Beobachtung. Er wurde noch

öfter, namentlich wegen Widerstandes bestraft und leidet — er erschien schon

vor längerer Zeit den Polizeiorganen krank — jetzt an bestimmten Verfol-

gungsideen.

Bei den näclistfolgeudeu löanken handelt es sich nicht um

die Folgen des clu-onischen Alkoliolmissbrauchs, sondern imi die

gewöhnliche Form der Verrücktheit (systematisirte Wahnvorstel-

lungen resp. Sinnestäuschungen). Die grosse Heftigkeit und Em-

pfindlichkeit des Wesens trat meist im Verkehre sichtbar liervor.

No. 14. K., 31 Jahre, erregte im Jahre vor seiner Aufnahme auf Grund

seiner Wahnvorstellungen einen grossen Strassen-Lärm, wm-de ausser Verfol-

gung gesetzt, kam aber bald nachher in die Anstalt, weil er wiederum auf

der Strasse zur Vertlieidigung der katholischen Religion aufforderte etc. Anfangs
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höchst lästig, beruhigte er sich schliesslich, so dass er arbeitsfähig wurde und

entlassen werden konnte.

No. 15. B., 38 J., ein von jeher abnorm heftiger und gewaltthätiger

Mensch mit viele Jahre zurückdatirenden Verfolgungs-Vorstellungen und mit

Tabes dorsualis. Die Schmerzen und Bewegungsstörungen liefern mehr imd

mehr den Wahnideen den Inhalt.

No. 16. S., ein schon 5 bis 6 Mal wegen periodischer Manie aufge-

nommener Schmied, 54 J. alt, ist wegen des zweifellosen Zusammenhanges des

Vergehens mit Geistesstörung ausser Verfolgung gesetzt.

Auf die Anfülirnug weiterer Kranken (Verrückter, Paraly-

tiker) kann icli verzichten.

Gruppe III.

Körperverletzung.

In dieser Gruppe tritt noch mehr als in der vorigen der Ein-

flnss des Alkohol-Missbranchs, bezw. der dadurch im psychi-

schen Lehen bedingten Abweichungen hervor.*) Manchmal scheint

auch hier die Trunksucht auf dem Boden einer abnormen Organi-
sation entstanden zu sein oder sich ausgebildet zu haben. Die
Häufigkeit von Kopfverletzungen im Vorleben der betreffenden

Individuen sei schon hier hervorgehoben. Nur bei Wenigen dieser

Kranken ist die Annahme, dass sie zur Zeit der That bereits

unter dem schädlichen Einflüsse des Spirituoseu-Missbrauchs wirk-
lich gelitten hätten, nicht wahrscheinlich.

Zuweilen wurde, z. B. bei:

No. 1. J., 31 J., ausserdem eine angeborene Geistesschwäche wahr-
genommen, welche den Pat. zu den gewöhnlichen männlichen Berufsthätig-

keiten unfähig machte.

No. 2. W., 34 J., wegen Widersetzlichkeit, Diebstahls, Betrags und kleinerer

Delicte, besonders Unfugs, Hausfriedensbruchs mehrfach vorbestraft, verbüsste
eine ojährige Gefängnissstrafe wegen schwerer Verletzung seiner Frau. Der
Grand lag in wahrscheinlich theüweise sehr berechtigten, z. Th. aber sicher

in-sinnigen (die Frau habe sich mit einem Jungen abgegeben, denselben nach-
her auf die Seite geschafft und Aehnl.) — Eifersuchts- und in Verfolgungs-
Tdeen. W. wurde damals auf Betrieb der Strafanstalts- Direktion vor Ablauf
der Strafe entlassen, bei sofortigem, neuem Hausfriedensbruche aber zur Ver-
büssung des Strafrestes wieder eingezogen. Bald nachher kam er, wiederum
in Untersuchung befindlich, in ganz benommenem Zustande zur Anstalt. Er
hatte dort viel Lärm gemacht, konnte sich aber schlecht auf die Vorfälle be-
sinnen. Zahlreiche Sinnestäuschungen, welche in letzter Zeit aufgetreten waren,
gingen ziemlich schnell zurück. Pat. wurde nach einiger Zeit zurückgeführt
und, mit Rücksicht auf den Nachweis von Geistesgestörtheit, nicht verartheilt.

Bald nach Erlangung der Freiheit, wurde er aber von Neuem verhaftet, weil
er ganz unmotivirt auf der Strasse einen unbekannten Herrn geschlagen hatte.

) Auch bei den gewohnheitsmäasigen Eigenthums-Verbrechem, von welchen
Körperverletzungen begangen sind und bei den des Mordversuchs Beschuldigten
ist häufig der üble Einfluss des Trinkens nachweisbar. (Siehe Gr. IV No. 2—5).
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W. wurde bald wieder erregt und kam deshalb wiederum zur Anstalt, Er
war, obschon kein gleichmässiger Trinker, doch schon längere Zeit seiner

Familie und Umgebung durch sein unsinniges Benehmen und besonders durch

seine Widerstandslosigkeit gegen Schnaps aufgefallen. In der Anstalt gerieth

er bei der Feldarbeit anlässlich heimlicher Beschaffung einer höchst unbe-

deutenden Portion Schnaps in einen Zustand von Verwirrtheit und heiterer,

aber auch zu Zornausbrüchen neigender EiTegbarkeit, für den er nachher

keine genügende Erinnerung hatte. Sein Gesicht war geröthet, die Sprache

lebhaft, die Bewegungen energisch. Er entwich später vom Felde und zeigte

sich, bald zui-ückgebracht , nach wie vor aufgeblasen, empfindlich und voll-

kommen einsichtslos über seine Lage. Aufs Heftigste bestritt er die Berech-

tigung seiner Verurtheilung und seiner Detention und glaubte sich durch

seine vermeintliche Gesetzeskenntniss AUon überlegen, Eigenschaften, wie sie

bei öfter mit dem Strafgesetz coUidh-ten, krankhaft angelegten und nicht

stumpf resignirten, sondern eigensinnigen, selbstgefälligen und verrannten

Menschen neben anderen geistigen Abweichungen dem Irren-Arzte so ausser-

ordentKch häufig entgegentreten (und wenn vorzugsweise ausgebildet, zu be-

stimmten Wahnvorstellungen bei den sg. Querulanten führen). W. wurde bei

einem zweiten Fluchtversuche, wobei er in Verbindung mit Anderen ein Gitter

durchbrochen hatte, abgefasst, entwich Herauf abermals unter Benutzung von

Nachschlüsseln aus der Anstalt und wurde nach drei Stunden, bereits ganz

betrunken, zurückgebracht. Sein Leiden tritt übrigens auch jetzt noch in

einzelnen, kurz dauernden Schwindelanfällen, bei denen Brechneigung oder

Erbrechen besteht, zu Tage.

No. 3. H., 29 J. alt, litt an andauernden Sinnestäuschungen auf alkoho-

listischer Basis, nachdem die anfängliche Verwirrtheit (mit Selbstmordversuch)

rasch geschwunden war. Entlassen.

No. 4. Gr., 38 J. alt. Cousine Selbstmord. Vor 8 Jahren wegen fixhr-

lässiger Tödtung bestraft, ist Gr. wegen Verletzung seiner Ehefrau mittelst

eines Hammers in Untersuchung. Er war fast stets betrunken, hatte bereits

seit Monaten allerlei Dummheiten gemacht, sich für einen Criminal- Schutz-

mann ausgegeben. Als ki-ank ausser Verfolgung gesetzt und nach einiger

Zeit auch aus der Anstalt entlassen, kam er innerhalb eines Jahres zweimal

hierher zurück in Folge von Misshandlungen und Bedrohungen der Umgebung.

Hat jetzt alberne Ueberschätzungsideen.

Bei den folgenden Beispielen ist der Antlieil des Alkoliolis-

mus an der Entstellung der Abweiclmngen niclit so genau abzu-

scliätzen, aber docli zweifellos. So bei einigen Individuen, welclie

in jabrelangein Vagabundenleben zwischen Entbelirung und Trunk-

excessen liin- und liergeschwankt haben, bei denen aber ausser

dem Einflüsse des unruhigen Lebens auch das nachweisbare Be-

stehen angeborener Greistesschwäche bei der Frage nach der

Ursache der Geistesstörung in Betracht kommt oder bei Anderen,

wo eine Kopfverletzung zu einer psychischen Veränderung und

geringerer Widerstandsfähigkeit gegen Erregungen jeder Art, be-

sonders gegen Alkohol geführt hatte. Hierher gehört:

No. 5. St., 31 J. alt. Nach schwerer Kopfverletzung zeigte St.

Charakterveränderung, war launig, heftig, arbeitete weniger gleichmässig und

kam im 27. Jahre vollständig verwirrt zum ersten Male zur Anstalt. Bald

entlassen ist er öfter wiedergekommen. Ohne Aufsicht trinkt er, namentlich

von Anderen verleitet, wird bald laut, prahlerisch und geräth sofort in einen
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Zustand von Verwirrtheit — mit nachheriger Amnesie. Er ist dabei hoch-

gradig tobsüchtig mit allerhand Verfolgungsideen. Einmal war eine Ein-

schränkuncr des G. F. beider Augen wahrzunehmen, die Kniephänome waren

längere Zeit nur durch das Jendrassik'sche Verfahren zu erzielen. —
No. 6. B., 34 J. Vater und Bruder Trinker, Schwester geisteski-ank. Pat.

ist oft* wegen Landstreichens, Widerstands etc. bestraft, auch wegen Maje-

stäts- Beleidigung zu längerer Strai'haft verurtheilt. Er erlitt in der Jugend

eine schwere Kopfverletzung, wodurch Bewusstlosigkeit eintrat und wonach

häufige Schwindelanfiüle mit Flimmern und Ohrensausen sich zeigten. B. hat

ausserdem schon seit Jalu-en, soweit er sich auf fi-eiem Fusse befand, ge-

trunken. Er ist ein em-agh-ter Socialdemoki-at. In der letzten Corrections-

haft verletzte er einen Aufseher, der ihn anfasste, schwer dm-ch einen Messer-

stich. Uns sagt er: „Ich kann die Ungerechtigkeit nicht leiden, die Beamten

möchte ich vergiften. Die sind arbeitsscheu, die Civil-Versorgungs-Berechtig-

ten, nicht ich, ich habe stets gearbeitet, wenn ich konnte. Solche Sldaverei

verbietet die Religion." — „Ausserdem — die Juwelen und die Uhren, die sie

haben, das ist doch von den Steuern — und diese Beamten" !
— „Wenn ich

wieder verfolgt werde, ich bin ja stets aus der Arbeit dui-ch heimliche Poli-

zisten herausgescheucht — , die wollen sich blos gut machen bei ihren Vorge-

setzten, so 'n Mann geht ja in's Geschäft und schwört einen Diensteid, wie ich

in's Geschäft gehe als Böttcher, die haben ja kein Gemüth!" Pat. hallucinirte

dabei zweifellos, war unruhig (wandte sich entsprechend an die Wärter), schlief

schlecht, träumte ängstlich. Anfangs war er recht schwierig, misstrauisch,

gerieth öfter in die höchste Erregung, doch besserte sich bei vorsichtiger

Behandlung seine Reizbarkeit bedeutend, so dass er lenksam, wenigstens den

Aerzten gegenüber, und beschäftigungsfähig wm-de. In eine Prov.-Anst.

Statt eines Trauma könueii Sorge, Gemütlisbewegimgeu eine

acutere Geistesstörung, den Boden füi- den Alkoliolismus und

dessen scliädliclie Wirkung bereiten.

No. 7. L. öfter wegen Körperverletzungen bestraft, schon vor 5 Jahren

wegen melancholischer Verstimmung kurze Zeit in Anstaltsbehandlung gewesen,

wurde seitdem geschäftlich weniger leistungsfähig, so dass einzelne Geschäfts-

freunde ihre Beziehungen abbrachen. Er fing an mehr zu trinken und bald

allerhand Beschuldigungen gegen seine Frau zu äussern, zieh dieselbe der Un-

treue, der Kinderabtreibung, des Meineids. Er scheint sehr wenig Schnaps

mehr vertragen zu haben. L. kam schliesslich zm- Anstalt, woselbst er unein-

sichtig war, schlecht rechnete u. s. w. Entlassen kam er nach ca. 2 Jahren

wieder, er hatte nach geringen Trunkexcessen Widerstand und einen thätlichen

Angriff auf einen Schutzmaim verübt. Jetzt hält er sich draussen leidlich.

No. 8/10. Bei 3 anderen Alkoholisten, welche wegen Delirium tremens
zur Anstalt kamen, wurde von Verfolgung wegen der angeschuldigten Körper-

verletzung abgesehen.

No. 11/12. N. und S. leiden seit längerer Zeit an Verrücktheit und
sind dabei schwere Trinker.

Nicht ganz klar geworden ist der Fall:

No. 13. R., 21 J. alt. Pat., früher nur wegen Forstdiebstahls leicht be-

straft, hat sich von einem Fuhrmanne mitnehmen lassen und denselben plötz-

lich, ohne erkennbare Veranlassung, anscheinend mit einem Messer hinter

dem Ohre verletzt. Der Fuhrmann war umgesunken, jedoch nicht ohnmächtig
geworden. R., der nichts geraubt, sondern sich eiligst entfernt hatte, wurde
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erst nach Monaten verhaftet. Das Gericht, von der Anklage wegen Raubes
absehend, ging über das wegen der Körperverletzung vom Staatsanwälte bean-

tragte Strafmaas hinaus, weil Ii. gar keinen Grund zu der Verletzung gehabt

habe und weil er läugne, den Mann gestochen zu haben. Im 4. Monate der

Strafhaft traten Schlaflosigkeit und zahkeiche Gehörstäuschungen ängstlicher

Art bei R. hervor. Bei der Aufnahme in die Anstalt äusserte er in abgerissener

Weise Vergiftungsideen: „Man mache ihm Schwarzes in's Auge", war dabei

hochgradig ängstlich und offenbar im Gedankengange erheblich beeinträchtigt.

Zwei Tage später benahm er sich vollkommen ungeordnet, pfift", schrie, wollte

seine Umgebung küssen. Erst allmählig beruhigte Fat. sich so weit, dass man
mit ilun sprechen konnte. Jetzt klagte er, dass er Schmerzen empfinde, weil

er vor Gericht nicht die Wahrheit gesagt habe, er höre auch Voi-wüife, dass

er bei der Anklage geschwindelt habe („die Gerechtigkeit soU ordentlich

werden"). Er habe in der Strafanstalt sofort am Auge des Pfan-ers „etwas"

bemerkt. Nach mehreren Wochen erzählte er, er habe den Vorsatz gehabt,

Einen todtzuschlagen — weshalb ? — gab er nicht an. Er will einen Stein

schon vorher mitgenommen haben, wisse aber nicht, was nach dem Schlage

vorgegangen sei. Nachforschungen über das Vorleben bei der zuverlässig er-

scheinenden Umgebung konnten nichts von Alkoholismus, Krämpfen und Schwin-

delanfällen in früherer Zeit feststellen, auch hatte R. fleissig und zur Zufrieden-

heit des Meisters gearbeitet. Einige Wochen vor der Strafthat jedoch war

er Nachts wiederholt aus dem Bette aufgestanden und durch die Küche vor

die Thür (nicht jiach dem Closet), gegangen. Drei Wochen vor der Straf-

that fand man den Ueberzug seines Bettes mitten entzwei gerissen. Bald dar-

auf verschwand R. plötzlich aus seiner Wohnung. Fat. gab rms über diese

Verhältnisse keine Auskunft; Epilepsie, auch Nachts, nicht nachzuweisen. Die

Sinnestäuschungen wurden noch lebhafter, so dass Fat. seine Umgebung thät-

lich angriff, dann äusserte er sich lange Zeit fast gar nicht, von Ideen körper-

licher Beeinträchtigung bes. geschlechtlicher Art beherrscht. In eine Prov.-Anst.

No. 14. L., ein alter Faranoiker (Gift-Veifolgung dm-ch Behörde etc.),

verwundete seine Frau mittelst Revolverschusses, als er auf den Kohlen am
Herde „etwas Grünliches" bemerkt hatte. Die Waffe hatte er sich sofort nach

seiner gegen ausdrückliches Abrathen der Aerzte unter Dissimulation der Wahn-

ideen ei-folgten, Entlassung aus einer Frivat-Anstalt angeschafft. Nicht verfolgt.

No. 15. H., 33 J. (ein Bruder seit langer Zeit in Anstalt), verbüsste wegen

Zweikampfes eine zweijährige Festungsstrafe; spätestens auf der Festung war

er geisteskrank. Es ist ein Wahnsystem der Verfolgung unter Betheiligung der

untreuen Frau ausgebildet. Die ausserordenthche affective En-egbarkeit des

Fat. war schon vor dem Duelle seinen Angehörigen aufgefallen.

No. 16. L., ein 38jäln-. Paralytiker, ebenso aus einer Privat-Anstalt in

die Familie zurückgenommen, wurde dort in den ersten Tagen tobsüchtig und

verletzte eine Anverwandte „im Namen Fetrus" schwer mit einem Beile. Nicht

verfolgt. Gestorben.

No. 17. D., 32 J. Schwester Solbstmördeiin, ist seit Jahren trunksüchtig,

krampfleidend, weniger arbeitsfähig. Machte einen Erhängimgs-Versuch. Als

D. die wegen seines Benehmens von ilim getrennt lebende Eliefi-au auf der

Strasse traf, überredete er sie, sich mit ihm in eine Droschke zu setzen und

stach sie dort mit einem Messer in die Hand. Er zeigte sich, in die Ajistalt

gebracht, ziemlich verwii-rt mit einzelnen Grössenvorstellungen. Nach einigen

Monaten ist die progressive Paralyse voll entwickelt. — Gestorben. —

No. 18. D., ein älterer schwachsinniger, bereits von einer Hemiplegie be-

fallener Mann ist gleichfalls nicht bestraft worden.
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No. 15). N., 24 J., Commis, in Untersuchungshaft von mir untersucht,

war nach dorn Besuche einiger Wirthscliaftcn gewaltthiitig geworden und hatte

seine Umgebung verletzt. Er läugnete dies und begann in der Haft zu toben.

Als ich ihn sah, hatte er in die Zelle urinirt, stierte leichonblass vor sich hin

und antwortete nicht; es fanden sich grosse Brandnarben am Arme. Noch am
folgenden Tage bestand eine auffallende Analgesie. Die Vermuthung eines

epileptischen Irreseins bestätigte sich in der Anstaltsbeobachtung. Seit

6 Jalu-en Krampfanfölle in grossen Pausen, wie es scheint, besonders nach —
nicht übermässigem — Trunk emtretend, dabei wiederholte Verletzungen. Hoch-
gradigste Tobsuchtszustände, bei denen H. mit geröthetem, wüthendem Gesicht

stundenlang gegen ilm bedi-ängende Bestien di-ohte vmd unaufhörlich dieselben

Worte schrie (mit nachfolgender Amnesie) wm'den in der Anstalt beobachtet.

Ausserdem aber erklärte er, dass er schon vor 4 Jahren unter heftigem Flim-

mern, wie es ihm sonst vor den Anfällen überkommen, plötzlich geglaubt habe,

todtgemacht werden zu sollen. Er war damals Abends im Geschäfte und hatte

nichts getrunken. Er erzählte ganz detaillii-t, wie er aus Angst (nachdem er

drei Lichter zusammengesucht, anfänglich nicht durch das Hemd habe schnei-

den können), sich mehrere Schnittwunden am linken Handgelenke (Narben
sichtbar) beigebracht habe, durch welche Strassen er in den Friedrichshain

gebracht worden sei etc. ; auch eines weiteren Selbstmordversuchs mit Schwefel-
holzköpfen erinnerte sich N. genau. Nach vielmonatlichem Aussetzen der
Krämpfe und der Aufi-egungszustände wurde N. entlassen, jedoch nicht lange
nachher durch einen Schutzmann zurückgebracht, weil er, auf der Weiden-
dammer-Brücke sitzend, keine Antworten auf Fragen gab, sondern, ängst[ich
sich umsehend, unverständliches Zeug sprach. Auch hierfür Amnesie. In eine
andere Anstalt übergeführt. (Vorhandensein vorübergehender Zustände von
Angst und Sinnestäuschungen mit absolutem Erinnerungsdefecte und von Angst-
zuständen ohne jede Aufhebung des Bewustseins nebeneinander.) —

Von Frauen seien erwähnt:

No. 20. W., 48 J. Ein Bmder ist geisteski-ank gewesen. Fat. kam im
44. Jahre nach öfterem Zwiste mit dem Manne in die Anstalt; war schlaflos,

hörte Musik und Glockengeläute aus einer bestimmten Stelle der Wand — hatte
grosse innerliche Angst, schliesslich „war es wie ein entferntes Sprechen von
unten herauf", so dass sie glaubte, es gäbe unterirdische Gänge. Gegen ärzt-

lichen Rath bereits einmal für einige Wochen nach Hause genommen, aber
auch bald wiedergebracht, wurde sie nach mehr als einjährigem Aufenthalte
wiedei-um nach Hause geholt. Etwa ein Jahr ging es gut, dann bezichtigte
die W. ihren Mann der Untreue (ob gmndlos, bleibt dahingestellt), suchte in
der Bettwäsche nach Spm-en. Der Mann zog von ihr fort, Fat. suchte ihn
wiederholt auf, fing an in gleichgiltigen Aeussenmgen Anderer, besonders von
Frauen, Hinweise auf die Untreue ilu-es Mannes zu erblicken, begab sich,

nachdem ihr wieder einmal etwas Derartiges passirt war und sie die Nacht
nicht hatte schlafen können, zu ihi-em Manne, und da er sie heftig abwies,
verbrühte sie ihn mit heissem Wasser. In die Anstalt. Die W. hat ihr Kli-
mactorium in den letzten Monaten erreicht, dabei oft über Sausen in den Ohren
geklagt, ihrer Umgebung ist sie erregbarer vorgekommen. Hier ist die Rich-
tung der Gedanken nach den En-eignissen in der Häuslichkeit unverkennbar.
Fat. sieht ihren Mann und ihre Tochter vor den Fenstern, verkennt die Um-
gebung, liält die Aerzte für Angehörige, die ihr beistehen müssen, spricht auch
Nachts über ihr Schicksal, weil sie dies erleichtere. Nach längerer Zeit ge-
bessert beurlaubt.

No. 21. G., 28 J. alt, ledig, kommt aus dem Untorsuchungs-Gefängnisse,
woselbst sie sich befand, weil sie ihren angeblichen Bräutigam R. mit
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Schwotblsäuro begossen hat. Seit Jahren hat sie den Betroffendon (einen Be-

amten), welcher sich früher mit ihr eingelassen hatte, Geld abgepresst. Sie

hat zu diesem Zwecke, mit Drohungen, ihn bei seinen Vorgesetuten zu denun-

ch-en, ihm auf der Strasse einen Skandal zu machen, ihm Oleum in's Gesicht

zu gieasen, nicht gespart, auch hat sie sehr bald nach dem Verkehre behauptet,

sie sei schwanger und sich späterhin wiederholt, um dies glaubhaft erscheinen

zu lassen, unter den Kleidern den Leib ausgestopft. Festgestellt ist noch, das,«

sie eine ähnliche Methode mit einem St., der sie bei Gelegenheit eines Tanz-

Vergnügens mitgenommen hatte, verfolgte, indem sie ihn mit Briefen belästigte,

vor seinem Geschäfte auf ihn lauerte, ihn schliesslich auf offener Strasse (als

ein anständiges Mädchen, welchem St. Gewalt angethan hätte), zur Rede stellte

und zuletzt ebenfalls mit „Oleum" bedrohte. Der St. erstattete deshalb An-

zeige bei der Polizei. Nachdem die G. den Angriff' auf R. gemacht hatte, dej-

übrigens, weil die Schwefelsäure von dem Droguisten nm- sein- verdünnt abge-

geben worden war, nm- leichtere Verletzungen herbeiführte, wurde sie verhaftet.

In der Untersuchungshaft war sie abspringend , in ihren Angaben voller V^Tider-

sprüche, änderte fortwährend ihre Anträge und Gesuche an den Untersuch-

rmgsrichter, zankte stets, fing an zu heulen und zu schreien, beklagte sich, dass

einzelne Gefangene und namentlich die Aufseherinnen sie chicanirten, verwei-

gerte die angeblich vergiftete Nalu-ung. Sie kam daher als ki-ank zm- Anstalt.

Hier erklärte sie, man stelle sie schon lange als schlechtes Mädchen hin imd

im Gefängnisse seien alle gegen sie aufsässig, hätten sie vergiften wollen, ihr

in's Ohr getutet, sogar die Gerichtspersonen hätten sie verspottet. Im Ver-

laufe der Beobachtung tritt vor allen Dingen das Lügnerische ihres Wesens

hervor, wobei sich gleichzeitig die abnorme Oberflächlichkeit insofern bemerk-

lich macht, dass sie ganz sinnlos lügt, kurz vorher detailHi-t angegebene

Einzelheiten in demselben Athem rundwog läugnet, dann deren Kenntniss

lächelnd zugiebt etc. Zuweilen drängt sie in absolut uneinsichtighalsstarriger

Weise auf ihre Entlassung, entbehrt jedes Interesses füi- ihre Umgebung, für

Beschäftigung und ist den an sie gestellten leichten Anforderungen gegenüber

so zerfahren und hulflos, dass, obgleich die Verfolgungs-Vorstellungen erst in

der Untersuchungshaft sicher nachgewiesen sind, doch ihre geistige Gesundheit

schon z. Zt. der That zweifelhaft erscheinen muss. Es ist nicht ganz unmög-

lich, dass die von jeher als höchst anspruchsvoll und eigensinnig geschilderte,

wegen Frechheit öfter aus ihrer dienstlichen Stellung entlassene und sicher

recht besclu-änkte Person in den Glauben an die Berechtigung ihrer An-

sprüche, welche ursprünglich in rein betrügerischer Absicht vorgebracht wurden,

aUmälilich und schon z. Zt. der That mehr und mehr hineingerathen ist, jetzt

hält sie jedenfalls mit voller Ueberzeugung an denselben fest. Einige Ohn-

machts-Anfälle scheint sie fingirt zu haben.*)

Gruppe IV.

Des Mordes, Mordversuches, Todtschlags

beschuldigt waren folgende Kranke:

No. 1. G., 22 Jahre. Im 16. Lebensjahre zuerst in Anstalts-Behandlung, er-

schien zeitweilig verwirrt, hatte antallsweise Gehörstäuschungen, bei denen er

von allen möglichen Leuten gescholten zu werden glaubte; war ausserdem von

ieher tief schwachsinnig und ohne alle gemüthliche Ausbildimg. Entlassen

kam G. nach einem halben Jahre zurück. Er war der Mutter fortgelaufen,

über Nacht weggeblieben und hatte durch Spiel mit feuergetalu-lichen Dingen

*) Die L. produoirt jetzt ganz bestimmte Grössenideen (Gräfin v. X. etc.).
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Schaden angerichtet. Nach fünfviortoljährlichom Anstaltsaufonthalte traten

die Sinnestäuschungen zurück, und wurde Fat. ti-otz ernsten Abrathons, von

seiner Mutter unter Ausstellung eines Reverses auf Urlaub herausgenommen.

Bald darauf erschlug G. Nachts die Mutter mit dem Zuckorbeilo, um ihr Gold

(9 Mk.) an sich zu nehmen und damit nach der französischen Schweiz zu

reisen, „nach St. Bern, wo so schöne, künstliche Bädor sind." Ein anderes Mal

iiusserto er, er habe eine grosse Südfrüchte-Handlung einrichten und deshalb

nach der Schweiz fahren wollen, von wo die Südfrüchte kämen. Die That er-

zählt er noch jetzt mit allen Einzelheiten.*) Dass er so etwas nicht thun

dürfe, sei ihm erst nach der That eingefallen, da habe er auch nachgesehen,

ob Alles sicher sei. Vorher, sagte er, habe er nicht daran gedacht, und setzt

hinzu, „es war so stockfinster." G-. nahm das Geld, büi'stete sich die Kleider

ab und fuhr nach L., um Verwandte zu besuchen. Dort besann er sich jedoch

anders, kehrte nach Berlin zurück und wurde verhaftet. Fat. ist ganz blöd-

sinnig, treibt aUerhaud Unzucht, sieht und hört jedoch auch später manchmal
noch Allerlei, was ihn zu lebhafter Um-uhe und zum Zerstören bringt. Jetzt

ist er seit längerer Zeit gleichmässig rnliig und strahlend vergnügt über das

gute Leben, das er hier hat. Nach seinen Wünschen befragt, sagt er:

„Rauchen." —

Alkolioleiiifliiss liegt vor bei:

No. 2. B.
,

pensionirtor »Schutzmann. Im 32. Jahre kam B. , schon als

Soldat zum Trinken geneigt, zum ersten Male wegen Delir. trem. in Anstalts-

behandlung. Ein Jahr später fing er, während eines Spazierganges mit seiner

Braut, plötzlich an zu erzählen, man trachte ihm nach dem Leben, kaufte sich

einen falschen Bart und legte denselben für einige Zeit an, erstand sich so-

dann einen Revolver, den er in einer Kneipe im Nebenzimmer lud, trank
noch mehr und begab sich in das Lokal, wo seine frühere Geliebte jetzt

bedienstet war; von dieser forderte er seine Geschenke zurück. Auf deren
"Weigerung von der Wirthin und den Gästen zur Thüre hinausgedrängt, kehrte
B. in das Schanklokal zm-ück und verfolgte mit angeschlagenem Revolver
das Mädchen. Verhaftet gab B. zunächst an: „Er habe erst das Mädchen
und dann sich erschiessen wollen." Später aber meinte er: „Er habe den Re-
volver zu semer Sicherheit gekauft und wisse überhaupt gar nicht, dass er
auf das Mädchen habe schiessen wollen , er erinnere sich bloss noch, nach der
S. . . . str. gegangen zu sein." Am zweiten Tage nach dem Vorfalle, wurden
ärztlicherseits Sinnestäuschungen und Schlaflosigkeit constatirt, dabei Zittern
und Schweiss. Anstalts-Aufnahme. Bei eingehender Untersuchung zeigte sich
für die Zeit vom ersten Betreten des Lokals bis zum folgenden Morgen Fehlen
jeder selbstständigen Erinnerung. Was B. — ganz willig — erzälilt, ist ent-
weder Combination oder Mittheilung von Seiten Anderer. B. verbleibt auch
weiter indifterent und ohne tieferes ürtheil. Ausser Verfolgung gesetzt, wurde
B. nach im Ganzen halbjähriger Anstalts-Behandlung entlassen. Im Laufe der
nächsten Jahre ist er noch ein Mal aufgenommen, an sehr kurzem Delir. trem.
leidend.

Epileptische geben oft unmittelbar naeli der That ganz plau-
sible Gründe au, besinnen sich aber später weder hierauf noch auf
die Thatsache der Vernehmung (vergl. Gr. V. Sittlichkeitsvergehen
No. 25). In der Anstaltsbehandluug kann man sich zuweilen über-

*) Sander und Richter a. a. 0. S. 7.
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zeugen, dass solclie Kranken bei den Anfällen selieiubar ganz ver-

ständige Gründe für ihr Benehmen angeben oder in geordneter,

längerer Unterhaltung den Arzt zu etwas zu überreden suchen
— wälirend sie nachher selbst an die Anwesenheit des Arztes

bei ihnen gar keine Erinnerung haben. — Bei den vorübergehen-

den Bewusstseins-Trübungen der Alkoholisten kann das Benehmen
sich wie in diesem Falle ganz ebenso — in jeder Bezieliung den

epileptischen Dämmer-Zuständen mit äusserlich passender Haltimg

der Kranken ähnlich — gestalten. —
Im folgenden, diesem nahestehenden Falle entsprach die That,

obgleich gänzlich ohne Bewusstsein vollfülu^t, einem schon längere

Zeit liindurcli gehegten bewusstem Gedankeninhalte des Fat. (cf.

Gr. X. Brandstiftung No. 2).

No. 3. T., 60 J. alt, ist des versuchten Mordes beschuldigt. Er ist

hereditär belastet, erfuhr als Soldat eine Kopfverletzung. Nur wegen Holzdieb-

stahls vorbestraft. Fat. war von jeher leicht heftig aber dabei gutmüthig.

Vor 14 Jahren scheint er — ganz vorübergehend — verwirrt gewesen zu sein;

erklärte es seien 4 Schmierbüchsen statt 1 an der Maschine, die Fenster tanzten

ihm vor den Augen, er musste seine Arbeit unterbrechen. T. war damals

sehr stark strahlender Wärme (Maschinist) ausgesetzt. — Getrunken hat er

schon lange in mässigem Grade — seit mehreren Jahren jedoch trinkt er perio-

disch stärker, dazwischen wieder gar nicht. Es scheint dies z. Th. mit seiner

Beschäftigung zusammen zu hängen. T. erklärt selbst in UebereinStimmung

mit seiner Umgebung: „Schon seit mehreren Jahren, wenn ich füi- einen

Sechser trinke, sind meine ganzen Glieder gehemmt." In den letzten Mo-

naten vor der Strafthat klagte T. oft über Hitze im Kopfe und sprach sonder-

bares Zeug, war zeitweilig, auch ohne speziellen Excess sehr ungleichmässig in

seiner Thätigkeit und imklar. Auch hat er einmal, in diesem Frühjahi-e, seinen

9jährigen Jungen mitgenommen und ist mit seinem leeren Fuhrwerke über

Nacht ausgeblieben; er fuhr ohne erkennbaren Zweck in eine ganz andere

Gegend, als er angegeben hatte. Ein anderes Mal soll er Geld foiigeworfen

haben. Es wird von seinen Angehörigen geklagt, dass er sehr heftig gewesen

sei und sie wiederholt gefährlich bedi-oht habe; auch hat die Frau schon

früher erzählt, dass er sonderbare sexuelle Handlungen von ihr verlangt habe.

Nachts schlief T. schlecht. Seit einiger Zeit hatte er die Frau im "Verdachte,

sich mit anderen Männern abzugeben; zeitweilig schien es, als ob die bereits

bejahrte Frau ihm dies ausreden könne; dieselbe äusserte sich in diesem Sinne

cregen die Nachbarn, die das Unsinnige des Verdachtes emsahen. Einige Tage

vor der That verlangte T. sein Testament zu machen. Als die Gerichtsper-

sonen erschienen, verwehrte er ihnen den Eintritt ins Haus und wollte durchs

Fenster das Protokoll unterschreiben: „Es ist schon Alles besorgt% schimpfte

auch auf den vermeintlichen Ehebrecher. Dieses Benehmen veranlasste den

Richter zur Aeusserung gegen den Amtsvorsteher, er halte den Mann tiir ki-ank

und gemeingefährlich. Einige Tage später forderte T. seine Fi-au auf, nach dem

Ziegonstall zu sehen ; während sie zu dorn Zwecke über den Hof ging, schoss

er auf sie und verwundete sie schwer am Ellbogen. Als nian zu ihm eindrang,

fand man ihn stark blutend auf dem Bette liegen, er hatte sich einen Schnitt

am Arme beigebracht. Man hielt die That fiir „lange vorbereltet^ weil er das

Gewehr besonders geholt und früher mehrfach die Frau bedroht hatte. Beim

ersten Verhöre sagte T. auch aus, er habe der Frau nur einen Donkzettel er-

theilen wollen und suchte dies dadurch zu belegen, dass er nach der Situation
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sie ja habe tocltsclnessen können. Bald daranf erinnerte T. des Schiessens sich

überhaupt nicht \md hielt die Beschuldigung für unwahr. Es sei ihm heiss

geworden und er wisse bloss, dass er sich im Gefängniss befunden habe, aber

nicht, warum und wie er hingekommen. Hierbei bleibt T. auch in der Anstalt,

wo er, offenbar ganz ehrlich, wiederholt, er glaube es nicht, dass er auf seine

Frau geschossen habe. Bei genauerem Eingehen zeigt sich, dass in der That

für etwa 24 Stunden absoluter Gedächtnissmangel besteht. Seine Eifersuchts-

ideen erzählt er eingehend. Er ist seit 29 Jahren verheirathet, hat 7 er-

wachsene, sämmtlich am Leben gebliebene, Kinder, das Jüngste von 6, der

älteste Sohn von 26 Jahren. Die Frau ist 47 Jahre alt, noch menstruh-t. —
Er hat sehr glücklich mit der Frau gelebt. — Seit ca. l'/j Jakren hat sich

Fat. mit dem Gedanken getragen, die Frau gebe sich mit Anderen ab. —
Wirthschaftlich war er mit ihr zufrieden, „sie war sparsam und hat mir treu

beigestanden". •— Irgend einen bestimmten Grund für die Untreue hat P. nicht,

„es war aber so schlimm geworden, wemi sie nur mit Einem sprach, war es

mir, als ob er schon was mit ihr hätte". Er hielt sie auch ab, mit Gelegen-

heitsfuhrwerk zu fahren, er glaubte, sie gäbe sich dann mit den Kutschern ab

— sie sei doch viel jünger als er, kräftig imd nicht mehr mit ihm zufrieden.

(Dabei kein Nachlass des sexuellen Verkehrs.) Als der Schulze die Frau vom
Felde abrief, „war ich ganz sicher, ich sagte mir, jetzt machen sie's schon

am hellen Tage". — Von da ab weiss er nichts mehr. Beim Eintritt in

die Anstalt machte Fat. den Eindruck, als ob er sich nur recht langsam

besänne, ist auch für manche gewöhnliche Dinge schlecht orientirt. An die

ihm Schuld gegebeiie Handlung glaubt er noch lange Zeit nicht. — Gröbere

Demenz fehlt, auch werden epileptische Voi-fälle irgendwelcher Art nicht be-

obachtet. Keine körperlichen Zeichen des chronischen Alkoholismus; Schwin-

del, Schwarzwerden vor den Augen, Ohnmächten, Einschlafen, Schweisse,

Symptome nächtlicher Epilepsie sind auch im Vorleben nicht nachweisbar,

ebensowenig Narben und Bisse. T. ist sehr fleissiger Feldarbeiter. In eine

Prov.-Anst.

No. 4. Sp.,*) 41 J. alt, Tischler, Familie frei, war ein geschickter Ar-

beiter und hat angeblich erst nach seiner Verheirathung im Jahre 1871 seiner

Angabe nach in Anlass häuslicher Zei-wüi-fnisse stärker getrunken. Seit einer

im Jahre 1885 erlittenen erheblichen Kopfverletzung öfter Druck im Kopfe.

Im Jahre 1876 zum ersten Male epilept. Anfall mit Krämpfen, Bewusstlosig-

keit, Zmigenbiss. Die Anfälle kehrten in sehr grossen Pausen und zwar meist

nach Gemüthsbewegung oder Spirituosen-Genüsse wieder. Vor dem Eintritte

der Ki'ämpfe hatte S. zuweilen ganz kurz dauernde Gesichtstäuschungen, die

er beschreiben kann. Zuweilen befiel ihn auch eine heftige Unruhe und Un-
behagen, „innere Angst". Diese Empfindungen wurden durch Schnapsgenuss
vorübergehend erleichtert, so dass wiederholt eine fast vollständige, durch
Monate hindurch dauernde Enthaltsamkeit vom Schnaps in Folge des durch
das ängstliche Gefühl angeregten Spirituosengenusses unterbrochen wm-de. Im
Jahi-e 1881 km-ze Gefangnissstrafe wegen Hausfi-iedensbnichs , 1883 Rippen-
bruch, nachher wurde ein Krampfanfall in der Krankenanstalt ärztlich beo-
bachtet. Von jetzt ab zuweilen Vomit. matut.

;
Wadenkrämpfe, Zittern merk-

lich. Wiederholt veranlas.ste die oben berührte Beklemmung Sp., Nachts
wegzulaufen und stundenlang umherzugehen, stürmische Witterung war ihm
recht und erleichterte ihn. Auch über öfteres Flimmern, Summen im Kopfe,
Glockenläuten klagte er, was sich — wie die Angst — meistens durch Trinken

*) Z. Th. mitgetheilt von Mendel, Vierteljachr. f. ger. Med. Band 42. 291.



u Erster Abschnitt: Krankengeschichten.

besserte, Fat. gerieth aber dann leicht in's Uebermaass. Dezember 1883 ver-

übte Sp. (ohne Betrunkenheit) eine Brandstiftung. Am Morgen des Tages
starke Depression: „Neigung von der Welt zu gehen", möchte in's Getangniss

(nachdem die Frau kurz vorher bei einem Zanke gesagt hatte, man müsse ihn

einsperren), dachte an Allerlei, was er begehen könnte. Mittags erschien er,

unmittelbar nach der That, den Mitarbeitern höchst auffällig, sprach verwm-t

und bekam einen schweren Krampfanfall. Nachher ging er zum Essen und
erst beim Feuerlärm erinnerte er sich der Begehung der That, jedoch ohne

die Einzelheiten. Die nachfolgende Verwirrtheit und der Krampfanfall waren

ganz vergessen. S. half beim Löschen und beschuldigte sich dann selbst,

ohne dass man ihm anfänglich Glauben schenkte. In der Haft vorübergehende

Gehörstäuschungen: Stimmen der Frau und der Kinder, Sehen von Figuren,

die sich bewegten. In der Anstalts-Behandlung war Fat. höflich und ordent-

lich — einmal wm-de er jedoch plötzlich verändert, ganz unzugänglich und

so drohend, dass er für einige Stunden isolirt werden musste. Nachher besass

er nur ganz mangelhafte Erinnerung an das Geschehene, er wusste bloss von

Angst, — kein Krampfanfall beobachtet. Ausser Verfolgung gesetzt und nach

längerer Zeit aus der Anstalt entlassen, ist Sp. öfter wieder aufgenommen. Er

behauptet 11 Wochen lang nicht getrunken, dann aber wegen des Flimmerns

vor dem linken Auge, mit dem angeblich constant der Anfall anfing, wieder

begonnen zu haben; das Flimmern verging nach einigen „tüchtigen Schlucken".

Das Trinken gab sich dann nicht, Sp. fing wieder Skandal an und kam von

Neuem zur Anstalt, nachdem inzwischen einige Krampfanfälle aufgetreten

waren. Hier körperlich keine Anästhesie, keine Gesichtsfeldbeschränkung etc.

wahrnehmbar. Geistig war Fat. nicht wesentHch geschwächt und zeigte jetzt

nicht die mindeste Neigung zum Schnapse trotz freier Bewegung. Nach

motivirtem Gutachten, das auf die geistige Besonderheit und die Abweichung

vom Wesen eines gewöhnlichen Säufers hinweist, namentlich das Feriodische

und die geringe Beeinträchtigung der geistigen Haltung betont (nachdem fi-üher

öfter prolongirt war), entmündigt. Längere Behandlung in der Anstalt —
schliesslich Beurlaubung unter der ausdrücklichen Bedingung, dass der Ffleger

sich verpflichtete, den S. von seiner Frau fern zu halten. Gegen diese äusserte

Fat. nämlich heftige Abneigung und Beschuldigung der Untreue — durchaus

berechtigter Natur, da sie ein in der Zeit seines Getangniss- und Anstalts-

Aufenthaltes concipirtes Kind geboren hatte. Trotzdem ging S., nachdem er

— sich selbst überlassen — wieder getrunken, zu der Frau, fand dort einen

Fremden, es kam zu Streit, Fat. verletzte Frau und Tochter mittelst emes

Messers. Wegen Mordversuchs nicht verfolgt und in die Anstalt zurückge-

bracht, ist er ein vortrefflicher Arbeiter und von recht ordentlichem, anstän-

digem Benehmen, auch jetzt nicht schnapssüchtig mit Ausnahme eines ein-

zigen Falles, bei dem er plötzlich in seinem Wesen gänzlich verändert war.

Der Circuliis vitiosus, in dem Trinken, zunächst aus äusseren

Ursachen, — Auftreten krankliafter Zustände — pathologisch be-

gründete Trunksucht — starke Verschlecliterung, Benommenheit

etc. sich aneinanderreihen, tritt wohl selten so deutlich wie im

obigen Falle hervor. Die plötzliche Niedergeschlagenlieit, die bis

zum Lebensüberdrusse geht, wird bei dem pathologischen Trinker

nicht selten gefunden. Hier ist das Bestehen der Niedergeschlagen-

heit und der Gedanke, sicli in's Zuchthaus bringen zu wollen, dem

Fat. erinnerlich geblieben, während ilun an die Brandstiftung

zunächst die Erinnerung fehlte, nachher nur im Allgemeinen wie-

derkam und in Bezug auf die unmittelbar nach der That folgende
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Zeit (Verwirrtheit und Krampfanfall) überhaupt niemals Erinne-

rungsfähigkeit eingetreten ist.

No, 5. H., 48 J. alt, Zimmergesolle, anscheinend ohne Verändeioingen bis

zum 44. Jalu-e, 20 Jahre verheirathet, 10 Kinder. In bezeichnetem Alter fing

H. , der sich in traurigen, äusseren Verhältnissen befand und eine krampf-

kranke und reizbare Frau hatte, an, heftig und zanksüchtig zu werden. Da
es ihm immer schlechter ging, wanderte P. von Berlin fort und wurde nun in

den nächsten Jahi-en zweimal wegen kleiner, in der Noth begangener Dieb-

stähle, fünfmal wegen Betteins bestraft. Als H. nach mehr als 3 Jahren zu

seiner Familie zurückkehrte, erscliien er derselben gegen früher verändert,

weinte namentlich öfter und klagte bei seiner Umgebung über Kopfschmerzen

und Herzklopfen, sprach auch in der letzten Zeit der Frau gegenüber, obwohl

diese ihm nicht den mindesten Anlass zur Eifersucht gegeben hatte, den Ver-

dacht aus, sie könne ihm plötzlich ausrücken. Einige Tage vor der unten zu

erwähnenden That war H. eigenthümlich mu-uhig und schlief schlecht. Am
Morgen der That sprang er plötzlich aus dem Bette und rief seiner Frau zu:

,Ich dachte, du wolltest mich erwürgen!", berulügte sich auf Zm-eden aber

anscheinend wieder. Bald nachher jedoch, als er beschäftigt war, eine Thüre

in den Angeln zu heben und zu diesem Zwecke auf dem Boden knieete mit

dem Beile, dessen er sich znm Lüften der Thür bedienen wollte, neben sich,

sprang er auf und schlug mit dem Beile auf die Frau ein. Letztere gab

später an, ihr Mann habe heftig gezittert und auf ihre Frage, weshalb er so

lüege, geantwortet: „mii- ist so komisch." H. ging sofort zur Polizei, um sich

selbst anzuzeigen, erklärte, dass er Grund zur Eifersucht gehabt und dem Ge-

danken, die Frau zu tödten, welcher ihm kurz vorher durch den Kopf geflogen

sei, nachgegeben habe, als das Beil neben ihm gelegen habe. Am folgen-

den Tage will er geglaubt haben, seine Frau trachte ihm nach dem Leben.

Bei der gerichtlichen Vernehmimg am gleichen Tage äusserte er noch, die

Frau entfremde ihm die Kinder, habe auch mit einem grossen Criminal- Schutz-

manne Etwas zu thun; schon Tage lang habe er an Herzschmerzen gelitten und
der Kopf sei ihm wie weg gewesen. — Bei der ärztlichen Untersuchung ergab

sich, dass H. seit einiger Zeit, wenngleich mässig, getrunken hatte. H. trug

sich mit einer Masse von Verfolgungs -Ideen. Die Eifersuchts- Gedanken
wurden von der Umgebung als gänzlich mibegründet bezeichnet, betrafen z.

Th. sogar Personen, die seit Jahren von Berlin abwesend sind. Diese Personen
sollen, wie H. wähnt, ebenso wie eine Wittwe im Nachbarhause, an einem
Complotte gegen sein Leben betheiligt sein, ebenso die Zimmerleute, auf deren

Arbeitsplätzen H. entsprechende Andeutungen vernommen hat. Selbst seine

Kinder glaubte H. betheiligt, da sie ihm drohende Bewegungen gemacht hätten.

H. ist auch während der weiteren Anstaltsbehandlung bisweilen ängstlich,

in seinem Wesen ziemlich unbehülflich, in seinen Ausdrücken öfter verwirrt

und eigenthümlich: (Er „wird gespeist"). Nicht selten steht er lange auf
einem Flecke und antwortet gar nicht. — In eine andere Anstalt. —

No. 6. H., 36 J., Küfer. In der Familie vielfache Abweichungen, sowohl
hei den Eltern als in den Nebenlinien, auch Selbstmord, sonderbares Be-
nelimen etc. Wegen seines unordentlichen und unpassenden Benehmens verlor

H., anscheinend schon trunksüchtig, mehrere Stellungen, ging dann nach Eng-
land, Frankreich, Amerika ohne eine bestimmte Thätigkeit. In den letzten
•fahren wurde er anlässlich zunehmenden Trunkes dabei zeitweilig brutal und
gewaltthätig. Wegen seiner Gleichgültigkeit und seines eigenthümlichen, oft

deprimirten Wesens machte er auf seine Umgebung den Eindruck eines
Kranken. Es soll sogar die Rede davon gewesen sein, ihn in eine Anstalt zu
verbringen. Wie es scheint war er während seiner Wanderungen zuweilen
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,Ach, was hast Du gethan, sieh' wie ich blute", antwortete D.: „Ach, was

habe ich gethan" — ging in sein Botte und weinte lange. Am nächsten

Morgen erklärte ein Arzt, es sei eine „Blutwallung" gewesen, D. möge fleissig

spazieren gehen, baden und seine Stunden aussetzen. Die beiden schwerer ge-

troffenen Schwesteni mussten, damit Niemand die Verwundung merke, 5—6
Wochen das Zimmer hüten. Weil Fat. aber den Eltern „ganz gesund" er-

schien, wurden seine Studien bald wieder aufgenommen. — Sieben Monate

später nahmen die Schmerzen und die Hitze im Kopfe wieder zu. D. sclilug

manchmal, mitten in seiner Schularbeit, plötzlich mit den Händen auf den Tisch

und fing zu pfeifen an. Eines Tages schalt ihn der Lehrer wegen mangel-

hafter Arbeit, danach fühlte D. angeblich wieder auf dem Heimwege sich

steigernde Hitze im Kopfe. Zu Hause angelangt, sandte er einen jüngeren

Bruder fort, imi Obst zu holen und liess den jüngsten 9jähi-igen Bruder auf-

fordern, vom Hofe zum Spielen herauf zu kommen. Mit diesem letzteren allein,

zog D. sich die Jacke aus, steckte dem Knaben ein Tuch in den Mmad mid

schnitt ihm mit einem Rask-Messer in den Hals. Auf das Schreien des Kindes

kam die Mutter herbei und fühi-te den stark blutenden Knaben in die Küche.

D. half das Blut stillen und hielt die Küchenthüre ängstlich zu mit den Worten:

„0 Gott, dass nm- Niemand etwas hört." — An demselben Abend kam Fat. in

unsere Beobachtmig. Er ist äusserlich ruhig, giebt Ort und Zeit der That

richtig an, erinnert sich, dass er das Rasii-messer aus der Schublade nahm,

verneint aber ausdrücklich, dass erst der Anblick des Messers den Gedanken zur

That geweckt habe. Es sei ihm wieder heiss geworden imd auf dem Rück-

wege aus der Schule ihm der Gedanke gekommen, einen Bruder zu tödten (nicht

gerade den Verletzten). Schon seit 7" Jahre kommen ilun solche Gedanken.

Dass es mn-echt sei, falle ihm dabei nicht ein. Es war ihm, als ob man ihn

zur That auffordere. Wie eine „Stimme" war es aber doch nicht, nicht wie

Worte. — Zweifellos ist die Erinnerung an die That eine etwas verschwommene.

D. weiss nicht, in welche Seite des Halses er den Bruder geschnitten, wo das

Messer geblieben ist u. A. lieber den früheren Angriff auf die Schwestern be-

fragt, klagt er: „Schon damals hatte ich den Gedanken, Einen zu tödten",

vennag jedoch noch weniger die Zeit oder die näheren Umstände der da-

maligen Handlmig anzugeben. Die möglichen Polgen einer solchen That für

ihn selbst sind ihm anscheinend auch jetzt gar nicht klar, oder machen doch

keinen Eindruck auf ilm. Aeusserlich ganz ruliig, sieht er mit unbeweglichem
Gesichtsausdi-uck vor sich hin oder liest, fi-agt nie nach dem verletzten Bruder.

Er meint: „Geistlicher wolle er werden, weil ihm nichts Anderes einfalle", ein

anderes Mal: „Weil man mehi' Gnade habe." D. ist mässig genährt ausser

geringer Km-zsichtigkeit und Staphyloma post. besonders links, wird köi-per-

lich nichts Besonderes gefimden. — Sinnestäuschungen bestreitet er nach wie
vor. Die That whxl auf die Anfrage der Behörde mit Rücksicht auf die

begleitenden körperlichen Empfindungen und ängstlichen Gefühle und nach
einer Schilderung des ganzen, schon seit Jahren eigenthümlichen Wesens und
speziell des Verhaltens nach der That als die eines Kranken bezeichnet, D.

ausser Verfolgung gesetzt. Acht Wochen nach der Aufnahme ist D. verändert

und giebt an, er habe wieder den Gedanken gehabt, er könne etwas begehen.

Einige Wochen später erzählt er sodann, es sei ihm damals so gewesen, als

wenn er sähe, wie Einer todt gemacht würde. Mehrere Monate vergehen ohne
erhebliche Veränderungen seines Benehmeus, nm- ist er einmal vorüber-

gehend weniger mittheilsam und wie mit etwas beschäftigt. Im 7. Monat der

Anstaltsbehandlung erscheint Fat., dessen Beobachtung inzwischen auf einen Col-

legen übergegangen ist, wieder still, klagt über Kopfsclxmerzen, giebt aber auf
Fragen keine genügende Auskunft. Nach 2 Tagen wfrd er plötzKch sehr

laut, hört Leute schimpfen, anwortet heftig: „Ich bin kein Spitzbube, schiesst

Moell, Ueber Irre Verbrecher. 2
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mich nieder! etc.", fordert die Wache zui- Hülfe auf und schilt, schliesslich

isolirt, in ähnlicher Weise noch lange en-egt auf und abgehend. Gesichts-

täuschungen von Soldaten etc. kommen noch m den folgenden Tagen zum
Vorscheine. D. hält jetzt an der Wh-kUchkeit der Stimmen vollständig fest

und erzählt auch mit Einzelheiten, dass er nicht nur zuweilen wähi-end

des Anstalts-Aufenthaltes , sondern schon Irüher derartige Stimmen gehört

habe, „innere, übernatürliche". Noch früher, ehe er solche Stimmen gehört,

war ihm, wie er angiebt, oft sehr- ängstlich. Jetzt verlegt D. den Beginn

dieser ängstlichen Beklemmungen vor den ersten Anfall auf die Schwestern

zurück, während er dabei bleibt, dass die Stimmen erst später hinzugetreten

seien. Diese schimpften ihn, er hörte auch, er solle sicli selbst umbringen

oder einen Anderen todt machen, dann würde er Ruhe haben. — Nach 14

Tagen scheinen die Gehörstäuschungen abzuklingen. Bei erneuertem Befragen

tritt die Mangelhaftigkeit des Gedächtnisses in Bezug auf die beiden Anfälle

gegen die Geschwister in gleicher Weise hervor. Vier Monate lang ist Pal.

fleissig und gleichmässig ruhig. In einem Briefe erklärt er von selbst seinen

Zustand für Ki-ankheit.

No. 8. Sch., 69 J., hat vor 28 Jahren in Folge melancholischer Angstzu-

stände 2 seiner Kinder durch Schnitte getödtet, 2 schwer verletzt und sich

selbst den Hals abzuschneiden versucht. Er war jetzt einfach geistesschwach.

Gestorben. *)

No. 9. N., Schuhmacher, 45 J. alt. Vater soll getrunken haben. Im 29.

Lebensjahi'e erschoss Fat. seinen Vater bei Gelegenheit eines Streites. Viel-

fache Zerwüi'fnisse waren vorausgegangen. N. behauptete, das Pistol habe

sich dm-ch Zufall entladen, wurde jedoch ziun Tode verm-theilt und später zu

lebenslänglicher Zuchthausstrafe begnadigt. In der Strafanstalt blieb N. bei

der Versicherung seiner Unschuld. Nach jalii-elang fortgesetzter Belästigung

mit Bitten um Wiederaufnahme des Verfahi-ens etc. vei-weigerte der Rechts-

anwalt dem N. seinen weiteren Beistand. N. glaubte den Grund hiei-füi-

in Hinterlist der Strafanstalts-Beamten zu finden, welche seine ungerechte Ver-

m-theilung im Interesse des damaligen Vorsitzenden geheim halten wollten und

welche bestochen seien. In Folge der steten Conüikte wurde N. oft bestraft,

obgleich man schon früh ,füglich an seiner Geistesgesundheit zweifeln musste".

Auch sein Rechtsanwalt schloss aus den Bxdefen N's, dass es nicht richtig mit

ihm sei. Die Aeusserungen der Beamten, dass N. „nicht ganz zm-echnungsfähig

sei", „in seine Manie zm-ückfalle", mehren sich. Jahi-elang wiederholen sich

die Strafen (auch Peitschenhiebe). Trotz der „fixen Ideen" und der „Art von

Vei-folgungs- Wahn" wird ärztlicherseits kein Grund gefunden, den N. einer

Irren-Anstalt zu überweisen. Schliesslich wird im 12. Jahi-e der Strafhaft be-

antragt, den N. „behufs Heilimg" einer Irrenanstalt zu übergeben. In dieser

wird er am 8. Tage nach ausfülu-lichem Gutachten über die Entwickelung des

Leidens für unheilbar erklärt. Versuchsweise nach fast 1*/»jährigem Aufent-

halte entlassen, gelangte N., die fi-üheren Bezichtigungen erneuernd, in eine

zweite Anstalt und wurde, nachdem er da entwichen war, zu uns gebracht.

Er ist hochgradig verbittert, zuweilen heftig, hat öfter Fluchtversuche gemacht.

In seinem Wahnsysteme ist, abgesehen von der durch die äusseren Verhält-

nisse bedingten Ausbreitung desselben auf die Aerzte, nichts geändert.

No. 10. T., 54 J. alt. Mutter und Schwester psycliisch krank. Im 19.

Jahre erlitt Pat. eine Kopfverletzung, seitdem zeitweilig Schwindelan Rille.

Mehrfache Bestrafungen wegen Ruhestörung, Arbeitsscheu, Majestätsbeleidi-

*) Ausführlich bei Liman, gor. Med. 1. 577.
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gung, dreimal wegen Diebstahls. Im 32. Jahre wurde T. wegen Mordes einer

Frau verhaftet, zum Tode verurtheilt, später zu lebenslänglichem Zuchthaus

begnadigt. In der Strafanstalt steUte sich ganz allmählich eine geistige

Schwäche und Apathie ein, T. wm-de im 20. Jahre der Strafhaft entmündigt

und in unsere Anstalt übergefülu-t. Beim Eintritte war er eigenthümlich fase-

lich und sehr begrift's- und gedächtnissträge, hatte auch allerhand Wahnvor-

stellimgen über Thiere und Reiter, die in seinem Körper sässen. Er ist all-

mählig lebendiger geworden und fleissig beschäftigt.*)

Noch mögen liier 2 Personen angeführt werden, welche bereits

seit längerer Zeit geisteskranlc und in Anstalten behandelt, einen

Todtschlag begingen. Es sind dies:

(No. 11). E-, Gr. IX. No. 15, welcher bei der Arbeit in der

Anstalt in Folge schreckhafter oder drohender Gesichtstäusch-

ungen einen Pfleger erschlug, und:

(No. 12). G., Gr. XII. No. 14, der in einem Streite einen

alten Mann erwürgte. —

Gruppe V.

Terbrechen und Yergehen gegen die Sittlichkeit.

Hier sind mehrere Imbecille zu erwähnen:

No. 1. P., 30 J. alt, als Idiot auch mit Eücksicht auf seine körperliche

Entwickelung zu bezeichnen, ein bereits früh der Anstaltspflege bedürftig ge-

wordener, fast gänzlich tauber und missbildeter Mensch, der zu wiederholten

Malen wegen vollendeter und versuchter Delikte gegen die Sittlickkeit systirt

wurde.

No. 2. B., 18 J., ist anscheinend von Personen, welche seine Albernheit zu

Scherzen benutzten, dazu verleitet, Frauenzimmer unsittlich anzufassen (glaubte

er bekäme Geld dafür-). B. gerieth (wegen mangelnder Einsicht nach §. 56

St.-G.-B. freigesprochen) noch ehe er in die Besserungsanstalt kam, in einen

En-egungszustand, der ihn zur Irrenanstalt führte.

No. 3. Sch., 34 J. alt, von Jugend an nicht bildungsfähig, mit abnormen
Schädel und bereits mehrere Jahre vor dem 1. Delict füi- blödsinnig erklärt,

hat drei Mal Sittlichkeitsverbrechen versucht resp. aiisgefülirt. Bemerldiche

Fortdauer der Neigung zu solchen Unternehmungen.

No. 4. B. , ein jetzt 19jähriger, schwer imbeciller, zu keiner Handwerks-
thätigkeit trotz der verschiedensten Versuche ausbildungsfähiger und auch

körperlich auffälliger Schwachsinniger, dreier Straftliaten der bezeichneten Art

angeschuldigt, jedoch wegen der zu Tage liegenden Geistesschwäche nicht

verurtheilt.

No. 6. Wesentlich ähnlich sind die Verhältnisse bei einem 19jährigen

zweimal angeschuldigten Imbecillen W., der sehr wenige und unklare Begriffe

hat, musikalisch ziemlich begabt erscheint.

No. 6. G. wurde, nachdem er bereits in Anstaltspflege gewesen war, im
21. Lebensjahre mit 1'/« Jahr Gef. wegen Unzucht mit Kindern bestraft und
bald nachher der Anstalt zugeführt. Schwer imbecill, mit kindischem Gesichts-

kreise.

*) Sander und Richter a. a. 0. S. 79.

2*
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No. 7. N., -wiederholt, zuerst im 22. Lebensjahre wogen unsittlicher Hand-
lungen mit Kindern in Untersuchung gezogen, wegen angeborenen Schwach-
sinns nicht bestraft. Nützlicher Arbeiter, entlassen.

No. 8. Seh., 47 Jahi-e alter Schwachsinniger. Zweimal, im 29. und 31.

Lebensjahre in Untersuchimg, schon beim ersten Male für krank erklärt.

No. 9. M. , 26 J. alt, war bereits fi-üher wegen intercurrenter hallucin.

Erregung 6 Wochen in meiner Behandlimg gewesen und zweifellos von .Tugend

an schwachsinnig. Beruhigt und als ungeheilt in eine andere Anstalt über-

geführt, wurde er bald von dort entlassen und darauf im Entmündigungsver-
fahren weder für blödsinnig noch wahnsinnig erachtet. Nach wenigen Monaten
wurde M. unsittlicher Handlungen mit einem 6jährigen Mädchen beschuldigt.

In der Untersuchungshaft von mir begutachtet, machte er den Eindi-uck eines

sehr unbehülflichen Menschen und war gedächtnissschwach, so dass er von
weiter zurückliegenden Dingen (seiner Wanderschaft) nur wenig wusste. Von
der Schwere der That hatte er keine Vorstellimg, bedauerte seine Haft blos

deshalb, „weil er lieber im Freien gehe". Er vermochte den Inhalt selbst ganz
einfacher Schriften, in denen er lange gelesen, nicht anzugeben und vergass

von einem Vorbesuche bis zum anderen ihm mitgetheilte , für ihn \vichtige

Dinge. Als krank ausser Verfolgmig gesetzt.

No. 10. W. , ein gleichfalls geistig ganz rudimentär entwickelter 29jähr.

Mensch— (Mutter in Anstalt) — zeigt Züge originärer Verrücktheit. Schon

auf der Schule, wo er allerhand zusammen dichtete, kam W. nicht vorwärts

;

er erwies sich unfähig auf einem Semhiar ausgebildet zu werden, meldete sich

alsdann „um Officier zu werden" bei mehreren Eegimentern imd musste aus

verschiedenen Geschäften, theils wegen absoluter Unfäliigkeit zu gleichmässiger

Thätigkeit, theils weü er die Tochter des Principals heh-athen wollte , entlassen

werden. Dann versuchte er durch litterarische Productionen sich fortzuhelfen

und liess in der That eine Anzahl Gedichte — vollständig albernes, z. Th.
sogar bloss nach dem Reime zusammengefügtes Zeug — drucken. Darin be-

handelte er neben plülosophischen Bemerkungen über Erdenglück, Dichtkunst

etc. das Tabaksmonopol und die politische Lage der Deutschen. Ueber das

ihm zur Last gelegte unsittliche Treiben mit kleinen Mädchen machte W. die

albernsten Ausflüchte und beschäftigt sich noch jetzt in seiner freien Zeit mit

schwülstigen Erklärimgen seiner Unschuld dem Gerichte gegenüber, welches

ihn übrigens nicht verurtheilt hat. — In der Untersuchungshaft begann er

nämlich ängstlich zu halluciniren, hörte von seiner Hinrichtung sprechen etc.

Hierdurch wurde Anlass zur Feststellung seines Geisteszustandes gegeben. Die

Erregung gab sich alsbald mit der Versetzung in die Anstalt, woselbst Pat.

regelmässig beschäftigt ist.

No. 11. Fr. war vielleicht von Jugend auf, jedenfalls seit längerer Zeit

schwachsinnig und jetzt mit anhaltenden Verfolgungsideen und epileptischen

Zuständen behaftet. (Geschwister ebenfalls krank). Er wurde melu-ere Male

wegen kleiner Vergehen verurtheilt, während die ihm Schuld gegebenen

mehrfachen Sittlichkeitsdelicte, da er inzwischen krank befunden wurde, keine

Strafe zur Folge hatten. Aus der Haft entlassen, machte er sich durch alberne

Beschwerden und Quäruliren unmöglich und kam so in die Anstalt. Gestorben.

Weitere Fälle von Imbec. übgelie ich.

Alkoliolismiis
lag vor bei einem wohlsituirten Manne, No. 12. R., 'Si J. Derselbe, vor

einigen Monaten wegen Päderastie venirtheilt, war dem Trünke ergeben, ver-

schwenderisch, unzuverlässig, geschäftlich unbrauchbar. Plötzlich sprang Gr aus

dem Fenster seiner Wohnung und lief auf das Polizei-Bureau, woselbst er sich
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wegen neuer Unsittlichkeiten denuncirto. Heftige Sinnestäuschungen ängst-

lichen Inhalts (Bedrohung durch die Missbrauchten, Furcht zerschnitten, speziell

castrirt zu werden) — anscheinend mit Trunk zusammenhängend, Hessen bald

wieder nach. Entlassen.

No. 13. H.. starker Trinker. Zwei Jahi'e anscheinend bereits psychisch

heruntergekommen, wm-de er kurz vor der Aufnahme wegen Vergehens gegen

die öffentliche Sittlichkeit bestraft, ist jetzt sehr- gedächtnissschwach, arbeitslos.

No. 14. Unsittliche Handlungen lioss sich B., ein oft wegen Bummelns

and Arbeitsscheu bestrafter schwachsinniger Alkoholist, anscheinend in an-

.tretrunkenem Zustande, zu Schulden kommen. Oeftere versuchsweise Entlassungen

haben zu einem geordneten Leben nicht geführt.

No. 15. S., 37 J. alt. Bummler, Trinker, Correctionist. Ist im 30. Lebens-

,jalu-e wegen unzüchtiger Handlungen mit Kindern verhaftet, kam sehr bald in die

Anstalt, weil er durch Hallucinationen des Gesichts und Gehörs beeinträchtigt

war. Auch hier bestanden allerhand Sinnestäuschungen {Schwindelanfälle),

dabei deutlich schwachsinnig.

No. 16. In Folge rehgiöser Verrücktheit handelte M., 48 J. alt.*) Hat

mit einer schwachsinnigen Tochter geschlechtlichen Umgang und zwar seit 3

Jahren gepflogen. Die Ehefrau soll es gewusst haben. Das Kind soll, wie Fat.

aus Erscheinungen weiss, die Versöhmmg der Welt bringen u. s. w. M.

kniet uud betet, entweicht auch eümial für kurze Zeit und wird später recht

laut, da ilim , verkündigt" vnrd, er solle nach Hause gehen.

No. 17. K., ein 41j. Mann, bereits vor 7 Jahren wegen Verfolgungsideen

in 2 Anstalten gewesen, wurde neuerdings unruhig, in seiner amtlichen Thätig-

keit unsicher, auch religiös exaltirt, hatte deutliche Sinnestäuschungen. Er

verübte zweimal unsittliche Angriffe auf kleine Mädchen. K. antwortete in der

Anstalt anfänglich auf einzelne Fragen so auffallend unpassend, auf andere

Fragen wiederum so besonnen, dass er den Verdacht der Simulation erweckte.

Er war jedoch zeitweise wü-ldich in seinem Denken ganz unzusammenhängend,

hatte für die Schwere der Handlung offenbar gai- kein Verständniss. — Nach-

dem der Zustand sich etwas gebessert, antwortete er gut — die Erinnerung

an die erste Zeit ist aber nur eine allgemeine. Energischer Fluchtversuch

vom Felde; kurz darnach erhebliche Verschlechterung des Zustandes, die den

Fat. wieder längere Zeit unzugänglich, schwer-fällig, offenbar wieder durch

Stinmien stark beeinflusst, machte. Jetzt kamen ganz dieselben unsinnigen

Antworten heraus wie beim Eintritte in die Anstalt. AUmählig gebessert.

Versuchte noch einmal wegzulaufen, woUte nach Bulgarien.

No. 18. R., wui'de vor 2 Jahren für einige Zeit in eine Anstalt aufge-

nommen, nachdem er arbeitsunfähig, schliesslich ganz verwirrt geworden war.

Ist auch jetzt ganz ungeordnet, ängstlich verwkrt und unruhig. In eine Prov.-

Anstalt.

Zustände erworbenen Schwachsinns zeigten folgende
Kranke:

No. 19. M., ein 49j. Maim; erlitt im 42. Lebensjahre eine schwere Kopf-
verletzung mit Bewusstlosigkeit, Erbrechen etc., welche Krankenhausbehand-
lung nothwendig machte. Seit dieser Zeit ist er kopfschwach, wenig arbeits-

fähig. Er verleitete seine eigene Tochter zu unsittlichen Handlungen, wurde
aber nicht verfolgt. Erst nach Jahren, nachdem er zunelimend schwächer

*

*) Liman, Vierteljahrsschr. f. ger. Med. Bd. 28, 216.
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und vorrübergehend ängstlich verwii-rt geworden, wiederholt sehr störend sich

gezeigt hatte, in die Anstalt aufgenommen, war M. jetzt einfach gedanken-
träge, urtheils- und gedächtnisslos. — Von einer Entlassung kam er nach
mehreren Monaten zurück, weil er di-aussen allmählig wieder unordentlich ge-
worden war imd sich zuletzt ganz iinlenksam gezeigt hatte.

No. 20. K., ein seit langer Zeit schwachsinniger, mit einzelnen läppi-

schen Grössen-Vorstollungon behafteter Mensch, hat sich wiederholt an
kleine Mädchen unsittlich herangemacht. — Nicht bestraft. — Ebenso ist

No. 21. K., ein deutlich jiaraly tisch er Kranker mit ausgesprochenen
körperlichen Symiptomen mad Grössen-Vorstellungen ausser Verfolgung gesetzt.

Dasselbe gilt für

No. 22. PI., einen 49j. Paralytiker und für-:

No. 23. R., 43 Jahre alt, öfter bestraft, ebenfalls Paralytiker. Zwei-

malige (?) Kopfvei'letzung. Vor 8 Jahren wegen Körperverletzung, vor 5

Jahren wegen Urkundenfälschung bestraft, fasste er wiederholt Kinder unsitt-

lich an, stall! auch werthlose Dinge. Nachweisbar bereits seit 2 Jahren schwach,

wm-de er jetzt nicht bestraft.

No. 24. Paralytisch war ferner L., 43 J. alt. Hat mit 7—8 Kindern

unsittliche Handlungen vorgenommen, reiste bei der Entdeckmig schleunigst

ab, wurde aber verhaftet. Pat. war seit einigen Monaten aufljrausend, ge-

schwätzig und unzuverlässig, so dass ein Geschäftsfreund nichts mehr mit ihm
zu thun haben wollte. In der Untersuchuungshaft bestellte er 5000 Asthma-

Cigaretten imd verlangte bald darauf ganz iinsinniges Zeug. In der Anstalt

gefiel L. sich in zahlreichen Grössenideen, nannte sich Grossherzog, war stets

jovial: „Bon jour, Monsieur, gut couche?" Läugnete anfangs Alles, .sagte dann
zutraulich tmter grossen Versprechungen von Geschenken und unter eingehen-

der Erzählung dessen, was er mit den Kindern gemacht habe : „Dort (in Moabit)

habe ich den wilden Mann gemacht. Ja, weim ich die Aerzte nicht hätte,

dann hätte ich schön was gekriegt. " Stii'bt nach 9 monatl. Anstaltsaufenthalte.

Von epileptischen Geistesstörungen gehört hierher ein Ex-
hibitionist

No. 25. V., 43 J. Lernte etwas schwer, soll in der ersten Hälfte der

20er einmal Krämpfe gehabt haben. Im 27. Jahre erhielt V., weU er ein Kind

unzüchtig in's Bein kniff, 2 Jahre Gf. Dann ist er 2 mal wegen Beleidigimg

bestraft, schimpfte z. B. einen Wachtposten, der ihn .scUafend gefunden hatte

und ilm wegwies, wollte aber nachher von nichts wissen. Im 36. Jahi-e ent-

blösste er sich und ging so einem Kinde nach. Es wm-de ein Zustand von

Bewusstlosigkeit angenommen und Pat. fi'eigesprochen. — Im Jalu'e vorher hatte

er geheirathet und war bald darnach für kurze Zeit in eine Irrenanstalt auf-

genommen gewesen; hatte Krämpfe, wurde Nachts röchelnd imd imerweckbar

gefunden, sah manclnnal starr vor sich hin. Nach geringstem Alkoholgenuss

wmrde er bewusstlos. Einmal sprach er ganz durcheinander, glaubte in einem

Ziegelsteine Brot zu sehen. Der Anstaltsarzt sagte, es wäre ein Delirimn.

Im nächsten Jahre daim lief V. einmal von Hause weg imd kam nach 2 Tagen

zurück ohne den Grimd für die Entfernung oder den Ort, wo er gewesen, an-

geben zu können. Er stand zuweilen Nachts auf, einmal setzte er sich an's

Fenster, sprach: „das nicht, das nicht", ging dann in's Bett zm-ück. Die Frau

achtet ihn; im ehelichen Verkehr war er massig, nie zu irgend gemeinen Reden

geneigt. Im 40. Jahre ging er mit ontblössten Genitalien einem kleinen Mäd-

chen in den Hausflur nach und machte ihm allerhand Zeichen, rief auch anderen

Kindern zu: „Pst, Pst", läugnete erst und erklärte später, er habe m-Lniren wollen.
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(Scheint eine Ausrode vovgobraclit zu haben, ohne l^rinnorung an die fhat

selbst zu besitzen.) Im 40. Jahre folgte er einem Haufen aus der Schule kom-

mender, kleiner Mädchen, entblösste sich, forderte die Kinder auf, mal zu . . . .,.

du krieo^st auch 5 Sgr.", stellte sich dann neben em an emem Schautenstor

stehendes" Kind, verfolgte dies ebenso und fing, mitten in der Invalidenstrasso

stehend an, seine Genitalien zu reiben. Festgenommen gab er sem ganzes Na-

tionale richtig an, behauptete jedoch nachher, von dem Verhöre gar mchts zu

wissen — 9 Monate Gl Seitdem ist Pat. noch öfter verhaftet, emmal am Tage

nach seiner Entlassung, ist überhaupt mehi-ere Jahre hindurch nie länger als 4

Monate auf fi-eiem Fusse gewesen. Einer 27j. Frau trat er, ebenfalls entblosst,

im Friedi-ichshain entgegen, 2 jungen Mädchen lief er so vor dem Frankfurter

Thore mit unsittlichen Redensarten nach. Manche hielten ihn für betrunken.

Andere wieder für- ganz nüchtern. Anfangs bestritt V. im Verhöre meist die

That nicht, wusste aber nachher von Nichts. Im 48. Jahre stellte er sich m
eine vor einer Kü-che aus Anlass einer Trauuung versammelte Menschengruppe,

entblösste sich, zupfte ein vor ihm stehendes, kleines Mädchen am Tuche, mn

es auf seine Genitalien aufmerksam zu machen, hielt ihm den Fuss vor, als

es weglaufen wollte. Jetzt wurde sein Geisteszustand ärztlich untersucht. Er

läugnete Krämpfe und Verwirrtheit, klagte über Kopfschmerzen. Dm-ch die

Mitgefangenen wm-de festgestellt, dass er auch in der ZeUe mit entblössten

Genitalien herumlaufe, sich im Sprechen unterbreche, die Augen rolle, schwer

aufseufze. Bei einem Besuche seiner Frau benimmt er sich eigenthümlich. Er

ist ein dürftiges, scheues Männchen. Geschäftlich war er nicht mehr zu

brauchen, die Frau musste Alles leiten, er war zu „quasselich". Auch in der

Anstalt ist er still, ohne Einsicht und Initiative. Wurde ausser Verfolg
_

ge-

setzt und weü die Frau genügende Aufsicht zusicherte, entlassen. Seinen

früheren Aufenthalt in einer Irrenanstalt hatte er bei den Gerichtsverhand-

lungen absichtlich nicht erwähnt, um erneutem Anstaltsaufenthalte zu entgehen.

Eine ganz älmliclie Beobachtung (Epilepsie und Schwachsinn)

will ich nicht anführen.

Gruppe VI.

Beleidigung.

Unter 13 wegen Beleidigung bestraften Männern ist ein Zu-

sammenhang des Vergehens mit der Geistesstörung in vielen Fällen

anzunehmen, so z. B. bei:

No. 1. J., ein öOjähriger Mann, der in den letzten 2 Jahi-en viermal be-

straft ist und schhesslich eine Unmasse "Wahnvorstellungen der Verfolgung

angesammelt hatte. Zur Anstalt kam J., weü er durchaus sich bei dem Reichs-

kanzler melden wollte, den zu erschiessen er von seinen Gegnern angestiftet

worden sei. Lief einmal weg. Entlassen, wurde J. nach einigen Jahren wegen

Bedrohung der Umgebung zurückgebracht.

No. 2. E., 42 J. Bruder geisteskrank. Fat., chronisch verrückt, öfter wegen

Beleidigung bestraft, war bereits in einer anderen Anstalt, wurde schliesslich

gewaltthätig.

Ito. 3. L., 48 J. Vater abnorm. Zwei Brüder sind Verbrecher, em
Bruder Selbstmörder. Alter Verrückter mit zahllosen Ueberschätzungs- und

Beeinträchtigungsgedanken.

Ebenso No. 4. Dr. G., 30jähriger Philologe, der bereits vor der Beleidi-

gung seine Stellung am Gymnasium hatte aufgeben müssen und sehr bald,

schwer hypochondrisch verrückt, — zur Anstalt kam.
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No. 5. S., 34 J. Alter Querulant, der noch viermal wegen Beleidigung
zu, z. Th. uionatelanger, Freiheitsstrafe verurtheilt ist. Hat unzählige Be-
schwerdeschriften an verschiedene Behörden gerichtet, mit Aktenzeichen und
Aktenschwänzen in verschiedener Farbe versehen. Man fürchte, dass er die
Landräthe, Staatsanwälte, Oberstaatsanwälte etc. blamiren würde und habe
ihn deshalb zuletzt sogai- körperlich zu schädigen versucht. Lebhafte Suada
mit gerichtlichen Ausdrücken und Gesetzesparagraphen.

No. 6. Z., 47 J. Querulant, früher wegen Hausfriedensbruchs verurtheilt,
ist in den letzton Jahren siebenmal wegen Beleidigung und falscher Anschul-
digung bestraft. Unzählige Beschwerden und Eingaben an den Justizminister
und an den Kaiser datiren jahrelang zm-ück. Pat. begehrte stets einen anderen
Gerichtshof, weil er wissentlich falsch verurtheilt worden sei u. s. w. Er hatte
schon vor 4 Jahren geglaubt, dass auf Anstiften der Schutzleute seiner Frau
Medicamente beigebracht seien, die ihrem Leben ein schnelles Ende gemacht
hätten, wollte die Ausgrabung der Leiche dm-chsetzen und Aehnl. "Wurde
wiederum und zwar als bösartiger Querulant verurtheilt. Jetzt behauptet er,

von Schutzleuten bestohlen zu sein, die, als Hundefänger verkleidet, sich in 's

Haus geschlichen hätten. Entlief aus der Anstalt.

No. 7. G., 35jähriger Forstbeamter, hat sich, nachdem er vor 6 Jahren
in Folge einer falschen Denunciation gegen einen Vorgesetzten, seines Dienstes
entlassen war, nur mit Beschwerden wegen seiner vermeintlichen Schädigung
bei allen möglichen Behörden befasst, ist öfters wegen Beleidigung bestraft.

Schon geistesschwach, so dass er seine Beschwerdon über Fälschungen der
Urtheile des R,eichsgerichts und seine Beziehungen zum Königlichen Hause
dm-cheinander wirft.

No. 8. R., 41 J. alt, öfter der Beleidigung mid Aehnl. beschuldigt, war
schon 13 Jahre vorher in einer Irren-Anstalt gewesen. Das erste ärztliche Gut-
achten fand ihn jetzt sehr erregt, aber nicht gemeingefährlich geisteskrank, .nur
ein geisteskranker Querulant." Er wurde jedoch, nachdem seine Krankheit fest-

gestellt, in die Irren-Anstalt aufgenommen, wiederholt entlassen, entmündigt,
die Entmündigung wieder aufgehoben u. s. w. Bei dem wegen zahlreicher

Beamtenheleidigungen und Widerstandes vorgenommenen Verhaftungen fand
man ihn zeitweise „nicht gerade geisteski-ank, aber in ki-ankhafter Erregung",
bis er schliesslich wegen der fortgesetzten Belästigung aller möglichen Be-
hörden wieder ziu- Anstalt kam. Die Frau theilt seine Anschauung, dass man
ihn „blos chicanire."

No. 9. B., 63 J. alt, ist in den letzten Jahren nach einem Processe sechs-

mal zu theüweise längeren Freiheitsstrafen wegen Beleidigungen von Gerichts-

imd anderen Personen verurtheilt. Wiederum in Haft gebracht, wurde er

endlich als krank erkannt; er hatte sich mit Warnungen an den Kaiser ge-

wandt, weil er fürchtete, dass die Beamten, die ihn nun schon seit Arielen

Jahren um sein Recht betrögen und ilin jetzt künstlich verrückt machen
wollten, dem Kaiser selbst Schaden zufügen würden.

No. 10. K., 44 J., lange Zeit jeder Einwirkung schwer zugänglich und in

aUen Vorkommnissen der Anstalt Zurücksetzungen luid Beleidigungen erken-

nend, ist wiederholter Beleidigungen, Hausfriedensbruchs etc. angeklagt, aber

als ki-ank nicht bestraft. Pat. musste, versuchsweise entlassen, -wieder aufge-

nommen werden, wai" fi-üher sehr schwierig, drohte mit Brandstiftung, nur um
sein Recht zu erhalten. Schliesslich beschäftigungsfähig, ist er entlassen, be-

schwert sich noch gerne.

Grleich typische Walinbildimg aus vermeintlich ungerechter

Venirtheilung zeigt
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No. 11. K., 48 J. alt. Im 30. Lebensjahre wegen Unsittlichkeit mit einem

12jährigen Mädchen zu 3 Jahren Zuchthans veriu'theilt. Die späteren 11 Be-

strafungen sind fast ausnahmslos wegen Beleidigung und ähnlicher Vergehen

verhängt. K. gerieth nämlich bei gerichtlicher Erbregulirung mit dem Schwager

in Streit. Auf Klage wurde der Schwager zwar verurtheilt, jedoch nur unter

Annahme inildernder Umstände. Darauf griff K. schriftlich den Richter, ,da

derselbe sich ledighch unbewiesenen Vermuthungen hingäbe", beleidigend

an und wm'de deshalb zu 6 Wochen Gefängniss und alsbald wegen Beleidigung

des Kreisrichters Sch. ebenfalls zu 6 Wochen verurtheilt. Fat. behauptete

dann, der am Schlaganfall verstorbene Sch. habe sich, wie er von einem Be-

kannten, des den Sch. behandelnden Arztes erfahi'en, wegen Urkundenfälschung

aufgehängt. Diesen angeblichen Vorgang brachte K. mit Pflichtwidrigkeiten

in seinen (K.'s) Processsachen in Verbindung, deren Entdeckung der Richter

gefürchtet habe. Er wiederholte diese Behauptung, um seine unrechtmässige

Verurtheilung wieder zui- Gerichtskenntniss zu bringen, und wurde in den

folgenden Jakren sechsmal zu Freiheitsstrafen von 3 — 6 Monaten , ausserdem

noch wegen Betrugs verurtheilt. Als er scliliesslich einen Gerichtsvollzieher

und mehrere andere Personen unzulässiger Amtshandlungen beschuldigte, wurde
sein Zustand auffällig. Er wurde für ki'ank erklärt und zur Anstalt gebracht.

Hier wirft er fortwährend mit Beschlüssen, die er wörtlich anführt, Gesetzes-

stellen und den Actennummern um sich, besitzt einen Koffer mit 1'/j Centner

Acten (natürlich grösstentheils von ihm selbst zusammengetragen), giebt auch
selbst an, 68 Processe zu führen. Wie so oft, sind Andere von der Redefertigkeit

des Pat. beeinflusst, — eine Schwester z. B. äusserte zu uns, K. sei jetzt für

geisteskrank erklärt worden, weil ihm Unrecht geschähe und die „Gerichte ihn

fürchteten." Der Gerichtsarzt stecke „unter einer Decke", „Zeugen seien

nicht vernommen" u. s. w. — Energisch protestirt Pat. selbst gegen die An-
nahme, „dass seine freie Willensbestimmung nach § 51 ausgeschlossen sei",

meint, der gerichtliche Sachverständige sei kaum im Stande, ein richtiges

Urtheil abzugeben, derselbe sei zu alt. — Das Lächeln des K. hierbei zeigt

die Gedanken, mit denen er zm-ückhält. — In derselben Richtung sagt er:

„ich sollte nicht als obsiegender Theil heiworgehen — doch überlasse ich das

den Herren, nicht ich, die Acten sj)rechen für mich!" Hier verfertigte K. für

einen längst aus der Strafhaft entlassenen Verbrecher ein Gesuch um Ent-
lassung an die Dii-ection der Strafanstalt und wusste es derselben auch zu-

kommen zu lassen.

Der folgende Pat., der äusserlicli recht gute Haltung bewahrt
hatte, war zur Feststellung seines Geisteszustandes aufgenommen,
nachdem er als geisteskrank wegen Beleidigung freigesprochen,
aber seine Entmündigung durch das Amtsgericht unter Anführung
neuer gerichtsärztlicher Aeusserungen im Wege der Klage beim
Landgerichte angefochten worden war.

No. 12. M., 53 J. alt, ist in seinen landwirthschaffliehen Besitzverhält-

nissen heruntergekommen und schiebt die Schuld auf mangelndes Entgegen-
kommen und schliessliche absichtliche Ungerechtigkeit der Umgebung rosp. der
Gerichte und der Staats-Verwaltung. Er sei von den Nachbarn wegen seiner

Leistungsfähigkeit beneidet, habe stets Anderen als Vorbild gedient. M.
war in der That ein nicht unbefähigter, aber auch vermeintlich unfehlbare)-

Mann. Schliesslich erhob er zahlreiche Anschuldigungen, forderte den betr.

Verwaltungsbeamten u. s. w. Während sich im Beginne des Anstaltsaufent-
halts seine Beschuldigungen in den Grenzen der Möglichkeit hielten, entwickelte
er später Ideen von absichtlicher Brandlegung (sogar mit einzelnen Illusionen)
von zweifellos krankhafter Art. —
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Wie dieser, so gehen aucli andere Kranke erst, wenn man sie

genauer kennt, oder wenn sie in längerer Unterhaltung fortgerissen

werden, mit denjenigen ihrer Vorstellungen heraus, welche ohne
Weiteres als abnormer Phantasiethätigkeit entsprungen sich dar-

stellen. Da die erhaltene Besonnenheit die Ki-anken aber sonst

zurückhaltend macht, der nicht gerade logische aber doch zusam-

menhängende Gedankengang oft sehr lange erhalten bleibt, so kann

ihr lebhaftes Denken, ihr geläufiges Verhandeln und der Umstand,

dass ihre, auf den einen Punkt, der ihr ganzes Interesse in An-

spruch nimmt, concentrirte Gedächtnissthätigkeit leicht überschätzt

wird, manchmal nicht nur bei den Angehörigen, sondern auch bei

den Behörden die Erkenntniss der Sachlage erschweren. Das

einfache Beharren bei einer gefassten Meinung in einem Eechts-

streite nach dem entgegenstehenden Urtheilsspruche ist ja etwas

Natürliches, und die Anbildung zweifellos krankhafter Vorstel-

lungen an eine solche Meinung aus der Charakteranlage des Indi-

viduum heraus erfolgt ganz allmählig und kann noch mehr ver-

schleiert werden, wenn derartige Personen wirklich ein Mal Recht

haben oder ein obsiegendes Urtheil erlangen.

Um Ideen der Verfolgung durch Beamte in Verbindung mit

Alkoholismus handelte es sich bei:

No. 13. L., 32 J. alt, Vater angeblicli Trinker. Ein Halbbruder mütter-

licherseits leidet an Enuresis nocturna. Im 20. Jalire erhielt Fat, wegen Wider-

stands und Angriffs 14 Tage Gefängniss (angetrunken); damit beginnt eine

Reihe von 6 Freiheitsstrafen wegen Beleidigung und Widerstands, auch ist

Fat. noch zweimal unter Anklage gestellt, jedoch als krank nicht mehr ver-

ui-theilt worden. Er hat angeblich in letzter Zeit weniger Alkohol vertragen

als Andere, ist seiner Umgebung in den letzten Jahren besonders erregbar er-

schienen, meint auch selbst, dass er durch die wiederholten Verhandlungen,

Verurtheilungen und die Störungen seines Geschäfts in eine unruhige und ärger-

liche Stimmung gekommen sei, deshalb noch mehr getrunken und weniger

vertragen habe. Er verzog zuletzt aus seinem Stadtviertel, um die Erinneraug

an die stets wiederholten Collisionen durch die Neckerei seiner Bekannten los

zu werden. Wälu-end der letzten Anschuldigung wm-de Fat. in der Unter-

suchungshaft als zur Zeit der That unter dem Einflüsse von Wahnvorstellungen

stehend erachtet. Vor der That hatte L. einen KrampfanfaU gehabt, schlecht

geschlafen, hin und wieder Enuresis noctm-na gehabt, die seit dem 13. Jahr

bis zum 31. Jahr niemals mehr aufgetreten war. Zeichen des Alkoholismus

bestanden schon seit lange. L. behauptete, dass er stets von denselben Be-

amten absichtlich gereizt werde. Dieselben gi-insten ihn, wie er meint, wenn

er Nachts nach Hause kam, an und verm-sachten dann dm-ch meineidige Aus-

sagen seine Verurtheilung. Von einer Bem-laubung kam er nach wenigen Tagen,

weil er wiederum Schimpfworto ausgestossen, zurück und hielt, äusserlich ganz

geordnet, an seinen Gedanken fest, obgleich er jetzt ängsthch vermied, den-

selben Ausdruck zu geben. Entlassen, ist fortgezogen.

No. 14. Ausser Verfolg gesetzt wurde ein 38jälu-iger Kranker, B., mit Seh-

nerven-Atrophie, der bereits vor 4 Jahren in meiner Beobachtung gewesen

war; zeitweilig ti-aten bei ihm eigenthümliche Erregungszustände auf, in denen

er auch früher schon mit seiner Umgebung in Collision gerathen war. (Keine

progr. Paralyse). —
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No. 16. K., 52 J., voiTückter Alkoholist, und

No. 16. F., 41jiilingor Paralytiker.

Von Frauen sei noch angeführt:

No. 17. L., 36 J., unverheirathot, aus guter Familie, geschickt und geistig

lebhaft, wiu- längere Zeit eine Art Gesellschafterin bei der Tochter eines reichen

Herrn, N., will diese Stellung aber wegen der Zudringlichkeit des Vaters ver-

lassen haben. Letzterer borgte ihr- später Geld; ob Beziehungen besonderer

Art bestanden haben, steht nicht fest. Die L. richtete ein Putz-Geschäft ein

und als solches scldecht ging und N. ihr nichts mehr geben wollte, wurde sin

gi-ob und fing an — vor 3 Jahren — in allmählig sich steigernder Weise den

Hen-n mit Briefen und Postkarten zu belästigen. Auch an eine Bekannte des

N. schrieb sie, gleich wie an die Angehörigen desselben, von dem „Berliner

Lude, Schuft" etc., beschuldigte ihn des Ehebruchs, der Ansteckung u. s. w.

Fünf rasch auf einander folgende Bestrafungen wegen Beleidigung und Be-

di-ohung mit Begehung eines Verbrechens übten keine Wii-kung; mehr und

mehr bildete sich ein Wahnsystem der Verfolgung aus, das, als die L. zur

Beobachtung in die Anstalt übergefühi-t war, in den masslosesten Beschuldi-

gungen sämmtlicher Eichter etc., in der Bezichtigung der Aerzte mit im Com-

plotte zu sein etc., sich kundgab. Schmähungen gleichartigen Charakters

waren auch in Eingaben an den Kaiser, den Justizminister etc. in selbst-

bewusster Form vorgebracht worden. Pat. hat ein etwas kokettes Wesen,

hält sich von ihi-er Umgebung fern oder wird gegen dieselbe höhnisch und

ausfällig, unternimmt einmal einen Selbstmordversuch. Einige ihi-er früheren

Kundinnen aus den besseren Gesellschaftskreisen sind über das Wesen der L.

nur mit Mühe oder gar nicht zu belehren, Mitleid trübt die Einsicht. Einmal

entwichen, kam Pat. unveränderten Sinnes zm-ück, sie hatte es auch jetzt

verstanden, selbst einsichtigere Personen über das Krankhafte ihrer Beschwerden

zu täuschen.

Weitere Fälle übergehe ich. —

Gruppe VII.

Gotteslästerung.

No. 1. J., 42 J. alt, ist wegen Gotteslästerung bestraft. Eine Schwester

abnorm, der Vater Trinker. Pat. ist von jeher exaltii-t gewesen und bereits

di'eimal an periodischen Erregungszuständen ärztlich behandelt. War auch in

der Zwischenzeit öfter aufgeregt und geschwätzig. Bei den letzten Anfällen

wm-de Pat. sehr laut, drang auch einmal unter grossem Scandal in die Hygieine-

Ausstellung ein, er benimmt sich jetzt maniakalisch schwatzhaft: „Weshalb
schreiben Sie im Namen des Königs? — Haben wir nicht ein deutsches

Reich? — Das Reichsgericht ist in Leipzig, — Laib Brot sagt der

Rheinländer" etc. Nach Besserung entlassen, aber rückfällig geworden.

Gruppe VIII.

Majestätsbeleidigung.

No. 1. Imbecillität lag zu Grunde bei P., 24 J. alt, dessen Vater vor der
Geburt des Patienten am Delirium tremens erkrankt und 4 Jahre später am
gleichen Leiden gestorben ist. PI. hat vor dem kaiserlichen Palais mit der
Hand eine drohende Bewegung gemacht, vor sich hin raisonnirt und ausge-
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spuckt. Er trieb sich dort oft herum, ist schon einmal wegen ähnlichen Be-
nehmens verhaftet worden. Im Gefängniss wird ärztlicherseits ein Anhalt für
< Geistesstörung nicht gefunden, die Zeugenaussagen ergeben aber, das PI. in
der Schule Jiicht lernfähig, im Handwerk nicht genügend ausbildungsfähig war,
vor Jahren bereits allerhand Geister sah, sich seitdem arbeitslos und vor sich

hinsprechond hermntriob, auch zu Hause oft vor sich hinschimpfte. Trotzdem
fand auch ein zweiter Sachverständiger unter genauer Beschreibung der aus-

(liTickslosen Miene, des blöden vor sich Hinstarrens etc. den Fat. wohl unge-
bildet und wenig begabt, aber nicht krank im Sinne § 51. Der Untersuchungs-
richter Hess sich aber in Folge des sonderbaren Oesammt- Eindruckes des An-
geschuldigton in der Anzweiflung der Zurechnungsfähigkeit nicht beirren. (Der

den P. vor dem Palais beoljachtendo Schutzmami hatte von vornherein an
Geistesgestörtheit geglaubt.) Ein drittes Gutachten zeigt den voUkonrmenen
Mangel des Verständnisses für die incriminirto Handlmig, der einfachsten

Rechenkunst und leichter Schulbegi'iffe , die Unkenntniss der gewöhnlichsten

Dinge (wie der clu-istlichen Feste u. s. w.) bei kindischer Prahlerei und bei

dem Bestehen einzelner Wahnvorstellungen. Ausser Verfolgung gesetzt und in

die Anstalt übergeführt, ist Pat. vollständig stumpfshmig, beschäftigungslos,

dabei jedoch zeitweise durch Gesichtstäuschungen von Schutzleuten ängstlich

erregt. Er ging vor das Palais, weil dort Fm'sten und Marschälle aus Sachsen

und schöne Kleider zu sehen seien. Der Kaiser heisse Wilhelm von Strassbm-g

und besorge die Einstellung beim Militär. Es ist nach alledem höchst un-

walu'scbeinlich , dass P.'s Benehmen überhaupt als beabsichtigte Majestäts-

Beleidigung aufzufassen ist.

Znuäclist folgen einige Trinker:

No. 2. 6. , 43 J. alt, wurde zur Zeit der Attentate 4 Jahi-e vor der Auf-

nahme mit 8 Monaten Gefängniss bestraft. Trinker litt in den nächsten

Jahren wiederholt am Delirium tremens. Vier Mal in Anstalten aufgenommen,

jetzt wieder entlassen.

No. 3. Z., 49 J. alt, erlaubte sich bei Gelegenheit eines Wahldisputs

beleidigende Aeusserungen über den Kaiser und Kronprinzen. Nach 3 Wochen
war er noch unklar und abschweifend. Erwiesen wm-de, dass Z. bereits mehi-ere-

mals an Verwirrtheit in Folge von Alkoliolismus in Anstalten behandelt

rmd zur Zeit der That wiederum seiner Umgebimg aufgefallen war. Er ist

ausserdem erblich selir belastet, die älteste Tochter ist geistesschwach, die

übrigen Kinder früh gestorben. Ausser Verfolgung. Z. ist zweifellos zeitweilig

unklar und erregt, er scheint alsdann schon durch leichten Spirituosengenuss

verwirrt und im Bewusstsein getrübt zu werden. — Entlassen.

No. 4. B., 30 J. alt, Arbeiter, hat (früher wegen eines kleinen Diebstahls

bestraft) 6 Jahre vor der Aufnahme eine schwere Kopfverletzung mit

längerem Krankeidager erlitten. Seitdem wurde ilun, einem stai'ken Schnaps

-

trinker, öfter „duselig." Wiederholt traten von nun ab Angstzustände mit

starkem Kopfdrucke und Schwarzwerden vor den Augen auf Eimual ist er

umgefallen. Einige Male bestand tagelanges Herumdämmern mit Amnesie. Als

er einmal zur Wache gebracht wurde, stiess er eine Majestätsbeleidigung aus

und erhielt desshalb l'/j Jahre Gefängniss. In dem Gefängniss wird B. in

Bezug auf religiöse Gesinnung als , unzugänglich, fast feindselig" geschildert.

Nachher hat B. noch öfter Strafen wegen Arbeitsscheu, Betteln und Körper-

verletzung erlitten. Vor 2 Jahren war er einige Zeit verwirrt, ist erst hu

Krankenhause zu St. wieder zu sich gekommen, war im folgenden Jahre noch-

mals aus gleichem Grunde 8 Tage lang in einem Krankenhause. Sehr bald nach

seiner Entlassung aus der Strafhaft kam B. wegen heftigen Tobens, ganz be-
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nommen, mit Geliörs- und Gesichts-Täuschungen in die Anstalt. Er verkannte

seine Umgebung feindlich, war anfänglich höchst mürrisch, wortkarg und ab-

weisend, sagte dann, die Schwester habe ihn geärgert, deshalb wollte er sie

umbringen, °„dat is 'ue Kleinigkeit — denn is se dod!" Fat. meinte selbst,

er sei ängstlich und möge mit Niemand sprechen, weil er leicht wiithend werde,

das wolle er nicht. Es fiillt ihm offenbar schwer, sich zu besinnen. Er zeigt

eine totale Analgesie des Kopfes, Halses und einzelner anderer Hautstellen bei

Erhaltung der Berührungs- und Temperatur-Empfindmig. Patient klagt, dass

ihm bei'm Sehen Alles viel grösser erscheine. Herabsetzung der Sehschärfe

auf etwa V«, Einscln-änkung des G.-F. bei normalem ophthalmoscop. Befmide.

Das psychische Wesen verbessert sich nach Bettlage. B. wird beschäftigungs-

tahig, es ist jedoch die Sclmierzempfindung noch nicht ganz zurückgekehi-t,

S. nicht über «Ao, G.-F. zwischen 30 und 45. B. bleibt schwerfällig m Fas-

sung und Ausdi-uck, ist auch in seinen gesellschaftlichen Beziehungen lächerlich

plump und dabei zeitweilig sehr reizbar. Der eifrig begehrte Alkohol -Genuss

macht ihn so gewaltthätig, dass er wiederholt der Isolirung bedürftig wird und

von der Arbeit im Freien zurückbleiben muss.

No. 5. B., 38 J. alt, lange von der Frau getrennt. Mehrfach vorbestraft

und zwar zweimal wegen Diebstahls, wurde er zur Attentatszeit zu fünf

Jahi-en Gef. wegen Majestäts -Beleidigung verurtheilt. Will dabei angetrunken

gewesen sein. Vielfacher Trunk führte nach der Entlassung zu un-

zweckmässigen resp. gefähi-lichen Handlungen, speciell gefährlichen Be-

di-ohmigen der Umgebung. Eimnal sind vorübergehende, ängstliche Sinnes-

täuschungen nachweisbai-. Allerhand unklare, sehr pessimistische Anschauungen

neben einem ausgebildeten Wahne, in systematischer Weise dm-ch die Behörden,

bezw. dm-ch von denselben gemiethete Leute, „tirailleurs" verfolgt, ja

sogar körperlich beschädigt worden zu sein, bestehen dauernd. Ob der von

jeher als roh, trunksüchtig und im Gefängniss von einer Seite als „bösartig"

geschilderte Patient an diesen oder anderen wahnhaften Anschauungen schon

zur Zeit der Majestäts -Beleidigung litt, oder ob er erst nach und durch seme

Verurtheilung frühere Vorkommnisse in diesem Sinne deutete, lässt sich nicht

sicher feststellen, doch ist das Erstere wahrscheinlicher, weil er schon vorher

gegen seine Feinde Waffen sich anschaft'te und stets bei sich trug. Sicher ist,

dass er schon lange vorher ein arger Trinker (Küfer, öfter Ohnmächten) war.

Ist einmal mit Ausbrechen der Gitter entwichen, aber zurückgebracht, ist ziem-

Hch läppisch und neckt schwache Kranke, bleibt dabei sein- misstrauisch,

besonders gegen die Aerzte.

Um chronische Verrücktheit handelt es sich bei:

No. 6. B., einem wegen Bettehrs und Vagabundirens in den letzten Jahren

vorbestraften, aber schon seit Jahi-en kranken, 31jährigen Menschen. Vater

angeblich Querulant, starb an Selbstmord. Schon vor 6 Jahren machte Patient

in ängstlichem Zustande einen Selbstmord-Versuch und ist seit dieser Zeit mehr-

und mehr eine Beute der verschiedensten Sinnestäuschungen geworden, B. wird

verächtlich angesehen, in seiner Arb.eit durch Festhalten der Glieder gehin-

dert, besonders aber durch Sthnmen, namentlich von Frauen (zimi Theil sexuell),

welche dmxh telephonische Strömungen auf ihn geleitet würden, belästigt. Er

beschloss durch eine besondere Handlung die Aufmerksamkeit des Kaisers,

den er mit der Sache befasst hielt, auf sich zu lenken und warf desshalb einen

Stein in das Fenster des Kaiserlichen Arbeitszimmers. Als Icrank ausser Ver-

folgung gesetzt.

No. 7. H., 33 J. alt, hatte Gotteslästerungen und Majestäts-Beleidigungen

ausgestossen , wurde als wahrscheinlich geisteskrank zur Anstalt gebracht, wo-
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selbst er anfänglich verwii-rfc und ohne Erinnerung an das Geschehene war.
Schon seit Jalu-en ist er von religiösen Wahnvorstellungen beherrscht und
nachweisbar dui-ch Gottes -Erscheinungen wiederholt in Auft-egung gerathen.
Vom 13. Jalire an bestehen ausserdem weit auseinander liegende Anfälle von
Schwindel und Bewusstlosigkeit. Auch ist er 1 Jahr vor der Strafthat kurze
Zeit unter der Diagnose „Delirium" in Krankenhausbehandlung gewesen.
Trunksucht massigen Grades bei sehr geringer Widerstandsfähigkeit gegen
Spirituosen ist vorhanden. Freigesprochen.

Jfo. 8. H., 40 J. alt, wurde, nacüdem er vor der Strafthat schon in der
Entwickelung vereinzelte epileptische Anfälle mit Bewusstseinsstörimgen gehabt,
und ganz kurze Zeit in einer Anstalt zugebracht hatte, zu 4 Wochen Gefäng-
niss wegen Beleidigung und Widerstand gegen die Staatsgewalt verurtheilt.

Nach 3 Jahren wurde Pat. wegen Majestäts- Beleidigung, die er vor einem
Schaufenster ausstiess, nochmals verhaftet, aber nicht bestraft. Später noch
einmal der Majestäts -Beleidigung angeklagt, kam H. als Verrückter, der für

gewöhnlich ganz geordnet, aber mit periodisch auftretenden, hallucinatorischen
Erregungs- resp. Verwirrtheits - Zuständen behaftet ist, zur Anstalt. — Zeit-

weilig beurlaubt.

Ebenfalls an Paranoia litt:

No. 9. N., 38 J. alt. Vater Trinker, Mutter Ki-ämpfe. War bereits vor-
her in Anstalts-Behandlung gewesen, wurde nicht bestraft.

No. 10. H., 25 J. alt (Vater und zwei Brüder geisteski-ank) , bereits in

den letzten 4 Jahren öfter in Anstalten, leidet an epileptischen Ki-ämpfen,

bezugsweise Verwirrtheits-Zuständen mid an öfter füi- eine gewisse Zeit in den
Vordergrund tretenden, systematisirten Wahnvorstellungen. Schwerer Stm-z

in der Jugend mit nachfolgenden Schwindelanfällen. Ist wegen Körperver-
letzung und zweimal wegen Majestäts-Beleidigung verurtheilt. In der Anstalt

sind Verwirrtheitszustände mit nachfolgender Anästhesie beobachtet, allerhand

Grössenideen (von hoher Abkunft zu sein und ähnl.) bestehen, treten aber nicht

gleichmässig hervor. Nach Entlassung in Folge eines kleinen Alkohol-Genusses
Verwirrtheit und Attentat auf einen ihm ganz Unbekannten. An die HaUuci-
nationen besteht z. Th. Erinnerung. In eine Prov.-Anst. übergeführt, entwich
Pat, alsbald. Scliliesshch entlassen und wiederum verm-m-theilt, kam H. aus

der Strafhaft nach kurzer Zeit als kx-ank wieder zu uns und hierauf wieder in

eine Prov.-Anst. Von dort entlassen, traf ich ihn bei Gelegenheit eines Besuches

wieder im Lazarethe der Strafanstalt an. Er war inzwischen gerichtsärztlich

für gesund erklärt und verm-theilt worden, kehrte aber sehr bald nach Dalldorf

zurück, zeigte sich jetzt grossspurig und absolut einsichtslos, aber ohne die

früheren Verwh-rtheits - Aufälle. Er feilte ein Gitter dm-ch und suchte Nach-
schlüssel anfertigen zu lassen. In eine andere Prov.-Anst. gebracht, kam er,

entwichen, wiederum in Untersuchung wegen Raubes und zm* Feststellung seines

Geisteszustandes in (nicht die hiesige) Anstaltsbeobachtung, von da — als

geisteskrank fi*eigesprochen — zu uns zm-ück. Er ist von schweren epilep-

tischen Zuständen zm* Zeit ziemlich frei, ausser den Wahnvorstellungen macht

sich aber jetzt eine psychische Schwäche zuirehmenden Grades bemerkUch.

Die Beschuldigung des Raubes erklärt er für irrthümlich ; ein Selbstmordvei-such

bei Ausbleiben erwarteten Besuches.

No, 11, 0., 47 J. alt, machte sich, bereits seit einiger Zeit mit paraly-

tischen Symptomen erkrankt, durch Schimpfen nach einem reichlich genossenen

Frülistücke resp. Tnmke der Majestäts -Beleidigung schuldig, mu-de nicht be-

straft, war schon recht blödsinnig.

Von bestraften Frauen gehört hierher:
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No 12 N. 23 J. alt, ledig. Wogen kleinen Diebstahls vorbestraft, wurde

die N. iur'lS. Jahi-e zuerst wogen Majestäts- Beleidigung verui-theilt
,
weil sie

in einem Briefe an das Polizei- Präsidium höchst beleidigende Ausdrücke ge-

braucht hatte. Das zweite Mal wm-de sie von demselben Verbrechen wegen

Schwachsinns freigesprochen. Patientin besuchte socialdemokratische Ver-

sammlungen, hatte ganz unldare Vorstellungen, wurde ,immer röther," wollte

nach London „zu den Partheien." Sie hatte eine Nähmaschine vom Kaiser

erbitten woUen, war- aber nicht in das Palais gelassen worden. Nach kurzer

Zeit stiess sie nochmals eme Majcstäts-Beleidigmig aus, indem sie den Wunsch

äusserte, dass ein Mitglied des Kaiserlichen Hauses in die Luft fliegen möge.

In die Anstalt gebracht, war Patientin ängstlich, unzusammenhängend und

ausser von einzelnen einfachen Shinestäuschungen von zahlreichen, wie es

scheint, schon früher andeutungsweise aufgetretenen Wahnvorstellungen

behen-scht: Sie sei nach göttlicher Mittheilung zum Herrschen bestimmt,

der Kaiser sei nicht der richtige Herrscher und Aehnl. Dieser Zustand verlor

sich langsam, dagegen stellten sich epileptische Anfälle mit lebhaften vaso-

motorischen Symptomen ein.

Gruppe IX.

Tergehungen in militärischen Terliältnissen.

Zimäclist Scliwachsinnige:

No. 1. B., 31 J. alt, Verhältnisse der Familie unbekannt. Vor der Ein-

stellung iu's Heer di-eimal Haft und längere Correktion wegen Bettehis etc.

Wähi-end der Militärzeit 9 Discipliuarstrafen, ausserdem Bestrafung wegen zwei-

maliger Fahnenflucht, schliesslich in der deshalb verhängten Festungshaft Ge=

horsams-Verweigerung und wiederholte Majestäts-Beleidigung. Im ersten Jaln-e

der Dienstzeit lief B. weg, wm-de in der Nähe mit Militärmütze und Hose

vagabondh-end angetroflen. Vorher hatte er sich, ohne Strümpfe und Fuss-

lappen zu besitzen, ein paar Lackstiefel gekauft. Als B. zum 2. Male fahnen-

flüchtig geworden war, kam er schriftlich mn einen Ausmustermigsschein ein,

wurde verhaftet und zu 2 Jahren Festungstrafe verurtheilt. Hier wurde er oft

bestraft und erhielt wegen der Aeusserung, „der König sei ein Räuberhaupt-

mann" eine weitere Strafe von 5 Jahren 2 Monaten und wegen ähnlicher Woi-te

4 Jahre Festung Bald darauf trat B. auf einen hohen Offizier zu und brachte

dieselbe Redensart statt der militärischen Meldung noclunals an. Bei der jetzt

angestellten ärztlichen Untersuchung erklärte B., Socialdemokrat und in die

Attentatspläne Hödel's eng verwickelt gewesen zu sein. Die ärztlichen Gut-

achten heben hervor, dass er allerhand Dmnmheiten treibe, scheinbar nicht

ordentlich gehen könne, Gegenstände absichtlich schlecht anfasse und Dinge,

die er keimen müsse, in überlegt verstellter Weise falsch bezeichne (z. B. Klei-

dungsstücke). Simulation sei möglich. Zur Begutachtung in die Anstalt auf-

genoimnen, zeigt Pat. sich in kindischer Weise mit Puppenspielen beschäftigt

mid offenbar ernst bei dieser Sache. Sonst bekümmert er sich eigentlich um
gar nichts, ist aber stolz auf seine Kenntniss einiger alberner Gedichte, die er

mit grossem Pathos, aber ohne Verständniss hersagt. Die dmnmen Erzählungen

über seine Verbindungen mit Hödel lässt er den Aerzten gegenüber bald fallen.

Principiell wird das Ein Mal Eins falsch hergesagt, während er den Geldwerth

gewöhnlicher Dinge ganz richtig abzuschätzen weiss. Seine einzige Freude be-

steht darin, die albernsten Dinge in renoinmistischer Weise den Mitki-anken vor-

zutragen. Nach Recitiren seines Unsinns bildet er sich einen Orden ein. In

seinen erdichteten Rollen nbnnit er es übel, wenn man ilmi sagt, dass er kein

Theaterdirektor sondern ein Schneider sei. — in unserem Gutachten wurde aus-
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geftthrt, dass das Benehmen die selbstgefällige kritiklose Spielerei eines Schwach-
sinnigen sei. Pat. ist seinen Faseleien wirklich in gewissem Grade hingegeben.
Dieselben sind sicher nicht sämnitlich in überlegener Weise zielbewusst, zum
Zwecke der Täuschung vorgebracht, sondern befriedigen seine läppischen Nei-
gungen, auch wenn er selbst lange nicht an Alles glaubt, was er vorbringt;
ausserdem lügt und betrügt er absichtlich, soweit er es für vortheilhaft füi-

sich hält. In diesen Lügen ist aber das Detail sehr- einförmig und albem, ein-
fiiche Zwischenfragen vermögen die Unfähigkeit der Phantasie des B. sich in
solche Situationen, wie er sie vorzulügen sucht, hinein zu denken und demge-
mäss seine Erzählungen auszuschmücken, also die Armuth und die Schwerfällig-
keit des Vorstellungslebens sofort aufzudecken. Pat. ist auch im Lügen eüi

Schwachsinniger. B. wm-de darauf von der Festmig entlassen, und kam, nach-
dem er wieder einige Zeit erst gearbeitet, bald entlassen aber herumgebettelt
hatte, schliesslich nach Jahren vom Arbeitshause wieder zur Anstalt. Er war
auch dort der Simulation verdächtig geworden. B. war bei uns beschäftigungs-
fähig und nicht störend. Er log auch jetzt sehr gerne und zwar ohne jeden
vernünftigen Grund, wollte sich z. B. auf Nichts — selbst auf unsere Bekannt-
schaft von früher nicht besinnen können. Er wich überhaupt den einfachsten

Fragen möglichst aus: „Wenn man so viel im Kopfe hat, wie ist es möglich,
dass man so etwas weiss." Er rechnete jetzt ganz gut und war genügend
orienth-t, für die früheren Zustände gab er natürlich keine Erklärung. Zur Be-
theiligung an der Aufführung eines kleinen Spiels ist er trotz seines Eifers

gänzlich miftlhig. In die Heimath entlassen.

No. 2. T., 26 J. alt, vor der Dienstzeit wegen Sittlichkeitsdelicts und
Misshandlung bestraft. Im Dienste bald Majestäts-Beleidigung. Während der
längeren Festungshaft eine grosse Anzahl von Disciplinar-Strafen. In der Zelle

war Pat. zuletzt unruhig, nachdem dem Arzte schon früher das scheue,

unstete Wesen aufgefallen war. Fünfwöchentliche Lazarethbehandlmig, dam:
in die Haft zurück. Hier bald von Neuem Unruhe \mä Schlagen gegen
die Wände, heftiges Schimpfen. — T. erscliien dem Aufsichtspersonale als

Simulant „und dabei sehr beschränkt".

Zm- Beobachtung in die Anstalt gebracht, erklärte T., dass er zeitweilig

Schwindel imd Druck im Kopfe habe und leicht heftig werde; er wisse daim
nicht, was er thue, aber die Hauptsachen seien ihm eriimerüch. T. wm-de zu-

nächst sich selbst überlassen. Er war anfangs scheu und mürrisch. Erschei-

nungen epileptischer Art wurden bei aufmerksamster, auch nächtlicher Beobach-
tung nicht festgestellt, früher keine Verletzung. Die Vorfälle in der Haft kamite

er (aus eigener Erfahrimg). Aus dem Vorleben liess sich constatiren, dass T.

in seinem Berufe öfter gewechselt hatte und in keinem genügend vorwärts

gekommen war. Er hatte eine massige .Phimose, welche in der 5. Woche des

Anstaltsaufenthalts operh-t wurde. Nach 3 Monaten konnte er gleichmässig

beschäftigt werden und war freundlicher, zugänglicher und ganz munter. Bei

seinem lauten Benelunen in der Haft habe er keine Sinnestäuschmigen , nur

,innere Unruhe und Wuth" gehabt. „Hier ist so was nicht, keine Um-uhe

mehr in Gedanken" ; er meinte, mit seinem Willen habe er die Dinge nicht

gemacht, er habe sich selbst davor geängstigt. Sein Wesen war aber dauernd

ein schwachsinniges. Er war zweifellos vergesslich, auch über seine Er-

lebnisse vor der Dienstzeit zeigte er sich wenig klar, bekümmerte sich nicht

im Mindesten um seine Zukunft, resp. Strafen, wollte Klavier spielen, komitc

OS aber nicht. „Ich dachte doch, ich lernte es". Seinen Mitpatienten gegen-

über zwar freundlich, erzählte er doch zuweilen lügenhafte Geschichten. Der

erste Herzton undeutlich, der Puls zuweilen besclileunigt. Er -wurde unter

Hinweis darauf, dass er auch nach Beseitigung der ängstlichen Erregung mit

einem Geisteskräftigen nicht in gleiche Reihe gestellt worden könne und wegen
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.seiner krankliaften Constitution (besonders bei Isolirliaft und Strenge) anders

sich verhalten müsse als ein normaler Mensch, zurückgeschickt. —
No. 3. R., 23 J. alt. Mutter war 2 mal in Irren-Anstalten, Vater tob-

süchtig, Grossmutter geisteskrank. R. ist vor der Einstellung bei den 10.

Ulanen wegen Körperverletzung und wiederholt wegen Hokdiebstalils bestraft.

Er wird von den Vorgesetzten als „haltloser, kindischer, erbärmlicher Mensch"

bezeichnet, ist bereits verheh-athet. Er galt als trunksüchtig imd erlitt kurz vor

dem Eintritte eine Kopfverletzmig durch einen Hammerschlag. (Narbe). Pat.

wurde bereits im ersten Vierteljakre wegen Trunkenheit im Dienste und wegen

thätlichen Vergi-eifens an einem Vorgesetzten zu 5 J. Festung verurtheilt, dami

wegen Gehorsams-Verweigerung zu 1 J., wegen Majestätsbeleidigung zu 3>|i J.,

Alles binnen Jahi-esfrist. Ausserdem sind sein- viele kleine Strafen wegen Faul-

heit, ünpünktlichkeit, Störung der Andacht etc. verhängt worden. Aerztliche

Gutachten erklärten, dass eine folgerichtige Verknüpfung seiner Gedanken

nicht zu vermissen und deshalb eine Geistesstörrmg nicht sicher anzunehmen sei.

Die bei ihm bemerkten Wahnideen erschienen oft als Product wohlüberlegter

Verstellrmg, Untersuchung durch Facharzt wm-de empfohlen. In der Anstalt

svm-de entschiedener Schwachsinn festgestellt, sogar allgemein bekannte Begriffe

waren ganz unklar, Einsicht in seine Lage fehlte dem Pat. Die Briefe zeigten

kindliches Interesse für Aeusserlichkeiten , sonst Unbekümmertheit. R. leicht

grob, antwortete auf Fragen am liebsten: „Ich habe nischt gemacht." Als

der etwas grosse Kopf mit dem Tasterzirkel gemessen wurde, war er ängstlich,

sah das Instrmnent noch lange mit bedenkHcher Miene an. Es bestanden

sicher abergläubische Vorstellungen resp. Wahnideen von geheimnissvoUen

Beeinflussungen, denn R. sprach zu seiner Umgebung von „fest machen".

Wahrscheinlich auf Grund solcher Vorstellungen wurde er eines Tages sehr

heftig, schlug an die Thüren und auf seine Umgebimg los. Als unheilbar

geistesschwach zurückgeführt.

No, 4t, K., 26 J. alt. Vom 16. Lebensjahi-e ab fing Pat. an zu vaga-

bundii-en, wurde öfter wegen Unterschlagung und Betteins bestraft und aus

einer Correctionsanstalt als unsicherer Heerespflichtiger eingestellt. Er lief

bald nach dem Eintritte fort und erMelt deshalb ein Jahr Festung, während
welcher Zeit er sich einige kleinere Strafen zuzog. Zm- Truppe zurückgekehrt,

lief er nach einigen Monaten wiederum weg. Das erstemal gab er an, ge-

schlagen zu sein, das zweitemal, er habe sich gefürchtet, weil er 5 Minuten
nach dem Zapfenstreiche gekommen sei. K. war stets „recht indolent und
schmutzig". Während der zweiten Strafe fing er alsbald an ängstlich erregt

zu werden, zu toben, die Nahnmg zu verweigern. In der Anstalt war er noch

weinerlich, bekümmerte sich um nichts und war sehr nachlässig in seinem

Aeusseren. Die ängtlichen Erregungen Hessen bald nach, bleibende Geistes-
schwäche. In die Heimath entlassen.

Hieran füge ich die Beschreibung eines Kranken, bei dem
Angstzustände neben — nicht vorzugsweise in mangelhafter
Fassungsgabe sich äussernder — Greistesschwäche bestanden.

No, 5. M., beide Eltern und eine der beiden Schwestern waren in Irren-

Anstalten. Der Vater soll viele Jahre lang an ähnlichen Zuständen wie Pat.

gelitten haben und plötzlich stundenlang zwecklos herumgelaufen sein. M.
hatte wenig Ausdauer beim Lernen und war sehr schwer lenksam, lief auch aus

der Schule und Lehre öfter fort. Schon von Jugend auf litt er zeitweilig an
80 heftigen Kopfschmerzen, dass er längere Zeit aus der Schule bleiben musste.

Auch war er manchmal wie benommen. Hauptsächlich aber traten AnMle
Moel(, Ueber Iitg Verbrecher. 3
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grossen Unruhegefühls hervor. Einer Empfindung heftiger Hitze „brühen''
folgte hochgradige Beklemmung. Schon vor der Dienstzeit bewegte M. sich
ruhelos herum, blieb in keiner SteUung, überall hatte die Sache einen Haken.
Mit 21 Jahren eingestellt, lief M. bald darauf und später wiederholt aus der
seiner Heimath nahe gelegenen Garnison fort, so dass acht Strafen gegen ihn
verhängt wurden. Pat. kam übrigens z. Th. freiwillig zurück, bat auch
selbst imi Versetzung nach einer weiter von Berlin entfernten Garnison. Ein-
mal telegraphii-te er an seinen Hauptmann, er werde zurückkommen, blieb
aber doch aus. Jahrelang ist M. alsdann im Auslande gewesen und zweifellos
trunksüchtig geworden, scheint dabei auch wieder zu seinem eigenen Schaden
planlos einzelne Stellungen aufgegeben zu haben. Schliesslich zurückgekehrt
und wieder eingestellt, fiel er in der Kaserne um und sprach vei-wirrt vor
sich hin. Er blieb fast 2 Tage unklar. Aerztlicherseits zuerst Annahme von
Simulation, weil „Erscheinungen verschiedener Ki-ankheitsformen

,
Epilepsie,

Melancholie, und Manie durcheinander gemischt" seien. Ein zweites Gutachten
jedoch legte die von Jugend auf bestehende Abnormität und das Ki-ankliafte

des Wesens dar. Aus dem Dienste entlassen, verbummelte M. mehr und
mehr, wurde auf der Strasse auffällig, tobsüchtig, glaubte seine Braut er-

mordet zu haben. In der Anstalt fehlte die Erinnerung an diese Dinge. M.
war urtheilslos, grossspurig und sehr empfindlich. Er lief trotz fortwährenden
Dankes und trotz exaltirter Versprechungen von „neuem Leben" weg. Ver-
suchsweise draussen gelassen, trank er, belästigte seine Angehörigen, brachte
erschwindeltes Geld durch und war jedem abenteuerlichen Einfalle (z. B. dem
der Befreiung einer Patientin, die ihn ebenfalls zu „neuem Leben" führen

sollte, aus der Anstalt) in der hilflosesten Weise preisgegeben. Auch in seinem
Berufe kam er wegen des Schwankens in seinen Entschlüssen, weil entgegen-

gesetzte Ideen, in um-egelmässiger Weise von wechselnden gemüthlichen Be-

wegungen begleitet, aufsprangen und er diesen wülenlos folgte, nicht vorwärts.

Doch hat er sich jetzt — nach Ablauf eines Jahres seit der Entlassung —
leidlich gehalten.

No. 6. M., 22 J. alt. Hat sich ohne Erlaubniss aus der Garnison nach
Hause entfernt. Superarbitrium der wissenschaftlichen Deputation erachtet

ihn als an einer in Zwischenräumen auftretenden und schnell vorübergehenden
krankhaften Störung der Geistesthätigkeit leidend. Kopfverletzung.*)

No. 7. B., 27 J. alt. Vater Trinker. Pat. wurde wegen Insubordinations-

Vergehen wiederholt, im Ganzen mit fast 5 J. Festungshaft bestraft. Es liegt

Verdacht vor, dass er theilweise absichtlich dienstliche Verstösse begangen
habe. Anscheinend in krankhaft gereiztem Zustande und unter Schnapsgenusse

verweigerte er die Ausführung des ihm zudictii-tem Strafexercirens etc. Schliess-

lich, als der Geisteskrankheit verdächtig, in's Lazareth geschickt, entlief er

und kam dann in die Anstalt. Es lassen sich Angstzustände mit einzelnen

Hallucinationen, welche zu hochgradiger Unruhe führten, feststellen; Kopf-

schmerzen, Schwindelanfölle bestanden seit längerer Zeit. B. hatte früher eine

schwere Kopfverletzung (Narbe) durch Schlag, ausserdem einen schweren

Sturz, der zu vierwöchentlicher Krankenhausbehandlung führte, erlitten. Für

die Zustände ängstlicher Erregungen mit Sinnestäuschungen war die Erinne-

rungsfähigkeit zum Theil eine unvollkommene. In der Anstalt wm-de B's. Zu-

stand besser, er blieb aber streitsüchtig, oberflächlich imd iinstät. In eine

Prov.-Anst.

Verwirrtheit mit Wahuvorstellungen und Sinnestäuschungen

ohne sichere Imhecillität lagen vor bei:

*) Vierteljahrschi-ift für gerichtl. Medicin. Bd. 29. 198.
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No. 8. D., 21 J., Fat. fing im Dienste an, sich achtungswidrig zu benehmen

und beschädigte dann einen ihm übergobenen Apparat. Anfänglich bestraft,

dann aber in's Lazareth und bald in die Anstalt gebracht, hallucinirt er leb-

haft, hörte, dass seine Grossmutter todt sei, schmeckte Gift etc.

No. 9. B., 22 J. alt, eine Schwester unheilbar geisteskrank. Dienstlich

nur leicht bestraft, sonst gute Führung. Während des Herbstma.növers lief

Fat., sechs Tage vor seiner Entlassung, plötzlich vom Regimente weg, trank

unterwegs, verkaufte in L. seine Husaren-Uniform und fuhr nach Berlin, wo
er von der Folizei sistirt wurde, weil er in exaltii-ter Weise in eine Wohnung
eindi-ang. War in der Anstalt anfänglich ganz verwirrt, kommandii-te laut

als General, zeigte sich noch Monate lang unklar, albern, selu- indifferent,

meinte höchstens einmal, es sei durch die Hitze gekommen, dass er wegge-

laufen sei. Nach 8 Monaten, leidKch beschäftigungsfähig, entlassen.

No. 10. R., 28 J. alt. Als Reservist eingezogen. Ist in seiner Erziehung

sehr vernachlässigt, traurigste Familienverhältnisse. Schon wähi-end der Dienst-

zeit war Fat. sehr albern, wurde wegen Lachens etc. öfter bestraft. Später

wm-de er mehifach wegen Umhertreibens, Bettebis, Sachbeschädigung verui--

theüt. Gleich nach der jetzigen Einziehung wurde R. heftig und, weil er er-

klärte: „er wolle dem Kommandeur das Genick zerbrechen", kriegsgerichtlich

zu langjähriger Festungshaft verm'theilt. Vor der Abführung noch wurde er

jedoch tobsüchtig und als ki-ank erkannt. Ist auch in der Anstalt zusammen-

hangslos mit kindischen Ideen und Frojekten beschäftigt oder mürrisch und
öfter sogar in seiner Körperhaltung und seinen Bewegungen durch Wahnvor-
stellungen und krankhafte Empfindungen beeinflusst. Frov.-Anst.

No. 11. T., ein 28j. Unteroffizier, wurde wegen Misshandlung bestraft,

jedoch schon aus dem Ai-reste der Anstalt übergeben, woselbst er durch massen-

hafte Sinnestäuschungen vollständig beschäftigungsunfähig und zeitweilig sogar

tobsüchtig war. Er wurde sehr rasch stumpfsinnig.

Jfo. 12. N., 25 J. alt. War wegen thätlichen Angriffs im Festungsgefäng-

nisse, woselbst er bald unruhig und verworren erschien. Dieser Zustand ging

zwar vorüber, es wurde jedoch ein etwas freches und sonderbares Wesen be-

merkt und zuletzt zeigte N. sich wiederum sehr auffällig und unklar. Zweimonat-

licher Lazarethaufenthalt führte zu keiner sicheren Anschauung über die geistige

Beschaffenheit. Nach der Rückkehr in die Haft wiu-de N. öfter wegen thörichten

Benehmens bestraft, bis schliesslich massenhafte Sinnestäuschungen des Ge-

sichts, Gehörs und Geschmacks (Leichengeruch etc.) hervortraten. Alsbald

zm- Anstalt gebracht, war Fat. verwirrt und z. Th. sehi- widerspenstig,

gab absichtlich unzutreffende, albei'ne Antworten. Dazwischen hallucinirte er

mächtig, füi'chtete sich vor dem Closet, war Nachts unruhig. In eine Frov.-

Anstalt.

No. 13. N., 34 J. alt, erlitt während seiner Dienstzeit bei einer Explosion

an Königs Geburtstage eine anscheinend leichte Verletzung. Er desertü'te in

dem folgenden Jahre dreimal, erhielt jedes Mal — zuletzt 5 J. Festungshaft.

Nachträglich dai-über befragt, meint N., er sei stets christlich gewesen, habe

sich die imgerechte Behandlung nicht wollen gefallen lassen. Seit 3 Jahi-en

sei er nun frei, viel herumgezogen und zu besonderen Dingen durch göttliche

Erscheinungen berufen. Diese Ideen haben sich sicher bald nach dem Antritte

der letzten Freiheitsstrafe gezeigt. Fat. dichtet seit langer Zeit geistliche

Lieder etc., hat den Kaiser gebeten, ihn zum Frediger zu machen und schliess-

lich den Gottesdienst durch Hineim-eden gestört. Er will jetzt aber Heber

Lehrer werden
,
„um die Wahrheit zu verbreiten" , macht auch sonderbare

Bilder und Entwürfe zu kirchlichen und patriotischen Bauten. Seine Erzieh-

8*
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ungsmethode übt er vorläufig durch Losschlagen auf Kranke, die sich nicht
an der Arbeit betheiligen, in der Ai-t aus, dasa er wiederholt seine Umgebung
wechseln muss.

No. 14. T., ist seit langen Jahren verrückt, bereits indolent und schwer-
fällig. Ueber seinen Zustand z. Zt. der Thätlichkeit, wegen deren er Festungs-
haft erhielt, ist etwas Sicheres nicht festgestellt. Pat. soll aber stets eigen-

thümlich gewesen sein. Ist einmal vom Felde weggelaufen.

No. 15. Sehr oft wurde der 33j. E. bestraft. (Zuletzt mit 10 J. Festungs-

haft wegen Thätlichkeit gegen Vorgesetzte). Die Entwickelung der Krank-
heit lässt sich auch bei ihm nachträglich nicht genau feststellen. Anfangs
beschäftigt ist Pat. jetzt schon seit längerer Zeit vollständig unzugänglich

und kaum noch für ganz einfache Hantirungen brauchbar. Früher versuchte

er einmal zu entweichen. E. wurde aus einer unserer Filialen, woselbst er

bei der Gartenarbeit mittelst des Spatens einen Pfleger erschlagen hatte, in

die Hauptanstalt zurückgenommen.

Einige Kranke mit weniger schweren Zuwiderhandlungen im

militärischen Verhältnisse übergehe ich.

Gruppe X.

Brandstiftung.

No. 1. V., 21 J. alt, Bäcker, dessen Mutter an Krämpfen starb, ist ein

ganz mangelhaft entwickelter Mensch von sehr geringer Körpergi-össe und
zu grossem Schädel. Pat. lernte sehr spät laufen, konnte in keiner Weise in

der Schule mitkommen, war auch als Bäcker nur zu den einfachsten Verrich-

tungen zu gebrauchen, verkehrte nie mit seinesgleichen, sondern spielte nur

mit kleinen Kindern. Innerhalb 5 Tagen brachen in verschiedenen, dicht bei

einander liegenden Häusern, wohin V. Backwaaren ausgetragen hatte, kleine

Brände aus, oder es wurden angebrannte Gegenstände und Wachshölzer auf

dem Boden der Häuser gefunden. Pat. hatte sich in auffallender Weise vor

eines dieser Häuser hingestellt, und wiu-de bei seiner Verhaftung im Besitze

ähnlicher Wachslichtchen, sowie einer Flasche Petroleum gefunden. Bei der

ersten Vernehmung überzeugte man sich angeblich, dass V. bei gesundem Ver-

stände sei, er habe sich vergewissern wollen, ob es lichterloh brenne und die

Feuerwehr bald zur Stelle wäre. Dem Untersuchungsrichter dagegen kam V.

sofort bedenklich vor. Er gestand die That ohne Angabe eines Motivs ein.

Bei der ärztlichen Untersuchung weinte er fortwähi-end , war unzusammenhän-

gend und wusste die einfachsten Dinge nicht. V. wm-de mit Rücksicht auf

den zweifellosen Blödsirm ausser Verfolgung gesetzt. Während der ganzen Zeit

der Anstalts-Behandlmig hat sich Pat. eben so wenig wie in der Untersuchung

über das Motiv der That ausgesprochen und ist nach längerer Zeit sogar nicht

mehr im Stande, sich der einzelnen Vorkommnisse genau zu erinnern. Kennt-

nisse, Fassung und Interesse kaum die eines Sjähi-igen Kindes. Pat. lässt sich

daher nur zu ganz einfacher, mechanischer Thätigkeit verwenden. —

No. 2. K., Schlosser, 29 J. alt. Im 27. Lebensjahi-e hatte K., nachdem

er früher schon, jedoch nicht häufig, an Schwindel und Krampfzuständen
gelitten, einen Anfall von Vorwh-rtheit, in welchem er herumlief, ohne nachher

des Geschehenen sich zu erinnern. Dann folgte ein schwerer KrampfanfaJl mit

länger dauernder Bewusstlosigkeit. Hierauf ging Pat., welcher in der letzten

Zeit sehr heftig gegen die Familie und eifersüchtig geworden war, nach St.,

versuchte dort gewaltsam eine Wohnung zu öffnen, riss das Schild ab, läi-mte,



Gruppe X. Brandstiftung. 37

ohne nachher dieser Handlungen sich erinnern zu können. Im folgenden Jahre

kam K. zum erstenmale in die Anstalt, sprach hier von einer bedeutenden

Geldsumme, die er vergraben habe und beschuldigte sich selbst eines damals

in den Zeitungen gemeldeten grossen Diebstahls. Nach wenigen Tagen äusserte

er solche Ideen nicht mehr, und erinnerte sich weder seiner Mittheilungen

noch überhaupt, wie er in die Anstalt gekommen war. Entlassen, arbeitete K.

wieder eine Zeitlang, doch war sein Wesen sehr ungleichmässig. Er wurde

nach längerer Zeit wieder aufgenommen. Nach Angabe der Frau war er

gewöhnlich sehr freundlich, umgänglich und anhänglich, nüchtern, für die

Famiho besorgt. Anfalls weise jedoch sei er launig, mürrisch und sehr

reizbar- geworden, habe z. B. eine Nachbarin mit dem Beile dergestalt bedroht,

dass sie durch das Dachfenster zu klettern genöthigt worden sei. Nicht

selten sei er nach solchen Auftritten in sehr tiefen Schlaf gefallen, sei dann

wieder gut gewesen, habe aber nicht gewusst, was er gethan habe. Nach

weiteren Angaben hat K. sich auch einmal vergiften wollen und deshalb Zucker-

säure gesucht. Zweimal habe er inzwischen schwere Krämpfe, öfter Schwindel

gehabt. Des Nachts sei nichts Besonderes vorgefallen. Getrunken habe er nicht

übermässig. K. selbst schildert diese Schwindel -Anfälle als ein Aufkriechen

nach dem Halse juit Luftknappheit und Druck über den Augen. Manclrmal

überkomme ihn das GefüU, als ob er einen steilen Berg hinaufgehe und plötz-

lich umfalle, obwohl ihm zur Fortsetzung seines Weges die Beine nicht ver-

sagten. In der Anstalt nun blieb K. 2V» Monate. Hier war er nur etwas leicht

erregbar; Krampfanfälle etc. wurden nicht beobachtet. K. arbeitete nach der

Entlassung etwa '/4 Jalu- und ging hierauf der Anstalt (zum 8. Male) wieder

zu, weil er Feuer auf dem Boden seines Hauses angelegt und so ein Abbrennen

des ganzen Dachstuhles verui'sacht hatte. Die Frau, von K. — grundlos, wie es

scheint — der Untreue bezichtigt, war zu ihrer Mutter geflüchtet. K. hatte

seine Papiere aus der Schublade zu sich gesteckt und sich dann fortbegeben,

um die Frau, unter der Andi-ohung, Etwas zu verüben — Feuer anzulegen —
zur Rückkehr zu bewegen. Die Frau weigerte sich dessen aus Fiu:cht vor ihm,

er kehrte in seine Wohnung zurück und hatte, soweit ihm erinnerlich, die

Lampe angezündet und in einem Buche gelesen, welches am selben Tage von

seinem Kinde mitgebracht worden war. Den Inhalt der Erzählung konnte K.

noch genau angeben, für die weiteren Ereignisse fehlte ihm aber jede Erinne-

rung. Als das Feuer entdeckt wui-de, fand man Fat. auf dem brennenden

Boden bewusstlos liegen, so dass er herausgetragen und mit Mühe wieder zu

sich gebracht werden musste. In der Anstalt war- er im Allgemeinen ordent-

lich, nahm nur die Sache ziemlich leicht und fälschte einmal eine Eingabe

der Frau um Entlassung. In eine Prov.-Anst.

No. 3. Die unverehelichte A., ein 27jähriges Dienstmädchen, hat am Tage
vor der Brandstiftung, nachdem bis dahin nur einige Krampfanfälle im Anfang
der 20 er Jahre nach Aerger aufgetreten sein sollen, und sie nicht auffällig ge-

worden war, nach Zank mit einem anderen Dienstmädchen Krämpfe bekommen
und eine Zeitlang auf ihrem Bette gelegen. Am folgenden Tage tränkte sie

ihr Bett und ihren Kleiderkorb mit Petroleum und zündete dieselben an. Es

entstand ein nicht unbeträchtlicher Schaden. Vor der Entdeckung des Brandes

hatte sich die A. entfernt, irrte den Tag und die folgende Nacht herum und
meldete sich dann bei einem Schutzmanne als Brandstifterin. Bei der ersten

Vernehmung erklärte sie, sie sei in Angst gewesen, dass man sie verhaften

wolle, deshalb habe sie ihrem Leben ein Ende machen, vorher aber ihre Sachen,

damit dieselben nicht in unbefugte Hände geriethen, verbrennen wollen. Sie

sei auch an's Wasser gelaufen, um sich zu ertränken, aber weil man sie unaus-

gesetzt beobachtet habe (auch Nachts?), habe sie dies nicht ausführen können.

In die Anstalt gebracht, wurde die Kranke bald zunehmend unruhiger und
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sehr scheu, nur gelegentlich sprach sie davon, dass sie unglücklich sei und
alle Menschen sie hassten. Manchmal drängte sie unsinnig zur Thüre hinaus.
Vorübergehend gelang es noch, mit ihr eingehendor zu sprechen, hierbei sagte
sie, dass sie schon seit Jahren keine Ruhe mehr habe, sie habe auch das Geschirr
fast stets fallen lassen, sie habe der HoiTschaft oft widersprechen müssen etc.

Ob diese melancholischen Zustände zur Zeit der Menses sich gesteigert haben,
besonders, ob die That in solchem Zeitpunkte verübt sei, lässt sich nicht fest-

stellen, da Pat. sich rasch verschlechtert hat und jetzt schon seit Monaten
durch Angst, zahheiche Gedanken der Selbstbeschuldigung und durch Sinnes-
täuschungen unzugänglich geworden ist, ja öfter vollständig verwirrt sich zeigt.

No. 4. M., 36 J. alt, Schiefwuchs nach Verletzung. Im 26. Jahre Schlag
auf den Kopf mit kurzer Bewusstlosigkeit. Im 28. Jalu-e wegen Ueberfahrens
einer Person bestraft. Nachher manchmal gebummelt und getrunken. Zuletzt

sprach Pat. dummes Zeug von Beleuchtetwerden, himmlischer Gesellschaft,

allerhand Frauenzimmern, schlug Löcher in die V7and und legte schliesslich

Feuer an, weil er von nebenan seit einem Jahre fünf- bis sechserlei „feine und
grobe" Stimmen hörte, die ihn zu gemeinen Redensarten aufforderten. Die „Be-
leuchtung" machte ihm Brennen und rothe Flecken auf dem Leibe. Freige-

sprochen. In der Anstalt ist er manchmal unfreundlich und- hetzt. Neue
Sinnestäuschungen scheinen hier nicht aufzutreten.

No. 5. P., 60 J. alt, ist im 34. Jahre wegen Brandstiftung zu 15 J. Zucht-

haus verurtheüt und während dieser Zeit geisteski-ank geworden. Er glaubte

sich ungerecht verui'theüt , in der Strafanstalt vergiftet, auch durch göttliche

Erscheinungen gestärkt. Man nahm an, dass er durch stetes Grübeln um
ruhiges Denken gebracht sei, er wm-de nach 10 Jahren begnadigt. Einige

Jahre später wegen Diebstahls verhaftet, wm-de die lange bestehende Geistes-

störung aufgedeckt, Pat. freigesprochen und mehrere Jahre in Anstaltsbehand-

lung gehalten. Schliesslich beurlaubt, ist er vor Kurzem wegen Versuchs

eines kleinen Diebstahls in wesentlich unverändertem, nur bereits deutlich

schwächerem Geisteszustände zm'ückgebracht.

No. 6. M. Ein schwachsinniger Verwirrter hat aus unbekannten Gründen
das Bett in Brand gesteckt; nicht verfolgt. —

Gruppe XI.

Einfacher Diebstahl, resp. Unterschlagung*).

Was die Delicte gegen das Eigenthum anbetrifft, so sind

des einfachen Diebstahls oder der Unterschlagung be-

schuldigt:

68 Männer, 10 Frauen.

Der Versuch der Beurtheilung des Zusammenhangs dieser

Vergehen mit Geistesstörung der Angeklagten und Verurtheilten

z. Z. der That, ergiebt ein sehr verschiedenes Resultat. Zunächst

kommen Männer in Betracht, bei welchen, sowohl des grossen

*) Einige wenige des wiederholten Diebstahls geringwerthiger Gegenstände

Beschuldigte sind, weil als gewohnheitsmässige Eigenthumsverbrecher nicht

anzusehen, dieser Gruppe zugefügt. Einzelne Kranke dieser und der folgenden

Gruppen sind ausser des Hauptdelictes auch der Hehlerei beschuldigt.
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Zeitraumes, der seit der Begehung der That verflossen, als auch

weo-en der Art ihrer später constatirten Geistesstörung, das Be-

stehen ii-gend welcher wesentlichen Störung zur Zeit der Be-

gehung der That nicht anzunehmen ist. Von diesen 16 Per-

sonen litten in der Anstalt

4 an alkoholistischen G-eistesstörungen,

7 an Verrücktheit,

2 an Herderkrankungen des Gehirns,

3 an progr. Paralyse.

Bei einer weiteren Anzahl von kranken Männern lässt sich

zwar ein sicherer Schluss in Bezug auf die Geistesbeschaffen-

heit z. Z. der That nicht ziehen. Man darf es aber als nicht

ausgeschlossen bezeichnen, dass Einzelne schon zu jener Zeit nicht

mehr in vollkommener, psychischer Integrität sich befanden. Von
diesen 15 kranken Personen sind 8 (Nr. 17—24) Gewohnheits-
trinker.

Da es unnütz wäre, die berührte Wahrscheinlichkeit oder

UnWahrscheinlichkeit der Krankheit in jedem einzelnen Falle aus-

führlich darzulegen, bemerke ich nur noch, dass auch bei weiteren 5,

an Paranoia leidenden Kranken (Nr. 25—29), die Erscheinungen

theils weit, und annähernd bis z. Z. der That, zurückreichen, theils

überhaupt die ganze geistige Anlage dieser Individuen eine sehr

absonderliche, für möglichste Verwendung ihrer Geisteskräfte im
Kampfe ums Dasein wenig günstige war. 2 Paralytiker (Nr. 30
und 31) gehören ebenfalls hierher.

Bei den nunmehr zu erwähnenden (9) Personen ist das Vor-

handensein einer Geistesstörung z. Z. der That zwar ebenfalls

nicht mit Bestimmtheit festzustellen, aber als sehr wahrschein-
lich zu bezeichnen. Z. B. bei

No. 32. D. leidet schon seit 9 Jahren an schwerer Epilepsie, ist auch in

der Anstalt vorübergehend hallucinatorisch verwirrt und nach Ablauf dieser

Erregung stumpf, deutlich gedächtnissschwach.

No. 33. J., 46 J. alt, Kopfverletzungen, Trunksucht, seit 5 Jahren epilep-

tische Anfälle, Angstzustände, streitsüchtig, ganz uneinsichtig, widerstandslos

gegen Gemüthsbewegungen und in hohem Grade gegen Getränke.

No. 34. F., 37 J. alt, Epilepsie seit langer Zeit vor dem Diebstahle, geistes-

schwach.

No. 35. B., 42 J. alt, ist, nachdem er bereits wiederholt in Anstaltspflege

war, wegen Diebstahls bestraft worden. Ein sehr erregbarer Mensch, der unter

dem Einflüsse von Alkohol-Genuss in krankhafte Zustände geräth, scheint perioden-

weise, namentlich auch bei Nahrungssorgen, stärker zu trinken, zu anderen
Zeiten fast oder vollständig sich dessen zu enthalten. Ausser einzelnen Sinnes-

täuschungen und verwirrtem Vorstellungszwange mit nachfolgender Unsicherheit
des Gedächtnisses finden sich bei ihm eigenthümliche Exaltationszustände.
Fat. fühlt sich alsdann gehoben, ohne eigentliche Wahnideen; in expansiver
Stimmung hält er z. B. Pferde an, mn seine Kraft zu zeigen, führt grosse Reden
auf der Strasse, deklamirt Verse; zu anderen Zeiten ist er ängstlich und be-
klommen, „unheimlich," er kommt dadurch leicht zu krankhaft begründeter
Trunksucht und bald zur Verwirrtheit. — Wiederholt aufgenommen.
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No. 36. H., wegen chronischer hallvicinatorischer Verrücktheit mit periodi-
schen Zuständen von Verwirrtheit aufgenommen. Ebenso ist

No. 37. F., 35 J. alt, seit langer Zeit hallucinatorisch verrückt.

No. 38. P. , 42 J. alt, bereits vor einigen Jahren mit ängstlichen Wahn-
vorstellungen und nachfolgenden religiösen Grössenideen in der Anstalt gewesen,
seitdem verändert. Ein Jahr vor der jetzigen Aufnahme zu 3 Monaten Gef.

verurtheilt.

No. 39, Fl-., 40 J. alt, ausgesprochene progressive Paralyse. Die
strafbare Handlvmg fällt nahe an die ersten Störungen. Die Schrift erscheint

um diese Zeit nicht mehr so fest. — Gestorben.

No. 40. B., 30 J. alt, Paralytiker, der gleich im Anfange der Straf-

haft in die Anstalt vorbracht, sich schon deutlich geistesschwach zeigte.

Mit Sicherheit sind als z. Z. der That geisteskrank unter
den einfacher Diebstähle oder der Untersclilagung angeschuldigten
Personen die folgenden zu bezeichnen. Am Leichtesten erkennbar
war der Zusammenhang mit Geistesstörung bei 4 Paralytikern
(Nr. 40—44), die sämmtlich aus der Untersuchung zugingen und
nicht bestraft wurden. Die Handlungsweise entsprach ziun Theil

vollständig dem bereits ausgesprochenen Schwachsinne. Einer
nahm Sachen weg, lun sie in einem baldigst von ihm zu erbauen-

den Hause zu verwenden, ein Anderer stahl einen Tannenbaum
auf dem Weihnachtsmarkte vor Aller Augen, der dritte ganz
werthlose Kleidungsstücke, der vierte stellte sich als General-

Feld-Marschall vor, u. s. w.

Von Verrückten, resp. Verwirrten sind anzuführen:

No. 46. L. , wiederholt an acuter Verwii-rtheit unter lebhaften Sinnes-

täuschungen erkrankter Mann, nicht verurtheilt.

Aehnliche Verhältnisse bestanden bei:

No. 46 S. und No. 47 H., beide langjährige chronisch Verrückte.

No. 48. M., hat vor der Bestrafung wegen Diebstahls sehr oft vagabondirt,

war als schwachsinnig Verrückter bereits di-eimal in Irrenanstalten aufgenommen.

Es bestanden Krämpfe und Verwirrtheit (nach Alkoholgenuss) bei drei

anderen, leichter Diebstähle bezichtigten und deutlich geistig geschwächten

Kranken (No. 49—61).

No. 62. L., 29 J. alt, zu 3 Monaten Gef. verurtheilt, kommt direct aus

der Haft mit massenhaften Sinnestäuschimgen, Vergiftungs- vmd Grössen-Ideen.

Er erwies sich als ein von jeher gänzlich schwachsinniges, nur mit ft-emder

Hülfe äusserlich fortgekommenes Individuum.

Imbecillität lag ausser der Verrücktheit noch vor bei 3 verbummelten,

oft wegen Betteins u. s. w. vorbestraften Menschen, No. 53, 54 und 55.

Diesen reiht sich an No. 56, ein ebenfalls schwachsinniger Verrückter, S..

19 J. alt, unehelich, Mutter offenbar geistesschwach. WUl in der Schule ,sehr

gut' gelernt haben, ist in Wirklichkeit jedoch ungewöhnlich langsam vorwärts

gekommen. Als Laufbursche wurde er im 16. Jahi-e wegen Diebstahls einer

geringfügigen Sache, die er zum Bau eines Puppen - Theaters brauchte, mit

einem Verweise bestraft. Im 17. Jahre übersandte er Sr. Majestät ein Werk

,von grosser Wissenschaft," nachdem er bereits fi-üher gebeten hatte, Page

werden zu düi-fen. Unterzeichnet: „Dichter 0. S., geb. v. A" (imohelich). In

den folgenden Wochen bittet er unter demselben Titel um Audienzen, um zu
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beweisen, class er „Weisheit und Scharfsinn, Talent zum Singen u. s. w." be-

sitze. Im 18. Lebensjahre verlangt er auf einem Briefbogen mit der litho-

graphirten Aufschrift: „Wirklicher Dichter S. Edler von A. A." von einem

hochgestellten Herrn in der Umgebung des Kaisers ein Darlehen, gleich unter

Beifügung eines Schuldscheins. S. schickte dann an Behörden und an einen

auswärtigen Thronfolger von ihm verfasste Werke, besuchte eine grosse Anzahl

hochgestellter Persönlichkeiten und erschien schliesslich mit einem aus einem

preussischen Gardesterne gefertigten mit der Gravirung: „Ehrenkünstler-Orden

für S, A." versehenen Orden. Wegen Diebstahls einer Uhr und wiederholter

Unterschlagimgen wurde er verhaftet. Von seiner Umgebung scheint er theil-

weise für einen bedeutenden Schriftsteller angesehen, theilweiso gehänselt

worden zu sein. Als krank in die Anstalt gebracht, machte er hier einmal

einen Selbstmordversuch, ist jetzt vorübergehend beschäftigt, aber anspruchs-

voll imd wegen fortwährenden Wechsels seiner Neigung ohne Ausdauer. — Die

Mutter beschwerte sich über Freiheitsberaubung.

Xo. 57. B., 18 J. alt. Aus einer Erziehungsanstalt entlaufen (Vagabund),

schwachsinnig, vorübergehend hallucinatorisch verwirrt.

Bei No. 58 war der Schwachsinn mit Epilepsie und Verwii-rtheit unter

lebhaften Sinnestäuschungen verbunden. A., 19 J. alt, Barbier, Mutter krampf-

leidend. Im 16. Jahre bestraft , hat Fat. seitdem viel vagabundirt. In den

letzten 2 Jahren ist er allein elfmal wegen Arbeitsscheu, Landstreichens,

groben Unfugs, Betteins, Führung falschen Namens, ausserdem wegen Wi-

derstands (Beamtenbeleidigung) mit mehrmonatlichem Gef. und einmal wegen

Diebstahls bestraft. Er kommt zu uns wegen „acuter Manie.' A. hat einmal

in der Jugend, dann wieder vor Vl% Jahren auf der Strasse Krämpfe gehabt.

Er ist sehr ängstlich, gespannt. Nach 3 Tagen freier. Offenbar waren Sinnes-

täuschungen der Grund seines früheren Benehmens. Acht Tage dann äusser-

lich ruhig, aber doch noch misstrauisch und scheu. Eines Abends stand Fat.,

nachdem er sehr finster ausgesehen, aus dem Bette auf, fing an zu weinen,

erklärte, es sei ihm zu heiss, war in grosser En-egung. Am folgenden Tage

widersprach er ganz gleichmässig dem Arzte, z. B.: „Sie sind ja so stül?"

— Ich bin jetzt sehr laut u. s. w. Inwiefern eine vollkommene Erinnerung

an den früheren Zustand bestand, liess sich bei der Unzuverlässigkeit des A.

nicht feststellen. In den folgenden Wochen noch allerhand Beschwerden und

ein empfindliches Wesen. Am Anfang der vierten Woche sprang er plötzlich

wieder aus dem Bette, war ängstlich, sprach dm-cheinander von Heimleuch-

ten u. s. w.
,
klagte am folgenden Morgen über schlechten Schlaf. Was er

gesagt hatte, wusste er nicht. In der fünften Woche erzählte er einem ganz

Schwachsinnigen, er wolle sich blos verrückt stellen, damit er seine Strafhaft

hier abmachen könne, „es werde angerechnet." In den folgenden Tagen fing

A. auf einmal an zu schimpfen, drohte mit Stühlen zu schlagen, schrie: „es

muss Leichen geben", schlug die Fenster ein. Das Benehmen blieb absolut

unberechenbar, kindisch. So verlangte A. z. B. ganz unmögliche Dinge,

schmollte dann, fand sein höchstes Vergnügen darin, schwachsinnige Kranke

zu Unsinn anzustiften und läugnete nachher gröblich. Plötzlich Erhängungs-

Versuch. Dann wieder unmotivirte Um-uhe, warf sich zur Erde, schi-ie, meinte

danach selbst, er wisse nicht, weshalb er sich so furchtbar ärgere; „ich kann
dann gar nicht sprechen, es schnürt mir die Brust zusammen." Keine Anä-

sthesie, auch nächtlich keine Krampfanfälle, In die Heimath entlassen.

No. 59. D., 16 J. alt, unehelich, soll nach Angabe der Mutter durch einen

älteren Herrn, der sich — angeblich zufolge der Entdeckung — das Leben ge-

nommen hat, im 12. Jahre geschlechtlich geschädigt sein. Seit dieser Zeit
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einzelne epileptische Anfiille. Geistesschwäche. — Reizbarkeit. In der Lehre
wenig brauchbar. Unterschlagungen.

Ein anderer Epileptischer K., No. 60, war schon vor 13 Jahren für krank
erklärt und wegen Diebstahls nicht bestraft worden, ebenso No. 61, ein Dieb,
der in einem epileptischen Angstzustande einen Selbstmordversuch machte.

Erworbener Schwachsinn und Epilepsie fand sich bei:

No. 62. Sch., 46 J. alt, kommt behufs Feststellung seines Geisteszustandes,

weil anscheinend simulirend, zur Anstalt. Lügt sofort, dass er von Hause
komme und sein Alter nicht wisse, giebt noch viele andere dumme Antworten,
macht aber dabei den Eindruck eines apathisch, ohne üeberlegung in den
Tag hinein antwortenden Schwachsinnigen. Er war vor etwa 6 Jahren wegen
Sittlichkeits-Verbrechens bestraft. Jetzt ist er der Leichenfledderei beschuldigt.

Sch. hatte auf dem Oranienplatze einen Criminalschutzmann , der sich behufs

Ermittelung mehrerer dort an Schlafenden vorgekommener Diebstähle auf einer

Bank schlafend stellte, Schh-m, Uhr und Kette weggenommen. Er gab nach
der Festnahme Namen und Wohnung falsch an, leugnete Alles rundweg. —
Sch. ist vor 16 Jahren vom Güterboden gestürzt, lange bettlägerig gewesen

und litt von da ab a.n (selten auftretenden) Krämpfen mit Zähneknirschen

und Zungenbiss. Seitdem war er „ quasselig " und theils wegen Unbrauchbar-

keit, theils wegen Zanksucht aus verschiedenen Stellen entlassen worden,

erhielt Armen - Unterstützung und trug mit der Frau Wäsche aus. Auch dies

konnte er nicht immer, weil er manchmal zankte, grundlos wüthend wurde,

z. B. ein Spind mit dem Beile zerschlug. Vorübergehende auf der Strasse an-

hielt etc. Nachts stöhnte er zuweilen, stand auf, gerieth in religiöse Extase
— predigte ,wie ein Pastor", fuchtelte mit den Händen, las aus der Bibel

unverständliches Zeug. Von diesen Zuständen wusste er nacliher anscheinend

nichts. Ein Ai'zt leitete die Erscheinung von einer Gehirnentzündung her,

verordnete Enthaltsamkeit von allen Spirituosen und empfahl Gerstenabkochung

statt Kafi'ees.

Die ersten in der Untersuchung abgegebenen Gutachten nahmen wegen

des Verhaltens bei der That, Simulation oder nicht völligen Ausschluss der

freien Willensbestimmung an, ein anderes Erachten sprach von beginnender

Paralyse. In der Anstalt trat das gedächtniss- und einsichtslose, unbekümmerte

Wesen des zu Untersuchenden deutlich hervor, Pat. wusste über die vom Sturz

herrührende Narbe (die uns zur Ermittelung der obigen Thatsachen Anlass gab)

keine genügende Auskunft zu geben, hinsichtlich der That widersprach er sich

ganz sinnlos. Unser Gutachten legte den grossen Schwachsinn, die Erregungs-

zustände und die Entstehung des Leidens dar. Dagegen wurde von einer

Seite im Verhandlungs-Termine bemerkt, dass Sch. dem oben ei-wähnten schla-

fenden Schutzmann die Mütze abgenommen und demselben einen Häring unter

die Nase gehalten habe, um die Schlaftiefe zu prüfen — dass er also , schlau"

zu Werke gegangen sei. Welcher Art aber die Schlauheit des Sch. war, zeigte

sich auch in seinem Lügen, als er einige Tage nach dem Termine zur Anstalt

zurückkam, und es jetzt für angezeigt hielt, mich nicht zu kennen. Weshalb ?

hat er mir bis jetzt, nach mehreren Jahren noch nicht sagen können. Er ist

übrigens auch einmal fortgelaufen, aber bald zurückgebracht.

No. 63. H., 37 J. alt, hat zwar, wie einige Andere dieser Gruppe, mehr

als einen Diebstahl verübt, ist jedoch, weil in keiner Weise als Gewohnheits-

verbrecher zu betrachten, hier mit angeführt. Unglückliche Ehe, Trunksucht,

lange bestehende Ven-ücktheit, z. Th. schon vor den Delicten erkannt.

Weiter zu erwähnende Kranke waren in höherem Grado

durch Alkohol- Missbrauch beeinflusst.
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Bei No. 64 wirkte auch eine Kopfverletzung mit. U., 53 J. alt, Post-

schafiiier, ist angeschuldigt, eine Anzahl Packete und Säcke entwendet zu

haben. Vor 2V2 Jahi-en fiel ihm eine ziemlich schwere Laterne auf den Kopf,

Fat. musate einige Tage aus dem Dienste wegbleiben. Seitdem litt er auch

öfter an Kopfdruck, Vergesslichkeit. Er beschuldigte bald darauf einen Vor-

gesetzten schriftlich, sich mit „unanständigen Damen" abzugeben. Die Schrift-

züge des Briefes zeigen erhebliches Zittern. Das Protokoll, in welchem Geld-

strafe und Vei-weis ihm mitgetheilt wurden, wollte er nicht unterschreiben,

,sich selbst eins machen." Führung in der nächsten Zeit ziemlich. Doch

wurde U. damals an chi-onischem Magenkatarrh behandelt, welchen der Arzt, zu-

mal Pat. deutliches Zittern, allerhand Thiervisionen und Schlaflosigkeit zeigte,

als Folge des Trankes ansah. Die Unruhe machte öfter Opiate nöthig. Mehr

und mehr kam es späterhin zu Unregelmässigkeiten und Verspätungen im

Dienste. Die Familienverhältnisse wm-den sehr tram-ige, U. war streitsüchtig,

rücksichtslos und in seinen Ausdrücken gemein, die Töchter leben theils unter

Controlle, theils im Concubinate. Dem Arzte klagte Pat. öfters, dass die Kopf-

schmerzen zunähmen. Schliesslich wm-de er verhaftet und zm- Feststellung des

Geisteszustandes aufgenommen. Er leugnete uns gegenüber, Packete gestohlen

zu haben, vrisse nicht, wo sie geblieben seien, die Säcke habe er mitgenommen

zimi Schutze gegen den Regen oder wenn er Kohlen gekauft habe und dann

nicht zurückgebracht. Er ist gleichgültig, seine Schwäche zeigt sich in der

steten Beschuldigung der Frau, sie hätte es ihm doch sagen müssen, wenn er

etwas genommen habe, in der Verwunderung, weshalb man ihm bei der Ver-

haftung seine Sachen abgenommen, in der schweren Fassung, die ihn stets

nur den dkecten Wortlaut der Frage beantworten lässt, im Fehlen jeder Ein-

sicht füi- die Gefahr des Trinkens, — „das geht nicht anders", — und in

deutlicher Unsicherheit des Gedächtnisses sogar beim Rechnen. Körperlich

keine Narbe, Kopf nicht empfindlich. K. Ph. vorhanden. Kein Zucker im
Urin. Geringe Unsicherheit des Gefühls am rechten Beine. Oefter Zittern,

aber keine Zeichen des vorzeitigen Greisenalters ausser stark grauen Haaren.

Erregungen und Krampfanfälle werden hier nicht beobachtet. Als geistes-

schwach bezeichnet, in die Haft zurück.

No. 65. W. , 86 J. alt, Eisenbahnbeamter, früher sehr geschätzt, erschien

vor 27» Jahren zuerst „verändert", ein Vorgesetzter sprach von mangelnder
Characterstärke. W. wurde bald denuncirt, dass er Material verkauft habe.

War schlecht im Dienste geworden, „scheint nicht immer normal zu denken."

Der Bahnarzt sprach von Functionsstörung des Central -Nervensystems, der

zweite Gutachter von chronischer Meningitis (Zittern). Bald darnach schickte

W. ganz unklare Depeschen. Einmal ist er umgefallen. Behufs Feststellung

des Zustandes in die Anstalt aufgenommen, lässt W. jetzt auch ohne Erregung
deutlichen Tremor, chronischen Rachenkatarrh wahrnehmen, ist gut orientirt,

etwas schwerfällig, auch im Rechnen, aber ohne grobe Gedächtnisslücken.

Herabsetzung der Sehschärfe (Vs); auf schwarzem Grunde sieht Pat., besonders

in dem centralen G. F. gelb statt grünlich, roth statt braun, rosa statt blau,

bei öfterem Untersuchen bleibt die Farbenempfindung stets deutlich beein-

trächtigt, die temporale Papillenhälfte erscheint, besonders r., abnorm blass. —
K. Ph. gut. Bald darauf schwitzt Pat. auffallend stark und spricht kurze Zeit

durcheinander. An der Zunge findet sich jetzt ein frischer Biss. Es wird aul

Grund dieser Leitpunkte das Vorhergehen epileptischer Anfälle seit 2 Jahren
festgestellt und schliesslich auch anananestisch Abusus spirituosorum nachge-
wiesen. In die Heimath entlassen.

No. 66. B., 28 J., bisher unbestraft, ist des Diebstahls einer Ziege, die er

nachher hatte stehen lassen, beschuldigt. Bei der gerichtlichen Vernehmung
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am folgenden Tage äusserte B. sich sonderbar, beschuldigte die Frau der Un-
treue. Es wurde festgestellt, dass er in der betrettenden Nacht dem Nacht-
wächter wie betrunken erschienen war, auch war ausgesagt, dass B. 8 Tage
früher verwirrt gesprochen und seine Frau mit einem anderen Manne auf dem
Felde liegen zu sehen geglaubt hatte. Deshalb wurde B. im Gefängnisse von
luir untersucht. Weitere Nachforschungen ergaben, dass B. schon seit längerer

Zeit Erbrechen, Schwarzwerden Vor den Augen, zeitweise Blutung am Munde
(Epilepsie?) gehabt hatte. Am Morgen nach der That, an die er überhaupt
Erinnerung zu haben, ganz verneinte, hatte er Schemelbeine ausgebrochen, um
sich gegen seine Verfolger zu wehren. Noch jetzt, mehrere Tage nach der

Festnahme, war er deutlich schwerfällig, wie leicht benommen, sehr zitterig,

hatte Abends noch einfache Sinnestäuschungen des Gesichts. Sinnesfunctionen

ungestört. Mit Rücksicht auf diese Einzelheiten, namentlich die Art und Dauer
der auifallenden Symptome musste man sich für das Bestehen einer krankhaften

Störung der Geistesthätigkeit in Folge von Älkoholismus gegenüber der An-

nahme einer einfachen Betrunkenheit bei B. entscheiden.

No. 67. D., 63 J. alt, war zu 1*/» Jahren verurtheüt, jetzt bei neuer Unter-

schlagung ausser Verfolgung gesetzt. Hatte sich vor 2 Jahren von seiner Frau
getrennt, lebte mit einer jungen Person, wurde zunehmend vergesslicher , zu-

letzt verwirrt. — Aehnlich Fall 68.

No. 69. R., 32 J. alt. Im 23. Jahre Sturz mit dem Pferde. Nachher
öfter Schwindelanfälle und heftige Kopfschmerzen. Seit Jahren ist Pat. etwas

lebhaft und erregbar, nimmt gleichgültige Dinge sehr schwer. In letzter Zeit

wui'de der Schlaf zunehmend schlechter. Der Ai-zt rieth schon im vorigen

Jahre, wegen der vielfachen nervösen Beschwerden soUe Pat. eine Stelle auf

dem Lande annehmen. In seinem Dienste wurde er noch schlafloser und ängst-

licher, glaubte des Nachts bald die Stimme seines Herrn, bald die seiner Frau

zu hören. Anfallsweise Beklemmungen und Druck auf der Brust, nachher Ein-

genommenheit des Kopfes. Pat. schloss sich ein, bat lun seine Entlassung,

weil er sich fürchtete, andere Zimmer zu betreten, wo er allerhand sich be-

wegen sah. Ganz unbescholten, eignete er sich einige (an sich werthlose)

.Silbermünzen aus der Sammlung seines Dienstherrn an. — Er wusste einen

rechten Grund nicht anzugeben. In der Anstalt noch ängstlich. Als krank

nicht bestraft.

Die Frauen sind grössteutlieils Scliwachsümige oder Epilep-

tische, mehrere auch sind erst in der Haft erla^ankt.

Gruppe XII.

Schwere und öfter wiederholte Diebstähle.*)

Während die in Gruppe XI. aufgenommenen Ki'anken eine

sehr bunte Gesellschaft bilden, unter der einige schon bei ober-

flächlicher Betrachtung nicht als Verbrecher erschienen, der Dieb-

stahl vielmelir direct als Ausfluss ihrer Geistesstörung sich dar-

stellte und schon das Object imd die Art der Ausführung auf-

fallend war, werden in Gruppe XII. schwere und namentlich

öfter wiederholte Diebstähle verzeichnet. Diese Gruppe begreift

*) Einige wiederholten Diebstahls Beschuldigte sind in voriger Gruppe an-

geführt (s. Fall 63 und Fall 66), es sind dies wie No. 67 etc. dieser Gruppe

keine Gewohnheitsverbrecher.
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daher (zunächst ohne scharfe Trennung je nach dem Geisteszustände

zur Zeit der Strafthaten) den grössten Theil der gewohnheits- und

o-ewerbsmässigen Eigenthurasverbrecher in sich. Die Vorbestra-

fungen sind fast säramtlicli recht liäufige und bedeutende.

Besonders zahlreich sind hier diejenigen Personen vertreten,

die in dieser Weise schon im frühen Alter Verbrecher und rück-

fällig wurden. Die geistigen Eigenthümlichkeiten gerade dieser

Individuen werde ich später noch hervorzuheben haben. Bei der

o-rossen Zahl der schweren und rückfälligen Diebe muss ich aber

eine Eintheilung behufs besserer Uebersicht anstreben. Keine

ist vollkommen. Gerade hier verbinden sich angeborene Abwei-

chungen — nicht blos die einfache Schwäche, die sich m der

Menge, in der Ausbildung und der Erregbarkeit der Vorstellungen

und Empfindungen äussert, sondern auch diejenige Geistesbe-

schaffenheit, welche in der üngleichmässigkeit des ganzen psychi-

schen Lebens, dem Missverhältuisse in den Gefühlen und Strebungen

untereinander, in der Gesetzlosigkeit und Unsicherheit der Qualität,

des Inhaltes, der Dauer und der für das Handeln ausschlaggebenden

Stärke der geistigen Bewegungen zu Tage tritt, — mit epileptoi-

den und epileptischen Zuständen oder mit z. Th. rasch vorüber-

gehenden, z. Th. dauernderen hallucinatorischen Erregungen oder

Wahnbildungen. Es zeigt sich auch, dass neben der geistigen

Anlage das wüste Leben, der Verbrauch der Nervenkraft, Kopf-

verletzungen, Trunksucht und andere Laster ursächlich für das

Leiden mitwirkten. Nicht selten tritt auch der Einfluss der Haft

selbst als schädlich hervor und so ist gerade bei diesen Per-

sonen oft das ganze Weh und Ach nicht aus einem Punkte her-

zuleiten. Da also auch eine ätiologische Eintheilung wegen der

Möglichkeit mehrfacher Ursachen bei vielen dieser Fälle nicht

durchzuführen ist, so soll versucht werden, die Kranken nach den

klinischen Hauptgesichtspunkten zu ordnen, d. h. nach dem

mehr oder weniger deutlichen Vorwiegen einzelner Züge (Geistes-

schwäche, — epileptische, Verwirrtheits- , Verrücktheits- Zustände

u. s. w.) im Krankheitsbilde, um ein aut-aut kann es sich dabei

aber oft nicht handeln. —
No. 1. J., 28 J. alt, aus sehr belasteter Familie, unter äusserst missliclien

socialen Verhältnissen erwachsen, in der Schule nicht genügend bildungsfähig,

bis zum 20. Jahre dreimal wegen einfachen, zweimal wegen schweren Dieb-

stahls, zuletzt mit zwei Jahren Zuchthaus bestraft. In der Zwischenzeit Zu-

hälter. Mit 20 Jahi-en in die Anstalt aufgenommen, entwich J., nachdem er

anfänglich öfter beurlaubt, aber wegen Rauferei, Hausfriedensbruchs etc. bei

dem lüderlichen Leben und der Intoleranz gegen Alkohol stets wieder aufge-

nommen war, aus Dalldorf viermal, zum Theil unter Oeffinung von Verschlüssen,

einmal unter Mitnahme fi-emder Kleider. Bei Gelegenheit einer Sistirung nach

Entweichung vei-wundete er einen Schutzmann. Ist zu beschäftigen und im

Ganzen gutmüthig und lenkbar, aber jedem Einfalle und den Einflüsterungen

Anderer kopflos folgend und daher unberechenbar.

*) Es ist stets das jetzige Lel^ensalter angegeben.
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No. 2. S., 17 J. alt, ein Bruder Trinker, sonst Familie frei. Pat. konnte
die Schule bis zur Confii-mation nicht absolvii-en, wandte sich als Junge, um
Soldat zu werden, an den Kaiser, versuchte sich dann in vier Berufszweigen,
beging jedoch blos Albernheiten. Seit längerer Zeit klagte er über Kopfweh
und zuweilen über Schwindel. Stets heftig und rücksichtslos, fing er im 11.
Jahre an, auch in dem Kreise der eigenen unbescholtenen Familie zu stehlen,
beging sogar gegen die Mutter Unsittlichkeiten, trieb sich schon vom 15. Jahre
ab mit Prostituirten herum, beging vielfach Betrügereien und Diebstähle.
Schliesshch wegen schweren Diebstahls in fünf Fällen zu 1 J. 9 M. verurtheilt,
zeigte S. sich in der Haft bald scheinbar verwin-t mit albernen Aeusserungen

:

General (wie er früher Soldat werden wollte), dazwischen lebhafte Angst vor
ffim-ichtimg etc. In der Anstalt bald Zurücktreten der auffallenden Aeusse-
rungen. S. ist faul, läppisch, zu allerhand Dummheiten, Verstecken von
Messern etc., stets bereit. Trotzdem er an die Einzelheiten des Benehmens in
der Haft (Aufforderung, Geld zu bringen etc.) und an die im Anfange der An-
staltsbehandlungen vorgebrachten Aeusserungen nur unvollständige Erinnerung
hatte, versuchte er später sich ausschliesslich als abgefeimten Simulanten dar-
zustellen, um desto eher aus der Anstalt in die Haft zurückzukehren. — Es ist

auch durchaus wahrscheinlich, dass S. vieles von ihm selbst nicht geglaubte
Zeug aus Gefallen an Qnsinn und Verlogenheit hergeschwatzt hat — ein

gewisser Erregungszustand, der als ausserdem vorhanden angenommen werden
kann, ist jetzt gewichen; der Schwachsinn leuchtet aber aus dem abspringen-
den, unverständigen und oberflächlichen Wesen des S., besonders auch in

gemüthKcher Hinsicht, durch. In die Haft zurück.

No. 3. Gr., 41 jähriger Mann. Mutter geisteskrank gestorben. Pat. körper-
lich missbildet, hat sehr wenig gelernt. Wegen Diebstahls ist er oft, bis

zum 40. Jahre achtmal, bestraft und brachte allein im Zuchthause über 11
Jahre zu. Die freien Zwischenräume übersteigen nicht 6 Monate. Pat. hat in der

Strafanstalt längere Zeit allerhand schwachsinniges Zeug getrieben, vor sich hin-

sprechend Gerichtsverhandlimgen nachgeahmt. Bei der vorletzten Haft in an-

derem Zuchthause zweifelte der Geistliche bereits an seiner Zurechnungsfällig-

keit. Er verblieb jedoch in der neuen Haft, wie fi-üher oft disciplinarisch bestraft

(körperliche Züchtigung wegen Frechheit), bis er, nach wiederholter Bedrohung
der Umgebung, mit Gegenständen um sich warf, weil man ihn in seiner An-
dacht störe und ilrm verbot, die übrigen Patienten durch seine Predigten zu

erbauen. Er bietet das Büd eines Schwachsinnigen, ist ganz zerfalu-en, putzt

sich phantastisch auf, gefällt sich in erdichteten Situationen — noch ganz
ebenso wie dies von fr-üher geschildert wii-d — sagt dann Rede und Gegen-
rede her, singt viel fi-omme Lieder, construirt eine Maschine, deren Zweck er

geheim hält. Gereizt, resp. gestört, zeigt er sich nachtragend imd heim-

tückisch. —

Bei den folgenden Patienten treten zu den Ersclieinungen des

Schwachsinns, öfter erst während der Haft, Zustände hallucina-

torischer Erregung und, aus der Kiitiklosigkeit geboren, entspre-

chend alberne Wahnideen hinzu. Nicht selten äussert sich das kin-

dische GrernewoUen in Grrössenvorstellungen, die mehi^ oder weniger

lange bestehen resp. betont werden, schliesslich jedoch wieder

zurücktreten.

No. 4. K. Im 25. Jahre aufgenommen. Eltern und Bruder bestraft.

Mutter geistesschwach. In der Schule ist Pat. nicht mitgekommen. Vom
17. Jahre ab wurde er Zuhälter. Zuerst im 20. Jahre wegen Unfug etc., dann
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wiederholt wegen Diebstahls bestraft, zuletzt wieder zu 1 J. Freiheitsstrafe

wegen Diebstahls und Kuppelei verurtheilt. Nach '/i jähriger Verbüssung

trat K. mit der Idee, er müsse Soldat werden, hervor, hörte auch allerlei

Stimmen. In der Anstalt zeigte K. sich alsdann zunehmend verwirrt, z. Th.

gar nicht verständlich und auf die einfachsten Fragen falsch antwortend.

Später geordnet, bleibt er vollständig urtheilslos über sein Delict, liebt hoch-

trabende Redensarten bei kindischem Geplapper, beantwortet jedoch die ge-

wöhnliche Dinge betreffenden Fragen jetzt ganz befriedigend. Will neuerdings

die Tochter eines Beamten heirathen, unternimmt auch päderastische Versuche

und sagt zur Erklärung : „Ich dachte rauszukommen nach Rummelsburg, wenn

ich so was thäte, ich will doch nicht immer hier sitzen." Schneidet sich auch

mit einem Glase über das Handgelenk — wird sehi- erregt, weil er eine Pa-

tientin heirathen will, brüstet sich, ihr geschrieben zu haben, leugnet gleich

nachher wieder sinnlos.

No. 5. R., 22 J. Im 21. Jahre nach mehrfacher Vorbestrafung wegen

wiederholten Diebstahls zu 2 J. Gef. verurtheilt. Musste gleich nach der Auf-

nahme in die Strafanstalt vom Bm-eau derselben, obwohl Kaufmann, weil total

unwissend und unfähig zu rechnen, als unbrauchbar zur Beschäftigung zurück-

gewiesen werden; wurde dann bald ängstlich und verwirrt. R. hat in der

Schule wenig gelernt, im Geschäfte sodann bald gestohlen, nachdem er gesehen

hatte, dass eine Verkäuferin gleichfalls stahl; er trieb sich mit Mädchen herum

und kaufte für sie und sich unnütze Dinge. Fat. ist im Anfange furchtbar

läppisch, in solchem Grade, dass man über seine Aufrichtigkeit zweifelhaft

wird. Er kennt kein Geld , macht die sonderbarsten Zeitangaben und Aehn-

liches, bessert sich jedoch allmählig und sucht sich nach Kräften nützlich zu

machen. Weiss später auch ganz leidlich zu rechnen, wundert sich über die

früheren Angaben, ohne eine Erklärung über dieselben ertheilen zu können.

Entweicht nach Ausbruch eines Gitters des Corridors, indem er sich an Hemd

und Betten vom ersten Stock herablässt. — Zurück. Pathetisch spricht er

„von des Lebens Blüthezeit% — die Gefühle vermag keine Feder zu schildern."

— Dabei ist er selbst zu leichter Thätigkeit unfähig und höchst unzuverlässig.

Versucht noch einmal zu entweichen. Zeigt, wie viele Schwachsinnige, zwar

bei Besprechung seiner Lage ein äusserliches Behalten der Auseinandersetz-

ungen, so dass er das ihm Gesagte sogar wiederholt, giebt am anderen Tage

aber dieselben, eben scheinbar ganz beseitigten, albernen Anschauungen in

selbstgefälliger Weise wieder kund. In seine Heimath. —

No. 6. P., 39jähriger Mann. Vater und Onkel psychisch krank. In der

Schule weniger leistungsfähig als die Brüder. In der Lehre war Pat. fleissig,

jedoch langsam, so dass er, wie auch später, stets weniger als Andere ver-

diente. Gerieth in Spielgesellschaft mit wohlhabenden Leuten, dadurch in

Geldverlegenheit, und Hess sich, 23 Jahr alt, zum Unternehmen eines Einbruchs

durch mehrfach vorbestrafte Spielgenossen bereden. Auf der That gefasst,

wurde er zu 4 Jahren Zuchthaus verurtheilt. Nach der Strafverbüssung hat

Pat. wieder gearbeitet, ist jedoch nach 2 Jahren wegen Diebstahls zu 18 Mon.

verurtheilt, — hatte wieder gespielt und verloren — dann 1880, nach langem

Liegen am Typhus, schwach, arbeitslos (in der Familie arbeitete angeblich die

Schwester seiner Unterstützung entgegen, nachdem in Folge der Bestrafungen

des Bruders ihre Verlobung rückgängig geworden war), gerieth Pat. in Noth;

weiterer Diebstahl: 4 Jahre Zuchthaus. Im 24. Jahre Kopfkrämpfe (?), Pat. soll

zuweilen starr vor sich hingeblickt, auf Fragen nicht geantwortet und nachher

von diesem Zustande nichts gewusst haben. Jedenfalls war er von jeher sehr

wenig einsichtig und früher schon allerhand phantastischen Ideen mehr spie-
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lend hingegeben, dachte z. B. er könne doch aus vornehmer Familie stammen
und noch einmal sehr reich werden. Während der Verbüssung der letzten vier-
jährigen Zuchthausstrafe trat alsbald zunehmende Verwiri-theit und Ueber-
wuchern der krankhaften Vorstellungen ein. Pat. versprach den bald zu Ent-
lassenden Stellungen, wollte nach Afrika etc., äusserte zuletzt lebhafte Vergif-
tungsideen. Schon nach km-zer Zeit in die Anstalt gebracht, ist er in Begriff,

Gedächtniss und Aeusserungen schwerfällig, zwischendurch heftig. Beschäftigt,
entwich er mit Anderen. (Thüre geöffnet.) Kam denselben Nachmittag, nach-
dem er draussen „aus Angst" mehr getrunken (was er früher nie gethan), weil
er auf der Strasse umgefallen war, als unbekannter Mann, total tobsüchtig
mit hochgradiger Bewusstseinsstörung , wieder in eine Kranken-Anstalt, wurde
zwar doi-t bald entlassen, aber nach mehreren Wochen durch die PoHzei in die

Irren-Anstalt zurückgebracht. In einer Füiale Hess er sich durch Anstiftung
Anderer und durch die Umgebung sich geki-änkt fühlend, zur Betheiligung an
einer Brandstiftung verleiten, angeblich, um nach der Hauptanstalt zurück-
verlegt zu werden. War hier freundlich und fleissig, aber geistig schwach
und unsicher im Gedächtnisse, von den früheren Vorstellungen jedoch ganz
unbehelligt. — Ein Selbstmordversuch (nach abschläglichem Bescheide der
Behörde auf ein Entlassungsgesuch) wurde vereitelt. — Bei Foi-tdauer des

besseren Befindens jetzt beurlaubt und gut beschäftigt.

Auf das isolirte Auftreten epileptischer Zustände bei manchen
Kranken, besonders auch im Vorleben chronisch verrückter Ver-
brecher, komme ich noch zurück.

No. 7. B. , 29 J. , von Jugend auf geistesschwach, mehrere Angehörige
geisteskrank, soll einigemale Krämpfe gehabt haben, stahl zu Hause und anders-

wo, ist viermal wegen Diebstahls bestraft, kam dann zum erstenmale ganz ver-

wirrt zui- Anstalt, sprach viel von Räubern, Vergiftung, erschien eigenthümlich

analgetisch. Wurde nach kurzer Zeit entlassen, jedoch nach einigen Monaten,
diesmal aus der Untersuchungshaft, anscheinend wiederum verwirrt zur Anstalt

gebracht. Er benahm sich hier zeitweilig so eigenthümUch , dass man Simu-
lation muthmasste, machte höchst sonderbare Geberden, rollte sich auf der

Erde herum, schien ganz abwesend. Doch war der Schwachsinn des von seiner

Umgebung geneckten Pat. unverkennbar. In der Anstalt behalten bis er ge-

ordnet und ruhig war, musste er später wiederholt aufgenommen werden (ohne

neue Vergehen), weil er draussen Dummheiten machte, er war sehr leicht-

gläubig, vollkommen unselbstständig, nicht erwerbsfähig. Bei einer späteren

Aufnahme erklärte er übrigens, früher absichtlich sein so eigenthümliches Be-

nehmen angenommen zu haben, weil ihm 2 Jahre in Aussicht gestanden und

er beabsichtigt habe, „die Sache abzuschneiden. " Die Räuberideen, welche er

anfangs äusserte, scheinen mit einer länger gepflegten Vorliebe für derartige

Geschichten zusammen zu hängen, er hatte schon vor der ersten Anstalts-

behandlung Stellen aus einem solchen Buche abgeschrieben imd statt des

Namens Rinaldo seinen eigenen gesetzt.

Der jetzt anzuführende Pat. ist zwar erst in der Strafhaft

als zweifellos geisteskrank erkannt worden, doch zeigte er erheb-

lichen Schwachsinn, und abnorme Zustände müssen, als bereits in

früherer Zeit vorhanden, angenommen werden.

No. 8. Sch., 23 J. alt. Mutter an habituellem Kopfschmerz leidend. In

der Kindheit gesund gewesen, scheint Sch. ziemlich normal ausgebildet, hat

aber einen abnormen Schädel. Leichte Kopfverletzmg. Wurde bereits im

15. Jahre wegen Unterschlagung, im 20. Jahre wegen desselben Delicts zu
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längerer Freiheitsstrafe verurtheilt (hatte im letzten Falle das Geld zu einer

Reise nach Amerika benutzt, war als Matrose zurückgekommen). Nachher

wurde er noch öfter, zuletzt wogen schweren Diebstahls, den ein sehr oft vor-

bestrafter Mann offenbar geplant und geleitet hatte, mit 13 Monaten Zuchthaus

bestraft. Sehr bald nach dem Antritte der Strafhaft (schon am 5. Tage) er-

schien Sch. ki-ank, brachte sich eine grosse Anzahl Stiche bei, war oifenbar

äno-stlich verwü-rt, zitterte, sass scheu in den Ecken, wurde zuweilen auch

at^gressiv gegen seine Umgebung. Nach 7 Wochen aus der Strafhaft nach

Dalldorf verbracht, war er hier anfangs vollständig unzugänglich, lutschte an

den Fingern, stiess nur grunzende Töne aus, zerzupfte Alles und steckte es

in den Mund. Nach 4 Wochen wurde er äusserlich geordneter, sprach jedoch

nur enghsch, wollte im Sailorshome sein. Erst ungefähr 2V2 Monat später

wui-de Fat. über seine Umgebung orientü-t. Für die Zeit der Erkrankung bestand

Amnesie, wenigstens für- alle Einzelheiten. Sch. ist leicht hydrocephaüsch, hat

in den letzten Jahren während seines Bummlerlebens ziemlich viel getrunken,

oft über Kopfschmerzen in der linken Seite geklagt. Vor 3 J ahren erschrak

er angeblich heftig und lief darnach in sinnloser Angst, verbunden mit eigen-

thümlichem Gefühle von Kälte, das vom Kreuz nach der Scheitelhöhe stieg,

in der Stadt herum. Aehnliches wiederholte sich. Festgestellt ist,_dass Sch.

damals unter Klagen über Aengstlichkeit ,
Beklemmungen und heftigen Kopf-

schmerz zweimal in ein Krankenhaus aufgenommen war. In der Irren-Anstalt

blieb Sch. geistesschwach und zeitweihg reizbar ;
Krämpfe wurden, auch Nachts,

nicht beobachtet. Nachdem er einmal wegen Thätlichkeiten aus seiner bisheri-

gen Umgebung entfernt war, steckte er, beim Bau beschäftigt, heimlich eine

schwere Eisenbarre zu sich, lun damit den Arzt zu überfallen. Er beruhigte

sich aber aitf Zureden und gab das Werkzeug ab. Obwohl ihm von jetzt ab

scharf auf die Finger gesehen wurde, versuchte er doch bald darauf einen ihm

Missliebigen mit einer verheimlichten Messerklinge anzugreifen. —
No. 9. L., 28 J. alt, ein Bruder Chorea. Fat. hatte als Kind einzelne

Krämpfe und war in der Schule sehr schwerfällig. Im 21. Lebensjahre aufge-

nommen, war er bereits vom 14. bis 20. Jahre siebenmal wegen stets gemein-

schaftlich mit älteren Personen verübten Diebstahls imd wegen Hehlerei bestraft

worden. Er kam zur Anstalt, weil er ängstliche Sinnestäuschungen hatte

(von Abwürgen etc.) und verwkrt (nach Alkohol-Genuss) sich zeigte. Schwach-

sinnig, zänkisch bis zur heftigen Gewaltthätigkeit ist er nach Entlassung zu-

rückgebracht, dann öfter entwichen, bzw. ausgebrochen. Noch einmal wegen

Diebstahls verurtheilt, kam L. wieder tobsüchtig verwirrt zur Anstalt, ist jetzt

noch manchmal sehr mürrisch, aber beschäftigungsfähig.

Eigentlitimliclie Beklemmimgszustäiide bei einem zweifellos

krankhaft organisirtem Menschen, jedoch in anderer Art sich

äussernd, als von No. 8 dieser Gruppe berichtet wurde, finden sich

bei einem sehr belasteten und der Einwirkung verscliiedener

Schädlichkeiten unterworfenen Manne. —
No. 10. R., 29 J. alt, stammt von mit nervösen Beschwerden bezw.

Cliaraktereigenthümlichkeiten behafteten Eltern; ein Bruder ist bestraft. Fat.

lernte leidlich, wurde Kellner, war sonderbar, ungleichmässig ,
vertrug sich

meist schlecht, kam oft ausser Stellung, trank auch zeitweilig. So lernte er

mehrfach Vorbestrafte kennen, „hatte allerhand Romane gelesen, so dass ich

dachte, es wäre Wunder was di-an, wenn ich da mitginge." Jetzt wurde er

vom 17. Jahre ab in rascher Aufeinanderfolge viermal wegen Diebstahls resp.

wegen Hehlerei, im 21. Jahre wegen mit Aelteren unternommenen Einbinchs

Mo eil, Ueber Irre Verbrecher. 4
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bestraft. R. ging auch fleissig zu Mädchen, ,na, da will sich ja Einer vor dem
Andern mit Schenken hervorthun." Masturbirte in der ersten Zeit stark, später
angeblich nicht mehr. Pat. hat seit dem 21. Jahre eigenthümliche Bekleminungs-
gefühle und schmerzhafte „fi-essende" Sensationen am Herzen. In der grossen
Um-uhe muss er entweder herumlaufen, die Arme bewegen, an die Möbel
klopfen oder , wie in bestimmten Situationen

,
Bewegungen machen

,
spricht

alsdann zusammenhangslos, und nimmt eigenthümliche Stellungen an; er

kann jedoch angeredet, sofort befriedigende Auskunft geben und erinnert

sich nachher, wenngleich mehr summariscli, des Geschehenen. Wh-d abwech-

selnd blass und roth, Puls ist nicht wesenthch alterirt. Bei Steigerung des

Zustandes kommt es entweder zum Schlagen des eigenen Körpers oder zum
Schlagen auf Gegenstände, manchmal zerstört R. alsdaim allerhand, lässt

sich jedoch dm-ch Zm-eden stets ablenken. R. dath-t die Zunahme dieser

Beklemmungen, Sensationen und TJnruhezustände von der Verabfolgung einer

Douche. Er hatte sich im Gefängnisse nämlich der Schmerzen wegen ki-ank

gemeldet und wm-de angebhch plötzlich durch Douchen heftig erschi-eckt.

Für 1'/» Jatre konnte er aus der Anstalt bem-laubt werden, doch kam es

wieder zu ünzuträglichkeiten , namentlich scheint jede Unregelmässigkeit ver-

schlechternd auf ihn gewirkt zu haben, genug — die Störungen zu Hause oder

das dui'ch das sonderbare Benehmen des Pat. auf der Strasse veranlasste

Aufsehen zwangen zur öfteren Entlassung aus den Stellungen und schliessUch,

ohne dass R. wieder gestohlen hätte, zur Wiederaufnahme. Pat. hat etwas

kindisch Unbekümmertes und sehr wenig gelernt, arbeitet regelmässig, ist je-

doch zeitweilig wie abwesend und schimpft noch jetzt manchmal vor sich hin.

Schwachsinn mit albernen Bestrebungen, hypochondrischen

Zuständen und ängstlichen, bald kommenden, bald verschwinden-

den Vorstellungen, liegt vor bei:

No. 11. St., 22 J. alt. Vater erschoss sich. Pat., aus geordneten

Familienverhältnissen stammend, konnte schwer lernen und mit 16 Jahi-en nm-

bis Untertertia kommen. Er wurde Kaufmann. Besuche bei dem Vormmide,

einem reichen Grosshändler , in dessen schön eingerichteter, ihm sehr imponi-

render Wohnung, veranlassten den Pat., der in der Kaufmanuslehre blos

Tadel erhielt, Tapezierer zu werden. „So etwas hübsch machen, war mir das

Schönste." Mit 17 Jahren, kaum als Tapezierlehrhng eingetreten, woUte St.

alsbald von der Familie Geld haben, um sich zu etabliren und verklagte die-

selbe, als sie sich weigerte, bei den Behörden und als dies nicht half, beim

Kaiser. Als man ihm schliesslich drohte, ihn zum Arzte zu bringen, lief er

weg und hat dann als Tapezierer oder anderweitig gearbeitet. St. war sehr

geizig, er sparte jeden Pfennig für den erwähnten Zweck, ein Geschäft einzu-

richten. Im 18. Jahre gab er das Geld für eine Rechnung nicht ab und wurde

damals zuerst bestraft. Von Neuem in ein Geschäft eingetreten, dachte er.

seiner Aussage nach: „ich wollte nur recht viel Geld haben, so etwas Ordent-

liches werden; ich dachte: selbst ist der Mann! Stets dachte ich, Hoftapezierer

in der Friedrichstrasse musst du werden. Raffe nur Geld zusammen, damit

du dich etabliren kannst." Er fälschte nun Bestellzettel, wodurch er Waaren

im Werthe von 1— 30 Mark an sich brachte. Dafür mit Rücksicht auf Ge-

ständniss und Jugend nur 1 Jahr Gef. Wähi-end der Verbüssung wurde er

wiederholt wegen Balgereien, Anstiftung zum Plaudern und Aehnlichem

disciplinarisch bestraft. Mit 20 Jahren entlassen, versuchte Pat. sich als

Schreiber u. s. w. , war aber absolut unbrauchbar, „ganz zerstreut im Kopfe",

wie er selbst meint, durch Masturbation, der er schon lange ergeben war.

Immer wieder aus seiner Stellung entlassen, verübte St. wiederholt (8) Dieb-
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stiilile und Betrügereien. Insbesondere mietlip.te er unter falschem Namen

Schlafstellen und entfernte sich bald unter Mitnahme von Gegenständen

oder, nachdem er die Leute um kleine Beträge von Geld angeborgt hatte. An
den Vormund und einen hochgestellten Hofbeamten schrieb er unter ver-

schiedenen Drohungen um Geld und unterzeichnete sich „Hoftapezier seiner

Majestät des Kaisers". Zu 3 Jahren Gef. verurthoilt , machte er bald, wie

schon vorher in der Untersuchungshaft, einen Erhängungsversuch , erwies

sich darnach aufgeregt, geschwätzig, verworren, „doch boshaft." War aber

auch in der Folgezeit bald wieder schwachsinnig - vergnügt (wollte z. B. fran-

zösisch und englisch sprechen), bald wieder ängstlich. In der Anstalt war St.

anfänghch noch selir lebhaft erregt, spricht viel dm-cheinander, hat anscheinend

Illusionen. Er verspricht allen möghchen Patienten Geld, will einen Giftmord

aufdecken, schrieb sich selbst ein Diplom, verlangte stets mit vollem Titel ge-

nannt zu werden. Nach zweimonatlichem Aufenthalte wurde er von der Er-

regung frei und klarer, klagte nur viel über Kopfdruck und die Masturbation,

auch über ängstliche Gedanken, z. B. den Kaiser beleidigt zu haben, oder

gegen die Aerzte , rüdig " gewesen zu sein. Solche Angst beherrschte ilin oft

tagelang, obgleich er zu anderer Zeit wusste, dass er die vermeintlichen Tha-

ten nicht begangen hatte oder verüben konnte. Schon in der Untersuchung

hatte ihn Nachts der Gedanke gequält, er habe Abends dem Aufseher das

Messer, am Stiel gefasst, mit zu rascher Bewegimg hingereicht, als ob er

stechen woUe, — dies könne ihm schaden. Aus Furcht, dass Andere die Beleidi-

gungen hören keimten, die er begangen habe bezw. begehen zu müssen füi-chtete,

und dass er dann bestraft werde, hatte er wiederholt gegen die Gefängniss-

ordnung Verstössen, i. B. beim Gehen vom Vordermann sich zu fern gehalten etc.,

so dass er bestraft wurde. Bei uns machte er in der Angst einen Selbstmord-

versuch; er entwich auch einmal, um durch normalen sexuellen Verkehr über

die Masturbation wegzukommen , arbeitete zm-ückgebracht wieder üeissig , lief

aber später nochmals weg, wollte, obgleich vollkommen mittellos, „ins Aus-

land". —• Er giebt übrigens an, dass er die vielen sonderbaren Aeusserungen

im Gefängnisse und im Beginne dei- Anstaltsbehandlung gethan habe, ohne

selbst recht an diese Dinge zu glauben — „wemi ich nm* sprechen konnte,

immer sprechen!"

Oberflächliclikeit des Denkens neben Wirkungslosigkeit aller

moralischen und ethischen Vorstellungen und Grefühle (patho-

logischer Leichtsinn) wird dann von besonderem Einfluss auf das
Handeln, wenn Unsicherheit der Verliältnisse, Mangel, Trunk, das

Gleichmass des psychischen Lebens erschüttern und zu einer ge-

wissen Erregung führen, wie bei:

No. 12. H. , 30 J. alt. Familie frei. Pat. hat sich in sehr verschiedenen

Berufsarten versucht, in der letzten Zeit nicht regelmässig gearbeitet, viel ge-

trunken, vorzugsweise in Tingeltangeln und entsprechender Gesellschaft sich

bewegt (Klavierspieler und Dichter). Im 27. Jaln- ist er zuerst mit 6 Mo-
naten Gef. wegen wissentlich falscher Angabe einer eidlichen Versicherung be-

straft; zehn Monate später beging er eine Urkundenfälschung und Unter-

schlagung. H. ging zur Polizei und stellte sich, weil er glaubte, die Fälschung
wäre verrathen, selbst. Er widersprach sich dabei öfter imd äusserte sich dem
zugezogenen Arzte gegenüber mit „staunenon-egender Leichtigkeit" über sein

Vergehen, kam desshalb, als der Geistesstörung verdächtig, zur Anstalt. Pat.

war prahlerisch, insbesondere in Bezug auf seine litterarischen Kennt-
nisse und Fertigkeiten, sowie auf seine juristische Gewandheit, log dabei

auch tüchtig. Die Folgen seiner Handlungen, für sich und für- Andere, be-

4*
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rührten ihn weiter nicht, „einen Meineid schwört ja Jeder einmal" sagte er

ganz ernsthaft. Wegen mehrerer Diebstähle mit Nachschlüsseln \md wegen
Hehlerei wurde H. bald darauf zu 2 Jahren Zuchthaus verurtbeilt und in die

Strafhaft abgeführt. Inzwischen war er jedoch für- blödsinnig erklärt worden und
kam aus der Haft in die Anstalt zurück, woselbst er längere Zeit blieb. Von
einer Entwoichung wurde er am folgenden Tage zurückgebracht. Sein ober-

flächliches Wesen blieb zwar unverkennbar, doch war er früher offenbar in

grösserer Erregung und entsprechend alberner in seinen Aeussenmgen ge-

wesen, und hatte allmählig viel mehr Besonnenheit, Ruhe, Klarheit gewonnen,
so dass er sich nützlich machte, frei bewegte und schliesslich zur Verbüssung
seines Strafrestes zm-ückging.

Nicht mit vollständiger Sicherheit ist 'das Bestehen einer

erheblichen Geistesschwäche von Jugend auf bei den folgenden,

erst im späteren Lebensalter uns zugegangenen Kranken an-

zunehmen. —
No. 13. W., 44 J. alter Mann. Im 19. Jahre wegen Unzucht, dann acht-

mal wegen Diebstahls bestraft. Pat. kommt jetzt aus dem Gefängnisse mit er-

heblichem Schwachsinne, der sich weiter und zwar sicher schon in die Zeit

einer früher verbüssten Zuchthausstrafe, möglicherweise in die Jugend zurückda-

tiren lässt, und zugleich mit allerhand vagen Verfolgungsideen, „die Beamten
rückten mit verführerischem Sprechen heran" u. s. w. zm- Anstalt. Hier Ab-

leugnen der Kenntniss seiner früheren Strafen u. s. w. — Thaler vorgelegt:

„Rettungsmünze." — Zehnmarkstück vorgelegt: „Spielmarke" (lächelt selbst

über seine Antwort). Später machte W. ganz richtige Angaben; nach dem
Grunde der früheren Unwahrheiten befi-agt, sagte er verschmitzt lächelnd:

„darüber habe ich meinen eigenen Glauben." Eine Zeit lang war er etfiig be-

strebt , keine genauen Angaben über sein Vorleben zu machen. Als man ihm

auf die Bitte, ihn zu seinen Kindern zu lassen, vorhielt, man wundere sich, dass

er deren Wohnung wisse, sagte er schnell: „Ja, die Namen weiss ich aber

nicht". Verhielt sich ebenso auch dem ihn besuchenden Bruder gegenüber.

Nach einigen Wochen wusste er plötzlich Alles. — Er ist sehr religiös und eine

innere Stimme sagt ihm, „dass es ein höheres Wesen giebt." In der Haft hat

er ganz sicher an einzelnen Sinnestäuschungen gelitten, die aber in der An-

stalt bald nachgelassen haben. Meinte nach längerer Zeit, zm- Erklärung seiner

früheren absichtlich falschen Antworten aufgefordert: „er habe gedacht, man

setze das vom Gefängniss fort und er habe gar nicht antworten wollen, weil

doch Aktenstücke geführt würden, wo alles eingerichtet würde". Pat. entwich

schliesslich von der Feldarbeit, zu der er nach vielfachem Drängen zugelassen

war. Fälschte dann Papiere. Zurückgebracht, findet er dies gerechtfertigt,

weü Andere draussen Unterstützung Irriegen. Wird verschiedener sexueller

Umtriebe verdächtig, was er sehr empört in Abrede stellt. Wiederholte Ent-

weichungsversuche.

No. 14. G., 48 J. alt. Vater war Trinker, Geschwister sind schwer ner-

venleidend, z. Th. zweifellos geistesla-ank. Pat. hat nm- sehr massig gelernt.

Im 16. Jahre (Laufbursche) stahl er, angeblich auf Aufforderung einer Frau,

die ihm dafür- zu essen gab, aus dem Geschäfte ein Halstuch. 9 Monate

Gef. Von da ab folgte eine grosse Anzahl von Diebstählen und Unterschla-

gungen, meist wenig werthvoller Dinge -— ausserdem Misshandlung, Wider-

stand, Betteln. Auch scheint Pat. päderastischen Verkehr vermittelt zu

haben. Die Schwester hielt Prostituirte , stand lange selbst unter Sitte —
ist übrigens wegen Kuppelei, Beleidigung, Sachbeschädigung u. A. bestraft.

Nach Angabo der frülieren Umgebung war G. manchmal „nicht recht klug."
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Er stritt oft unnütz, war wenig erwerbsfähig, jedoch ziemlich schlau und geld-

gierig. Bereits während Verbüssung einer früheren Strafe erschien denn auch

sein Geisteszustand so zweifelhaft, dass er auf dem Lazarethe der Strafanstalt

beobachtet wui-de. "Während der letzten Verbüssung zeigte er sich nun ängst-

lich, verwirrt und läppisch. In der IiTenanstalt war G. anscheinend hoch-

gradig schwachsiimig und mit ängstUchen HaUucmationen von Todtschlagen,

von einer Hexe behaftet. Er brachte damals offenbar absichtlich albernes

Zeug vor und schien ganz zusammenhangslos. Sich selbst überlassen aber

war er ganz gemüthlich und unterhielt sich vergnügt mit anderen Kran-

ken. 2 X 2 •? = 5. 1 Markstück ? = 50 Pf. Die Sinnestäuschungen jedoch

beschrieb G. z. Th. so treffend und, nach langer Zeit zum ersten Male wie-

der eingehend gefragt, so übereinstimmend, dass ihr damaliges Bestehen wohl

anzunehmen ist. Es war ihm „als ob mir Einer beim Genicke hätte und wollte

mir aus dem Bette ziehen — so beklommen war mk." Nach einiger Zeit

kannte er dann wieder Geld, Ort, Zeit. Lange nachher erst gab er als

Grund für sein früheres verkehrtes Wesen an, „ich wollte nicht wieder nach

P., das war mir ja schrecklich, ich fürchtete mich zu sehr, da haben sie blos

Faxen gemacht, mich am Schemel angebunden, die Andern in der Mittags-

stiinde und geprügelt haben sie mich." — Da aber schon im Beginne der

Beobachtung trotz seiner absichtlichen Albernheiten der Schwachsinn unver-

kennbar gewesen war, bheb Pat. in Anstaltsbehandlung und zeigte sich dauernd,

auch ohne etwas hinzuzuthun, sehr läppisch und höchst reizbar. Nach miss-

glücktem ersten Fluchtversuche entwich er, unter durch die Angehörigen aus-

geführter Bestechung eines Wäi-ters, gemeinschafthch mit einem anderen Ver-

brecher und ging ins Ausland. Hier erwürgte er, anscheinend nicht zum Zwecke

der Beraubung, sondern im Streite über den Lohn, einen alten Herrn, bei

dem er in Dienst getreten war.*) Er zeigte nach der That dasselbe schwach-

sinnige vergnügte Wesen; dass ihm früher in der Strafanstalt gerathen sei,

sich nur recht dumm zu stellen, damit er nicht bestraft werde, erzählte er

freiwilHg auch bei der in B. angestellten Untersuchung seines Geisteszustandes.

Uns zmückgegeben, war er anfangs gleichmässig stumpf und machte gelegent-

Hch die allerdümmsten Ausreden über die letzte That. Ohne bekannte Ver-

anlassung ist er zeitweilig ungleichmässig
,

schimpft vor sich liin und auch

ohne jeden Grand auf Andere — erscheint dann wieder vergnügt, pfeift oder

singt geistliche Lieder dermassen, dass sich seine Umgebung darüber beschwert.

Daneben macht er eifrig Fluchtpläne und -Versuche, ist auch sehr erbost, dass

man ihn nicht entlässt, denn „er hat nischt gemacht!"

Acutere Störungen bei solclien Kranken, bei welchen
nicht die höheren Grade von Schwachsinn vorliegen. Die in

der Haft aufgetretene gemüthliche Depression, die Wahnvorstel-
lungen und Sinnestäuschungen bilden sich zuweilen vollkommen
zurück. Es soll dabei das Vorhandensein einer gewissen Geistes-

schwäche, namentlich einer Oberflächlichkeit, Hülflosigkeit etc.

des "Wesens, bei einem Theile dieser Kranken ausdrücklich her-

vorgehoben werden. Jedoch war die Fassungsgabe, der Umfang,
die Geläufigkeit und Gründlichkeit, die Ordnung und die gemüth-
liche Betonung der Vorstellungsthätigkeit, keine so beschränkte
wie bei den bisher in dieser Gruppe beschriebenen Kranken, so

dass ich nach dem Grundsatze a potiori — diese Leute von den
früher erwähnten trennen kann.

*) Deshalb auch in Gruppe IV (Tödtung) unter No. 12 erwähnt.
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No. 15. H. , 43 J. alt. Oft bestrafter Dieb
,

jetzt aberma.ls vielfacher

Bodendiebstälile beschuldigt, wui-de aus der Haft, woselbst or schlaflos und
ängstlich war, dann gar nicht antwortete und die Nahrung verweigerte, in

die Anstalt gebracht. Er war elend und hinfällig, von unbewegtem Gesichts-

iuisdrucke, klagte über quälende Gedankenverbindungen, z. B. müsse er bei

Nasenbluten eines Mitkranken an Hinrichtungen denken und werde durch die

Vorstellung, dass er damit etwas zu thun habe, ganz niedergedrückt. Dieser

Zustand besserte sich zugleich mit der körperlichen Schlafflieit in mehreren

Wochen. Haltung, Blick, Bewegungen, Sprache und Schlaf waren befriedigend.

H. wurde als geheilt in die Haft zurückgebracht. Der Gerichtsarzt hielt den

Verdacht der Simulation, welche auch nach aufgefangenen Aeusserungen in der

Absicht des Angeklagten gelegen hatte, für nicht völlig beseitigt. Da die auf-

fallenden Veränderungen bei dem Fat. erst nach längerer Untersuchungs-

haft bemerkt worden waren, so fehlte für ein Urtheil über den Zustand zur Zeit

der That die objektive Grundlage und konnte eine bestimmte Erklärung hier-

über unsererseits nicht abgegeben werden. Verm-theilt.

Bei No. 16 kam erst nach der Entlassung aus der Haft (nach Trank) ein

Zustand von Verwirrtheit zu vollem Ausbrache — obwohl in der letzten Zeit

der Haft — vielleicht unter dem Einflüsse der Erwartung — bereits eine Ver-

änderang eingetreten war.

W., 21 J. alt, unehelich. Der Vater ist offenbar psychisch alterirt. Eltern

leben getrennt. Fat. trieb sich fi-üh herum, war ziemlich lernfähig, wurde im

14. Jahre zuerst , weil er aus einem verschlossenen Raum Material gestohlen

hatte, um Geld zum Naschen zu haben, bestraft. In demselben Jahre versetzte

ßi- — angeblich durch höhnische Vorwürfe der Feigheit bewogen — eine ge-

stohlene goldene Uhr. Weiter stahl er Bretter, im folgenden Jahre ein Rohr

von der Wasserleitung ; stets Gef. Nach kurzer Zeit, wähi-end W. sich in

verscliiedenen Berufsarten versuchte, Ladendiebstahl. Im 16. Jahi-e stahl

W., damals mit einer Frostituii-ten verkehrend, Handschuhe, arbeitete nach der

Strafverbüssung km-ze Zeit in einem neuen Gewerbe. Einige kleine Dieb-

stälüe blieben unentdeckt, jedoch nach wenigen Monaten 2 Jahre Gef. wegen

Bodendiebstahls. 5 Monate nach der Entlassung 3 Jahi-e Zuchthaus wegen

Einbruchs bei den Eltern eines Complicen. Dieser gute Freund hatte inzwischen

auch die Bekanntschaft mit mehreren älteren, oft bestraften Indi^^duen ver-

mittelt. In Begleitung derselben und zweier Mädchen ging Fat. — damals

18jähi-ig — auf Kunstreisen in die Frovinz, besonders auf Messen, trennte sich

aber bald von seinen Collegen und kam nach Berlin zurück. Nach Verbüssung

der sechsten Strafe aus dem Zuchthause entlassen , trank und rauchte er am

ersten Tage tüchtig, am zweiten Tage wurde es ihm „sehr komisch", er irrte

alsdann herum und stellte sich am di-itten Tage der Folizei. Er sah massen-

haft bedi-ohliche Erscheinungen, behauptete, man wolle ihn tödten („Reihen

von Revolvern" kämen aus der Wand), wm-de aggressiv. In der Anstalt musste

er noch vorübergehend wegen hochgradiger ängstlicher Unruhe isolirt werden.

Später erzählte W. seine Sinnestäuschungen des Gehörs luid Gesichts ohne füi-

alle Einzelheiten Erinnerung zu haben. In der Haft hatte er stark mastm-birt,

auch ist, wie es scheint, einmal eine Art HaUucination nach einem ihn auf-

regenden Vorfalle dort aufgetreten, er sah einen Mitgefangenen, welcher einen

Selbstmordversuch goanacht hatte, mit einem Stricke um den Hals vor sich

sitzen, war sich aber bald über die Sache klar. In den letzten 14 Tagen vor

der Entlassung war er ärgorUchor und schlief schlecht, ,.hatte Um-uhe."

Nachdem die Sinnestäuschungen im Verlaufe einiger Wochen vollkommen ge-

schwunden
,
gewann W. bald eine gewisse Krankheitseinsicht. Seine vielfachen

Vergehen erzählte er mit lächelnder Miene, war überhaupt gemüthlich oberfläch-
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lieh. In der Anstalt fleissig und ganz vergnügt, geschickt und nicht gerade

dumm. Entlassen besuchte er uns nach längerer Zeit.

No. 17. T., 32 J. alt, unehelich, bereits im 11. Jahre wegen Unterschlagung

bestraft (schnitt als Zeitungsjunge die Titelvignetten aus und verkaufte sie).

T. lief 1870 mit nach Frankreich, wurde nachher, vom 18. Jahre ab, neun

mal darunter dreimal zu längerem Zuchthause wogen Diebstahls vorm-thoilt.

Gab als Grund an, dass er stets wieder in Noth gekommen sei. In der

letzten Haft traten nach fast verbüsster zweijähriger Strafe starke Gehörshallu-

cinationen ängstlichen Inhalts auf. In der Anstalt anfangs sehr schwer-

fällig' und unbesinnlich, machte T. eine Masse falscher Angaben über sein

Vorleben. Er erholte sich aber relativ rasch, antwortete richtig und wurde

nach mehrmonatlicher Behandlung entlassen.

No. 18. St., 34 J. alter Mann. Vater höchst wahrscheinlich geisteskrank,

starb früh. Pat. ist ausser wegen Verletzung der Sittlichkeit, in den letzten

Jahren, nachdem er vorher eine schwere Kopfverletzung mit nachfolgenden

Kopfschmerzen und Schwäche gegen Alkoholwh-kung erlitten hatte, drei-

mal wegen Diebstahls bestraft. Pat. ist entschieden durch Alkoholgenuss

herabgekommen. Schon vor 6 Jahren, auf freiem Fusse, hatte er vorüber-

gehend Beängstigungs- und Verfolgungs- Ideen und war so vergessHch, dass

er wochenlang nicht arbeiten konnte. St. erschien auch schon in der ersten Haft

dem Anstaltsarzte als „geistig defect", wurde jedoch dann noch zweimal verur-

theilt. Beim Antritte der letzten Strafe wui-de er bald schlaflos, zunehmend

ängsthcher, gedi-ückt, hierauf höchst läppisch, desorientü-t , hallucinrrte zeit-

weilig, sah viele Geisthche, hörte alle möglichen Beschuldigungen. Zum Theü

ist die Erinnerung mangelhaft; die grosse Gedi-ücktheit und Aengstlichkeit

im Beginne ist ihm erinnerlich. In der Anstalt bald frei und ruhig mit

theUweiser Einsicht in die Sinnestäuschungen. Fleissig beschäftigt, doch

geistig unbehülflich. Entlassen, später wieder mit neuen Sinnestäuschungen

aufgenommen.

No. 19. Sch., 29 J. alt. Im 23. Jahre wegen Körperverletzung (trank da-

mals sehr, wettete auf seine Leistung hierin,) 4 Mon. Gef. Im 25. und 26.

Jahre viermal — fast ununterbrochen — wegen Diebstahls und Hehlerei be-

straft. Pat. war auf den Kopf gestüi-zt, wochenlang bettlägerig und in

Noth; machte auch Syphilis durch. Danach folgte, abgesehen vom Betteln,

die Vorübung zweimaligen Betruges und wiederum längere Freiheitsstrafe.

Nunmehl- hat S. unter der Angabe, eine Stelle zu vermitteln, einem zuge-

reisten Manne seine Legitimation und Uhr abgeschwmdelt. Zu 1 Jahr Zucht-

haus verurtheUt zeigte Pat. sich vor der Abfühining ängstlich, äusserte

Sinnestäuschungen und wurde zur Feststellung seines G.-Z. in die Anstalt ge-

bracht. Antänghch war er scheu, versteckte sich unter die Bettdecke : „er sei

hier im Gef., bedroht, soUe erstochen werden", zitterte dabei an Händen und

Füssen. Er wollte nach dem vorher ei-wähnten Sturze Krämpfe gehabt haben,

wie er von den Schlafkameraden erfahren habe. Nach einigen Wochen wurde

S. gesprächiger, erkundigte sich bei den "Wärtern, was man unter Epilepsie

verstehe und ob die Aerzte ihn für verrückt hielten. Gegenüber letzteren blieb

er scheu, log auch gröblich, wollte z. B. nicht lesen und schreiben können.

Verdacht der Shnulation wurde abgewiesen. Nach zwei Monaten ruhiger, meinte

S., er habe sehr ängstliche Gedanken gehabt, man habe ihn geschimpft. Wurde
wegen luischer Knochenauftreibungen behandelt, dabei hob sich das Körper-

gewicht jetzt mehr und mehr und Pat. konnte nach sechsmonatlichem Anstalts-

aufenthalte, nachdem aUo Erscheinungen dauernd vorschwTinden, in die Haft

zurückgesandt werden.
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No. 20. W., 24 J. alt, von Jugend auf wonig strebsam und leichtsinnig,

fing zuerst im 20. Jahre an mit Anderen zu steUen, betrieb dies bald plan-
mässig und wurde im 3. Betrotungsfallo — 5 Diebstähle von Schlilchterwagen
und Waaren im Werthe von 120 bis 1800 Mark — zu 5 Jahr Gef. verurtheilt.

In der Haft erschien er bald auffällig, sehr gedrückt, zuletzt ausserordentlich

ängstlich, kroch imtor die Betten, sprach nicht. In der Anstalt giebt Fat. an

:

„er sei zweimal todt gemacht, ein Komplott mit unterirdischen Gängen be-

stehe u. s. w." Die Sinnestäuschungen und Wahnvorstellungen verlieren sich

allmählich. W. , der gleichzeitig lange Zeit an tiefen Abcessen behandelt
werden musste, wurde von Sinnestäuschungen ganz frei, blieb jedoch albern,

indolent und selir zimperlich. In die Haft zurück, von wo wegen der verblie-

benen geistigen Schwäche ein Gnadengesuch eingereicht werden wird.

No. 21. K. , 26 J. alt, unehelich, in höchst traurigen Verhältnissen ge-

boren, wurde in früher Jugend mit der Familie obdachlos, fing alsdann (Kell-

ner) zu trinken an und verlor so einige Stellen. K. im Lernen nicht auffallend

schwach, hatte im 10—18 J. einzelne, nach einer Kopfverletzung aufgetretene

epileptische Anfälle gehabt. Mit dem Trinken kamen die Anfälle wieder.

Zuerst leichte polizeiliche Uebertretungen, im 18. Jahre, nachdem K. durch

die Haft in verbrecherische Gesellschaft gerathen, Diebstahl. Seitdem noch oft,

im 20. Jahi-e zuerst mit Zh., im Ganzen sechs Mal (4 Mal mit Zh.) bestraft.

Während Verbüssung der letzten (4jähi'igen) Zuchthausstrafe wm'de Fat. be-

nommen, sprach nicht, sah starr vor sich Mn. Auch in der L-renanstalt war
sein Verhalten ähnlich, jedoch wurde er sehr bald klarer, gab richtige Ant-

worten und beschäftigte sich, gerieth nm* noch in heftige Erregimgen, wenn
die Rede auf seine letzte Verurtheilung kam. Nach einiger Zeit aus der An-

stalt in das Zuchthaus zurückgebracht, war K. daselbst ein ganzes Jahr

lang nicht auffällig, gleiclunässig beschäftigt. Dann aber wurde er plötzlich

wieder verwii-rt, höchst um'uhig, griff einen Mitgefangenen an, rutschtoi

ohne zu sprechen, auf der Erde hermn. Dieser Zustand besserte sich nach

etwa 8 Tagen ; Fat. beschäftigte sich wieder, blieb aber scheu. Nach 4 Wochen
erneute heftige Aengstlichlteit. In die IiTonanstalt wieder aufgenommen bot

K. ein Bild ängstlicher Erregung und Scheu vor der illusorisch aufgefassten

Umgebung. Zweimal energische Selbstmordversuche. Heftigste Gehörs- und

Gesichtstäuschungen, besonders in Bezug auf Angehörige, die ihm wegen seines

Lebens Vorwürfe machten. Sehr alhuählig, öfter durch Reizbarkeit und \m-

ruhiges Wesen unterbrochen, Nachlass der Simiestäuschimgen und der Angst;

Krampfanfälle fehlten dauernd. Oft noch Erregung bei kleinen Anlässen,

grosse Empfindlichkeit und Misstrauen, wodurch K. öfter in Streit mit der

Umgebung gerieth. Nach 1 '/a jälu-iger Behandlung in der Anstalt, worin K.

dauernd an Gleichmässigkeit des affectiven Lebens sekr gewomien hatte,

versuchsweise in die Haft zurück. Fat. hat den Strafrest glücklich verbüsst

und sich vor mehr als Jahresfi-ist gesund wieder vorgestellt. Seine Stimmung

war eine ganz befriedigende. — Zm- Characteristik des K. möge ein Auszug aus

einem Schreiben dienen, welches Fat. im 9. Monate des Anstaltsaufenthalis,

nachdem die ängstlichen AnRiUe geschwunden waren, verfasste:

„Noch vor meiner Gebm-t erfulu- meine Mutter, dass sie betrogen sei von

einem Gauner und Verbrecher. (Mit diesen Namen werden ja die kleinen

Spitzbuben von den grossen Verbrechern, welche ungestraft Länder rauben

und Menschen in gi'ossen Massen morden düi'fen, genannt.) Seine Fi-au hatte

gerade eine längere Strafe zu verbüssen. Um nun den Beweiss ihrer Schande

(wie man so sagt) nicht iimuor vor Augen zu haben, wollte mich meine liebe

Mutter bald nach meiner Geburt erwüi-gen; da ich aber der Selm meines

Vaters war, führte das Schicksal im selben Augenblicke meine Grossmutter

dazu, dass sie es verhindern nmsste. Im dritten Jahre wm-do ich von einem
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leichten Bauernwiigen überfahren, oluie gefähi-lich verletzt zu werden; dagegen

traf mich im Monat Mai in meinem 5. Jahi-o om scharfer Stomwurt auf den

Kopf dass ich einige Stunde ohne Besinnung war. Bei meiner Grossnmtter

hat ich OS sonst sehr gut, nm- dass ich von andern Kindern meisst gemieden

wm-do und sie luich Bastard oder auch Hurjungo schimpften. Als mich meine

Mutter zu sich konmien lioss, lobte sie hier mit einem Manne zusammen, mit

welchen sie sich jedoch später vorheirathete. Bisher hatte ich eigentlich noch

nichts gestohlen, ausser wenn ich Geld fand, welches ich nicht abgegeben habe,

bei Leuten, wo meine Grossmutter in Arbeit war, als ich aber bei meiner Mut-

ter eine so' unliebevolle Handlung zu ertragen hatte, wo ich bei jeder Gelegen-

heit gestossen und geschlagen wm-de , da suchte ich als würdiger Sohn meines

Vaters Gleiches mit Gleichem zu vergelten; wiederschlagen konnte ich nicht

dazu wai- ich zu schwach, dafüi- habe ich genascht, wo ich dazu kommen

konnte, nahm Geld, wo ich fand machte alle möglichen und unmöglichen Dinge

imi mich zu rächen, denn zersclilug meine Mutter etwas, so niusste ich Schuld

haben und der erste Gegenstand wurde auf mich abgefeuert; war sie ärgerlich

und ich fi-agte nach etwas, blautz gabs Ohrfeigen. Als meine Schwester ge-

bohi-en wm-de hatte ich es noch sclilimmer als früher, desshalb hatte ich emen

grossen Hass auf meine arme Schwester, musste ich sie Warten, dann kniff und

drückte ich sie so lange bis sie jämmerlich anfing zu schreien dann bekam ich

natüi-hch tüchtig Prügel aber ich brauchte sie vorläufig nicht zu Warten.

Ueberhaupt habe ich alle meine Geschwister gemisshandelt wenn ich mit sie

allein war."

Fat. erzählt weiter, wie er mit der Mutter im Arbeitshause war, dieselbe

dann mit einem Ändern zusammen lebte und ihn, damals 15 Jahi- alt, aus der

Wohnung jagte, wie er hier und da arbeitete und dann zm- Mutter zurück-

kehrte. Er fährt fort:

„Im 16. Jahre da hatte mich meine Mutter auch so viel zugesetzt, weil ich

schon längere Zeit ausser Arbeit war ging ich natürhch den ganzen Tag

spazieren, weil ich es zu Hause nicht aushalten konnte. Ich hatte mich zeit-

weise ernstlich lun Arbeit bemüht, ohne welche zu bekonunen, zeitweise traf

ich Freunde und wir gingen dann saufen. Gelegentlich wm-de ich auch von

einem Bekannten meiner Mutter mitgenommen bei einem Geschäft aufzupassen

oder etwas tragen zu helfen, da bekam ich dann vorher tüchtig zu saufen und

was die Hauptsache war, auch fast immer Geld nachher. Kam ich mit Geld

nach Hause dann war ich der liebe, der beste Junge, ohne dass meine Mutter

fragte, wo ich es her habe." — Den weiteren Angaben nach zeigte er sich in

mehreren Stellen geschickt, trank aber. Eines Tages stellte er sich betrunken

an den Rinnstein, um zu uriniren und erhielt deshalb eine Woche Gef., 19 J.

alt, daxm heisst es: „da machte ich verschiedene Bekanntschaften und bin das

geworden, was ich bin und wozu mich das Schicksal und der Fluch meiner

Geburt bestimmt hat." — „Nach -alledem werden sie sich überzeugt h-aben das

ich meines Schicks-ais Bestimmung nicht entgehen kann denn zwei oder drei-

mal habe ich versucht dem Scliicksal vorzugreifen, aber es ist mir nicht ge-

lungen."

No. 22. Gr., 21 J. Stets etwas unselbstständig und schlaff, bereits früher

wiederholt wegen Diebstahls bestraft, jetzt wieder zu längerer Gefangnissstrafe

verurtheilt, wm-de bald ängstlich, nahrungsverweigernd — kam zur Irr.-Anst.,

flüsterte fortwährend stossweise vor sich hin: „Todt! Todt!" Dabei reinlich

und ruhig, beantwortete aber keine Frage. Nach einigen Wochen fortwäh-

rend Stessen mit dem Kopfe gegen die Bottwand oder stundenlanges Nicken,

ma.schineninässiges Bewegen der Lippen, Bewusstsoin nicht aufgehoben.

(Lächelte wenn ein Witz gemacht wurde.) Dann wurde Gr. ganz bewegungslos,

schluckte nur auf die Zunge Gebrachtes, musste schliesslich längere Zeit ge-
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füttert werden. Ooclem der Füsse, starker Speichelfluss; Körpergewicht ging
um mehr als 10 Kilo herab. Nach ca. 6 Mon. Nahrungsaufnahme, jedoch
antwortete Fat. noch längere Zeit hindurch nur durch Nicken und Schütteln.
Erst nach noch weiteren 2 Monaten, als der Verbleib des körperlich Gebesser-
ton ausser Bett vom verständlichen Sprechen abhängig gemacht wurde, sprach
Gr. ordentlich. Hatto zahlreiche Gehörs-, Gesichts- und Gefühlstäuschungen
gehabt, die Grosseltern (welche kurz vorher gestorben waren [Todt, Todt!])

waren da etc. Geheilt entlassen.

Einen etwas ungünstigeren Ausgang — vielleiclit weil die

geistige Bescliaffenlieit schon vor dem Einsetzen der acuten Stö-

rung eine scliwäcliere war, nalim die in Haft aufgetretene Psy-
chose bei:

No. 23. R., 29 J. alt. Eltern trennten sich früh. Will früher einmal

vom Gerüste gefallen sein. Scheint immer wenig selbstständig und fr-emden

Einflüssen sehr zugänglich gewesen zu sein, hat jedenfalls wenig gelernt. Ein-

mal, 1 Jahr vor der Aufnahme in die Änst., ist R. lungefallen. Damals zwei-

fellos starker Trunk — Epil.?) R. ist wegen Widerstands imd Körperverletzimg,

sowie öfter wegen Diebstahls bestraft. Im 24. Jahre wm'de Fat. zuerst bestraft

(versetzte angeblich ilim nicht als gestohlen bekannte Waaren). Später noch

3 Diebstähle, meist auf eigene Faust (arbeitete wenig, lebte mit Prostituh-ten

zusammen, „da reichte mein Geld nicht zu.") Sehr bald von neuem in Unter-

suchungshaft wegen Diebstahls, machte R. einen Selbstmordversuch und war
ängstlich, sprach mit Niemandem, stierte vor sich hin. In Anstaltsbeobachtung

gebracht hallucinirte er anscheinend stark, war entschieden scheu und wie

benommen. Machte die sonderbarsten Angaben über Datum, Herkunft,

Alter etc., wusste nicht, dass er bestraft, jetzt in Untersuchung befindlich sei.

Dann antwortete er wieder längere Zeit gar nicht, stand wochenlang mit ge-

senktem Kopfe und ohne mimische und sprachliche Äeusseningen herum. Ich

konnte einige Zeit zu keiner sicheren Anschauung (Simul.?) kommen. Später

gab R. gelegentlich mal richtige Antworten, erscMen aber höchst unbesinnlich,

indifferent und ganz ohne Kenntniss und Urtheil über seine Lage. So blieb

er auch in der Gerichtsverhandlung, zu der er aus der Anstalt zurückgefüln-t

wurde und in welcher der Staatsanwalt ihn als Simulanten betrachtete, spuckte

aus und sagte blos: „dmnmes Zeug." Auf Grund unserer Annahme einer

Geistesstörung in die Anstalt zurückgebracht, mu-de R. nm- ganz allmählig

etwas klarer, ohne jedoch vollkommen Erinnerung zu haben, schien sich auch

weiterhin noch längere Zeit vor dem Arzte zu füi'chten. Demselben gab

er die Uhr unrichtig an, spielte in seiner Gegenwart absichtlich schlecht,

dabei war die Pulsfrequenz erhöht. Zweifellos war er jedoch über manche

Vorgänge der letzten Zeit rmorientirt. Verstopfte sich dann wieder zuweilen

die Ohren, sprach mit Niemanden. Nach einigen Monaten wm-de Fat. klarer

und dann beschäftigungsfähig. Lief in Gemeinschaft mit Anderen einmal

weg. Ein ander Mal stieg er über die Mauer, ohne sich jedoch weiter zu ent-

fernen, meinte, das nütze nichts. Jetzt ist Fat. dauernd geistig schwächer, hat

seine frülier gewonnenen Vorstellungen zwar im Ganzen wieder zur Verfügung,

ist a,ber ohne Initiative und schwerfällig, leidet noch öfter an Kopfweh. Eine

gewisse Krankheits-Einsicht für den früheren hallucinatorischen Zustand besteht

und erinnert R. sich, dass ihm sehr- ängstlich zu Muthe gewesen sei, ohne

jedoch alle Einzelheiten angeben zu können.*)

No. 24. K., 22 J. alt. Schwer belastet: Vater unstät, haltlos, Trinker.

Mutter in den ersten Lebensjahren dos Fat. geisteskrank gestorben. K. begriff

*) Sander und Richter a. a. 0. S. 283.
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in der Schule schwer, hatte nur zur Musik Neigung, ist auch dazu, wenngleich

massig, begabt. Wuchs bei fremden Leuten auf. Aus der Lehre im 15. Jahre

weggelaufen, weil ihn der Meister, da er nichts begi-ift', schlug und seine Pfle-

ger' ihn von dort wogzunehmen sich weigerten. Ohne Subsistonzmittel stahl K.

mit einem Spielkameraden aus besseren Ständen, der noch jünger war als er,

silberne Löffel, die sie verkaufton: 4 Wochen Gef. Im folgenden .lahre be-

theiligte sich K. , nachdem er an verschiedenen Stellen kurz gearbeitet, an

Geldunterschlagung eines ihm befreundeten Kellners in einem Tingeltangel.

Das Geld wollte er benutzen, um fremde Länder zu sehen. Nach Verbüssung

einer 3 monatl. Strafe öfter in Noth gerathen, mehrfach wegen Betteiiis
,
Un-

fugs. Arbeitsscheu, Hehleroi bestraft, Hess er sich, während er bei Renz

arbeitete, aus Leichtsinn durch einen vielfach Vorbestraften (derselbe erhielt

damals 4 Jahr Zh.) zum Diebstahl verleiten und erhielt deshalb im 19. Lebens-

jahre 2 J. Gef. Nachdem er schon in der Untersuchungshaft aufgefallen war,

wm-de er in der Strafhaft ängstlich verwirrt, machte wiederholt Selbstmord-

versuche, war sehr- niedergedi-ückt , hallucinirte heftig, kam deshalb sehr bald

zur Anstalt. Zu Mitgefangenen hatte er fi-üher geäussert, er wolle simuliren.

Bei uns verloren sich die ängstlichen Vorstellungen xmd Sinnestäuschungen

(anfangs Selbstmordversuch) nach einigen Monaten. Beschäftigungsfähig. Pat.

entlief früher einmal, ist jetzt indifferent und mässig geistesschwach, aber

ein zuverlässiger und rulliger Arbeiter und seit einiger Zeit entlassen.— Obschon

K. anfiinglich in der Anstalt einmal erldärt hatte, er habe seine Verwirrtheit

in der Haft simulh-t, zeigte es sich doch, dass er von einem Theile des dort

Geschehenen gar nichts wusste. Nach einigen Monaten gab er denn auch an.

Andere hätten ihn zu dieser Aussage bewogen, weil er alsdann seine Strafe

abmachen könne, sonst aber nie wieder aus der Anstalt herauskommen würde.

Epilepsie mit Anfällen von Umlierdämmern, besonders

Nachts, Beklemmungsgefülilen nnd den bekannten Eigentliüm-

liclikeiten der gemütblichen und intellectnellen Tliätigkeit findet

sicli bei dem Scliwaclisinnigen

Br. No. 25, 23 J. alt.

Grosseltern des Patienten,

mütterlicherseits. väterlicherseits.

B B. unbekannt,

stumm. stumm, zänkisch.

i

B. Mutter dos Pat. A. (Vater des Pat.)

taubstmnni, schwachsinnig. geisteski'ank.

Pat.

Der Stiefvater und 5 Stiefgeschwister sind taubstumm und schwachsinnig.

Pat. von Kindheit an unbändig und gefürchtet, weil er in sinnloser Wuth
sich gegen seine Umgebung wandte, lernte sehr schlecht. Zuerst im 19. J.,

seitdem wiederholt wegen Diebstahls und Körperverletzung bestraft. Während
der Strafliaft wurde Br. Nachts sehr laut, lärmte, gegen vermeintliche Angreifer

sich zur Wehre setzend. Rascher Abfall der EiTCgung, dann wieder Phantasieen

von tausend Ochsen, Furcht todtgeschossen zu werden. Ausserdem hatte Br. in

der Straf- Anstalt einige Male an Schwindel und Drehen im Kopfe gelitten, zu-

weilen Alles doppelt und di-eifach gesehen (manchmal seine Arbeit wieder ändern

müssen, ohne dass er wusste, weshalb er sie so ganz falsch gemacht hatte).

In die Irr.-Anst. aufgenommen, wollte er von den Tobanfällen nichts vnssen,

er habe sich nur ganz zerschlagen in der Zelle gefunden. Er gab uns weiter an, dass
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er stets leicht wüthend werde, schon zu Hause mal in krampfhaftes Weinen
gerathen und nachher auf die Leute losgegangen sein solle. Er habe früher
öfter morgens starkes Kopfweh, aber keine Blutungen am Munde, Speichel-
fluss etc. gehabt, auch das Bett nicht genässt. Mitten in der Nacht stand Br.
zuweilen auf, kroch unter die Betten, kratzte auf dem Fussboden, bestritt es am
anderen Morgen. Aerztlicherseits wurde beobachtet, dass er Nachts sich erhob,
einen Stuhl unter die Gasflamme stellte, lange in dieselbe hincinstierte und hierauf
unter den Betten durch nach dem Ofen kroch, auf den er sich mit der grössten

Gewandlieit schwang. Br. erklärte am anderen Morgen diese Vorgänge bona
fide für unmöglich. Man bemerkte auch, dass er mit abwesendem Blicke heftig

auf und abging, auf Schweinehunde schLmxofte und nachher sich nur erinnerte

„es sei ihm ängstlich gewesen." Obschon auffallend milenksam (seine Um-
gebung mussto besonders auf sein Wesen aufmerksam gemacht werden), arbeitete

er anfangs, wurde jedoch schliesslich mürrisch und lief weg. Zurückgebracht,

entwich er nochmals, trieb sich mit Frauenzimmern hermn, griff den Zuhälter

einer ilmi früher nahestehenden Prostituirten an und ging der Anstalt wieder

zu. Er verblieb hier noch etwa 1 Jahr und zwar jetzt in leidlicher Ruhe, so

dass er schliesslich beurlaubt werden konnte. Bei seiner letzten Rückkehr
denuncirte er sich übrigens bei einem Criminal-Commissar: „Ich habe mir

nämlich verstellt, um keine Strafe abzmnachen brauchen" und setzte hinzu:

„der H. (No. 28) macht auch einen wilden Mann." Von einem Versuche zu

simuliren war bei ihm gar nichts zu bemerken gewesen.

No, 26. M.. 56 J. alt, belastet, in der Jugend epileptisch, später ausser

wegen Arbeitsscheu, wegen Diebstahls in Gemeinschaft mit Anderen bestraft

(Zh.). War seiner Angabe nach „stets aufbrausend" und deshalb öfter ausser

Arbeit gekommen, hatte daim getrunken und war mehr und mekr in Noth

gerathen. Psychisch und körperlich ziemlich schwach. Versuchsweise bem'-

laubt, trank M., Zustand verschlechtert. In der Anstalt sind die Krämpfe sehr

selten. —
No. 27. H., von Jugend auf epileptisch (wie Vater und Schwester). Mehi--

fache Verletzungen, Trinker. Früh wegen Körperverletzung, Venvundung eines

Nachtwächters anscheinend im angetrunkenen Zustande, ausserdem wegen

Diebstahls bestraft. Nachher wegen Krämpfen und Geistesschwäche öfter in

Anstaltsbehandlung hat Fat. vor langen Jahren auch an den Folgen eines

schweren Tramnas (Hauseinsturz) krank gelegen, ist später noch di-eimal

wegen Markt- und anderer Diebstähle bestraft. —

Bei den jetzt anziireilienden Kranken sind unr ganz vereinzelte
Krampfzustände und Schwindelanfälle beobachtet. Vor allem aber

kommt es bei ihnen zu vorübergehender Verwirrtheit mit Bewusst-

seinstrübungen, theils mit, theils ohne Zustände von Erregungen,

die zu äusserlich aulfälligen Handlungen führen. Ausserdem ist

die Phantasie, auch ohne tiefere Störung des Bewnsstseins und

längere Zeit liindurch — in krankhafter Weise thätig und bildet aus

äusseren Erlebnissen, besonders denen bei Bestrafungen, Verfol-

gungsideen und entsprechende Sinnestäuschungen von verschiedener

Dauer. Bei einzelnen I^ranken ist dabei stets der Wechsel

der Stimmung und Affekte sehr auffallig, und in Verbindung

damit tritt eine Trübung der Urtlieilskraft wegen des plötzliclien

Wechsels zwischen ganz optimistischen oder sehr pessimistischen

Auffassungen hervor, während eine eigentliche Bescliränktheit und

Trägheit im Denken nicht auffällig wird. Zeitabschnitte, in
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denen eine innere Um-ulie und ein ünbehagliclikeitsgefillil. leicht

in ungewöhnliche Handlungen sich entladen, zeigen ebenfalls die

nahe Verwandtschaft mit dem vorzugsweise in Krämpfen zu Tage

tretenden epileptischen Leiden an.

No. 28. H., 34 J. alt (Vater angeblich Trinker), ist als igjähr. Mensch

zuerst wegen Diebstahls bestraft. Rasche Häufung der Eigenthuinsvergehen,

so dass H. bis zum 24. Lebensjahi-e achtmalige Verm-theilung (Diebstahl,

Unterschlagung, Betrug) z. gf. Th. wegen geringfügiger Objekte erfahren hat.

Pat. scheint schon damals zuweilen in einer gewissen Erregung sich befunden

zu haben. Jedenfalls reiste er in der ganzen Welt umher, wie er selbst sagt

,wie unstät", hielt es nhgends lange aus und verliess anscheinend ohne Noth

auch gute Stellungen. Semer Umgebung, auf welche er, in gewissem Simie

schlagfertig und energisch, grossen Einfluss übte, erschien er auffallend lebhaft,

z. Th. auch entschieden krank. Ein gewisser Bummlerheroismus resp. Reno-

mage scheint ihn geleitet zu haben, seine Handlungsweise ähnelt manchmal

mehr Dummenjungenstreichen als Verbrechen. Zweifelhaft bleibt,^ wie weit

im Vorleben die Abweichungen vom normalen Zustande zurückreichen. Im

24. Lebensjahre stürzte H. mit dem Pferde, längere Bewusstlosigkeit und

mehrwöchentliche Erkrankung. Seit der Zeit häufig Kopfweh und Zunahme

der Reizbai-keit. Nach leichten Gemüthsbewegungen fühlte er sich förmlich

krank, konnte nicht essen und gerieth in dumpfes Hinbrüten. Schwindelzu-

stände, Widerstandslosigkeit gegen geistige Getränke und Anfälle von Stechen

im hnken Auge stellten sich ein. Im 27. Lebensjahi-e wiederum mit Zh. be-

straft, kam H., hochgradig erregt, zuerst auf 9 Mon. in eine Irr.-Anst., worin

er (in der Haft wegen Unfügsamlceit öfter bestraft), behauptete, von einem

Inspektor der Strafanstalt verfolgt worden zu sein. Nach der Entlassung war

H. wieder öfteren heftigen Schwindelanfällen ausgesetzt und liess sich deshalb

einige Monate in ein Ki-ankenhaus aufnehmen. Damals befand er sich an-

geblich plötzlich an einem Orte, ohne zu wissen, wie und weshalb er dorthin

gegangen war. Im 29. Jahre abermals wegen Diebstahls verhaftet, war er

aufgeregt und unzugänglich. In die Ii-r.-Anst. gebracht, äusserte er allerhand

exaltirte Ideen, namentlich Verfolgungsvorstellungen, stets sein- lebhaft, theil-

weise geradezu abspringend. Es wurde ihm, da er an der Stirn auf der Seite

der Kopfschmerzen, eine anästhetische Stelle hatte, eine Excision an dem nerv,

supraorbitalis gemacht. Der Kopfschmerz liess nicht ganz nach. Für einige

Ereignisse der letzten Zeit mangelte die Erinnerung, im Uebrigen besserte sich

der Zustand. Im Gefängnisse, wohin H. zurückgeführt wurde, war er nach

einigen Wochen wieder missgestimmt, zertrümmerte plötzlich Alles, wusste

angebhch nachher absolut von Nichts. Im Verhandlungstermiir war er sehr

en-egt und kam desshalb zm- Ajnstalt zm-ück. Hier ist Pat. eines Morgens stül,

antwortet dem Arzte auf Fragen nicht, geht mit gravitätischen Schritten ein-

her, zieht die Kleider verkehrt an, fängt an laut zu singen mid wird scliliess-

lich gegen seine Umgebung gewaltthätig. Nach einigen Wochen wiederholt

sich eine derartige Verwh-rtheit. Pat. bleibt exaltirt, ist sehr unternehmungs-

lustig, eifi-ig thätig und für- viele Dinge geschickt. Er denkt lebhaft, fasst eine

Masse z. Th. unpassender Pläne, geräth wegen seines anspruchsvollen, empfind-

lichen und jähzornigen Wesens manchmal in Streit. Im Ganzen ist H. vier-

mal entwichen (1 mal aus einer Prov.-Anst., ausserdem 1 mal auf dem Trans-

porte) abgesehen von 5—6 missglückten Fluchtversuchen. Er hat in der An-

stalt die fi-üher im Gefängnisse hervorgetretenen Sinnestäuschungen ganz ver-

loren. Nach einer Abwesenheit von 1'/* Jahren wurde Pat. mehrerer Meiner

Diebstähle beschuldigt und der Hehlerei geständig, in die Irr.-Anst. zurückge-

bracht, weil er in der Untersuchung sich abermals der Hausordnung nicht ge-
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fügt, sich vorführen zu lassen verweigert und sich verbarrikadirt hatte, so dass
er dort krank erschienen war. Wir mussten dies bestätigen. Sein Verhalten
und seine Stimmung war auch jetzt ungewöhnlich wechselnd. — Zuweilen
starke Um-uhe, sowohl in seinen sich jagenden Gedanken, als auch im Aeussern

;

für einige Zeit zugleich Geneigtheit zu misstrauischer Auffassung aller Begeben-
heiten und zu irrigem Urtheile. Pat. klagt zuweilen selbst über diese Ideen.
Die meiste Zeit hingegen ist H. sehr freundlich, ^mollig" und, obschon äusser-
lich die Umstände dieselben geblieben sind, für seine Zukunft hoffnungsvoll.
So exaltirt wie früher ist er jetzt nicht mehr. Einen derartigen Zustand, in

dem er nichts ass, sondern nur sang und deklamirte, scliüderte er selbst nach-
her wörtlich: Jch hatte im Innern mit der Welt abgeschlossen und es war
mir eine Erleichterung, wenn ich tüchtig sang, ja ich sang den ganzen Tag
und deklamirte alles durcheinander, verfluchte mein Dasein und befand mir in

einer recht molligen Stimmung, in welcher der^jMensch nach nichts frägt, ich

finde keinen Ausdruck dafür, aber ich niusste siiigen und schreien, fast wäre
mir das Herz gesprungen, ich hatte fünf Tage schon nichts gegessen, war
immer satt mid mein Tenor wnrde immer heller, reiner und klarer. Ueber-
haupt, wenn man mir auf das Schaffet geführt hätte, so hätte ich Niemanden
Hindernisse im Wege gesetzt." —

No. 29. L. , 26 J. alt. Famüie mit Prostitution in Beziehung, eine

Schwester Krämpfe und „nicht richtig." Auch L. soll nach einem schweren
Falle auf den Hinterkopf im 9. Jahre einige Male Krämpfe mit Bewusstlosig-
keit gehabt haben. 15 Jahre alt, stahl L. als Laufjunge, auf Anstiften eines

öfter bestraften Aelteren, einen Ballen Tuch. Bis zum 20. Jahre sodann noch
6mal Bestrafung wegen Diebstahls und Hehlerei. Während dieser Zeit benahm
sich L. in der Familie öfter höchst sonderbar, gerieth zeitweiHg in Wuthzu-
stände, wie es scheint z. Th. ohne für die Umgebung erkennbare Veranlassung
und ohne vorhergegangenes Trinken. Unter plötzlichem Schreien, z. B. „geh
schnell weg", „was ist das an meinen Händen?" zerschlug er dann allerhand

und bedrohte seine Umgebung. Nachher war er matt und schlief ein. Auch
zu Hause schon unternahm L. mehrere Selbstmordversuche. Er selbst giebt

hierüber an: „Es war mir alles zuwider; ich wollte dem ein Ende machen!"
Mitunter überkam ihn damals unbestimmte Angst, er konnte nirgends bleiben.

— „Ich war mit nichts zufrieden und hatte keine Ruhe." In der letzten

Strafhaft, die er im zwanzigsten Jahre angetreten hatte, scheint er zuletzt

kränklich gewesen zu sein, er hatte etwas Unruhiges, war wie benommen,
konnte sich nachher schlecht auf Einzelnes der letzten Zeit besinnen. Nach
1 Vi Jahren, wiederum wegen Diebstahls in Untersuchung gebracht, entwich er

aus der Stadtvogtei. Er giebt an, nur zu wissen, dass er in Stettin gewesen
sei — wie er hingekommen , weshalb , wie zurück — wül er sich nicht er-

innern. In der Haft machte er Selbstmordversuche und erscliien geisteskrank.

Eine erste Begutachtung, wonach er als krank angesehen wiu-de, veranlasste

Ueberfühi'ung in eine Anstalt, aus der er nach kurzer Zeit zurückgesandt

wurde, nachdem vereinzelte HaUucinationen (Rufen der Braut etc.) sich gelegt

hatten. Zwei Monate später kam L. , der inzwischen einen Selbstmordversuch

gemacht und wiederholt getobt hatte, in Anstaltsbehandlung zmnick, mederum
besserte sich sein Zustand erheblich und rasch, so dass der Ai"zt an Simulation

glaubte. Von neuem in die Haft zurückgewiesen, war er liier wieder stets

gereizt und zu den heftigsten Ausbrüchen geneigt, so dass eine neue Ueber-

führung und, in Folge unseres Erachtens seine dauernde Aufnahme in die An-

stalt veranlasst wiuxle. Neben seinen Affectzuständon hatte L. aus dem fort-

währenden Kampfe mit den Sicherheitsorganen Wahnvorstellungen und ent-

sprechende Sinnestäuschungen der Verfolgung durch Polizei und Gerichte

geschöpft, So beschuldigte er namentlich bestiuuute Beamte mit seiner Braut
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etwas vor zu haben und hatte entsprechende Stimmen gehört. Anfangs war

er so heftig, dass er sich an ganz verwirrten Kranken, die ihn durch Unruhe

störten, vergriff, auch ab und zu noch ilngstlich. Nach der Beruhigung

war er', weil zeitweih'g jeder Fügung in die Ordnung widerstrebend und bei

leichten Anlässen in besinnungslose Wuth verfallend, oft recht störend. Später,

besonders den Aufstaclielungen Anderer mehr- entzogen, wurde er widerstands-

fähiger gegen gemüthliche Reize, obgleich ungewöhnliche Vorfälle ihn noch

recht anoi-iffen — beim Einschlagen von Scheiben durch einen Anderen z. B.

es ihn förmlich durchzuckte und er sich am Tische festhielt, weil ihm eigen-

thümlich zu Muthe ward und er auf den Betreffenden losspringen zu müssen

erlaubte. — Jetzt kam ihm auch eine gewisse Einsicht in das Krankhafte

seines Wesens, soweit es die Sinnestäuschungen betraf, während seine Ver-

folcungsideen nm- ruhen, aber nicht geschwunden sind. Pat. entwich 6mal in

verschiedener Weise, meist mit Anderen. Zuletzt war er längere Zeit regel-

mässig beschäftigt, viel einsichtiger und mugänglicher. Die durch sein relativ

wutes°Benehmen verursachte geringere Wachsamkeit des Personals benutzte er

trotzdem wieder zim Weglaufen und zum Stehlen. Bei seiner desfallsigen,

m mrserer Gegenwart vorgenommenen Vernehmung kam seine Unklarheit

neben der dm-ch die gewöhnliche Diebserfahrung erlernten Vorsicht und seine

Lügenhaftigkeit zu Tage. Wiederholt hat L. noch durch Bestechung des

Personals sich Sclilüssel zu verschaffen gesucht, steht auch im Verdacht, das

gefährliche Attentat eines Pat. auf den Oberwürter ermöglicht oder wenigstens

nicht gehindert zu haben.

Noch melir als bei dem eben erwähnten Kranken tritt die

Neignng zm^ Wahnbildung bei den nachstehend aufzuführenden

Personen hervor, welche schliesslich das Krankheitsbild der

clii-onischen hallucinatorischen Verrücktheit zeigen. Auch liier

werden manchmal vereinzelte Schwindel-, Olmmachts-, ja Krampf-

Anfälle im Vorleben angetroffen. Von „Epilepsie" in dem gewöhn-

lichen Sinne oder doch von „genuiner" kann bei diesen, vielfachen

schädlichen, körperlich oder psychisch angreifenden Einflüssen

ausgesetzten Kranken zwar nicht ohne Weiteres die Rede sein.

Erfalirungsgemäss werden durch körperliche Ueberanstrengung,

durch Uebermass im Trinken, Rauchen, durch heftige Gremüthsbe-

wegungen etc. bei vorhandener Disposition (die nicht selten durch

Kopfverletzungen, schwere Krankheiten, Alkoholismus geschaffen

wird) einzelne den epileptischen Zuständen äusserlich gleiche Er-

scheinungen hervorgerufen. Dem Auftreten solclier Anfälle rauss

aber immerhin als Aeusserungen einer pathologischen Beschaffen-

heit des Nervensystems bei der Frage nach der Entwickelung des

Gesammtleidens stets Rücksicht getragen werden, imd sicher haben

dieselben bei der häufigen Verbindung solcher Krampfzustände

mit psychischen Abweichungen auch für die geistige Beschaffenheit,

besonders die Neigung zu krankhaften Affekten eine gewisse Be-

deutung. — (s. a. No. 21, 23).

No. 30, F., 34jähr. Mann. Bruder krampfleidend. F. selbst vnU einmal

einen Schwindelanfall gehabt haben. Schon sehr früh Zuhälter und bereits vor

dem 20. J. öfter wegen Diebstahls bestraft, ist er seitdem wegen Diebstahls, Füh-

rung falschen Namens etc. fast ununterbrochen in Untersuchungs- und Strafhaft

(Zh.) gewesen. Im Herbste 1880 kam F. wegen tobsüchtigen Gebahrens mit leb-

haften hallucinatorischen Erregungen zur Anstalt, äusserte Verfolgungsideen (Gift),
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beruhigte sich alhnählig und entwich schliesslich. Wieder eingebracht, hielt

er daran fest, dass man ihn unibringon wolle und entkam trotz strengerer

Aufsicht nochmals. Wieder eingeliefert, erging er sich in vielfachen Verdäch-

tigungen z. B., dass man ihn seiner Braut wegen festhalte etc. Pat. litt

auch an lebhaften Sinnestäuschungen und erschien ausserordentlich albei-n,

grob und grossmäulig. Nach wiederholten Fluchtversuchen gelangte F. noch-

mals in die Freiheit und stahl sofort in gewandter Weise. Er machte, dann

verhaftet, der Criminal -Polizei um-ichtige Selbstbeschuldigungen über Dieb-

stähle, um aus der Anstalt, der „modernen Bauernfängerhöhle, in die er

nur dm-ch Simulation von Irrsinn hineingekouamen sei", loszukommen. Zm-ück-

gebracht, schi-ieb er auch unter dem Namen eines Wärters der Anstalt, dass

er (F.) Geistesstörung simulire ; so hoffte er seine Entlassung resp. Bestrafung zu

erreichen. Die früheren Wahnvorstellungen und Sinnestäuschungen stellte er

jetzt eifrigst in Abrede, war überhaupt geordneter und ruhig. Nachdem dieser

Zustand längere Zeit gedauert hatte, wurde er in einem Termine — nachdem

öfter prolongirt war — füi- weder blöd- noch wahnsinnig erklärt, obgleich er

sich in seinem Benehmen noch ungleich zeigte. Eine Verurtheilung zu mehr-

jähriger Zuchthausstrafe folgte. Eine spätere Anfrage bei der Strafanstalt er-

gab, dass F. dem dortigen Arzte bis dahin nicht aufgefallen war, demselben

jedoch bei der Unterhaltmig zweifelhaft erschien. Auch schiieb F. an den

Oberwärter einen Brief, der, wenn F. nicht wieder absichtliche Lügen vor-

bringt, Wahnvorstellungen und Urtheilslosigkeit erweisen wnrde. Nachträglich

erfuhren wir- durch einen Pat., der mit F. nach dessen Entlassung von hier zu-

sammengetroffen war, dass F. diesem gegenüber seine Wahnvorstellungen

wiederum mit Ueberzeugung vorgebracht und dessen Ungläubigkeit höchst übel

aufgenommen habe.

Stärker traten den epileptischen ähnliche Vermrrtheitszu-

stände hervor bei

No. 31. H., 26 J. alt, unehelich. In der Familie höchst tram-ige Verhält-

nisse, ein Bruder psychisch krank, Vater trunksüchtig. Pat. stahl schon im

Waisenhause (12 Jahre alt), wechselte, eingesegnet, öfter seine Stellungen, ver-

übte mehrere Diebstähle (sagt selbstgefällig: „Ick habe Alles gemacht, was

mh- Einer sagte"), ging, 18 Jalir alt, in's Ausland, um nicht zu dienen, lebte

dann in P. mit und von einem Frauenzimmer. Als ein früherer Liebhaber der

Prostituirten aus mehrjähriger Haft zurückkam, räumte H. diesem das Feld

und verlegte den Schauplatz seiner Thaten nach Berlm zm-ück Hier arbeitete

er immer nur km-ze Zeit (Bäcker), spielte viel, stahl öfters, lernte dabei ^iel

ältere Bestrafte kennen. Im 20. Jahre ging er, nachdem er wegen eines dem

Meister zugefügten DiebstaMs bestraft war, wiedermn nach Kopenhagen, wo-

selbst er mehr und mehr sich dem Trunlte ergab. Zm-ückgekelnt lernte er

von einem Hauptverbrecher das Schlösserölfnen , erhielt im 21. Jahi-e wieder

1 Jahr- Gef. — danach sofort 15 Mon. Zh., kaum fi-ei, wegen 7 Diebstöhlen

2 Jahre Zh Nach der letzten Zuchthausstrafe sofort wegen Einbruchs von

neuem in Untersuchung gezogen, machte H. alsbald einen Selbstmordversuch

und zeigte grosse Verwirrtheit, verweigerte die Nahi-ung. — In der Anstalt

mürrisch und verschlossen. Hochgi-adige Erregtheitsausbrüche wiederholen

sich, fast stets i^t H. finster, gespannt, zeitweise läuft er unruhig aut mid ab

und bald kommt es zu Reissen, Schlagen gegen die Wand etc. Die antang-

lich discutirte Möglichkeit, dass dieses Toben angenommen sei, schwand gegen-

über der Dauer der Erregimgen, der Constatirung der Schlaflosigkeit, des

Zitterns, anderer körperlichen Schwächeerschcinungen und der Anästhesie; e.s

handelte sich um Sinnestäuschungen mit Bewusstseinsbeemtrachtigung. Bei

dem heftigen Schlagen verletzte sich Pat. einmal erhebhch. Im Vorleben sind
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mit Sicherheit nur vereiiazelte Schwindelzustände (mus!9te sich hinsetzen) nach-

weisbar, zuweilen Kopfweh, nur einmal, vor 7 Jahren, anscheinend ein Zu-

stand von Verwirrtheit mit Unbesinnlichkeit. "Verschiedene Kopfverletzungen

im Vorleben. Allmiihlichea Zui-ücktreton der TobsuchtsanfäUe, nur zuweilen

noch grosse Aengstlichkeit. Inzwischen ist Pat. reizbar, stets grob, rennt

Tage Tang, förmlich wie ein Thier, hin und her, ohne zu sprechen und

zu°essen,° ist dann wieder umgänglicher und freundlich. Nach längerer

Pause in den Erregungen zur Haft zurückgesandt, kommt H. schon nach

8 Tagen wegen neuer Tobanfälle wieder. Dauernd nicht nur sehr uneinsichtig,

sondern auch trotz Waisenhauserziehung sehr unwissend und ohne jedes

Verständniss für viele selbst einfache Dinge, ganz abgesehen natüi-lich von der

Vorstellung und dem Gefühle von Recht und Gesetz. Von Gemüthsregung

keine Spur (wie auch schon in den Strafanstaltsacten als hervortretende Kenn-

zeichen „ganz besondere Gleichgültigkeit und Lügenhaftigheit ausdrücklich er-

wähnt werden). H. äussert sich cynisch: „Diebstahl ist keine Sünde, was

heisst Sünde? Jesus Christus soll Gottes Solan sein, glauben Sie das vielleicht?

er muss doch an religiösem Wahnsinne gelitten haben, dass er sich kreuzigen

liess. Ich habe auch immer nm- in Portierhäusern etwas genommen, wenn

Gott das zulässt, dass diese Leute was verlieren, er muss einem doch etwas

geben wollen — was?" Pat. ist, nachdem er anfänglich freier gehalten, weg-

gelaufen war, mit Durchbrechen von Wänden, Gittern, Fussböden, mit Benutzung

ihm zugestellter Schlüssel fünfmal, allein oder in Gesellschaft, aus der Anstalt

entwichen. Ausserdem unternahm er eine grosse Anzahl vereitelter Ausbruchs-

versuche, welche z, Th. als plötzliche, ganz unsinnige und aussichtslose Gewalt-

ausbrüche zu der Ausführung der übrigen, sorgfältig und lange Zeit vorbe-

reiteten Entweichungen im Gegensatze stehen. Anscheinend hat er, auf freiem

Fusse befindlich, sich auch Diebstähle Anderer aufpacken lassen, „weil es für

ihn einerlei sei", bemerkte uns auch triumphirend: ,,ick stehle doch!" Später

äusserte Pat. vielfache Wahnideen, dass er als Sohn eines Edelmannes zu einer

grossen Erbschaft berechtigt sei, durch Gift beseitigt werden solle etc. All-

mählig spann er sich in ein, mit abnonner Deutung seiner Lebensschicksale

und mit verkehrter Auffassung der Personen und Vorkommnisse der jetzigen

Umgebvmg einhergehendes System von Wahnvorstellungen ein, auf Gnmd
dessen er öfter jede Nahrung verweigerte. Pat. gilt, wie die Mehrzahl seiner

Leidensgenossen, wegen der sogenannten „Raffinirtheit" seiner Diebstälile und
seines gesprächigen, aus alberner Selbstgefälligkeit entspringenden Benehmens
bei vielen Laien als „wilder Mann". Zuletzt liess er sich in der Meinung, dass

eine bestimmte Person ihn durch Gift schädige, von Anderen verleiten, nach

dem Betrefienden von hinten mittelst eines ihm zugesteckten schweren Feld-

steines einen gefährlichen — glücklicher Weise fehlgehenden — Schlag zu

führen.

No. 32, B., 34jähr. Mann, dessen Mutter geisteskrank, litt früher zeitweise

an Herzklopfen und ganz vereinzelten Ohnmachtsanwandlimgen, die jedoch seit

Jahren aufgehört haben. Vielfach zeigten sich früher auch Gelenkschwellungen,

z. Th. mit Fieber verbunden. Vom 18. Jahre ab ist B. häufig wegen Diebstahls

bestraft, zweimal mit 4 und 5 J. Z. In der dritten Haft 1871 zerstörte er den

Ofen, um zu entweichen. Während der letzten Haft erhob er sehr bald Be-

schwerden wegen Schädigungen durch absichtliche unrichtige Anwendung der

ihm eingegebenen Medicin und wurde auf Grund seines Benohmens als „nicht

recht gescheidt" bezeichnet. Im folgenden Jahre wurde aus dem „nicht recht

gescheidten" B. ein „Simulant", weil er weinte, nicht antwortete und nach
Douche „besser" wurde. Nach einem halben Jahre jedoch „fängt es schon

wieder an." B. kam sehr bald nach der Entlassung aus der verbüssten Straf-

haft, damals auf freiem Fuase, zur Anstalt, war s^weifellos verwin-t, hallucinii'te,

Mo eil, üeljer Iri-e Verbrecher. 5
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musste öfter gefüttert werden. Später blos Erinnerung lebhafter Angst. Trotz

erheblicher Besserung liielt B. die schon früher geäusserten Vergiftungsideen fest.

Entlassen kam er nach 2 Monaten wiederum wegen Verdacht eines kleinen

Diebstahls in Untersuchung und nahm, nachdem er auf mannigfache Weise
seine Identificirung zu vereiteln versucht hatte , ein cigenthümliches, scheinbar

ganz versunkenes Benehmen an: antwortete nicht, nickte, manchmal vor sich

hinlächelnd, mit dem Kopfe, schnitt Grimassen. Um ihn zu beobachten, ent-

liess man ihn scheinbar aus der Haft. Er lief sofort von selbst nach der

Irren-Anstalt hin, frug daselbst nach einem Menschen, der ilin gar nicht kannte,

äusserte sich demselben gegenüber ganz unverständlich imd blieb dann, fest-

genommen, wieder für längere Zeit stumm. Wähi-end er von einem Gerichts-

arzte für krank erachtet wm-de, äusserte sich später ein anderer: „Sicher

Simulation, möglicherweise auch Krankheit." In der jetzt eingeleiteten An-

staltsbeobachtung erwies B. sich als zweifellos unzusammenhängend vmd in

seinen Aeusserungen z. Th. gar nicht verständlich. Selbst nachdem er

klarer und umgänglich geworden, blieben allerhand Sonderbarkeiten, so z. B.

sprach er mit bestimmten Leuten der Umgebung nicht, die er ohne ersicht-

lichen Grund für
,,
gottlos" liielt, liebte überhaupt religiöse Reden. Fat. wm-de

von tms wegen seines körperlichen Leidens nach achtmonatlicher Behandlung

als „gebessert" in ein Ki-ankenhaus übergefühi-t. Nach Entlassung von dort

schon in folgendem Monate wiederum Verhaftung wegen Diebstahls. Jetzt

antwortete B. wie früher auf Fragen nur mit' Lachen, Nicken und Grimassen

und kam wieder zu tms. Nach einigen Wochen sprach er zwar Einzelnes mit

dem Arzte und ertheilte demselben Auskunft, unterhielt sich aber sonst mit

keinem einzigen Menschen seiner Umgebung; über das frühere Benehmen be-

fragt, meinte er, er habe eine „Lähmung" gehabt. Erst nach mehi-monathchem

Aufenthalt wui-de er auch gegen seine Umgebung mittheilsamer. Plötzhch

hörte er dann wieder absolut auf zu sprechen und verweigerte auch fih mehrere

Tage die Nahrung. Einen Monat später etwa wurde er sehr- mimhig, lief

hin und her, hallucinh-te zweifellos lebhafter, sclmiierte etwa 8 Tage lang.

Darauf wochenlang äusserlich verständiges Verhalten, alsdami wieder ohne

sichtbaren Grund dieselben sonderbaren Kopfbewegungen ,
Grimassen, Lachen

und absolutes Schweigen gegen seine kranke Umgebung, die ihn deshalb, ganz

entrüstet, für „mondsüchtig" erklärt. Im Verlaufe der Jahre hat sich bei dem

körperlich sehr elenden B. solcher sonderbare Zustand plötzlich imd ohne jeden

merkhchen Grund wiederholt. Fat. verweigert in der bessern Zeit jeden Aui'-

schluss darüber, doch sind sicherlich anschwellende ki-ankhafte Sensationen

und Gehörstäuschrmgen der Grund für eine Haltung, deren Aimahme miter

den eigenthümlichen Umständen früher den Verdacht einer Simulation sehr-

nahe legen musste.

No. 33. U., 24jähi-. Mann. In der Fam. Selbstmord. U. ist in der

Jugend einige Male umgefallen, erlitt dann mederholte Kopfverletzungen,

führte ein höchst lüderliches Leben. Bereits im 16. Jahre wegen Diebstahl.s

bestraft, wurde er von da bis zui- Untersuchung, aus welcher er zur Anstalt

kam, nicht weniger als 6 mal wegen Diebstahls und Betrugs bestraft. In der

letzten Untersuchung versuchte er Anfangs die Schuld auf einen Anderen zu

schieben, schrieb bald sonderbare Briefe und beschuldigte nach Snaonatlicher

Haft einen Schutzmann, derselbe sei bestochen ihn zu verfolgen. In dem nach

siebenmonatlichcr Untersuchung abgehaltenen Verhandlungstermine stüi-zte

U., als ihm das auf 5 J. Zh. lautende Urtheil verkündigt wurde, sich plötzhch

auf diesen Criminalbeamton, um ihn zu erwürgen. Darauf versank Fat.

ganz in sich, bis er nach etwa 4 Wochen, während welcher er kaum ge-

sprochen, plötzlich zu toben begann. Zm- Ii-r. - Anstalt kam er in einer Art

atuporösen Zustandes. Nur mühsam Hess er sich zu einzelnen Aeusserungen
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bestimmen, welche den Schluss auf starke Sinnestäuschungen im Sinne der

Verfolgung' zulassen. Monate lang blieb U. unzugänglich, sich vernachlässigend,

hochgradig ängsthch, zittrig, schlaflos und abgeniagort. Später gab er häu-

ficrer "jedoch nur selten ausgiebig, Antwort, kannte die einfachsten Dinge nicht,

w°ollte nie bestraft sein, obgleich er gleichzeitig über Dauer und Grund der

letzten Verhandlung ganz orientirt war. Erst nach ^jt Jahren verlor sich der

stärkere Affect und traten auch inzwischen geäusserte sonderbare Ideen über

hohe Abkunft und Schicksal zurück, nm- emzelne Gehörstäuschungen dauerten

fort. Nachdem allmählig auch diese sich gelegt hatten, wurde Fat. äusserlich

.geordnet und beschäftigungsfähig, nach '/4jähr. Anstaltsbehandlung als gebessert

ia seine Heimath übergeführt. Nachträghch eingeholte Nachrichten ergaben,

dass U. hier stumpfsinnig, vergesslich und trotz verschiedener Versuche im Ge-

schäfte nicht zu brauchen, schJiessüch Frauenzimmer halber mit der Polizei m
Conflict gerathen, einige Tage nachher mit einer Prostituii-ten verschwunden,

und viele Monate zu den Eltern nicht zurückgekehrt sei. Der neuesten Mit-

theilung der Mutter zu Folge gab er wieder Aeusserungen von sich
,
er wolle

ein gi-osser Mann werden und soeben läuft eine Anfi-age von einer Prov.-Irr.-

Anst. ein, in welche er hat aufgenommen werden müssen.

Clironisclie Verrücktlieit auf G-rundlage von Scliwacli-

sinn, z. Tli. die Züge originärer Verrücktheit tragend, liegt

vor bei:

No. 34. S., 27 j. Maim. Familie psychisch nicht frei. S. wurde, zuerst

im 18. Jahi-e, damals, wie öfter, erwerbslos (weil er sehr wenig in seiner Pro-

fession leistete, auch körperlich krüppelhaft), wegen Diebstahls von Bierflaschen

bestraft. Gleich darauf stahl er auf Zureden Anderer Butter: 1 J. Gef.

3. (schwerer) Diebstahl in Verbindmig mit Anderen 2 J. 3 Mon. Zh. Im ersten

.Jahre der Strafverbüssung bereits als krank erkannt, starker Masturbant, kommt

er im 23. Jalu-e mit massenhaften Sinnestäuschungen und Wahnideen, zur

Anstalt, bleibt verworren, spricht von Staatsangelegenheiten, Mordangelegen-

heiten, sexuellen Beeinflussungen in den sonderbarsten selbst erfundenen Aus-

di-ücken, lärmt zuweilen sehr.

Ebenfalls zu den Imbecillen gerechnet werden könnte:

No. 35. V., 26 J. alt. Wegen Verdachts der Simulation zur Beobachtimg

aufgenommen. Pat. ist öfter wegen Beihülfe zu Diebstählen zuletzt mit melu--

jährigem Zh. bestraft. War dort nach den Aeusserungen des Geistlichen be-

reits ganz schwach, von der Umgebung gehänselt, wegen Albernheiten oft bestraft.

Jetzt wieder verhaftet ist V. bald dm-ch unsinniges Schwatzen aufgefallen. — Zwei

Verwandte sind geisteskrank, ein Bruder bestraft. Pat. war stets schwach be-

anlagt, sehr wenig erwerbsfähig, scheint auch von den Diebsgenossen ausge-

nutzt und betrogen zu sein. Von jeher x^lante er ganz ausser Verhältniss zu

semer Lage und Fähigkeit stehende Unternehmungen. Die anfangs geäusser-

ten unklaren religiösen Ideen und das sinnlose Aneinanderreihen biblischer

Sätze trat bald zurück. Pat. befasst sich jetzt mit mechanischen Erfindungen

in kindischer Weise und redet am liebsten in Fremdworten, deren Bedeutung

ihm unbekannt ist.

Durch leidliche Schulbildung oberflächlich verhüllt, war die

geistige Schwäche auf deren Boden Wahnvorstellungen erwuch-

sen, bei:

No. 36. P., 20 J. alt. Geisteszustand der Mutter bedenklich. Nach mehi--

fachcn Vorbestrafungen im 18. Jahre längeres Gef. P. ist walii-scheinlich auf

geschlechtliche Abwege gerathen , er masturbirte jetzt stark. Jm Gefängniss

5*
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öfter discipl. bestraft, kam er nach etwa 2 jähriger StrafverbüsBung, nachdem
aeine albernen, schon lange bestehenden Einbildungen bereits zu festen Ideen
über Beziehungen zu hohen Personen sich ausgebildet hatten, zur Anstalt. Das
selbstgefällige, schauspielerische Wesen, in Verbindung mit der Oberflächlich-

keit und dem Mangel an klarer Ordnung der Begriffsthätigkeit gab ihm eine

eigenthümliche, bald weltschmorzUche, bald kindisch vergnügte Haltung. Viele

Schriftstücke, in denen unter Anwendung eines hohlen Pathos und mit un-
zähligen aus der Schule dem Wortlaute nach behaltenen, aber nicht verstan-

denen, deshalb auch ganz unpassenden deutschen und lateinischen Citaten,

philosophische und religiöse Betrachtungen über Menschengeschick und viel-

fache Versprechungen der Besserung in der Zukunft niedergelegt sind. Zur

Bekräftigung dieser „heiligen Vorsätze" stahl Pat. danii alles il;m Erreichbare,

auch mit Oeflthen von Verschlüssen, entkam, nach einem verunglückten Ver-

suche, durch das Fenstergitter und ist verschwunden.

No. 37. P., 21 J. alt. Zuerst im 14. Jahre wegen Diebstahls, dann im
18. Jahre wegen Hehlerei, im selben Jahre wegen Diebstahls, bis zum 19. .1.

7 mal bestraft, gab an, dass er angeblich zu Hause nicht recht beliebt (Stief-

mutter), schon fi-üh von Anderen verleitet und in den KeUern mit Mädchen
herumgezogen sei. Als Gehülfe eines Taschenspielers sowohl, wie in seiner

Arbeit, zeigte er eine gewisse Gewandtheit und Geschicklichkeit. Im 19. Jahr

wurde er zu 2 J. Zh. verurtheilt. Er hatte früher manchmal Vigilantendienste

geleistet, sich aber unzuverlässig gezeigt. Jetzt versuchte er, bei einem Ein-

brüche mit einem Andern abgefasst, sich vor Gericht damit herauszureden, dass

er diesen hätte beobachten wollen. Bei seinen Angehörigen fand er damit

Glauben. Während der Strafverbüssung fasste er zahlreiche Verfolgungsideen

(Vergiftungen durch Gas, geheimnissvolle Andeutungen, absichtliche Störungen

bei der Handhabung seiner Maschine etc.) Scheint auch mastm'birt imd an

Ejaculationen allerhand Ideen geknüpft zu haben. Gegen das Ende der Haft

benahm P. sich agressiv gegen die Beamten, schon früher jedoch litt er nach Ansicht

des Arztes an „Hallucinationen religiösen Inhalts". In der Anstalt ging es mit

ihm recht gut, er ist von den früheren Ideen unbeeinflusst , aber ziemlich auf-

geblasen; thut sich auf seine „Erfahrrmg" viel zu gut, renommirt mit seinen

Leistungen und hält sich für besser als die Anderen, welche er in überlegener

Weise kritisirt, liebt es auch, einen vertraulichen Ton gegen die Aerzte an-

zuschlagen.

No. 38. Sch., 27 J. alt. Vater Sä\ifer und Zuchthäusler. Mutter bettelt.

Kindheit gänzlich verwahrlost. Sch. hat sich in verschiedenen Gewerben olme

Ausdauer versucht, wurde Zuhälter und, nachdem er schon im fünfzehnten Jahre

gestohlen, noch je zweimal wegen Diebstahls und Hehlerei, wegen Widerstands

und Körperverletzung, Arbeitsscheu, zuletzt mit 4 J. Zh. bestraft. In der Straf-

anstalt oft Zeichen von Geistesstörung: „er wird walirscheinlich später (!) ver-

rückt werden", heisst es bei der Entlassung aus der Haft.. Direct von da in

die Ii"r.-Anat. gebracht, ist Pat. vollständig verwirrt und bereits verblödet. Aus

dem fortwähi-enden Gefasel von Rex, Königl. Hoheit, Bibelausdi-ücken ist noch

mit Mühe als wahrscheinlich zu entnehmen, dass Sch. von einem Vertauscht-

sein als Kind (Prinz) etc. ausgeht. Wegen der Geistesschwäche nicht beschäf-

tigungsfähig. — In eine Prov.-Anst.

No. 39. S., 25 J. Zuerst mit 16 Jahren, seitdem noch 4mal (2mal mit

Zh.) bestraft. Seit längerer Zeit bereits ungeordnet und mit ganz unklaren

Wahnideen und mit Sinnestäuschungen behaftet, wird er als „nicht ganz ge-

scheidt", l)zw. „nicht ganz intact" bezeichnet. Ein wahrscheinlich stets geistes-

schwacher, jetzt ziemlich verwirrter Mensch. Erklärt, über die Diebstähle be-

ragt: „wenn mir Einer was sagt, hole ichs raus."
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Au clironisclier Verrücktlieit leidet eine grössere Anzahl

von Bestraften, welche z. Tli. nach dem Beginne der Diebstähle,

z. Th. erst am Ende einer längeren Verhrecherlaufljahn nach-

weisbar geisteskrank geworden sind.

Zunächst sehen wir ein Stehenbleiben auf der Stufe einfacher

Sinnestäuschungen bei

No. 40. J., 66 J. alt, Sclilossor, wurde im 28. J., 2ma] vorbestraft, bei

einem Einbrüche rai Palais eines Mitgliedes der Königl. Familie betroffen und

sass über 11 Jahre in verschiedenen Strafanstalten. Im 4. Jalire des Strafvoll-

zugs hörte er angeblich zuerst verschiedene Stünmen, die seine Arbeit beglei-

teten. Er unterschied die Stimmen ganz deutlich, sah zeitweilig die Täuschung

ein, ist aber, abgesehen von monatelangen Pausen, während der langen Keihe

von' Jalu-en beständig damit behaftet gebheben Nachdem er angeblich zunächst

ärztlicherseits mit Blutentziehung behandelt war, wurde J., der sich gut geführt

hatte, nach 11 Jahren, 39 J. alt, entlassen, im 41 J. jedoch wegen versuchten

schweren Diebstahls von Neuem zu 10 J. Zh. verm-theüt. Fünf J. nach der

Entlassung wurde er bei einem neuen Einbruchsversuch, der mit grosser Un-

besonnenheit vorgenommen war, wiederum abgefasst und erhielt 8 J. Zh. J.

will, wie er detaillii-t erzählt, auch ausserhalb der Strafhaft stets diese Gehörs-

täuschungen gehabt haben. Jetzt ist er arbeitslos zm- IiT.-Anst. gebracht

worden, woselbst er sich beschäftigt oline durch die Stimmen sehr belästigt

zu werden (er sagt: „ich drehe mir- um, wenn sie sprechen").

No. 41. P-, 43 J- fi'lt- 21 Jahren zuerst wegen Diebstahls bestraft,

stahl Pat. nach km-zer Pause stets wieder in Verbindung mit gewerbsmässigen

Verbrechern, die sich anscheinend z. Th. zu salviren wussten und erlitt mehrere

längere Zuchthausstrafen. Bald nach der letzten Strafverbüssung wurde P.

\vieder verhaftet und ergab die wegen seiner sonderbaren Reden nunmehr angestellte

ärztliche Untersuchung, dass er schon seit der vorletzten Strafe durch Stimmen

belästigt, und angeblich von dem Gefängniss-Inspector mit Vergiftungsplänen

verfolgt wüi-de, die aber ihm gegenüber, als „einen Gott lieben Mann", frucht-

los bleiben. In der Anstalt trägt er stets ein Testament bei sich, spricht sal-

bungsvoll, streitet mit dem Fürsten der Finsterniss, prophezeit. Er betheiligt

sich gelegentlich an Entweichimgs -Versuchen , ist sonst gutmüthig und be-

schäftigt.

No. 42. W., 59 J. alt, uneheKch. — Mutter sehr arm, hatte öfter Krämpfe.

— In der Jugend wurde W. schauderhaft misshandelt und erlitt einen Fall

mit Bewusstseinspause und längerem Ki-ankenlager. Betrog seine Eltern um
das als Kegeljunge und bei anderen Gelegenheiten verdiente oder durch Ver-

kauf gestohlener Gegenstände gewomiene Geld, enthef denselben wiederholt.

17 J. alt 1 J. Gef. wegen Diebstahls in Noth(?) mit mehreren Vorbestraften

unternommen. In der .Strafliaft vnu'de eine der vielfach gegen ihn verhängten

köi-perlichen Züchtigungen wegen des leidenden Aussehens (Onanie) aufge-

schoben. Im 20. Jalu-e, wie er behauptet unschuldig, vier Wochen wegen

vors. Diebstahls (will blos in einem Hausflure genächtigt haben). Im 22. J.

(1848, nachdem er aus Arbeit gekommen war) stahl W. Kupferrohr, l*/« J-

Gef. Während dieser Strafverbüssung ist er sehr- häufig disciplinarisch be-

straft worden. Auf Meldung eines Beamten, dass W. sehr angegriffen sei,

wurde dieser jedoch später trotz ausserordentlich ungebührlichen Beiichmens

und unverschämtester Acusserungen nm- „ernstlich verwarnt." Im nächsten

Jahre hat W. einige kleinere Diebstähle, darauf mit einem Anderen einen gross

angelegten Diebstahl begangen. In L. festgenommen, brach er durch die Wa,nd,

wurde in Berlin verhaftet und Hess sich, auf's Lazareth gebracht, an der Bett-

decke aus dem dritten Stocke herunter. Erhielt 12 J. Zh. Sofort begannen
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wieder die luiaufhörlicben Verstösse und Bestrafungen, schliesslich abermalige
Nachsicht wegen Störung der Gesundheit. Einmal tobte W. so, dass 6 Mann
roquirirt wurden, ihn nach dem Lazarethe zu bringen. In den nächsten Jahren

Besserung dos Verhaltens. Nach Sjäkriger Haft entwich Fat. mehrfach und
wm-de, schliesslich zurückgebracht, in eine andere Strafanstalt verlegt. Charak-

terisirt wurde er insbesondere als „grossmäuhg, ohne es eigentlich zu wissen."

Bald erklärte er hier in aufgeregtester Weise • einen Mitgefangenen für- un-

schuldig, erhielt 20 Peitschenhiebe und kam dann wegen Nervenschwäche in

ärztliche Behandlung. Im 37. Jahre entlassen, wm-de W. m den nächsten fünf

Jahren blos wegen Uebertretungen bestraft. Er handelte, trieb alle möglichen

Geschäfte, lebte mit einem älteren Frauenzimmer. Von den wiederholten Dieb-

stälilen, derenthalben er jetzt verurtheilt mu-de, will er einige nicht Ijegangen,

sondern mu- aus Trotz zugegeben haben, eine Angabe, die von einer Seite nach

Lage der Acten als richtig angenommen wird. Li der Strafanstalt war er

höchst grossmäulig und trotzig, und wurde jetzt hauptsächlich bestraft, weU
er keine Bibel zm- Kirche mitnehmen wollte, erklärte, er gehöre nicht zur

evangelischen Kirche oder meinte, in der Bibel ständen Lügen u. Aehnl.

Oft in Dunltelarrest gebracht und vom Gottesdienste ausgeschlossen, bat er

scliliesslich wieder mitgehen zu düi-fen, er wolle ein Gesangbuch tragen. Mitte

des vierten Jahres verschnitt W. sich auffällig die Haare, weil ,er ein Tüi-ke

sei". Der Arzt erklärte ihn jetzt füi* in vermindertem Grade zurechnung.sfähig.

Bei einem Gewitter warf er Alles aus dem J'enster, brach bald hierauf den Gas-

hahn ab. Auf die Gefahr des Brandes aufmerksam gemacht, meinte er „er sterbe

dann auf einem Scheiterhaufen". In den folgenden Jahren dauernd isolh-t, fastete

er manchmal, bezog sich auf Jesus, sprach viel mit sich, philosophirte über Re-

ligion, Tod, Ewigkeit. Ins Lazareth gebracht sehr freundlich, bescheiden, blieb

er bei seinem Hasse gegen die Bibel, die er einmal „aufgefressen" habe, ohne

dass er dadurch ihre Ki-aft sich zu eigen gemacht habe. Ein sehr ausführliches

ärztliches Gutachten wiess das Bestehen einer Seelenstörung nach und entnahm

besonders auch aus der Ungleichniässigkeit in den Disciplinar-Bestrafungen, dass

W. schon früher den Beamten nicht gesund erschienen sei. Im eingeleiteten Ent-

mündigimgs-Verfahren wurde, trotzdem ein zweiter Arzt sich dem Gutachten

anschloss, angenommen, W. sei im Stande die Folgen seiner Handlungen zu

überlegen; wolle man das auf Grund der vorliegenden Thatsachen nicht

zugeben, so müsste man einen grossen Theil renitenter Strafgefangener für blöd-

sinnig erklären. Aus einem Gespräche des Fat. mit einem Nebengefangenen

wurde ausserdem auf Simulation geschlossen. Die Strafanstalt« -Dkection hielt

jedoch, ebenso wie ein neuer Anstaltsarzt, an ihrer üeberzeugimg fest und

nachdem auf Veranlassung der Regierung unter Zuziehimg eines bekannten

Psychiaters nochmals ein Gutachten abgegeben war, wurde W. schliesslich,

länger als 27« Jalir nach Einreichung des Antrages, entmündigt.

Die krankhaften Ideen (ungerecht verurtheilt etc.) waren bei dem nun er-

folgenden Eintritt in die Irren-Anstalt schon ziemlich abgeblasst. Fat. erzählte

uns in einem Rückblick auf seine Vergehen: „Es ist ja natürlich Leicht-simi

gewesen, es kommen ja andere Menschen auch ohne Stehlen durch; aber ich

hatte Alles erst versucht, einen Handel angefangen, aber es ging mir zu jäm-

merlich." Weiter äusserte er: „ich war nicht fronun genug und wollte keine

Bibelverse lernen und als man mü- sie einbläuen wollte und ich erklärte, ich

sei zu alt, um stets mit der Bibel herumzulaufen, da gab's Latten über Latten."

Er erschien etwas gedächtnissschwach, nihig, entwich einmal von der Arbeit,

einmal zum Fenster hinaus und wurde erst nach Sjähriger Abwesenheit in die

Anstalt zurückgebracht. Das wegen eines inzwischen versuchten Diebstahls

eingeleitete Verfahren wurde eingestellt.

No. 43. B., 35 J. alt, ein alter Dieb und Verrückter, kommt zur Anstalt,
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weil er den Gottesdienst gestört hat. Eine Schwester ist Ta-ampfloidend, B. selbst

vom 22. Jahre ab fast unausgesetzt wogen Diebstahls bestraft, nachdem or

schon vorher viel heriuugezogen. Unter den sieben, innerhalb der letzten

zehn Jahren erkannten Strafen zweimal Zh. Wie lange die Geistesstörung

zurückreicht, ist schwer zu bestimmen, doch erschien B. schon vor neun

Jahi-en in der Strafanstsilt dem Arzte seit einiger Zeit „in gewissem Grade

irrsinnio-." Es wird dann wieder Simulation angenommen. Alsbald nach

der Entlassung wieder zu l'/s J. Zh. verurtheilt, sprach B. in der (anderen)

Strafanstalt „so viel dummes Zeug, dass man glauben möchte, er habe seinen

Verstand verloren", wurde auch längere Zeit im Lazarethe und später noch oft

an ,Kopfcongestionen" behandelt. „Macht den Eindruck , als wenn er seiner

Sinne nicht vollständig mächtig ist. " 1880 entlassen , stahl B. alsbald einem

Schlafenden das Portemonnaie, 3 J. Zh. Wiederum in einer anderen Straf-

anstalt, worin er häufig disciplin. bestraft, schimpfte er, man richte ihn zu Grunde,

„man mache ihm Kopfschmerzen und einen holilen Kopf (siehe die früheren

kopfcongestionen) durch in den Mund gestreutes Pulver", war fortwährend

halsstarrig, widerspenstig, wollte keine Arznei einnehmen: „Man wolle ihn um-

bringen in dieser Räuberhöhle etc." Geistlicher: „Total verkommen, wohl für

Zeit und Ewigkeit verloren." Ai-zt: „Gesund und erwerbsfähig". Entlassen

kam Pat. nach Berlin und sehi- bald zur Anstalt. Bei dem viele Jahi-e langen

Bestände des Leidens bringt er Verfolgung dm-ch die Pfaffen, Vergiftungen in

den Zuchthäusern, Unterschlagungen seiner grossen Erbschaften ganz durch-

emander, ist schon 1882 „fälschlich füi- todt erklärt. Nachts heimlich auf den

Kkchhof geschleppt worden" etc. Ist häufig erregt und schimpft gewaltig.

No. 44. B., 36 J. alt. Vater Trinker. Muttev Selbstmörderin. Mehrere

Geschwister epileptisch. B. erhtt im 22. Jahre als Soldat eine schwere Kopf-

verletzung, an der er 9 Wochen lag, wm-de nachher im Dienste geschont , hatte

oft Stiche in der Narbe, musste eine weiche Kopfbedeckung tragen. Ini26. J.,

damals ausser Stellung, weil er die schwere Arbeit nicht leisten konnte, wurde

B. zuerst wegen Diebstahls bestraft. Seitdem — von der Familie entfernt —
abgesehen von wiederholten Strafen wegen Beleidigung, 9 Strafen wegen Dieb-

stahls. Im 30. Lebensjahi-e (wälu-end der drittletzten Zuchthausstrafe) hatte er

bereits allerhand Beschwerden über vermeintliche Beschädigungen. Wm-de als

„widerhch" bezeichnet. Versuchte zu betrügen, war öfter sehr fi-ech. 2 Monate

nach der Entlassung verhaftet und zu 3 J. Zh. verm-theilt, erlitt er häufige

Disciplinarstrafen (auch körperliche Züchtigung) wegen Faulheit, schlechter

Führung, Thäthchkeiten gegen einen Mitgefangenen. Einen Monat nach der

Entlassung von Neuem zu Zh. verm-theüt, beschwerte B. sich mehr und mehi-

über z. Th. hallucinii-te Beschimpfungen. Ein Mitgefangener, der von B. be-

hauptete: „er hat einen Vogel!" wurde deshalb bestraft etc. Pat. wurde zu-

nehmend ängstlicher, sprach von Verfolgungen, er würde chloroformii't, es ge-

schähen nächtliche Verhöre und „Anspielungen", schwatzte zuletzt vollkommen

confuse. Es heist: ,,Es ist aber zu hoffen, dass die Zeit der Strafe (noch

mehrere Monate) vorübergehen werde, ehe völlige Erkrankung eintritt." Nach

voller Verbüssung der Strafe entlassen, aber sehr bald wegen Betteins verhaf-

tet, lärmte B. in der Haft und kam als krank in die Anstalt, woselbst er die-

selben massenhaften und seit langen Jahren bestehenden Wahnideen (elektrische

Beeinflussungen) äusserte. Vorübergehend beschäftigt, aber unzuverlässig und

reizbar. Schliesslich schwollen die Sinnestäuschungen derart an , dass Pat.

hochgi-adig ängstlich, seine Umgebung angriff und jetzt schon längere Zeit

verwirrt und sehr laut ist.

No. 45. Sch., 40 J. alt, Tischler. Vater in frühester Jugend des Sohnes

in Anstalt geisteskrank gestorben. 3 Schwestern hatten Krämpfe. Sch. selbst
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litt vom 4. Jahre ab an ganz vereinzelten Anfällen von ,Bewusstlo8igkeit\
«ein Wesen war schon in der Entwickelung auffallend; auf Grund von Aerger
versuchte er im 17. Jahre sich zu erhängen. Ini 19. Jahre stahl Sch., wie er
sagte aus Rache und unter dem Einflüsse des Trankes: 6 Mon. Gef. Beging
im 21. Jahre mit einem älteren Vorbestraften einen schweren Diebstahl, 'A J.

Zh. Darnach heirathete Sch., Ehe war glücklich, seine Lage befriedigend. Sch.
soll jedoch zeitweilig „tiefsinnig" gewesen sein und ohne erkennbare Veran-
lassung 2 mal Erhängungsversuche gemacht haben. Gegen die Frau und Kinder
war er sehr liebevoll. Später ging jedoch sein Geschäft zurück, namentUch
als er mehr und mehr anfing unnütze Werkzeuge, Sägemaschinen, Brut-
maschinen anzuschaffen und über deren Einrichtung imd neue Ei-findungen
(Wagen mit Federkraft u. Aelml. zu grübeln). Scliliesshch in Noth gerathen,
musste Sch. seine Gesellen entlassen, befassto sich (wie die Frau behauptet,
dm-ch Andere beredet), mit Ankauf gestohlener Sachen und wurde deshalb,

11 J. nach Verbüssung der 5jähr. Zh.strafe, wegen gewerbsmässiger Hehlerei
in Anklage versetzt. Während der Untersuchungshaft erschien sein Geisteszu-

stand zweifelhaft. In eine Ii-r.-Anst. gebracht, gab Sch. sein Gebm-tsjahr
auf 1340 an, wollte nicht aus der Untersuchungshaft kommen , war oft

weinerlich, finster, sprach von Wölfen, die unter dem Bette lägen, von
bunten Kugeln. Nach 14 Tagen erklärte er, absichtlich solche falsche

Angaben gemacht zu haben, er habe nicht sagen wollen, dass er aus dem
Gofängniss komme — dann: er habe bezweckt füi- geisteskrank gehalten

zu werden. Er hoffe, dass man dann schädliche Procedm-en mit ihm vornehmen
und er so, wie er wünsche, sterben könne. Bald darauf wm-de Sch. abgefasst,

als er den Kassiber eines Anderen dm-ch seinen Besuch befördern wollte. Mit
der Aeusserung des behandelnden Arztes, dass die gedi-ückte Stimmung durch
die thatsächlichen Vorhältnisse genügend erklärt und im Uebrigen das Be-

nehmen simulirt gewesen sei, kehrte Sch. in das Untersuchmigsgefängniss zu-

rück und WTirde nach längerer Verzögemng (unter andern, weü ein Complice
geisteskrank zm- Anstalt kam und längere Zeit dort behandelt wurde), zu 3'/»

J. Zh. verui'theilt. Dort erschien er sofort höchst sonderbar, und wm-de bald

wegen deutlichen Verfolgungsideen und Gehörstäuschungen (Stimmen der Frau)

in das Lazareth aufgenommen. Monate lang wechselte der Zustand zmschen
ruhigem Verhalten, wobei nur wieder die frülieren Pläne über Mascliincnbau,

namentlich „ Schiessmaschine " und Anfertigimg charakteristischer Zeichnungen

vorgebracht wni-den und zwischen grösserer Heftigkeit, ja vollständigem Toben
in Folge der ängstlichen Sümestäuschungen. Auch in unserer Beobachtung,

wohin Sch. jetzt gelangte, blieb er bei seinen Ideen von Erfindungen, Ver-

giftungen, . Verfolgungen dm-ch die Behörden. Einem Erhängimgs -Versuche

folgte kurze Bewusstlosigkeit und eine t-agelange Analgesie fast der ganzen rechten

Körperhälfte, während Kopf und Hals ganz anästhetisch waren. Die geringsten

Grade der Gefühlsstörung schwanden erst nach Wochen. Sch. zeitweilig be-

schäftigt, war unverträglich und uneinsichtig, entwich auch einmal, ist aber

jetzt bem-laubt worden und hält sich di-aussen.

No. 46. F., 32 J. -alt, unehelich, Vater wiederholt an Delh-. trem. erkrankt,

Muttor und Schwester nervenki-ank. Im 17. Jahre nach Berlin gekommen,

wurde F. Kellner, trank von jeher stark. Im 19. Lebensjahre wegen Unter-

schlagung eines kloinen Geldbetrages, dann noch 2 Mal im selben Alter wegen

Diebstahls bestraft, wurde er, 20 Jahre alt, zu langjährigem Zh. verurtheilt,

weü er seiner Braut, welche angeblich im Spiele gewonnene Geldsachen ver-

trieb, Gold- und Werthsachen weggenommen hatte, nachdem sie ilmi (Pat.)

gehörige 200 Mk., deren er zu geschäftlichen Unternehmungen bedm-ftc, heraus-

zugeben sich geweigert. Kaum auf freiem Fusso wurde F. wiederum wogen

Diebst. mit Zh. bestraft, nachdem er angeblich vorher vergeblich versucht
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liafcte in oüior kloinen Stadt der Maa.-k eine Wirthschaft einzurichten. F. wurde

sehr bald ängstlich erregt, schimpfte, tobte, wui-de als „siinulationsverdächtig"

in Anstaltsbeobachtung gebracht. Hier halluciiiii'te er stark über die Braut

und dass Gerichtsvortalu-en. Es blieb ein Walinsystom der ungerechten Be-

strafung bestehen (solle beseitigt werden, um mit der Braut verübte Vor-

brechen zu verheimlichen). Auch F. kannte in der Anstalt im Anfange einige

Zeit lang kein Geld, kein Datum, nicht die Lösmig von 2x2 = ?. Er erklärte

mii- später, als er richtig antwortete und längst regobnässig beschäftigt war:

es sei ihm alles sehr ängstlich so von innen heraus gewesen, als ob ihm etwas

passia-en müsse," meinte auch zweifelnd: „so verrückt bin ich doch nicht ge-

wesen, dass ich das nicht gewusst hätte. Ich habe das wohl so gesagt, weil

man mich für ki-ank erklären wollte, ich wusste ja gar nicht wie ich antworten

sollte, ein Mensch sagte das, ein anderer das, man kommt mir mit allerhand

Geschichten, wovon ich nichts weiss ; die staken zusammen, man regierte mich,

nebenbei wm-de einer geäthert mit einem Pinsel aus einer Flasche. " . F. war

ein oberflächlich denkender Mensch, fasste schwer und galt seiner Umgebung

hier als nicht voll. Nach zwei vereitelten Entweichungsversuchen entkam er

schliesslich vermittelst Nachschlüssels zugleich mit 2 Anderen. Diese Hessen ihn

aber im Stiche. Bald zm-ückgebracht, war er, wie stets, fleissig und lenksam.

Von seiner Jugend erzählte er noch, dass er früher „patente Bauernfänger

kennen gelernt habe, — so mit dem Gelde schmeissen und ein feines Leben,

das war so mein Ideal, so einer mochte ich auch werden. — Das ist dann ein

Reiz und die Leute, die Einen mal keimen, kommen immer wieder, wenn man
raus ist und lassen Einem keine Ruhe." In der That scheint neben starkem

Leichtsimie Verführung durch Dritte wesentlich mitgewirkt zu haben. In eine

Prov.-Anst. —
No. 47. M. , 33 J. alt, bereits als Knabe wegen wiederholten Diebstahls

bestraft, 21 J. alt im sechsten Betretungsfalle mit Zh. und seitdem noch wieder-

holt in gleicher Weise bestraft, ging aus neuer Untersuchungshaft mit lebhaften

Wahnideen und Sinnestäuschimgen der Verfolgung zu, bot aber auch das schon

häufig erwähnte Bild: mangelnde Beantwortung höchst einfacher Fragen, wider-

simiiges Benehmen etc. Die Heftigkeit des Affekts der Angst trat zeitweise

sehr hervor, M. fürchtete sich offenbar vor seiner Umgebmig, zitterte am ganzen

Leibe bei sehi* schnellem Pulse. Das Leugnen der einfachsten und bekanntesten

Thatsachen gab M. aUmälilig auf, blieb aber dauernd durch Verfolgungsideen

beeinflusst. Nach einer Entweichung wm-de er bald verhaftet, aber erst nach

längerer Zeit in die Anstalt zurückgebracht, nachdem zuvor seine G eistesstörung,

an welche man, und zwar mit auf Grund seiner eigenen Erklärung: Geistes-

störung um- vorgetäuscat zu haben, nicht glauben wollte, nochmals festgestellt

worden war.*) Ist am Typhus gestorben. —
No. 48. E., 29 J. alt, bedeut. Kopfverletzung, ist, vom 15—20. Jahre sich

herumtreibend, 10 mal mit Gef., daim noch öfter mit Zh. bestraft, seit längerer

Zeit hallucinatorisch verrückt, zeitweilig ganz unzugänglich, gewaltthätig. Ent-

wich mittelst Ausbrechens. Ein ander Mal konnte er mitflüchten, füi'chtete

sich aber vor der Entfernung von dem Fenster seiner Zelle, weil ihn das Glas

vor den elektrischen, auf ihn gerichteten Strömen bewahre — und blieb zu-

rück. —
No. 49. F., 47 J. alt; Vater bestraft. Bereits seit dem vierzehnten Lebens-

jahre an verwegenen Diebstählen mit Mutter und Schwester betheiligt, wm-de
nach di-eizehnmaliger Bestrafung im zwanzigsten Jahre eingesegnet. Seitdem
namenthch wogen Diebstahls viele längere z. Th. Zuchthausstrafen. Nach der

letzten krank, hallucinatorisch verrückt in einer Anstalt, wurde kurz darauf

*) Sander und Richter pg. 283.
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noch einmal wegen Diebstahls verurtheilt, jedoch bald aus der Haft entlassen,

und kam zm- Anstalt. —
No. 50. T., 60. J. alt. In der Familie Alkoholismus und Verbrechen.

Wogen Diebstahls bereits als fünfzehnjähriger Bursche, im zwanzigsten Jahre

zweimal mit Zli., im vierzigsten .Tahre zum siebenton Male mit Zuchthaus (15 J.)

bestraft. T. war jedenfalls einige Jahre später geisteskrank, kam im sechsten

Haftjahro zur Anstalt. (Unschuldig verurtheilt, Vergiftung etc.). War anfäng-

lich sehr widerspenstig, entwich öfter. Wiedergebracht, war er selu- erbittert,

Haupthetzer, sah in allen Kleinigkeiten Nachstellungen gegen sich. Anderer-

seits verrieth er es aber auch, dass andere sich Schlüssel verschafH; hatten.

In letzter Zeit schwach geworden.*) —
No. 51. H., 34 J. alt, hat, früh verwaist, wenig gelernt. Zwei Geschwister

angeblich kramirfleidend. Wegen Diebstahls schon im 10. J. und vom 17. J-

ab mehrfach, im Ganzen zu 15 Jalu-en Zh. verui-theilt, auch wälu-end des Sti'af-

vollzugs bald disciplinarisch wegen unehrerbietiger Aeusserungen bestraft. Er

ist schon lange von einer Unmasse von Verfolgmigs- speziell von vielfachen

Vergiftungs-Ideen beherrscht. Vor 4 Jahren etwa 1 Jahr lang deshalb in einer

Prov.-Anst. uiitergebracht , wurde H. von da nach vorübergehendem Nachlass

seiner Vorstellungen und fleissiger Beschäftigung in eine andere Strafanstalt

zurückgeführt. Ein Entmündigungsantrag der Angehörigen wurde abgelehnt,

weil die Zeichen der Geistesstörung nicht überzeugend genug seien. In der

Strafanstalt galt er nun zunächst füi' gesund , obschon ausdrücklich von einer

grossen Aufregung die Rede ist. Da jedoch die Beeinträchtigungs-Gedanken,

vermischt mit grenzenloser Selbstüberschätzung bald wieder hervortraten, kam
Pat. nach länger als ein Jahr dauernder Abwesenheit in die erwähnte Irren-

Anstalt zurück. Von hier entwich er, indem er einem Wärter den Schlüssel-

bund unter der Matratze stahl, und einen Zettel zurückliess: „ich ver-

urtheile hiermit den Dr. X. zum Tode durch die Kugel." H. wandte sich

nach der Provinzial-Hauptstadt, um beim Staatsanwälte Klage gegen die Ver-

folger einzuleiten. Zurückgebracht unternahm er mit noch zwei Anderen einen

Fluchtversuch mit Aufbrechen von zwei Thüren ; entwich schliesslich. In Berlin

angelangt, wollte er ins Palais eindringen, um sich Recht und Schutz zu suchen

und gelangte so in unsere Anstalt. Politische Grössenideen , verrückte An-

schauungen von Verfolgtsein und ungerechter Behandlung trägt er in äusserst

lebhafter Sprache und vor Aufregung am ganzen Körper zitternd vor. H.

denuncirte Mitki-anke, die ihn bei einer Entweichung nicht mitnehmen wollten.

Nach Durchbruch eines Gitters und einer Mauer kam er ins Freie, vmräe aber

noch zm-ückgeholt. —
No. 52. L., 40 J. alt. Gleich seinem Vater von Jugend auf starker Trinker

hat Pat. als Knabe nm- sehr massig gelernt, ist nicht ganz durch die Schule

gekommen. Im 16. Jakre wurde er beim Meister in der Lehi-e, zuerst wegen

Diebstahls von Messing bestraft; das erlöste Geld vertrank er. Im 17. Jahre

gleichartiger Diebstahl: Jch wollte Geld zum Trinken haben." Dann wegen

Diebstahls 1 J. Zh, Zunehmende Erscheinungen der Alkoholintoxication, hoch-

gradige Verwirrtheit, Selbstmordversuche mehi-facher Art und hallucinatorische

Erregungen (elektrisches Netz) bestehen in der Anstalt fort.

No. 53. W., 27 J. alt. Vom 20. J. ab mehrfach bestraft. Einige Kopf-

verletzungen, im 15. J. Typhus. Erkrankte anscheinend in der Strafhaft und

zwar mit zahlreichen Wahnvorstellungen z. Th. hypochondiischer Art, man

hielt ihn für- einen Simulanten. Pat. war in der Anstalt lange stuporös, dann

*) Sander und Richter pg. 88.
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oft heftig durch Sinnostäuschungon erregt und sehr m Gewaltthätigkciten ge-

neigt, ja tobsüchtig, besserte sich allmählich. Entwichen.*)

No. 54. W., 32jiiliriger Mann. Vater und ein Verwandter Selbstmörder, ein

Bruder' Verbrecher. Von jeher albern und überspannt, unlustig zum Lernen,

nach dem frühen Tode der Eltern ganz verbummelt, ist er vom 17. Jahre ab

unzähli<^e Male wegen Diebstahls, Beleidigung, Widerstands, Unfugs, Betteln«

bestraft" Kommt zu uns aus der Strafhaft, woselbst er unter lautem Toben

und Schimpfen ziüetzt mit massenhaften Verfolgungsideen (sei durch falsche

Zeuo-en bestochene Richter etc. verurtheUt) und mit Anspruch auf die Herr-

schaft über das deutsche Reich heiworgetreten war. Beginnt seine Reden mög-

lichst im Kanzleistile, und geht in füi-chterliches Schimpfen auf die Verfolger

über. Fat. ist nach fünfvierteljährigem Anstalts-Aufenthalt eher verschlechtert,

meist sein- heftig und drohend. Dem Schimpfen folgen wiederholt heftige

Thätlichkeiten gegen das Personal, wobei Fat. ganz unsinnig biiillt und gesti-

kulirt. —
No. 55. R., 29 J. alt. Ist vom 13. Jahre ab wegen wiederholter kleiner

Diebstähle, Beleidigungen, Unfug bestraft, war zeitweise aus der Strafhaft ge-

kommen, wiu-de insbesondere vom 20. Jahre ab allein dreimal zu längeren

Zh.strafen verm-theUt. Spätestens während des letzten Strafvollzugs halluci-

natorische Verrücktheit, massenhafte Sinnestäuschungen : (Gift, giftige Luft, um

sein Vermögen betrogen etc.). Fat. hat von Anfang an sich sehr unbotmässig

betragen, eine Aeusserung besagt: ,R. erlag schliesslich in dem Kampfe, welchen

er gegen die Hausordnung führte". In der Jugend angeblich Gehknentzündung,

Anfang und Entwickelung des Leidens lässt sich aber nicht näher verfolgen.

No. 56. S., 35 J. alt; Mutter geistesgestört, Vater Trinker, ist bereits

wiederholt, zuletzt mit mehrjähriger Zuchthausstrafe wegen Diebstahls bestraft.

Von Neuem wegen des Verdachts mehrerer Einbrüche in Untersuchung ge-

zogen, wurde er 2 Monate lang wegen Geistesstörung auf d. Laz. beobachtet

und dann zur Anstalt überfühi-t. Er war hier scheu, sprach von selbst nie,

befragt, gab er in abgerissener Weise, auf einfache Fragen (nach seinem Alter,

nach Geldstücken) ganz verkehrte Antworten, zählte vorgehaltene Finger

falsch u. s. w. Nach etwa 14 Tagen nahm die Aengstlichkeit zu. S glaubte,

verbrannt werden zu sollen, hatte offenbar Täuschungen drohenden Inhalts^ in

verschiedenen Sinnes-Gebieten, sprang schliesslich in höchster Angst auf seine

Umgebung los und lief Tage lang unaufhörlich in höchster Unruhe auf und ab.

Heftigste Angstzustände mit bis auf 130 Schläge sich steigernder Puls-

frequenz und Weinen wiederholten sich. Jetzt wurden ausser den Vorstellungen

verfolgt und bedroht zu werden, auch allerhand expansive Gedanken geäussert.

Durch Prophezeihung hat S. erfahren, dass er ein Prinz sei und nach der Prü-

fung zu Wohlstand berufen werde u. s. w. Die Sinnestäuschungen dauern viele

Monate glcichmässig fort.— Ob bei S. bereits zur Zeit der letzten Strafvorbüssung,

während welcher er im Zh. zu G. göttliche Erscheinungen gehabt zu haben,

jetzt angiebt, Geistesstörung bestand, muss dahin gestellt bleiben, jedoch hat

's. sicher schon vor der letzten Verhaftung allerhand ihm verdächtige Mass-

nahmen und Nachstellungen der Polizei und des Hauswirths zu erkennen ge-

glaubt. —
No. 57. D., 27 J. alt, ist zum 4. Male — jetzt mit mehrjährigem Zh.

bestraft. In dei» Strafhaft war D. gleich im Anfange „geistig verwirrt", faselte

bald von begnadigt sein u. A. Nach körperlicher Züchtigung wegen Weglaufens

Selbstmordpläne etc. In der Irr.-Anst. spricht er in sonderbaren Ausdrücken,

*) Sander und Richter pg. 226.
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<T!uiz unklar. Inwieweit etwa die jetzige Störung mit auf einer angeborenen
Geistesschwäche beruht, ist zweifelhaft, seine Vorfahren waren Ritter, ,or ist

von einem Namen umgeben, für dessen Verantwortung er kein Vcrständniss

hat". -
No. 58. Sch., 30 J. alt. Gewohnheitsdieb, erschien gleich am ersten 'I'age

der Einlieferung (zur Verbüssung der achten Strafe, 3 J. Zh.) geisteskrank.

Anf Anfragen ergab sich, dass in der Untersuchungshaft Sch. mehrere erregte

Zustände gehabt, auch einige Male die Nahrung verweigert habe, dass aber

„Symptome geistiger Störung niemals beobachtet" seien. In der Jugend viel

Masturbation und älmliche Laster. Auch ist Sch. anscheinend imbecill; Ge-

naues lässt sich nicht mehr feststellen, da er, bereits vollständig verwirrt,

(Vergiftungsideen, Menschenfleischessen und zalillose Gehörs- und Gefühlstäu-

schungen) nicht mehr zusammenhängend spricht. —
No. 59. M., 41 J. alt. Trinker. Wüstes Leben. Einige isolirte Schwin-

delanfäUe. Im 22. Jahre zuerst wegen Diebst. verurtheilt, seitdem noch 4 mal

(einmal mit sechs Jahren Zh.) bestraft. Bereits sechs Jakre vor der Aufnahme

in die Ii-r.-Anst., damals im Zuchthause, wurde M. aufsässig, weil ein Mitge-

fangener ihn „vergiften wollte, obgleich er begnadigt sei." Wiederholte Dis-

ciplinarstrafen, dann wurde M. zwar wegen seines Geisteszustandes öfter beob-

achtet, hielt jedoch die Strafe noch 4 Jahre lang aus. Danach von Neuem
verurtheilt und in eine andere Strafanstalt verbracht, erschien er dem Arzte

anfänglich, weil er bald confuse Wahnvorstellungen äusserte, bald bescheiden

und rullig alle Vorgänge in seiner Umgebung beobachtete, als Simulant— doch

kam M. bald zur Irr.-Anst. Es liegt ein lange bestehendes Walmsystem über-

natürlicher Beziehungen, namentlich zu den Todten vor. Pat. ist olme Inter-

esse für andere Dinge, äussert ab und zu sonderbare religiöse Grössenvorstel-

lungen und macht höchst eigenthümliche Bewegungen, die eine besondere

Wirkung auf Gott und die Schöpfung haben. —
No. 60. H., 42 J. alt. In der Familie Geisteskrankheiten und Verbrechen.

Bis zum 20. Jahre oft wegen Obdachlosigkeit, Bettelei, Arbeitsscheu und di-ei-

mal wegen Diebstahls bestraft, kam nach Verbüssung der letzten (der 6.) fünf-

jährigen Zuchthausstr. im 42. Jahre, als chronisch verrückt zur Anstalt. —
No. 61. P., 87 J. alt, chronisch verrückt — das Vorleben lässt sich nicht

klar legen. —
Dasselbe gilt von:

No. 62. B. Sehr oft bestraft. (Zh.) Hypochondrische Verrücktheit und von

No, 63. B. 26. J. alt, oft bestraft, (Zh.), sowie von

No. 64. F., 48 J. alt. Zh. und sehr- viel kleine Strafen.

Bei noch zwei anderen selu- oft bestraften Kranken No. 65. R. und No.

66. M. ist es ebenfalls nicht möglich sicher festzustellen, seit wann sie aJi

ihrer haUuci (?) natorischen Verrücktheit erki-ankt sein mögen.

No. 67. F., 33 J. alt (Vater Trinker und bestraft), ist im 20. Jahre zuerst

wegen Unterschlagung, sodann wegen wiederholter Diebstähle z. Th. mit Zh..

bestraft. Schon längere Zeit vor der Aufnahme behauptete er in der Haft, er

sei Christus, arbeitete jedoch weiter, bis er wegen gros.ser Heftigkeit zur An-

stalt kam. Wie alt das Wahnsystem, in dem alle möglichen historischen Per-

sönlichkeiten und die Freimaurer eine Rolle spielen, lässt sich auch hier nicht

feststellen. Wie andere chron. Verrückte, datirt F. nachträglich seine Wahn-

ideen sehr weit zurück und will bereits in einem Lebensalter, wo er sicher von

Wahnvorstellungen frei war, die jetzt in Beziehung zu seinem Walmsystem ge-

brachten Erlebnisse dieser Zeit, in ihrer eigenthümlichon Bedeutung für seine

Person erkannt haben.
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Einige als Paralytiker aiifg-enommeiie Männer sind schwerer

Diebstähle beschuldigt, die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe ist

jedoch bei einem Theile derselben nur eine ganz äusserliche, so bei:

No. 68. Z., der vorher nicht bestraft, einen schweren Diebstahl in

zweifeUos ki-ankem Zustande beging und sehr bald aus der Strafhaft zur Irr.-

Anst. kam. Gestorben. —
No. 69. P., 43 J-> bei dem bereits massenhafte Grössenideen und körper-

liche Lähmungserscheinungen vorhanden waren, wnrde nicht verurtheilt. Ge-

storben. —
No, 70. B., 39 J. Gleichfalls ersten schweren Diebstahls beschuldigt, jedoch

nicht verm-theilt, hypochondrischer Paralytiker, der schon Jahr vor der

Anklage unsinnige Geschäfte unternommen und sein Vermögen zugesetzt hatte.

Gestorben. —
Von den übrigen als Paralytiker aufgenommenen bestraften

Kranken liegt bei No. 71 M., einem oft bestraften Diebe, das letzte

Verbrechen melu'ere Jahre zurück.

Drei andere Paralytische dagegen waren Gewohnheitsverbrecher

und kamen aus der Strafhaft zur Anstalt:

No. 72. G., 12 mal wegen Diebstahls vorbestraft — gestorben. —
No. 73. H., 46 Jahre alt, zuerst im 34. Jahre wegen Hehlerei, seitdem

bis zum 46. Jahre 7 mal wegen Diebstahls z. Th. mit schweren Zh.strafen be-

legt, wurde bald nach dem Antritte der letzten Straf\^erbüssung duixh confuse

Grössenideen autfällig und nach vielen Monaten schliesslich so laut und Zer-

störung ssüchtig, dass er wiederholt mechanisch beschränkt werden musste. H.

kam in stolzer Haltung als „Staatsraubritter und Oberwalmsinniger von Eui-opa"

bei uns an, verlangte brüllend sein grosses Vermögen, sprach nur von , Kalt-

machen", war aber harmlos. Gestorben. —
No. 74. G., 46 J. alt, sehr häufig zu Zh. verurtheilt, gestorben. —
No. 75. F., 43 J. alt, früher 3 mal verurtheilt, von der letzten Anklage

wegen deutlicher paralytischen Erscheinungen freigesprochen, befindet sich noch

in Behandlung.

Von den (8) wegen Diebstahls oft bestraften Frauen seien

hier erwähnt:

No. 76. J., 27 J. alt, ledig, Prostituirte. Mutter geisteskrank. Vorstrafen

:

Im 20. Jahre wegen Diebst. und Betrugs 2 M., seitdem im 24. und 25. Jahre

wiederholt Gef. J. kam aus der Untersuchungshaft zweifellos an einer Affektion

der Verdauungsorgane leidend, die zu Blutbrechen, Ernährungs- und Kräfte-

abnahme führte, in ein Krankenhaus. Hier entwickelte sich eine Lähmung
der Beine unter vielfachen Schmerzempfindungen in denselben, dann ein spa-

stischer Zustand. Die Magenbeschwerden, besserten sich allmählig, während

die Bewegungsstörungen in den Beinen länger bestehen blieben und zu den-

selben im 3. Monat der Behandlung vollkommene Taubheit trat. Etwa 3Vi

Monat später gelangte die J. wegen Gesichtshallucinationen in die Irr.-Anst.,

wo ich sie wiederholt gesehen, aber nicht selbst behandelt habe. Das Gehon

anscheinend auch hier unmöglich. Eine von einer specialistischen Autorität

vorgenommene Ohruntersuchung ergab normalen Spiegelbefund, es wm-de je-

doch wirkliches Erlöschen des Gehörs angenommen. Die Gegend beider Ohr-

muscheln war jetzt ganz anästlietisch. Anlegen eines wirklichen Magneten

brachte die Sensibilität an einem Ohre zurück. Einige Tage später stellte sich

nach Anlegen eines Schein- (Blei) Magneten auf der anderen Seite am Ohre
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das Gefahl gleichfalls her. Nach 3 Mon. war Bewegung und Empfindung am
ganzen Körper befriedigend, die Taubheit aber unverändert. Mit der Diagnose
„Hysterie" als gebessert entlassen, beging die J. wiedermn Betrügereien und
wurde zu 4 Mon. Gef. verurtheilt. Die Taubheit war angeblich inzwischen
langsam geschwunden. Kaum aus der Haft entlassen, wurde die .]. wieder
wegen Diebstahls verfolgt. Als sie 1 Jahr später, wegen heftiger Magenkrämpfe
mit Erbrechen in ein anderes (E.) Krankenhaus aufgenommen worden war,

sprang sie am folgenden Tage aus dem Bette, sah Leute um sich, sprach von
Vergiften, dann „sie sei die Kaiserin und wolle alle verhaften lassen". — Des-

halb in die Irren-Anstalt gebracht, konnte sie anschehiend abermals nicht mehi-

hören, war dabei hallucinatorisch verwirrt, schlug gegen die Thüre, schimpfte

in wüster Weise, und hatte starkes Erbrechen. Erst nach mehreren Tagen
blieb sie wenigstens im Bette, obgleich sie noch oft vielerlei um sich herum

sah. Als nach 5 Wochen das Gehör sich nicht hergestellt hatte, aber voll-

ständige Beruhigung und Abnahme des Magenleidens eingetreten war, wurde die

J. einige male — anscheinend wirkungslos — faradisirt. Nunmehr heimliche

Beobachtung : Auf Klopfen an eine Seitenthüre sah die J. durch das Thürfenster

beobachtet, dahhi. Hinter ihr gemachte Erschütterungen vei-anlassten sie nicht zum
Umblicken. Als, während sie anschseinend schlief, 2 mal laut gepfiffen wm'de, wandte

sie Kopf und Augen nach der ents]Dr. Richtung. Sie wm-de nun als Taubheit

simulirend in die Haft zm-ückgefühi't. Nach 2 Mon. Wiederaufnahme in die Irr.-

Anst. in sehr aufgeregtem Zustande (nach Selbstmordversuch). Jetzt erklärte die

J. fi-eiwillig sie habe bei der Aufnahme in das E. Krankenhaus wirklich das Ge-

hör wieder verloren gehabt und erst nach dem Elektrisiren in der Irr.-Anst.

wieder hören können, sich aber verstellt (das Pfeifen deutlich gehört etc.).

Dabei leugnete sie den Selbstmordversuch, obgleich sie frische Narben hatte.

In unserer Beobachtung zeigte die J. Anfangs heftige Gehörstäuschungen, welche

sich sämmtlich auf die Denunciation eines früheren DienstheiTn, „der sie des

Stehlens bezichtigte, während er sie geschwängert habe", bezogen; dazwischen

wieder Erbrechen, stets hochgradige Erregbarkeit. Ein beinahe gelungener

Selbstmordversuch. — dann brachte Fat. zahlreiche Beschuldigimgen gegen ihre

Umgebung vor. Nach Jahresfi-ist etwa Hessen zwar die Sinnestäuschungen und

Vergiftungsideen nach, die Erregbarkeit, die Unduldsamkeit gegen Andere und

steter Zank dauerten fort. Nach einigen Monaten abermals Ei-würgungsversuch

(mittelst der eigenen Zöpfe), lange pulslos. Darauf steckte sich J. eme grosse

Anzahl Nadeln unter die Haut. Nach etwa 2 J. entwich die J. Nach fast 1

Jahr in unsere Anstalt zurückgebracht litt sie wieder an Angstzuständen,

Klopfen über dem linken Auge und monoculärem Doppelsehen. Ein Bandwunn

wurde bis auf den Kopf entfernt, Pat. fühlte sich für längere Zeit wesentlich

leichter. Nach einem Jahi-e nochmals entwichen, kam die J. nach 8 Tagen frei-

willig zurück, weil es ihr auch draussen wieder ängstlich und beklonmien geworden

war. Sie war jetzt besser zu behandeln. Zm- Charakteristik ihrer Entwick-

lung diene Folgendes (z. Th. vom Vater mitgetheilt) : Die J. hatte als Kind die

grösste Freude am Stehlen, z. Th. werthloser Dinge, wie sie selbst sagt „aus

Ruppigkeit. " „Ich wollte es dann nicht wieder thun, aber konnte es nicht

lassen. Es war nur dabei eine innere Unruhe (zeigt auf die Herzgegend)

nachher war mir leichter, wenn ich etwas genommen hatte, auch wenn ich es

wegschmeissen musste, denn zu Hause konnte ich es nicht bringen. Im 14.

Jahre brachte mal ein Mann 80 Thaler und stellte den Geldbeutel auf den

Tisch. Den nahm ich und vergrub ihn im Garten, damit der Mann sich äng-

stigen sollte, sie suchten nun überall mrd wie er weg war sagte ich es.
^

Wenn

ich so was gemacht hatte, war es, als ob mir leiclitor würde; das ist jetzt

gerade so, wenn ich mir nicht helfen kaim und gehe in die Scheiben, ist es

mir, als ob mir innerlich leerer würde. Manchmal weiss ich nicht, wo ich
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liin soll, dann schimpfe ich Frau M. (Oberwärterin). Ich weiss gar nicht, wo

ich die Worte herbringe, nachher würde ich sie doch nicht in den Mund

nehmen!" Im 9. Jahre ist die Fat. die ganze Treppe, heruntergefallen, als

sie Obst stehlen wollte. Gegen zwei ihrer fünf Schwestern betrug sie sich

immer hässlich und suchte deren Sachen zu zerstören. Nach dem 17. Jahre

wm-de die J. sehr religiös, „strebte ganz nach dem Himmel," wollte Nonne

werden, wtu- auch eine Zeit lang in einem Kloster, lief aber nach Va Jahre von

dort weg. — AllmtihHg erreichte die hydropathisch und imierlich vielfach be-

handelte^ Fat. mehr Beherrschung. Erregungen konnte sie, ehe sie zum Los-

bruch führten, aus dem Wege gehen, mid wenn man sich von Zeit zu Zeit

ihrem Wunsche gemäss zum längeren Anhören ihi-er „in sich gefi-essenen" Ge-

fülile herbeiliess, hielt sie sich leidlich. Auch die Empfindungen im Magen,

welche die Verstimmungen verstärkten, besserten sich nach wiederholten Band-

wurmkui-en. Immer noch entsprangen aber aus ihrer Um-uheempfindung

vorübergehend förmliche Wahnideen. So weigerte sie z. B. z. Z. der Natur-

forscherversammlung sich plötzlich, Medicin einzunehmen, da sie durch die

Nachricht, die Anstalt werde besucht werden, sehr erregt und auf die Idee

gebracht worden war, sie solle, um eine interessante Section zu gewähren, ver-

giftet werden. Am anderen Tage war sie beruhigt. Bei Fortdauer des relativ

guten Zustandes unter Genehmigung der Behörde beurlaubt, wurde sie wegen

eines vor Jahren begangenen kleinen Diebstahls verhaftet — dies raubte ihr

jede Besonnenheit, so dass sie sinnlos tobte und zur Anstalt zurückgebracht

werden musste. Hier trat wiederum Beruhigung ein, jedoch machte Fat., durch

einen Unglücksfall in der Anstalt sehr verängstigt, bald einen Fluchtversuch,

wobei sie sich erheblich verletzte.

No. 76. F., 47 Jahre alt, verheirathet, war angeblich im 17. Jahre, nach

dem Tode der Mutter ,
deprimirt, machte einen Selbstmordversuch. Nachher

diente die F. 5 Jahre bei einem Beamten der Strafanstalt zu G. Dortselbst

wm-de eine Hinrichtung vollzogen, den Gedanken daran konnte Fat. lange nicht

los werden. Verheirathete sich alsdann, aber unglückhch, mirde namentlich

von dem Manne (Trinker) schlecht behandelt. Am Tage nach ihrer ersten

Entbindung im 30. Jahi-e fing sie an zu halluciniren , sah angeblich den Ent-

haupteten von G. vor sich, lief auf die Treppe, that hier einen schweren Fall,

war darnach bewusstlos (Narbe auf der Stirn) und kam in die Berliner Irren-

Anstalt. Aengstlich, zu Selbstmord geneigt, mit zahlreichen Gesichts- und Ge-

hörstäusclnmgen. Etwa l*/2 Jahr nach dem mehrmonatlichen Aufenthalt in

dieser Anstalt wurde die F. zuerst wegen Entwendimg von Kartoffeln mit

emem Tage Haft bestraft. Die häuslichen Verhältnisse wurden nmi mimer

schlimmer, der Mann lebte mit Prostituirten , misshandelte die Frau, welche,

36 Jahi-e alt, als ihr ein Kind gestorben war mid sie „es nicht so wollte be-

erdigen lassen," wiederum einen Diebstahl beging. Seitdem noch 2 mal wegen

Diebstahls verm-theilt. Man nahm sich ihrer aber doch wiederholt an, so ver-

anlasste die Frau eines Beamten auf die Bitte der bei ihr waschenden F. dass

die älteste Tochter aus dem Hause genommen wurde, weil sie mit dem Vater

und der Frostituirten nicht zusammen leben sollte. Sie selbst, vom Manne

mit Geldforderungen verfolgt und des verdienten Geldes beraubt, kam oft in

Noth. Von einer vielfach Bestraften verleitet, wurde die F. alsdami 41 Jahre

alt, wegen Hehlerei zu Vji J. Gef. und weil sie nach längerem Krankonlager

(Typhus?) im 44. Jahre die Beute vielfach vorbestrafter Diebe im Werthe von

9 M. u. 6 M. verbarg, zu 2»/4 J. Zh. verm-theüt. Dann wegen ängstlicher Er-

regung in die Irr.-Anst. aufgenommen. Die Fat. hat schon seit Jahren an

Kopfweh gelitten, „ein Glühen" auf dem Scheitel gehabt, sich oft Umschläge

gemacht. Sie hat sich einmal mit einem Glas in selbstmörderischer Absicht

am Ellbogen geschnitten. (Narbe.) In der Anstalt war die Fat. anfänglich
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ängstlich verwiiTt, glaubte ihre Kinder zu sehen, weinte viel, sprach von allen
möglichen Hinrichtungen, auch davon, dass sie die Kinder getödtet habe.
„Kann nicht ein Herr kommen, der mir den Kopf abnimmt?" Noch nach
;] Mon. erzählte sie, dass der damals in G. Hingerichtete ohne Kopf zu ihr
gekommen sei und mit ihr geredet hätte. Sehr langsam antwortend ist sie

wie versunken — bezeichnet ganz gewöhnliche Gegenstände unrichtig, so dass
der Verdacht auf Verstellung rege wurde, der jedoch aufgegeben werden musste.
Ihre Antworten erschienen nicht eigentlich ohne Beziehung zu dem Gegen-
stande, hielten sicli aber nicht genau an den Sinn der Frage. Als ihr z. B.

zwei, auch äusserlich die entsprechenden Farben tragenden, Buntstifte vor-

gehalten wurden und sie angeben sollte, welcher der rothe sei, war sie zu

entsprechender Antwort nicht zu bewegen, sagte aber: „Solche habe ich

meinen Kindern gekauft." — Die Frage nach Simulation wurde verneint.

Vom 8. Monat ab besserte sich der Zustand so, dass Fat. nach einjähriger

Behandlung von Simiestäuschungen frei, versuchsweise beui-laubt wurde. Die

äusseren Verhältnisse waren jedoch zu ungünstig, nach 4 Mon. kehi-te die

Fat., ängstlich verwirrt, zurück, glaubte sich von der Zuhälterin des Mannes
verfolgt und haUucinirte entsprechend. Ihr Verhalten auf Fragen war jetzt

wieder dem früheren ganz ähnlich, die Fat. beantwortete die einfachsten

Rechenaufgaben falsch, gab auf manches gar nicht Bescheid, rieb sich die Hände,
bat bloss weinend um ihi-e Entlassung. Ueber weiter zm-ückliegende Ereig-

nisse äusserte sie sich besser. Die Sinnestäuschungen verloren sich ganz all-

mählig, Aussehen und Körpergewicht besserte sich. Noch nach einem halben

Jahre jedoch erschien das Wesen der Fat. bei Antworten auf Fragen des Arztes

öfter noch ganz zerfahren, während sie sehr fleissig einfache Arbeiten vollführte

und sich in ihrem Kreise zweckmässig bewegte. Dieser scheinbare Widerspruch

war jedoch nicht, wie man annehmen könnte, durch die Absichtlichkeit der

Täuschung bedingt, war vielmehr als Ausdruck theils einer gewissen Scheu,

theils der ünbehülflichkeit, die auch bei kleinen geistigen Leistungen wahrge-

nommen wm-de, aufzufassen. Die dauernde Schwächung zeigt sich weiterhin

darin, dass die Fat. die Namen ihrer Mitkranken nicht kennt, wie sich im
Anstaltsleben anderen Kranken — nicht dem Arzte — gegenüber herausstellt,

stets sehr langsam denkt und ohne Verständniss ihrer Lage bleibt.

Gruppe XIII.

Betrug.

Zu Gruppe XIII, Betrug u. Aehnl.*) gehören:

No. 1. B., 21 J. alt, Kaufmann. Mutter und Onkel sind geistesschwach,

Vater und Bruder, sowie Grossvater und Vaters Schwester schwer geistesln-ank,

ein Bruder ist bestraft, einer Selbstmörder. B. ist in der Jugend Nachts öfter

aufgeschreckt, in der Schule nicht weit gekommen. Im 17. Jahre in einem

Geschäfte, wo man ihn aus persönlichen Rücksichten behielt, thälig, vernichte

*) Einige juristisch nicht unter den Begriff des Betrugs fallende, sondern

strafrechtlich selbstständige Handlungen, wie Meineid, Verleitung zum Meineid,

Falschmünzerei u, A., sind, weil aus dem Motive dos Eigennutzes resp. unred-

licher Gewinnsucht entsprungen, in dieser Gruppe mit angeführt.
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er in vcrschiodonen Handlungen betrügerischer Weise Bestellungen zu machen,

liess sich zum lieispiel Wilsche bei Seite legen, oder einen Mantel nach

seiner Wohnung schicken, wo derselbe indess nicht abgenommen wm-de.

Auch wollte er" Homöopath werden, „da diese Leute 5— 6 Thaler täglich

verdienten^ hatte sich auch bereits ein bez. Schild machen lassen. In

einzelnen Fällen nannte er sich C4raf, benahm sich jedoch anderweitig so auf-

talhg, dass man die ausgesuchten Sachen für ihn gar nicht zusammenstellte.

Er sagt selbst, „den Mantel habe ich mh' umhängen lassen, weil so ein Mantel

hübsch aussieht." Abschweifend, leicht verwirrt, machte er kindische Pläne,

memte, dass der Kaiser ihn ganz anders grüsse, wie die übrigen Passanten, der

Kronprinz grüsse ihn zuerst. Au dem Thiergarten hatte er Freude, weil da so

viele gelbe" Kutschen seien. B. wurde als krank ausser Verfolgung gesetzt.

Nach etwa einem halben Jahre kaufte er wieder Equipagen, bestellte eine

Kücheneinrichtung und viel Leibwäsche, nahm aber die Bestellung wieder zu-

rück. Aus einem Geschäfte, in das er inzwischen eingetreten war, wurde ei-

schon nach 5 Tagen wegen Verlogenheit und Unterschlagung entlassen. Ei'

hatte auch einen Kaufkontrakt über eine Villa abgeschlossen, ganz alberne

Skizzen über Neubauten gezeichnet u. s. w. B. war nun ca. 6 Monate in dei-

Anstalt, arbeitete hier, war jedoch wenig mit Anderen zu beschäftigen, weil

er Alles besser wusste und sich nicht fügte. Nach der Entlassimg wurde er

in einem zweiten Entmündigungstermin für nicht blödsinnig erklärt. Jahre

lang beschäftigte er sich einigermassen , ohne zu Störungen Anlass zu geben.

Im 20. Jahre jedoch ging er nach VerÜbung einer Reihe von Betrügereien der

Anstalt wieder zu. Er hatte sich Karten mit füi-sthcher Adresse drucken lassen

und solche bei hochgestellten Personen abgegeben. In einer grossen Croldhand-

lung hatte er werthvolle Gegenstände, die nach einer vornelmien Wohnung,

woselbst er aber wiederum nicht zu finden wai-, gesendet werden sollten, be-

stellt, ausserdem Pelze, Militäreffekten unter hochklingendeni Namen und unter

Erwähnung höchster Bekanntschaften besehen und zimi Theil mitgenommen, war

auch wiedermn wegen Kaufs einer Villa in Unterhandlungen getreten. Fat.

gab uns an, dass er durch den Anblick einer Visitenkarte mit hohem Namen

im Schaufenster eine unwiderstehliche Lust zu diesem Treiben gewonnen habe

;

er habe es gar zu schön gefunden, als Graf in den Läden bedient zu werden.

¥jY habe ja gar keinen Vortheil gehabt, da er ausdrücklich in den Läden den

Anweis erthcilt, die Sachen nur gegen Bezahlung abgeben zu lassen. An die

durch das betrügerische Entleihen von Waaren, durch das Miethen von Dienern,

Equipagen etc. verursachte Schädigung dachte er offenbar gar nicht. Nach der

bald erfolgenden Wiederaufnahme in die Anstalt war er anfangs weinerlich,

benahm sich ausserordentlich albern, liess sich in der Unterhaltung zu den

gröbsten Widersprüchen verleiten, — einmal machte er auch einen Selbst-

mordversuch.

B. verblieb jetzt l'/i Jahr in der Anstaltspflege. Während dieser Zeit

hielt er sich geordnet, war fleissig und höflich, gab aber stets eine ausser-

ordentliche Selbstgefälligkeit kund und hielt sich offenbar für zu gut, um mit

anderen Kranken zu verkehren resp. zu arbeiten. Für ganz leichte schriftliche

Arbeiten war er kaum zu gebrauchen, da er eifrig das sinnloseste Zeug zusam-

menschrieb. —
Nach Ablauf dieser Zeit wurde B. für 3 Tage beurlaubt. In der

Familie wurde die Ijestimmt zugesagte, sorgfaltige Aufsicht nicht geübt, Pat.

viehnehr sehr unzweckmässig behandelt, zu Plänen noch angeregt, überall hin-

geschickt. B. kehrte nicht zu uns zurück, entfernte sich auch aus seiner Häus-

lichkeit und fuhr Tag und Nacht in der unsinnigsten Weise in Droschkon

I. Klasse, ohne zu zahlen, sich bald als ein Arzt der Anstalt, bald als Krimi-

nalbeamter aufspielend. Schliesslich fälschte er die Unterschrift seines Vaters

Mo eil, üeber Irre Verbreclier. 6
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und ontniihm darauf 100 Mark. Bei der Verhaftung hatte er einen Revolver
bei sich. Ueber das Motiv zu dem Droschkenfaliron befragt, äusserte B. bald
lächelnd: „Ich bin immer gern gefahren, es machte mir so Spass" — und dann
weinerlich: „Ich wollte mich überall erschiossen in der Droschke — dann hatte
ich die Kraft nicht, aber ich kann doch nicht bestehen, weil ich so ein grosser
Schuft bin." Alsbald aber beruhigt, meinte er: „Ich habe ja die Kutscher
immer nach meinem Vater geschickt, der sollte sie bezahlen." — Während
seines letzten Anstalts- Aufenthaltes schrieb er eine Reihe von Briefen an eine
ältere, schwachsinnige EiDÜeptische, meist beginnend: „Hocherfreut ergreife ich
den Bleistift." In jedem Briefe versprach er, der Geliebten ein sorgenfreies
Leben zu schaffen und redete von Landgütern. Auf Befragen erklärte uns Fat.,

die betreffende Kranke habe ihm gesagt, wenn er sie nicht heii-athen wolle,

möge er ihr doch wenigstens einen Brief schreiben. — Gelegentlich log B.

auch ohne jeden ersichtlichen Zweck in gröblicher Weise, machte dazwischen
allerhand auffallende Gesten, warf sich zur Erde, um die Aufmerksamkeit der
Aerzte zu erregen etc.

No. 2. M., 46 J. alt, Kaufmann. In der Familie Geistesstörungen. M. ist

im 25. Jahre zum ersten Male in Anstaltsbeliandlung gekommen und seitdem
etwa elf Mal wieder aufgenommen. Er bot periodische Erregungszustände dar,

in deren Beginn er auch häufig trank. Die Entmündigung wurde M'iederholt

aufgehoben, noch zuletzt wurde seine Erkrankung bestritten. Jetzt ist M, deut-
lich geistesschwach.*)

No. 3. L., 36 J. alt, Kaufmami, war seit längerer Zeit durch sein ei^en-

thümliches Bonehmen aufgefallen, sehr grossspm-ig, merkte dass er eine Prin-

zessin heii'athen solle u. Aehnl. Nicht bestraft.

No. 4. St., 47 J. alt, Kaufmann. Ein Onkel und zwei Geschwister geistes-

krank. St. 1871 wegen Unterschlagimg bestraft, wurde 1881 des Betrugs an-

geldagt. Der Vertheidiger legte ärztliche Atteste vor, wonach St. vor zwei
Jahren tobsüchtig in eme Anstalt gebracht worden mid seitdem geisteskrank

geblieben sei. Der Gerichtshof lehnte den Antrag auf Untersuchmig ab, weil

er überzeugt war, dass die Geisteskräfte des St. wie jetzt, so auch z. Z. der
Begehung der That ungestört gewesen seien. St. trat seine Gefängnissstrafe

von 9 Monaten an, wmxle jedoch bereits am 4. Tage der Haft ärztlichei-seits

als geisteskrank erklärt, weil an Wahnideen, Schwerfälligkeit des Denkens
und Gedächtnissschwäcbe leidend, und bald entlassen. Nach I'/j Jahi*en aber-

mals wegen Betrugs in Untersuchung gezogen, wurde St. mit denselben, lange

bestehenden schwachsinnigen Ideen (dass er durch Unterschiebung fi-emder

Personen um sein Erbe gekommen sei u. Aehnl.) zur Anstalt gebracht. Nach
'/sjährigem Aufenthalte bemdaubt. —

No. 5. Sch., 26 J. alt, Kaufmann, dessen Mutter sicher ki'ankhaft ist, hat

ganz mangelhaft gelernt und noch weniger begi'iffen, weshalb er auch geschäft-

lich keinen Erfolg erzielte. Im 24. Jahre wra-de Sch., der in einem Processe

gegen einen Kunden wegen Forderung von einigen Mark die Zeugen unter

Geldanerbieten zu wahrheitswidrigen, eidlichen Aussagen verleiten ^voUte und
sich gleich darauf mit beiden Personen gezankt hatte, von denselben denun-

cirt und schliesslich zu 1'/« Jahren Zuchthaus verm-theilt.

Der Geistliche der Strafanstalt, in welche Sch. gelaugte, erklärte, dass Sch.

sehr- dürftige religiöse und geistige Begi-iffe vom Eide habe und die Grösse

seiner Schuld noch (!) nicht einsehe. Seine Führung wurde als durchaus unbe-

friedigend bezeichnet. Oftmals sprach Sch. viel mit sich, verdarb Allerlei,

*) Richter Vierteljahrsschr. für ger. Medicin. Bd. 56. S. 26.
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lachte auch emon bostiiuiiiten Autseher iiimier an. Man glauljto, er wolle sich

n=irrisch zoi^en und douchto ihn, während Sch. später hoi uns behauptete, class

der betrettende Autsohor ihm Grüsse von einem Fräulein frebracht und ihn auch

manchmal angelacht habe, worauf er dies doch habe erwidern müssen.^ In der

Unterrichtsstunde steUto Sch. unsinnige Fragen und wurde deshalb, sowie wegen

anderer Unregelmässigkeiten, z. B. weil er einem Mitgefangenen über die

Backen strich und dabei eine „lächerliche" Miene machte, öfter disciplmarisch

bestraft (Sch erklärte in unserer Anstalt, dieser lebenslänglich Verurtheüte

sei sehr gut <^e<^en ihn gewesen, deshalb habe er ihn trösten woUen.) Bestraft,

weil er ch-ohte,°er würde es einem Werkführer „zeigen", und zur Rede gesteUt,

unter einem Strom von Thränen erklärte, „er würde es seiner lieben Mutter

sagen" etc.

Es ist zweifelhaft — heisst es dann — ,ob er ganz unzui-echnungsfähig

oder ein verschmitzter Simulant ist." Sch.'s Briefe erschemen wegen der viel-

fachen, ganz unlogisch zusammengebrachten Beziehungen auf seine albernen

Vorstellungen z. Th ganz unverständlich und werden als „ungehörig" be-

zeichnet. Ich. hatte inzwischen auch den Gedanken gefasst, dass der Du-ektor

seüi angebhch verstorbener Onkel sei, dass er eine jiuige Dame heirathen und

Officier bei den rothen Husaren werden solle. Sch. „scheint jetzt zwar etwas

närrisch, doch ist Verstellung nicht unmöglich." Nach verbüsster Strafe m
die Familie ziu-ückgekehrt , wm-de Sch. am Tage nach seiner Entlassung für

geisteski-ank erklärt imd kam so zu uns. In Folge des hochgi-adigen Schwach-

sinns sind seine Wahnvorstellungen imd sein Auftreten üi der That grotesk.

Sch. springt bei Anreden stets auf, stellt sich militärisch hin, drückt die Augen

ein, spricht geziert, .weint bei jeder Kleinigkeit, mu sofort wieder auf seine

Husaren- und Ulanen-Kindereien überzugehen.

No. 6. Gr., J. alt, Kaufmann. Mutter und eine Schwester waren

krampfki-ank, letztere ausserdem an Grössenideen leidend. G., der in der

Schule leidlich gelernt hatte, wurde ün 22. Jahre einige Wochen in einer Irren-

anstalt behandelt, weil er konfuses Zeug sprach, Officier zu sem glaubte und

viel kommandii-te. Nach Angabe des Vaters trat dieser Krankkeits - Zustand

nach der Entlassung bald wieder hervor. Im 24. Jahre Beamtenbeleidigung

und Widerstand (anscheinend in Betrunkenheit). G., der seit seinem 20. Jahre

Wechselgeschäfte mit Officieren machte, wm-de im 26. Jahre wegen wieder-

holter Unterschlagung mit 2 Jahren Gef. bestraft. Ein Jahr nach der Entlas-

sung abermalige Verurtheilung wegen Betrugs zu 2 Jahren Gef. und alsdann,

5 Monate nach der Entlassung, noclunalige Bestrafung mit 5 Jahren Gef. wegen

desselben Verbrechens. Einige Monate nach der Einheferung erschien G. krank,

überschwänglich und äusserte mannigfache Grössenideen, die sich auf politische

Ereignisse bezogen. Er kam zu uns. Festgestellt wurde, dass Fat. auch in der

Zwischenzeit oft gewähnt hatte, er sei zu einer höheren Lebensstellung be-

rufen. Zwebnal hatte er schon vor der Bestrafung — in nicht trunkenem Zu-

stande — bei liiesigen Bankhäusern grössere Summen (50000 Rthlr.), die er

dort deponirt zu haben glaubte, abholen wollen, war jedoch ausgelacht worden.

Einmal war er auch zum Schneider gelaufen, um sich eine Ziethen -Husaren-

Uniform machen zu lassen und hatte ziu- selben Zeit sich Stiefeln und Anzüge

in Unmassen bestellt. In der Anstalt brach er anfangs einmal mit aus, war

jedoch nur für Stunden abwesend. Später längere Zeit ruhig und fleissig wurde

er beurlaubt, jedoch bald zurückgebracht. Er hatte wieder angefangen
,

sich

*) Sander u. Richter a a. 0. S. 274.

(S
*
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herumzutreiben und zu trinken, sich auch dem Genüsse höheren Dosen von
Chloral ergeben, was man ihm hier dann wieder abgewöhnte. Pat. ist fleissig
dm-ch seine Wahnideen nicht behindert, nur höchst selbstgefällig und in seinem
Aeussern sehr patent, liebt weiblichen Umgang. Mit Dummen geht er gern
allerhand Geschäfte ein, wobei er nach Kräften betrügt.*) —

No. 7. H., 28 J. alt, Schreiber. Pat. scheint im 16. Jaln-e bereits aller-
hand überspannte Ideen und Siimestäuschungen gehabt zu haben. Elternlos
kam H. in schlechte Gesellschaft und wurde wegen wiederholter Fälschung,
Betrugs etc. mehi-mals verurtheilt. Während der Haft hatte er allerhand Engel-
erscheinungen, prophetische Träume, wollte Kranke geheilt haben etc. Nach
längerem Anstaltsaufenthalte entlassen.

No. 8. V., 33 J. alt, Kaufmann, von jeher schwach begabt, wurde im
20. Lebensjahi-e für einige Monate in eine Anstalt wegen religiöser imd Grössen-
Ideen aufgenommen. War dann lange im Auslande, stets reizbar, heftig und
sonderbar, auch wegen vorübergehender hallucinatorischer J]rregungen nochmals
in einer Irren-Anstalt. Neuerdings wegen 12 in Gemeinschaft mit seinem (des-
halb zu 7 Jahren Zuchthaus verurtheilten) Bruder verübten FäUen von Betrug
angeklagt, wm-de V. wegen Geistes-Krankheit ausser Verfolgung gesetzt. Jetzt
urtheilslos, zum Vorbringen religiöser Floskebi geneigt. Ausserdem aUmähüg
Westphal'sches Zeichen, Gürtelgefühl, Blasenschwäche, Tabes dorsualis. Entlassen.

No. 9. S., öljälu-iger Maim, erblich stark belastet, wm-de im 26. Jahre
zuerst wegen Entwendung von Arbeitsmaterial, dann wegen Inumlaufsetzens
falschen Geldes und wegen Diebstahls bestraft. Alsbald nach der Entlassung
(in Noth?) schwerer Diebstahl und von da an wegen Hehlerei und
Falschmünzerei**) häufige Bestrafmig mit Gef. und Zuchth. Hierauf war
S. kurze Zeit in einer Irren -Anstalt. Im 46. Jalire noclunals zu 6 Jahren
Zuchth. wegen Falschmünzerei, im Verein mit einem früheren Gesellen,
verurtheilt, war er bald nach Antritt der Strafe sicher geisteski-ank. Er litt

an ängstlichen Hallucinationen, welche jedoch in der jetzt eingeleiteten Anstalts-
behandlung relativ schnell zurücktraten und sich nm- ganz ausnahmsweise gel-
tend machten. Pat. wurde beschäftigungsfähig und in der Werkstatt belassen,
bis er unter Fälschung eines Urlaubsformulars entwich. Sofort fertigte er
wieder falsches Geld an, wurde nach einigen Wochen verhaftet und in der
imzweifelhaftesten Weise durch Auffinden der Formen in seinen Kleidern, abge-
sehen von den Eingeständnissen der Theilnelmier , der Falschmünzerei über-
fühi-t, aber auf unser Erachten als kraids: freigesprochen. S., äusserst verlogen
und heuchlerisch, war durch die gelegenthche Anstiftung Schwachsmniger°zu
Gewaltthat, nebenbei auch durch fortwährende Anschläge zur Flucht und zur
Verleitung des Personals mit Hülfe seiner früheren Genossen ziemhch imbequem.
PersönKch hielt er sich bei solchem Treiben mi Hintergrunde, war der verkannte
Biedermann. Er ist aümälilig in das bekannte, behebte System der ungerecht-
fertigten Freiheitsberaubung und Verfolgung durch das Gericht hineinge-
rathen. —

No. 10. V., 51 J. alt. Grossvater Selbstmörder, Onkel geisteski-ank, Vater
trunksüchtig. P. im 25. Lebensjahre 15 Monate lang in emer Irrenanstalt wegen
heftiger Aufregung und zahlreicher religiöser Walmideen (Sohn Gottes) behan-
delt, wurde im 43. Jahre als processsüchtig und Wucherer bezeichnet, wegen
Meineids**) zu 5 Jahren Zuchthaus verurtheilt, weil er bei Einklagung einer
Forderung einen ihm zugeschobenen Eid falsch geleistet hatte. In der Unter-
suchungs- und noch mein- m der Strafhaft schrieb V. überspannte Briefe, be-

*) Sander u. Richter a. a. 0. S. 274.
**) S. Anmerkung S 80.
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schuldigte darin „schkchto Leute", ihn vorleuradet, und — unter Anrufung Gottes,

der ihn „zur Besiegnng des Hauptteufels " besthnmt habe — den Präsidenten und

den Staatsanwalt, ihn wissentlich falsch angeklagt bez. verurthoilt zu haben. Nach-

dem V. in kurzer Zeit im Zuchthause 16 mal disciplinarisch bestraft war, er-

achtete der Ai-zt ihn für nicht „ganz geistesgesund. " "Weitere Bestrafungen er-

folgten, z. B. weil V. in der Kh-che mit den Andern nicht singen, Sonntags keine

Kartoffeln schälen wollte und wegen Aehnlicher, — offenbar durch den beson-

deren Ideenki-eis veranlassten Unbotmässigkeiten, — auch meinte V., dass hohe

Staatsbeamte unerkannt seinetwegen in der Strafanstalt gewesen seien. Nach

Rückkehr in die Heimath hallucinirte er viel und glaubte die (möglicherweise

wegen seiner religiösen Redensarten wirklich spottweise ihm öfter zugerufenen)

Worte- „Antichrist" etc. von allen Leuten zu hören. Er flüchtete deshalb

aus seiner Heimath, kehrte nach einiger Zeit zm-ück, nächtigte aber stets

ausserhalb des Hauses im Freien und wandte sich schliesslich nach Berlin, um

den Schutz der Regierung gegen die ihn verfolgenden Katholiken anzurufen.

Hier wurde er, weil er — während des kleinen Belagerimgszustandes — wie

seit langer Zeit, zu seinem Schutze 2 Revolver mit sich schleppte, festge-

nommen und kam so zu uns. Er ist recht schwach, fürchtet sich vor An-

schlägen (Erdrosselung) zur Nacht, scheut auch das Baden, will aber über

alle diese Dinge genauer nur zu dem Prediger sich auslassen.

No. 11. St. 34 J. alt. Kaufmann. Mehrere Familienmitglieder nervös,

Bruder schwer hypochondrisch. St. erlitt vor einigen Jahren schwere Ver-

mögensverluste, er schien schon damals seinen Angehörigen etwas kindisch

und geschäftlich entschieden untüchtig. Er war in seinen Verhandlungen un-

Mar, borgte ganz unzuverlässigen Leuten, vertrug auch Spirituosen sehr

schlecht. Wegen Betrugs, Wechselfälschung und Unterschlagung angeschul-

digt, erschien sein Geisteszustand zweifelhaft. Pat. sprach von „seinen Fischen

im Kopfe," glaubte von dem Posten vor dem Gefängniss belästigt zu werden.

St. erschien dem Arzte simulationverdächtig, wurde jedoch als krank er-

kannt und kam zur Anstalt. Hier leidet St. an gelegentlichen Gehörstäu-

schungen, ist der Meinung, dass der Untersuchungsrichter mit seiner Frau

etwas vorhabe, bleibt dabei, es befänden sich in seinem Kopfe Fische ver-

schiedener Grösse, welche durch ein complicirtes Pumpwerk und eigenthüm-

liche Kopflagen, die er thatsächlich zuweilen einnimmt, in Ordnung gehalten

werden müssten, beschäftigt sich fleissig.

No. 12. K. 45 J. alt, Bäcker, dessen Mutter anscheinend epileptisch

schwachsinnig, dessen Vater Trinker ist (Geschwister scheinen ebenfalls z.

Th. krank zu sein), wurde zuerst im 26. Jahre wegen Betmgs, später noch

öfters wegen desselben Delikts und wegen Diebstahls bestraft. Ueber Tinink-

sucht und Kopfverletzungen sind die Angaben unbestimmt. In der letzten

Strafhaft erschien K. verändert, gab sich einen fremden Namen, sprach von

grossen Reichthümem, hoher Stellung etc. Der Gefängnissarzt erachtete ihn

zunächst für einen Simulanten, beantragte jedoch dann die Ueberführung in eine

Irren-Anstalt , welche indess bei der bald erfolgenden Entlassung nicht zur

Ausführung kam. Schon nach 3 Monaten wegen Betrugs wiederum zur Unter-

suchung gezogen, wurde K. in der Haft sehr bald tobsüchtig und gab

schliesslich eine grosse Masse sonderbarer Grössenvorstellungen an. Die gerichts-

ärztlichen Gutachten wichen insofern von einander ab, als das eine den K.

für einen Simulanten erklärte, ein anderes Simulation für unwahrscheinlich,

aber die Irren- Anstalts- Beobachtung füi- nothwendig hielt. In eine Anstalt

verbracht, war Pat. öfter unruhig, sprach durcheinander, benahm sich höchst

aufiUUig, wurde nur sehr allmählig äusserlich geordnet, meinte später, er habe

alle diese Dinge geträumt. Wurde zurückgeführt und seitens der dortigen

Aerzte, sowie gerichtsärztlich als Icrank erklärt. Auch K. hatte im Anfange
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<k'r Beobachtunpf auf einfache Rechenfragen, Vorzeigen von Geldstücken etc.,

anscheinend absichtlich, in der sonderbarsten Weise geantwortet. Ausser Ver-

folgung und in jene Anstalt zurückgebracht, entwich K. nach 8 Tagen von
dort. Nach 4 Monaten ergriffen und jetzt unserer Anstalt zugeführt, erwies

er sich geordnet, behauptete sich nur weniger Ereignisse der früheren Anstalts-

zeit erinnern zu können, ilusserte in keiner Weise krankhafte Vorstellungen,

klagte nur über Kopfweh. Schon nach 14 Tagen entfloh er, indem er ein ver-

schlossenes Zimmer öffnete und sich nach Ausbrechen der Gitter an einem

Laken aus dem Fenster herablioss. .letzt ist K. ausserhalb wieder verhaftet.

No. 13. P. 36 .T. alt, Kaufmann, bereits früher in Anstaltspflege,

zeigte sich bald wieder verwirrt, ängstlich, .«chrieb eine unklare Eingabe an

den Kaiser. In die Anstalt aufgenommen, schien er Anfangs noch wegen Ge-

hörstäuschungen zuteilen erregt, beruhigte sich jedoch in kurzer Zeit, beschäf-

tigte sich fleissig und bestritt eifrig die Gehörstäuschungen. Die Staatsanwalt-

schaft na,hm an, dass P. bei den inzwischen entdeckten betrügerischen Hand-

lungen seines Bruders bethoiligt gewesen sei und jetzt wahrscheinlich shnulire.

No. 14. R. 22 J. alt, Kaufmann (Reisender), erblich nicht belastet,

wurde, 19 J. alt, wegen Veruntreuung von Mustern, im gleichen Jahre noch

wegen Betrugs mit Gefängnissstrafe belegt. Im Verlaufe des folgenden Jahres

wiederholt wegen Betrugs, zuletzt zu 1 Jahr Gef. verurtheilt. Pat. hatte

leichtsinnig gelebt, zeitweise getrunken, kein Geld an sein Haus geschickt,

unter falschem Vorwande kleine Geldsummen geborgt, Wirthshausrechnungen

nicht bezahlt. In der letzten Strafhaft schrieb E. sehr bald Briefe und Ein-

gaben, die ihn als geisteskraaik erscheinen lassen, hatte vielfache Gesichts-

täuschungen, glaubte, dass bestimmte Leute, welche ihm nachstellten, in seiner

Nähe seien und dass das Essen vergiftet würde. Nach seiner Entlassimg — nach

verbüsster Strafe — richtete R. alsbald einen ganz unklaren Brief an seine ver-

meintlichen Verfolger, in welchem er eine Entschädigung für die erlittene Strafe

verlangte und vrarde nun wieder verhaftet. Bei der ärztlichen Untersuchung

war er ziemlich verworren. Er wurde ausser Verfolgung (wegen der Erpres-

sung) gesetzt in die Ii'reu-Anstalt aufgenommen, später in seine Heimath ent-

lassen. —
No. 15. S. 36 J. alt, Arbeiter. Aus emem Krn.nkenhause aufgenommen,

woselbst er die Mitpatienten hatte heilen wollen. Er will von emem Gestor-

benen eine besondere Kraft erhalten haben und eine Masse geheimer Sachen

wissen. S. ist bereits öfters wegen Betrugs bestraft. Insbesondere war er vor

3 Jahren, weil er wirklichen Werthpapieren ähnliche Scheine, die angeWich

Bramischweiger Loosen entsprachen, an kleine Leute verkauft hatte, zu 1 Jahr

Gef. verartheilt, damals aber schon wegen Geisteskraidcheit entlassen und län-

gere Zeit in einem Krankenhause behandelt worden. Etwa ein Jahr später

war er nochmals zu Gefängniss verurtheilt und nach Verbüssung der Strafe

wiederum in ein Krankenhaus a.nfgenommen worden.

No. Iß. T., 52 J. alt. Familie frei. 34 Jahr alt wurde T. wegen Schwach-

sinns entmündigt, vier Jahre später wurde die Vormundschaft aufgehoben, weil

Pat. nicht blödsinnig, sondern nur schwach beanlagt, beschränkt, charakter-

schwach und schlaff befunden wurde. Inzwischen Avar T., wegen betrügerischer

Handlungen in Untersuchung gezogen, einer Anstalt zu B. überwiesen worden,

nachdem der Gefängnissarzt seinen Zustand für zweifelhaft erklärt hafte, lu

jener Anstalt wurde Pat., weil er die einfachsten Fragen ga,nz verkehrt beant-

wortete und sich höchst albern benahm, als Sinndant bezeichnet, das Be-

stehen einer gewissen Geistesschwäche aber dahingestellt gelassen, resp. für

wahrscheinlich erachtet. Im weiteren Verlaufe entlassen, jedoch nach 1 Jahre

wiederum in diese Anstalt aurgenommen. wurde T. nach einigen Monaten aber-
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imils als Simulant zurückgescliickt. Es steUte sich jedoch heraus, dass er m

der Zwischenzeit 3 Mon. lang in der Irren-Anstalt zu Bv. gewesen war. Aut

das eingehende Gutachten der dortigen Aerzto hm, wurde er von Neuem ent-

mündio-t und nun unserer Anstalt zugefühi-t. Nach »/4 Jahren entlassen, hiol

sich T abgesehen von vielen Bittschriften und Anforderungen in der Freiheit

ruMff und arbeitete bis er nach etwa 3 Jahren wieder aufgenommen werden

musste Nach längerem Aufenthalte nochmals beurlaubt, wurde T. während

4 Jahren nicht zu störend. Alsdann orliess er jedoch einen Aufruf zur Grün-

dun«^ einer Stiftung, die er nach einem höheren Geistlichen benannte, zeichnete

selbst 5000 M ; suchte Unterschriften zu erschwindeln. Gleichzeitig erklärte

er auch in anonymen Schreiben sich bereit, geschäftliche Verhältnisse, die er

dm-ch seine Thätigkeit in einem Bureau erfahren hatte, gegen entsprechende

Entschädigung an Interessenten mitzutheilen und missbrauchte den Namen

seines Vaters zu Schwindeleien. Als ki-ank wm-de er nicht bestraft
,
vielmehr

in imsere Anstalt zurückgeführt, von wo er einmal zu entweichen ver-

suchte das 2. Mal wirklich entkam, jedoch sehr bald zurückgebracht wm-de.

Fat zeicht dauernd das selbstgefällige Wesen eines Schwachsmmgen und baut,

mit verblüffender^Schnelligkeit wechselnd, Zukunftspläne auf ganz unmöglicher

Grundlage.

No 17. S., 64 J. alt, Kaufmann. Schwester und Vaters Bnider geistes-

krank Tochter 'schwachsinnig. S. verlor vor sechs Jahren seine Frau und sein

Vermögen, kam zum ersten Male ängstlich verwia-rt füi- kurze Zeit m eme An-

stalt Vor vier Jahren musste er nochmals für einige Wochen angenommen

werden. Seit dieser Zeit war er öfter schlaflos, hatte Ohnmachtsanwandlungen,

sprach allerhand unklares Zeug. Im Frühjahr 1885 wurde S., dessen Geschafts-

verhältnisse sich sehr ungünstig gestaltet hatten, beschuldigt dm-ch Vorspiege-

luno- falscher Thatsachen einen Wechsel über 600 M. sich verschafft zu haben

Im "September, kurz vor der Verhandlung, schoss er auf sich, verletzte sich

aber nicht, war dann noch einige Tage benommen und hörte aUerhand Stim-

men. Da die Sachverständigen über seinen Geisteszustand verschiedener An-

sicht waren, wm-de er zm- Feststellung des letzteren aufgenommen. Hier zeigte

er sich unklar und entschieden gedächtnissschwach. Vorläufig ausser Verfolgung

gesetzt, musste er bald nach der Entlassung, weil er in verwirrtem Zustande

einen Selbstmordversuch gemacht, wieder aufgenommen werden. S. ist der

Meinung, durch Erfindung electrischer Apparate und Aehnl. sehr viel Geld

verdienen zu können und bei dem Bestreben, seine zen-ütteten Verhältnisse zu

bessern, fehlt, da er unbefangener Anschauungen gänzlich entbehrt, jede

Kritik. So ist S. auch dazu gekommen, in einer vor Jahren stattgehabten

Auseinandersetzung mit einem richterlichen Beamten den alleinigen Anlass

zu der gegen ihn eingeleiteten Untersuchung zu finden.

No. 18—20. Drei, bereits sehr schwach gewordene, paralytische

Geisteskranke sind ebenfalls wegen Betrugs in Untersuchung gewesen.

Gruppe XIV.

Raul).

Als des Eanbes oder Eaubmord-Versuclis angeklagt

fülire ich an:

No. 1. Sch., 26 J. alt. Stets schwerfällig, haltlos. In der Jugend Krämpfe,

dann nach langer Pause in Folge von Schnapsgenuss Wiederauftreten derselben;
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Ivoptvorlotzung ohno directe nachfolgendo Krankheitsorschoinungen. Sch.
wurdo als unbrauchbar aus inohreren Stellen und von der Unteroffizierschule
entlassen, vermochte sich auch in spiltercr Zeit nicht genügend zu er-
nähren, weil er zu unzuverlässig war. Im 23. Jahre zahlreiche, nervö.se
Beschwerden, die ärztlicherseits als „Hysterie" bezeichnet wurden. PJines Tages
hielt Sch. zwei zu Markte gehende Frauen an, i-iss an der Geldtasche der einen
und wollte wissen, was sie verkauft hätte, lief dann weg und wurde, obdachlos
sich herumtreibend, spilter aufgegriffen und wegen Raubanfalls zur Unter-
suchung gezogen. In der Hüft erschien er sonderbar, fing zu lärmen an, schlug
auf die Beamten los. Vorübergehend beruhigte er sich, kam jedoch bald, weil
er wieder sonderbare Reden führte, zur Beobachtung in die Anstalt. Er stellte
die ihm zur Last gelegte Handlung als Scherz dar, wollte in der Haft allerhand
Schattenbilder gesehen haben, ausserdem trug er sich seit längerer Zeit mit
Gedanken über Freimaurerlogen und hatte schon früher eigenthümliche Stösse
in den Beinen gespürt, auch zuweilen sich unheimlich gefühlt. (Siehe oben:
„Hysterie".) Die Beeinüussungsideen nahmen in der Anstalt zu und wegen der
Sinnestäuschungen wiu-de Sch. vorübei'gehend handgreiflich. Zuweilen sprach er
in besonderer Bedeutung von „Dingerchen", „ein Wort im Zwischensatz."
„Die Sache läuft auf Behextsein hinaus." Machte einmal einen kopflosen
Fluchtversuch über den Zaun. Auch im Gerichtstermine war Sch. ganz unklar
und abwesend. Freigesprochen kam er in die Anstalt zurück imd bald in eine
Prov.-Anstalt.

No. 2. K., 25 J. alt, unehelich, dessen Mutter sicher krank war, will als
Kind Krämpfe gehabt haben. In der Schule hat er nicht schlecht gelernt, ist

aber bald verbummelt und sehr oft von der Polizei aufgegriffen worden. Er
weigerte sich dann aber zu seiner Mutter zm-ückzukehren

,
„weil er Lehrer

werden wolle". Von mehreren Meistern weggelaufen, wurde K. oft — in
den letzten Jahren 20mal wegen Betteins, Arbeitsscheu, Hehlerei imd Dieb-
stahls bestraft. Im 24. Jahre wegen wiederholten Diebstahls und Misshandlung
1 Jahr 7 Mon. Er war auch noch in eine Untersuchung wegen Raubes ver-
wickelt. Im Untersuchungs-Gefängnisse hatte er damals nach ärztlicher Aeusse-
rung Geisteskrankheit simulirt, indem er — wie sich nachträglich bei uns heraus
stellte, den Einflüsterungen eines vielfach bestraften Genossen, wenn er nur recht
lärme

,
käme er nach Dalldorf, folgend — sich ganz verwirrt betragen und Fenster

zerschlagen hatte. In der Strafhaft war er unordentlich, urinirte ins Bett,
leistete ungenügende Ai-beit, schrieb unsinnige Briefe mit Reimereien und
religiösen Floskeln, die zu einem Gesangbuche zusammengestellt werden soll-

ten, am Ende derselben noch einmal hinzufügend: „Diese Verse sind von mir."
K. betheuerte stets in den gesuchtesten Ausdrücken seine Unschuld, berief sich

dabei auf seine Schulprämie etc. Eine Aeusserung aus der Strafhaft besagt,

dass seine geistige Gesundheit oft'enbar gelitten habe und er eines ernsten

Nachdenkens und Ueberlegens nicht mehr fällig sei. Nach Verbüssung der Strafe

kam K. direct in Anstaltsbehandlung. Er rühmte sich hier gern seiner angeblich
grossen Fähigkeiten, kann namentlich sehr viel arbeiten (in Wirklichkeit hat
er nie dauernd etwas geleistet). Auf Vorhalten meinte er: „wenn ich 3 Wochen ge-

arbeitet, wollte ich doch wieder ein freier Mann sein". K. will „Geognosie,

Geographie, Geometrie, Mineralogie etc. und Pantologie (Lehre von die ver-

steinerten Bestien)" kennen und macht bei diesen Aufzählungen ein sein- selbst-

zufriedenes Gesicht. Er hat viel Auswendiggelerntes, z. B. die Nebenflüsse der

Ströme etc. dem Namen nach behalten, ihre gegenseitige Lage etc. kennt er

gar nicht. Er rechnet das grosse Einmaloins sehr rasch. Man kann ihn bei

seiner albernen Eitelkeit durch die Unterhaltung zu jeder Ijüge und Aufschnei-

derei bringen. So ist er z. B. angeblich als Gyinnastiker in der Walhalla
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aufgetreten, boi eingehenden Fragen zeigt sich sofort, dass Alles — wie unter

oinem Schwall von gar nicht zur Sache gehörenden riirasen herauskommt —
erlogen ist. Ucberhaupt ist er um eine selbstgefällige Motivirung seines total

albernen Wesens nie verlegen. Er versucht alle Beschäftigungen, findet aber

bald, dass „dies keine Arbeit sei". — „Draussen habe ich doch ganz anders

gearbeitet". — Ein Entweichungsversuch missglückte. Neuerdings gelallt er

sich darin, in Briefen an den Director der Strafanstalt seine Detention dort

als ungerechtfertigte Schändlichkeit hinzustellen.

Epileptiscli war:
No. 3. M., 30 J. alt. Nach einer im 12. Jahre erlittenen schweren Kopf-

verletzung (Narbe) vereinzelte Schwindelanfälle. Nach Genuss geringer Quan-

titäten von Spirituosen fühlte M. sich sehr „hitzig" werden. Im 25. Jahre

wegen Raubes Verurtheilung zu 4^4 Jahren Zh. Fat. — bis daliin unbestraft —
stellt den Vorfall dar als eine Schlägerei, hervorgerufen durch Zudringlichkeit

.Anderer gegen em von ihm und seinen Complicen geleitetes Mädchen. In der

Strafhaft traten nach 2 Jahren vollkommene Krampfanfälle, z. Th. mit längerer

Bewusstseinstrübung und Delirie» hervor. Bei einem solchen Anfalle schwerer

Sturz und Verletzung. Aus der Strafanstalt deshalb ins Krankenhaus gebracht

und von dort entlassen, kam M. nach Sclinapsgenuss und nach Gemüthsbe-

wegung vollkommen tobsüchtig und verwirrt zur Anstalt. Hier äusserte er

raannichfache Ideen über Verfolgung dm'ch die Behörden mittelst Gift, Elec-

tricität, Abspenstigmachen der Braut etc. Die Krampfanfälle wiederholten

sich in grösseren Pausen. Die Wahnideen traten allmählig zurück. In Folge

der Besseiimg aus der Anstalt entlassen, kehrte M. neuerdings wegen der

Krämpfe zweimal freivnllig zur Anstalt zurück.

An Verrücktheit litt:

Tfo. 4. Kr., Schreiber, 21 J. alt. Im 18. Jahre zuerst in eine Anstalt

aufgenommen. Vater ist geisteskrank gestorben. Die Mutter war in einer

Irren-Anstalt, ebenso angeblich 2 Geschwister. Der Bruder der Grossmutter

beging einen Selbstmord. Im 7. Jahre scheint Fat. pavor nocturnus gehabt zu

haben (schrie des Nachts, dass aJles zusammenlief: „.l'agt die Männer foi-t!"

wm-de damals mit kalten Umschlä.gen behandelt). Kr. war stets sehr hef-

tigen Characters, gewaltthätig, auf Spielgefäkrten ging er mit dem Messer los,

sonst erscliien er nicht schlecht beanlagt, „dafür aber verzogen." Im 15. Jahre
wurde er wegen Verdachts von Diebereien aus einer Stellung als Hausbursche
entlassen, war sodann eine Zeit lang Tischlerlehrling und wurde hierauf in

einer Unterofficierschule ausgebildet. Hier will er nun von einem ünterofficiere

einen Schlag auf den Kopf erhalten haben, weil er zu spät zur Kammer ge-

kommen sei. Er wäre bewusstlos heruntergetragen und mehrere Tage dienst-

unfähig gewesen. Beim Aufrichten im Bette habe er damals Schwindel be-

kommen, auch noch einige Tage später dem Hauptmanne verkehrte Antworten
gegeben. Er habe jedoch die Sa,che nicht angezeigt, weil er von seinem ihm
wohlgesinnten Korporalschaftsführer gebeten sei, darüber zu schweigen.

Etwa V« -Tahr nach dem Eintritte in die Unterofficierschule unterschlug
Kr., damals 17Va J. alt, einem Kameraden gesandte Sachen, wurde mit 14 Tagen
Arrest bestraft und aus der Unterofficierschule entfernt. Als er am Tage der
Entlassung nach Berlin kam, erschien er seiner Mutter selir aufgeregt und bat
diese, ihm das Seitengewehr eines Kameraden, das sie verwahrt hatte, zu ver-
abfolgen, ,die Leute sähen ihn an." Der ältere Bruder verweigerte ihm, über die

Unredlichkeit empört, die Aufnahme. Darauf erklärte Kr., jetzt wolle er erst etwas
Rechtes beginnen. An demselben Abend noch unternahm er einen als Raub aufge-
fassten Anfall gegen seinen früheren Lehrherrn Kl., indem er in dessen Laden ein-
drang und ihn, während dersellio nach der verlangten Waare sich umwandte, anfiel
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und aufs Hoftigsto mit ihm rang. Nach der Vorhaftung machte er verschiedene
Ausflüchte. Zuerst beschuldigte er den Kl. der Verführung seiner Braut, räumte
dann schon am folgenden Tage den Baubversuch ein und erklärte zuletzt,
dass sie bei Gelegenheit nnsittlicher Handlungen in Streit gerathen seien. Man
nahm an, dass Kr. den Kl. berauben und sich Geld zur Reise ins Ausland habe
verschalfen wollen. Kr. erschien bei acht Tage später angestellter körijerlicher
Untersuchung dem Arzte störrisch und finster, fiel aber als geisteski-ank nicht
auf. In der 5 Mon. nach der That stattfindenden Haupt-Verhandlung ant-
wortete Kx. jedoch auf alle Fragen: „Ich habe mein Todesurtheil noch nicht
unterschrieben." Die ärztliche Beobachtung in den nächsten sechs Wochen
ergab, dass er körperlich elend aussah, theilnahmlos Avar, oft vor sich hin-

starrte und öfter ganz verwirrt antwortete. Kr. wm-do gerichtsärztlich für

z. Z. geisteskrank und der- Aufnahme in eine Anstalt bedürftig erklärt, wälirend
genügende Zeichen für die Annahme einer Geistestörung z. Z. der That nicht

gefunden wurden.

In dieser Anstalt war Kr. ruhig, wie schläfrig, machte ganz um-ichtige An-
gaben auf leichte Fragen: 2-Markstück ? „3 Mark". Uhr gezeigt: falsch an-

gegeben. Nach 3 Wochen etwa antwortete er vernünftig. Der ihn beobach-

tende Anstaltsarzt hielt sein Benehmen für Simulation. — Kr. kam ins Gef.

zurück und wm-de zu 3'/i .1. Gef. wegen versuchten Raubes verm-theilt.

In der Strafanstalt muaste Kr. iedoch als der Geistesstörung verdächtig

sehr bald ins Lazareth aufgenommen und daselbst beobachtet werden. Noch vor

Ablaufe des ersten Ja,hres erldärte ihn der Anstaltsarzt für unverkennbar an Ver-

folgungswahn leidend. Er sehe schwarze Männer — habe noch andere Gesichts-

täuschungen, mache an seiner Kleidung allerhand Zeichen gegen vermeintliche

Schädigung und habe wiederholt Selbstmordversuche miternommen.
In Folge dessen in meine Beobachtung gelangt, zeigte Kr. sich zuerst

still, äusserte sich nur mürrisch und wortkarg, wurde daher anfangs längere

Zeit sich selbst überlassen. Nach einiger Zeit wieder befi-agt, fing er zu weinen

an, behauptete behext zu werden und magnetische Gefühle am Knie zu haben.

Bei einer späteren Unterredung gab er sein Alter auf 10 .lahre, das Geburts-

jahr richtig an. Auf die Unrichtigkeit hingewiesen sagte er: „Sie fi-agen mich

doch, wie lange ich lebe; meine erste Lebenszeit ist mir gestohlen worden."

Ein anderes Mal gab er dieselbe Antwort und erklärte dieselbe dahin:

„12 Stunden am, Tage schläft man." Kr. hatte, ausser einer bei dem Raub-

anfalle erhaltenen, eine andere Narbe auf dem hinteren, linken Scheitelbein

(s. 0.), über deren Entstehung er zur damaligen Zeit aber keine Auskunft er-

theilte. Sein Gesichtsausdruck war dauernd ein gedrückter, einmal fing er an

heftig zu weinen, „möchte aus der Welt." Sinnestäuschungen stellte er in

Abrede. Nach 4 Wochen für einige Zeit Nahrungsverweigerung, im 3. Mon.

des Anstaltsaufenthaltes zunehmende Aengstlichkeit. Kr. wm-de schlaflos, sah

oft wild um sich, weinte heftig. Um dieselbe Zeit beschwerte er sich in einem

Briefe, dass man ihn fm- einen Raubmörder halte: ..Mir ist Alles genommen

worden, nur das Bischen Erbärmlichkeit ist mii- geblieben." Er spielte dann

wieder auf unsittliche Handlungen, als Anlass des Kampfes mit Kl. an und

fuhr fort: „Wenn die Wahrheit an den Tag kommt, da haben sich die Herren

eben geirrt. Der Mühlloiappe Schräder, aber die Geföngnisse müssen voll

bleiben" u. s. w. „Die .Tustitia gehört, ich wüsste schon wohin, aber da, wo

sie steht, ist nicht ihr Platz. Dass ich leichtsinnig bin, weiss ich, aber zum

Raubmörder können mich nur Raubmörder machen. So ist nun die Erbärm-

lichkeit recht traurig. — Uebrigens ist mir die Unzufriedenheit an-

geboren; ich war noch nie zufrieden, bin noch nicht zufrieden

und werde auch nie zufrieden sein." Endo des 3. Anstaltsmonat-s

wiederum ]3lötzlicli ausserordentlich heftige, nächtliche Erregungen, ?.. B. seine
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Mutter werde eingemauert, dabei war Fat. im höchsten Grade angstvoll, stier,

zitterte am ganzen Körper, schrie und beruhigte sich nur allmählig. Nach

einigen Wochen machte er Nachts einen Selbstmordversuch durch Erhangen.

Das^Köi-percrewicht hatte erheblich abgenommen, Fat. sah blass und elend aus.

UTacre später ein neuer Selbstmordversuch, der eine tiefe Strangula,tionsmarkehin-

terliess mit grosser Schlauheit bei Beschaffiing der dazAi benutzten Schnm-

unternommen. Fat. beschwerte sich auf's Heftigste gegen vermeintliche Beem-

trächtiguncren, erklärte einen todtschlagen zu wollen. In den folgenden Mo-

naten bessCTte sich das äussere Verhalten des alhuählich sich beschäftigenden

Kranken, indem derselbe viel offener, theilnehmender wurde und, wo er konnte,

half Dabei zeigte er sich anstellig und recht verständig, ohne dass eine klare

Einsicht in die Wahnvorstellungen mit voller Sicherheit angenommen werden

konnte. Nach längerem Anstaltsaufenthalte wurde die Aeusserung abgegeben,

dass die Wahnvorstellungen des Kr. zm-ückgetreten seien und die äussere

Haltung desselben nicht mehr beeinflussten , dass auch die Keizbarkeit sich

gemildert habe. Mit Hinweis darauf, dass die psychische Organisation des

Kl-, zweifellos in der Anlage bezw. Entwickelung eine abweichende sei und

dass wahi-scheinlich schon seit längerer Zeit psychische Anomalien bei ihm

bestanden hätten, wurde insbesondere gesagt:

Nachdem bei dem pp. Kr., dessen Vater geisteskrank war, nun zu ver-

schiedenen Malen ausgesprochene Geistesstörungen deutlich hervorgetreten sind,

rauss es ärztlicherseits als bedenklich erachtet werden, den pp. Kr., obwohl

derselbe jetzt keine derartige psychische Alteration, welche sein Verbleiben in

der Anstalt noch fih- längere Zeit nothwendig erscheinen Hesse, darbietet, ein-

fach der weiteren Vollziehung seiner Freiheitsstrafe zu unterwerfen, — und

wurde ausgeführt, dass der Fat. durch Rückführung in die Strafhaft erheblich

gefährdet werden könne.

Auf die gerichtsseitig sodann gestellte Frage, ob Kr., wenn er jetzt aus

der Haft entlassen werde, sich so weit bessern würde, dass er später den Rest

seiner Strafe verbüssen könne, wurde eine bestimmte Antwort als nicht mit

genügender Sicherheit möglich, abgelehnt. Als hierauf nach 8'|2 monatlichem

Anstalts-Aufenthalt die Rückführung des Fa.t. in die Strafliaft angeordnet

wurde, ward nochmals auf das Vorhandensein einzelner Abweichungen hinge-

wiesen und ausdrücklich ärztliche Aufsicht empfohlen.

Kr. behauptete noch zuletzt, dass er den Kl. nicht habe berauben, sondern

blos schlagen wollen, er würde sich nicht beklagen, wenn er bestraft wüi'de,

sei aber kein Raubmörder. — Schon nach l'|2 Monaten kehrte Kr. aus dem Ge-

fängnisse in unsere Behandlung zurück. Aerztlicherseits war dazu bemerkt, dass

bereits nach wenigen Wochen sich sein Verhalten wieder verändert habe; Kr.

sei geisteskrank, stehe den ganzen Tag in einer Ecke, hallucinire, schlafe

schlecht etc. In der Anstalt war er anfangs dauernd ängstlich und sehr miss-

trauisch, glaubte an allerhand Manipulationen um ihn zu schädigen, beruhigte

sich jedoch allmählig, wurde beschäftigungsiahig und befasste sich fleissig mit

Schreibereien. Er hielt jedoch an der Idee fest, dass ihm im Gefängniss kör-

perliche Schädigung zugefügt sei. Nachdem Kr. die ihm gegönnte freiere Be-

wegung längere Zeit nie missbraucht und in gewissenhafter Weise schriftliche

Arbeiten geliefert hatte, wurde er (inzwischen entmündigt) nach ca. 7'|2 mo-

natlichem Aufenthalte auf kurze Zeit mit Zustimmung der Behörde versuchs-

weise zu seinen Bruder bem-laubt. Man scheint dann eine Verlängerung des

Urlaubs gebilligt zu haben, wenigstens kehrte Kr. in den nächsten Wochen
noch 2 Mal besuchsweise in die Anstalt zurück und versuchte dabei mit einer

Kranken, die er daselbst kennen gelernt hatte, in mündlichen und schriftlichen

Verkehr zu treten. Bald darauf entfernte er sich von seinem Bruder, welchem

er anflinglich bei der Arbeit geholfen hatte, weil er sich von demselben zu-
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rückgesetzt glaubte. Wiederholt war seine grosse Empfindlichk"it hervor-
getreten; jetzt war er davon überzeugt, dass man es überhaupt nicht gut mit
ihm meine. Er wollte gehört haben, man wolle ihn nach Dalldorf zurückbringen.
Deshalb habe er sich von dem Bruder entfernt und sei von dem Gedanken,
den er kurze Zeit gefasst habe, freiwillig in die Anstalt zurückzukehren,
durch die Warnung eines Bekannten abgekommen, man werde ihn dann nie
wieder herauslassen. Nunmehr beschäftigte Kr. sieb während einiger Wochen
in verschiedener Art, verlor die Arbeit

,
begann dann in den Wirthschaften

falsch zu spielen, unternahm, 3 Mon. nach seiner Entlassung, den Ver-
such eines schweren Diebstahls , wurde verhaftet und gab einen falschen
Namen an.

Auf Grund einer neuen ärztlichen Untersuchung gelangte Kr. jetzt im
Frühjahr 1885 als geisteskrank zunächst in die Kgl. Charite, entwich aber sehr

bald von dort unter Oeffnung eines Fensters. Er will hierauf unter falschen

Namen einige Zeit gearbeitet haben, giebt jedoch selbst zu, dass er bald nur
von falschem Spiel und vom Stehlen lebte. Im Sommer 1885 befreite er die

früher erwähnte junge Schwachsinnige aus unserer Anstalt, indem er nach
Oeffnung mehrerer Verschlüsse, die Kranke aus dem ibm von fi-üher her der

Lage nacb bekannten Zimmer, worin dieselbe mit 5 anderen Frauen schlief,

mitnahm. Mit dem Mädchen lebte er über 14 Tage zusammen und leugnete

ihr gegenüber alle Diebstähle. Die Schwachsinnige (R.), deren Betheüigting an
den Diebereien des Kr. nicht sicher nachgewiesen ist, wurde von der Polizei

im Thiergarten ergriffen und zurückgebracht, gerade als Kr. geplant hatte mit

ilir von Berlin sich zu entfernen.

Kr. hatte sich um diese Zeit mit einem bisherigen Wärter (T.) unserer

Anstalt, welcher aucb bei der versuchten Verbindung mit der Kranken eine

Rolle gespielt hatte, zum Stehlen verbunden. Er behauptete später sogar, dass er

dm'cb die ganz hOlflose Lage des T., dem er verpflichtet zu sein glaubte und
dm-ch dessen Zureden veranlasst worden sei, sich so Geld zu verschaffen. Nach
der Verhaftung der R., welche Kr. später auf Verrätherei des T. zurückführte,

begaben sich beide Genossen ins Ausland und wurden bei einem Einbruchs-

versucbe verhaftet, indessen gelang es Kr. durch das Kloset aus dem Gefäng-

nisse zu entkommen. — Nacb Berlin zurückgekehrt wm-de Kr., der anscheinend

nochmals die Fat. R. zu entführen unternommen hatte, nach längerer Zeit

verhaftet. Später von mir befragt, warum er, zeitweilig im Besitze genügen-

den Geldes und trotz der Gefahr der Entdeckung in Berlin geblieben sei? ant-

wortete er: ,Sie werden es lächerlich finden, aber ich fürchtete mich vor der See,

weil es so stürmisch ist. leb wollte ja schon im Sommer nach Amerika" (durch

die R. bestätigt). Erwäbnungwerth ist, dass Kr. damals eine Zeit lang als

Sänger in einem Vorstadttbeater aufgetreten war und mit Vorliebe hiervon

sprach.

In dem Strafverfahren räumte Kr. Diebstähle in grosser Anzahl ein, be-

kannte sich sogar vor der PoUzei auch nicht von ihm begangener oder gar rein

erfundener Einbrüche schuldig. Dem Untersuchungsrichter, welchem gegenüber

er die letzterwähnten Angaben dann zm-ücknahm, erschien Ki-. wegen seines

exaltirten Wesens geistesgestört. Der Gefängnissarzt erklärte, dass Kr., obschon

die Wahnvorstellungen und Sinnestäuschungen nachgelassen, zweifellos geistes-

krank, besonders oft ohne Grund ängstlich sei. Der Staatsanwalt hielt ihn

trotzdem und zwar wegen des Raffinements bei den Einbrüchen und der wieder-

holten Entweichung für der Simulation verdächtig. Nachdem ein zweites Gut-

achten sich für den Fortbesta,nd kra.nkhafter Ideen der Beeinflussung und von

Gesichts- und Gebörstäuschungen ausgesprochen hatte, kam Fat. anr 20. 1. 86.

von Neuem in unsere Anstalt. Kr war äusscrlich geordnet und gewöhnlich

frei von auflalligen Erscheinungen, suchte sein Schicksal auf die Lieblosigkeit
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seiner Faiuilio zurückzutulircii, wollte auch einzelne seiner Verbrechen, die er

übrigens ganz offen einräumte, durch einen gewissen kameradschaftlichen Sinn

erklären. Nach den Angaben der Diebsgenossen war er stets sehr freigiebig

init dem gestohlenen Gute gewesen.

Die früheren Wahnvorstellungen (betäubt, mit Apparaten geschädigt worden

zu sein) habe er jetzt aufgegeben: „Ich weiss doch, das solche Dinge auf Krank-

heit beruhen". Der Sirmestäuschungen im Gefängniss erinnerte er sich noch:

,Es huschte an der Wand, als ob ein weisses Schnupftuch herunterfiele."

Manches aus der ersten Zeit ist ihm „wie geträumt." Jetzt, erklärte er ferner

sei ihm alles einerlei: „Man stiehlt ja, wie ein anderer Mensch Gutes thut."'

Als er auf sein erstes Verbrochen, den als versuchten Raubanfall gedeuteten

Angi-iff zu sprechen kam, wurde er erregter und blieb dabei, dass „Schiebungen

und Malice dabei gewesen", er habe nur wegen Körperverletzung bestraft wer-

den können.

Trotz der oben erwähnten Aeusserungen war Kr. indessen anftlnglich von

ängstlichen Erregungen keineswegs frei, fürchtete sich z. B. in seinem unerleuchte-

ten Einzelzimmer zu bleiben. Eines Abends fand man ihn dort ängstlich an die

Wand gelehnt; er sagte: er müsse einen Halt haben, es gehe alles mit ihm
herum. Diese Beängstigungen wurden in der späteren Zeit nicht mehr beob-

achtet. Nach 7 Wochen entwich Kr. mit einem anderen mehrfach bestraften

Kranken, indem er zwei verschlossene Thüren öffnete, in denen die vollständig

sachgemäss angefertigten Schlüssel noch steckten. Da ein Besuch nicht statt-

gefunden hatte, blieb nur die Annahme, dass die Schlüssel durch das Warte-,

personal beschafft worden seien.

Seines ihm an Umsicht nicht gewachsenen Genossen entledigte sich Kr.

übrigens bald. Nach emiger Zeit erhielt ich von Kr. einen Brief, worin er

schrieb „nur traurige Umstände reiften mich zmn Verbrecher, es thut mir herz-

lich leid einer zu sein, aber nichts wird man leichter als das, wofür man doch
gehalten wird." Uebrigens scheint Kr., obgleich er hier zuletzt ruhig war,
ausserhalb der Anstalt von Angstzuständen nicht unbehelligt geblieben zu sein

denn der Kranke L., welcher mit ihm entwichen und bei den Diebstählen be-
theüigt war, erklärte: „der Ki-. habe einen Vogel, er könne ja des Nachts
nicht allein sein und habe ihn deshalb mit Vorwürfen überhäuft, wenn er

(im März 1886) nicht mit ihm nach Hause gegangen sei. —
Da Fat. zweifellos früher, während des ersten, bei Gelegenheit des Ver-

fahrens wegen versuchten Raubes stattfindenden Austalts-Aufenthalts, zeitweilig
bewusst unrichtige Antworten gegeben hatte, so sind seine späteren deshal-
bigen — stenographisch aufgenommenen — Aeusserungen, welche den Charakter
vollkommener Ueberzeugtheit trugen, offen und ohne längeres Besinnen erfolg-
ten, nicht ohne Interesse. Fat. erzählte zuerst, dass er von jeher zu verbotenen
Streichen geneigt sei, und bemerkte bezüglich der ersten Strafhaft im 17. J.:

„es ist ja richtig, dass ich schwere, strafbare Handlungen begangen habe, dann
sage ich wieder, es musste so sein, ich hatte keine Vorbilder, wenn die Brüder
zu Hause waren, bin ich ausgerückt, ich kann mit meinen Brüdern nicht reden."
Als er auf die höchst auflallenden Antworten bei seinen ersten Anstaltsaufent-
halte hingewiesen wurde, äusserte er: „Es kam mü- alles albern vor, wenn man
mich so viel fragte, ich dachte, ich habe die Sache gemacht und kriege meine
Strafe, ich wollte die Leute los sein, ich fand, dass man mich wohl verspottete,
denn ich muss doch voraussetzen, dass man weiss, was 2x2 ist. Es ärgerte
mich schon sehr, dass der Gerichtsarzt mich fragte und mir nicht zu glauben
schien. Was braucht er mich zu fragen, wenn er mir doch nicht helfen kann!
Gegen Gerichtspersonen bin ich überhaupt immer sehr komisch gewesen
(lächelnd) wenn man gestohlen hat, möchten sie gleich, dass man ein Mörder



94 Erster Absthuill: Kriiikungeschichten.

ist. Man nihrt da am Losten, wenn man sagt, man hat viel gethan — da wird

nuxn mit den Fragen verschont und die Leute haben ihren Willen." — Weiter

wegen der falschen Solbstboschuldigung bei seiner letzten Verhaftung befragt

antwortete Pat. : „Sie kommen ja von allen Seiten angestürmt, da ist gestohlen

in der l'otsdamorslr. u. da. Und Avenn man sagt: „nein"! werden sie gi'ob,

dass man sich wundert ; wenn man sagt : Ja!" giebts Hasenbraten und Alles. Dem
.

Untersuchungsrichter hab ich's gesagt. Das sind humane Herrn, der letzte war
gemüthhch, aber als der andere wegen der vorigen Sachen wieder kam, da

verlor ich die Lust wieder etwas zu sagen. Da schwieg ich ganz still (heftig

werdend), dem verweigere ich auch jetzt jede Aussage." —
Nachtrag: Wegen mehrfacher schwerer Diebstähle ist Kr. in C. ver-

haftet worden. Er hatte dort Singstunde genommen, um zur Bühne zu gehen (!)

Ich mul'ste es ablohnen über seinen geistigen Zustand , viele Monate nach

der Entfernung von hier, ein Urtheil abzugeben. In F. soll er Zeitungsnach-

richten zu li'olge (als nicht geisteskrank) zu 8 J. Zh. verurtheilt worden sein.

Diesen Fall liabe ich z. Tli. gestützt auf Einzellieiteii, welche

mir persönlich bekannte Personen über Kr. angaben, etwas aus-

fuhrlicher berichtet, um bei Besprechung des Znsammenhangs be-

stimmter Eigenthümlichkeiten der geistigen Organisation und der

äusseren Umstände mit einer derartigen Verbrecherlaiifbahn im

zweiten Abschnitte darauf zurückkommen. —
No. 5. M., 35 J. alt, unehelich, im 10. Jahre in eine Erziehmigsanstalt

gebracht, dann vielfach, namentlich wegen grober Verbrechen wieder das Eigen-

thum verurtheilt, kam nach Verbüssung einer wegen Raubanfalls, bez. Raub- und

Mordversuchs erkannten Zuchthausstrafe von 12 Jahren zu mir, um sich nachträg-

lich ein Zeugniss über Geistesstörung z. Z. der Strafthat geben zu lassen. Es

ergab sich, dass M. damals 23 J. alt, auf freiem Fusse befindlich, sich unter falschem

Namen in einem Krankenhause behufs .Aufnahme gemeldet hatte und dort nicht

ganz geistesgesund erschienen war. Bald darauf vollführte er unter dem Verwände

Zimmer miethen zu wollen, einen Angriff auf die Vermietherin, flüchtete jedoch

beim Hilferufe derselben unter Zurücklassung seines Hutes. Danach schrieb

M. an die erwähnte Frau, er kenne den Thäter, benannte denselben mit seinem

(M's) vollen Namen, („er wollte Ihnen ermorden — hat schon zwei Mal Zucht-

haus gehabt — zeigen Sie das Molkenmarkt!") Noch ehe die Angegriffene

diesen Brief einreichte, war der ungewohnter Weise eine Mütze als Kopfbe-

deckung tragende M. von der Polizei, welcher die Hinterlassung des Hutes

bekannt war, verhaftet worden. M. räumte die Absicht, die Frau „stille zu

bekommen" und den sonstigen Hergang mit allen Details ein. Die dabei ge-

zeigte Ruhe und die Erklärung, er habe sich zur Unschädlichmachung der

Frau vorher ein Messer gekauft, eine Aussage bei der M., auf die Folgen der-

selben aufmerksam gemacht, behai-rte, fielen dem Untersuchungsrichter auf.

Die Anzeige an die Frau selbst geschrieben zu haben, läugnete M. gegenüber

der Aussage des Schreibsachverständigen rundweg.

Der erste Gutachter fand ihn weder wahn- noch blödsinnig. M., welcher

inzwischen den Zettel geschrieben zu haben, eingeräumt hatte, wm-de jedoch

auf Gnind der Aeusserung des Gefängnissarztes bald darauf wegen anscheinend

sich entwickebider psychischer Störung zur Beobachtung in eine Anstalt ver-

bracht Hier wurde es für höchst walu-scheinlich erklärt, dass M. zu Zeiten

geistesgestört und somit kein blosser Simulant sei, dass insbesondere seine hef-

tigen Erregungen nicht künstlich gemacht erschienen. In die Untersuchungs-

haft zurückgebracht, wurde M. einige Monate später gerichtsarztlich für nicht

krank erkuSt und darauf wie oben erwähnt, zu 12 Jahren Zuchthaus verur-
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theilt. Nach drei Jahren wurde von den Beamten bot'ürchtet, dass er nicht

ganz zurechnungsfähig sei, auch machte der Aufseher auf Abweichungen bei

M. aufmerksam. Der Strafvollzug wurde jedoch fortgesetzt, indem der An-

staltsarzt auch spater , während der Director sich nicht davon überzeugen

konnte, dass M's. Geisteszustand normal sei, den Zustand zur Zeit zufrieden-

stellend fand u. s. w. M. wurde schliesslich in eine andere Strafanstalt über-

geführt und verbüssto dort, wo er durch sein Verhalten „niemals den leisesten

Zweifel an seiner Zm-ochnungsfähigkeit erweckte," den Rest der Strafe.*)

Als er sich alsbald nach seiner Entlassung an mich wandte, zeigte sich

ein lange ausgebildetes Walinsystem, indem M. glaubte, dass von den Anstalts-

beamten seine Begnadigung behmdert, er mit „ Lungengift " geschädigt, dass

von dem Pastor der Strafanstalt durch Aeussermigen von der Kanzel auf seine

Beseitigung angespielt sei und Aehnliches. M. erzählte weiter, er leide von

Kmdheit an an Krämpfen (habe Morgens zuweilen am Munde geblutet) die

später nur sehr selten, jedoch noch in der letzten Strafhaft aufgetreten seien,

wo er sich das Ohr zerschlagen habe. Dem Arzte habe er natürlich nichts

davon gesagt. — Die fi-üher von ihm iu allen Details und anscheinend wahr-

heitsgemäss erzählte That leugnete M. jetzt mit dem Vorgeben, er müsse grade

einen Krampfanfall und die betrefl'ende Frau Unsittliches mit ihm vorgehabt

haben. Er wisse bloss, dass die Frau auf ihm gelegen habe und seine Bein-

kleider offen gewesen seien. Zum damaligen Eingeständnisse des Raubversuchs

wollte er durch Drohungen veranlasst worden sein und andere Unwahrheiten.

M. wiu-de in Anstaltspflege aufgenommen. Er hält noch jetzt an seinem

Wahnsysteme fest, ist dabei unselbstständig und geistig schwach aber nicht

störend. Epileptische. Anfälle sind hier nie beobachtet.

No. 6. W. , 37 Jalu'e alt, Schlosser. Ein Bruder leidet an Krämpfen.
Mutter ist geisteskrank. Fat. ist seit Jahren krank, beschäftigte sich mit

allerhand sinnlosen Plänen und Erfindungen, theilte sie auch Anderen mit, die

ihn auslachten. Zuletzt hat W. ein „Halseisen " erfunden, mit dem er einen

zu ihm zurufenden Arzt festhalten wollte, um Geld zu erpressen. Die Leute,

denen er, ohne sie genauer zu kemien, seinen Plan anvertraut hatte, zeigten

die Sache an. Nicht verurtheilt.

No. 7. C, 60 J. alt, erblich belastet, ein alter Gewohnheitsverbrecher,
der von Jugend auf häufig, auch wegen Raubs mit Zuchthaus bestraft und
dabei öfter entwichen ist. Seit langen Jahren in der Anstalt, chronisch ver-

rückt, jetzt schwachsinnig, nicht störend.

*) s. Sander und Richter a. a. 0. S 111.



Zweiter Abschnitt.

lieber den Zusammenhang Yon Geistes-

Störung und Verbrechen.

Sucht man über die Bezieliimgen zwischen Geistesstörung und
Verbrechen eine Anschauung zu gewinnen, so liegt in erster Linie
die Frage vor: „Verstössen Greisteskranke überhaupt häu-
figer als Gesunde gegen das Straf-Gesetz?" — Eine Ant-
wort auf diese Frage aus jüngster Zeit bieten die Besprechungen,
welche Sommer*) und W. Sander**) einer Statistik der mit dem
Strafgesetze in Conflikt gerathenen Geisteskranken zweier Iiren-

Anstalten gewidmet haben. Sommer fand für Ostpreussen an
einem bestimmten Tage auf 100 Personen der Bevölkerung 0,15

detinirte; — Männer 0,26%, Frauen 0,09%. — Auf Insassen der

Irren-Anstalt Allenberg dagegen kamen an detinirten Männern
5,48°/0, Frauen 2,09*'/fl. Sander vermutliet für Berlin ein Verhält-

niss von 8,5 "/o Männern und 3,7% Frauen. Ohne einen strikten

Vergleich zwischen diesen Zahlen für zulässig zu halten und ohne

die Mitwii'kung besonderer Faktoren zu verkennen, hält Sander
doch für unzweifelhaft, dass die Irren sehr viel häufiger das

Strafgesetz übertreten als Geistesgesunde. Man wii'd dieser Mei-

nung nur zustimmen können, wenn man auch in Eechnung zieht,

dass manche Kranke wohl länger in der Anstalt bleiben als ihre

Haft im Falle einer Verurtheiluug betragen haben würde, das?

andererseits unter den Insassen der Gefängnisse gewiss noch manche
Kranke sich finden. Sander folgert weiter aus einem Vergleiche

der Zahl der in einem Abschnitte von 25 Jahren in Preussen

gegen Gesunde geführten strafgericlitlichen Untersuchungen

l:27,7''.'o Personen***) und der gegen die Dalldorfer Irren statt-

gefundenen (1:9,6% und nach Weglassung der hier kaum in Be-

tracht kommenden Holzdiebstälile sogar 1:4,5%, Personen), dass

von den Berliner Anstalts-Insassen etwa 6 mal so viel Personen

einer gerichtlichen Untersuchung unterworfen gewesen waren, als

von der freien Bevölkerung der alten Provinzen Preussens. Motet

fand, dass auf 1000 Gefangene im Seine-Departement 4,5 Geistes-

*) AUgeui. Zeitsclir. i'. Fsychiatrio 40. S. III.

**) a. a. 0. S. 133.

***) Nach Starke. Verbreelion und Verbrecher in Preussen, Berhn, 18^4.

Seite 33.
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kranke zu reclmen waren, während auf 1000 der freien Bevöl-

kerung l,387o, also noch nicht ein Drittel gefunden wurde.*)

Seit längerer Zeit ist man bestrebt gewesen, in den geistigen

Zustand der gegen die Strafgesetze verstossenden Irren einen ge-

naueren Einblick zu gewinnen. Diesem Bestreben verdankt die

jetzt eingebürgerte Unterscheidung von „verbrecherischen Irren"

und „irren Verbrechern" ilire Entstehung.

Die erste Bezeichnung soll diejenigen benennen, die im Zu-

stande zweifelloser G-eisteskrankheit sich vergangen haben. Der

Ausdruck ist nicht gerade dem Gesichtspunkte des §.51 des deut-

schen St.-G.-B. entsprecliend gewälilt, indem dieser bekanntlich

eine strafbare Handlung als nicht vorhanden betrachtet, wenn der

Thäter z. Z. der That sich in einem Zustande von Bewusstlosig-

keit oder krankhafter Störung der Geistesthätigkeit befand, etc.

Mt dem zweiten Ausdrucke „irre Verbrecher" sollen die-

jenigen Personen bezeichnet werden, welche nach Begehung von

Verbrechen oder nach der Verurtheilung irre geworden sind.

Der Beantwortung der Frage, ob bei den einzelnen Ver-

gehen die irren Verbrecher oder die verbrecherischen Irren der

Zahl nach überwiegen, erwachsen einige Schwierigkeiten. Nur

für einen Theil dieser Kranken liegen die thatsächlichen Ver-

hältnisse so klar, dass wir sie ohne Bedenken einer oder der

anderen Kategorie zuweisen könnten. Oft ist das Verhalten zur

Zeit der That nachträglich nicht mehr festzustellen. Die Be-

m-theilung der sogen, erblichen Anlage, der Kopfverletzungen,

des Alkoholismus, des Einflusses eines verbummelten, ausschweifen-

den, oft wieder entbehrungsvollen und manchmal zu gewaltigen

psychischen Anstrengungen und Erregungen Anlass gebenden

Lebenswandels, ist keine ganz sichere. Sehr oft kommen sogar

mehrere der allgemein als schädlich erkannten Einflüsse zusammen
und doch können wir oft nur vermuthen, dass diese ja nicht noth-
wendigerweise zum Irresein fülirenden Umstände in dem ge-

gebenen Falle die angenommene üble Wirkung thatsächlich aus-

geübt haben.

Es wird also bei einer gewissen Anzahl von derartigen Per-

sonen die Entscheidung der Frage unsicher bleiben.

Abgesehen von diesem Umstände kann auch der einzelne

IiTenarzt nicht aus den Ergebnissen der. Anstalts aufnähme
allein die Frage nach dem Vorwiegen der einen oder der ande-

ren Kategorie in einem bestimmt abgegrenzten Sprengel, z. B.

Berlin, entscheiden.

Einzelne der Geisteskranken, welche gesetzwidrige Hand-
lungen begangen haben, mögen' bei zweifellosem Nachweise
ihres krankhaften Zustandes vielleicht gar nicht in Untersuchung

*) Annal. d'Hygiene publ. 1879. (Friedr. Blätter 1880. 380.)

Moelt, Ueber Irre Verbrecher. 7
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gezogen, andere aus der Untersuchungshaft direkt, ohne zur An-
stalt zu gelangen, wieder entlassen worden sein. Dass die Zahl
solcher gar nicht zur Beurtheilung des Anstalts-Arztes gelan-
genden Individuen bei den gefährlicheren Handlungen eine
erhebliche sei, ist allerdings nicht wahrscheinlich. Immerhin
müssen wir sowohl diesen Punkt, als auch die Möglichkeit der
Aufnahme solcher Personen in Privat-Anstalten im Auge be-
halten, wenn wir uns für die Beantwortung der oben aufge-
worfenen Frage auf das unserer eigenen Beobachtung zugäng-
liche Material beschränken. Dasselbe umfasst, wenigstens was
die schwereren Vergehen betriift, im Wesentlichen die innerhalb
eines gewissen Zeitraumes (von etwa 4V2 Jahren) der Berliner
öffentlichen Irrenpflege anheimgefallenen Kranken.

Betrachten wir nun zunächst diejenigen Irren, bei denen eine

genügende Kenntniss des Vorlebens oder die Art und der Entwicke-
lungsgrad der Geistesstörung einen sicheren Schluss auf den Zu-
stand z. Z. der gesetzwidrigen Handlung gestatten.

Es ist ja allgemein bekannt, dass erfahrene Grefängnissärzte

über die geistige Beschaffenheit der Verbrecher im Allgemeinen
sehr ungünstig urtheilen. Thomsen im „General prison of Scot-

land" sagt, dass unter den Tausenden von Gewohnheitsverbrechern,
die er gesehen, die höhere geistige wie jede ästhetische Thätig-

keit fast ganz darniedergelegen habe. Bei anderen Verbrechern
wieder überrasche die moralische Stumpfheit. Von nahezu 500

Mördern, die er beobachtet, sei Eeue nur bei Dreien zu finden

gewesen. Ein anderer Gefängniss-Arzt bemerkt, nach ISjähriger

Erfahrung lialte er ^/^o der Gewohnheitsverbrecher für intellek-

tuell zu niedrig stehende Menschen: „nur sind sie doch recht

listig und verschlagen." Von vielen anderen Autoren wird auf

den Stammbaum der Verbrecher oder auf eine gemsse Verwandt-
schaft des Wesens derselben mit der Epilepsie hingewiesen.*)

Alle diese Momente sind wohl von grossem allgemeinen

Interesse. Hier aber, wo es sich um die Würdigung des bestimmten

Falles in Bezug auf den Zusammenhang des Vergehens mit gei-

stigen Abweichungen handelt, dürfen nur ganz unzweideutige, füi-

das geistige Leben und für das äussere Handeln als erheblich

sich erweisende Veränderungen berücksichtigt werden.

Gehe ich nun zu einer Betrachtung der im ersten Abschnitte

angeführten Fälle über, so will ich von den leichteren Ueber-
tretungen des Bettelns, der Arbeitsscheu, des Unfugs etc.

hier nicht ausführlich sprechen, indem ich auf den kui'zen Hinweis

mich beziehe, den ich, besonders bezüglich der Häufigkeit der Epi-

leptischen und Alkoholisten bei dieser Gruppe (S. 1) gegeben habe.

Betrachten wir das Delict des Widerstandes, so tritt die

•) Üeber die Häufigkeit von körperlichen Missbildungen, sowie von im Leben

oder nach dem Tode hervortretenden pathologischen Befunden am Nerven-

systeme bei Verbrechern s. Anni. S. 115.
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starke Betlieiliguiig- zweifellos Kranker oder wenigstens z. Z. des

letzten derai'tigen Vergehens bereits Erkrankter — namentlich

von Alkoliolisten — hervor.

Einzelne dieser Personen bieten auch diejenigen psychischen

Eigenthümlichkeiten, welche wir nun besonders häufig bei Be-

leidigung (Gr. VI., S. 23) antreffen. Hier finden wir in erhöhtem

Maasse einen eigensinnigen, selbstbewussten, heftigen Charakter.

Aus solchen Eigenthümlichkeiten heraus, die in nicht wenigen

Fällen bereits früher zu Zusammenstössen mit der Umgebung
führten, entwickelt sich alsdann in der, infolge unrichtiger An-

schauung über die häufigen Zwistigkeiten notliwendig eintretenden,

Anbildung eines krankhaften Gredankeninhalts die Psychose. Oft

trifft hier die vox populi das Richtige, wenn sie einen derartigen

Menschen, der trotz des erlittenen Schadens nicht klug werden

kann, weil er eben durch das Ueberwiegen krankhafter, von leb-

haften Gefühlen betonter Vorstellungen stets wieder einseitig von

einer richtigen Auffassung seiner Lage abgelenkt wird, trotz seiner

Redefertigkeit einen „verrückten Kerl" nennt, — allerdings im

harmloseren Sinne und ohne dabei auch nur entfernt an die Fol-

genmgen für die rechtliche Stellung des Betreffenden zu denken.

Wenden wir uns zurück zur Gruppe III. — Körperver-
letzung — so ist bei 12 von den 14 hierher gehörigen Trinkern

eine erhebliche Beeinflussung des psychischen Lebens schon z.

Z. der That anzunehmen, welche Veränderung sich vorzugsweise

in krankhaft gesteigerter affektiver Reizbarkeit, zuweilen auch

bereits in körperlicher Veränderung äusserte.*) Bei den übrigen

Kranken dieser Gruppe ist sogar die That, welche z. Th. einen

sehr gefährlichen Charakter hatte, fast ausnahmslos der direkte

Ausfluss von Wahnideen oder Sinnestäuschungen.

Auch unter den in Gruppe IV. Angeführten, den wegen vollen-

deter oder versuchter Tö dtung (Mords oder Todtschlags) verhaf-

teten 12 Personen sind nicht weniger als 10 auf den ersten Blick

als verbrecherische Irre erkennbar.**)

Zunächst der tief Schwachsinnige, welcher um einige Mark zu

erlangen, die Mutter erschlägt (No. 1, S. 10), alsdann der Schwach-
sinnige, welcher in Wuth gerathen, ohne jeden ausreichenden
Grund seinen Gegner erwürgt (No. 12, S. 19), weiter 3 Alkoho-
listen (No. 2—4), die entweder in — z. Th. den epileptischen ähn-
lichen — vorübergehenden Zuständen beeinträchtigten Bewusst-
seins oder bei Ereignissen, welche zufolge der bereits schwer ge-

*) Baer fand unter den Insassen der Strafanstalten insgesammt 19,6 '/o

Trinker; Knecht in Waldheim 17,5 »/o. Unter den Verbrechern gegen Leben
und Per.son mit Hinzufügung der Brandstiitung waren Trinker 39i)/o, bei den
Eigenthumsverbrechern 16,5»/o. (A. Z. f. Psych. 40. 598).

**) Wenn einige in der Gruppe III. (Körperverletzung) Angeführte, %. B.
die unter No. 14 und 15 erwähnten Personen, gegen welche, beide bereits in
Anstaltsbehandlung gewesen, eine Untersuchung nicht geführt wurde, statt unter
Köi-perverletzung unter „Todtschlag oder Mordversuch" gezählt werden, so
überwiegen die verbr. Irr. noch mehr.

7«



100 Zweiter Abschnitt.

schädigten Gehirnthätigkeit zu überwältigendem Affekte führen,

zum Angriffe auf das Leben Anderer schreiten.

Wir sehen ferner 3 Kranke auf Grund von bestimmten Wahn-
ideen und von Sinnestäuschungen sich gegen die feindlich aufge-

fasste oder religiösen Zwecken zu opfernde Umgebung wenden.

(No. 5., 6., und 11.)

Um einen Angstzustand auf der Grundlage chronischer

Verrücktheit handelte es sich bei der That der

Wwe. S., 48 J. alt, welche nach dem vor einigen Jahren erfolgten Tode ihres

Mannes gedrückt und in Sorge um ilu- bewilligte Unterstützung gewesen ist.

Schon seit einiger Zeit glaubte Fr, S. an der Miene des Beamten, der ihr die

Unterstützung auszahlte, die "Wirkung vermeintlich über ihren Lebenswandel

ausgestreuter Verläumdungen zu erkennen. Zufällige Begegnungen auf dem

Kirchhofe brachten sie auf den Gedanken, dass man ihre Verheirathuug

wünsche ; auch bei den letzten Reichstagswahlen glaubte sie ihre Unterstützung

in Frage — später, dass im Reichstage über sie verhandelt würde. Mit dem

Klimacterium steigerte sich der Krankheitszustand. Die Kranke bekam die heftig-

sten Kopfschmerzen und brennende Empfindungen im Epigastrium, sowie starkes

Nasenbluten. Die Menses traten im Februar zum letzten Male ein. Zunehmend

fühlte Fr. S. sich schwächer, arbeitsunfähig, merkte, dass der Wh-th zu ihrer

Ueberwachung bestimmt sei, glaubte an den Litfasssäulen auf sie BezügUches

zu sehen, fürchtete die Socialdemokraten. Ein Artikel in einer Zeitung, welche

sie wegen der Meinung, dass ihre Unterstützung von politischen Vorgängen

abhinge, eifrigst und unter vielfachen Grübeleien über Anspielungen auf ihre

Person las: „Freiheit — Frechheit", sowie die Auffassung des Benehmens eines

Bekannten als unsittliches Attentat machten sie ängstlich, appetitlos, so dass

sie im Bette blieb. Anfangs April, am Tage des Mordversuches, las sie in der

Zeitung von „Ruhe eines Kirchhofs", dies steigerte ihi-e Angst und Abends

übermannte sie der Gedanke, dass „die Freiheit käme" und aUe Frauen, auch

sie und ihre Tochter geschlechtlichen Angriffen vollkommen preisgegeben seien.

Sie stand aus dem Bette auf, ihr brummte der Kopf — im Zimmer sah sie

das Volk, darunter viele Soldaten in bunten Jacken und Herren hn Fracke.

Da stand es bei ihr fest, dass der Tod vorzuziehen sei. Für die folgenden

Dinge hat sie nur im Allgemeinen Erinnerung. Sie weiss, dass sie mit einem

Messer an das Bett der Tochter ging, weiss aber nicht mehr, dass sie dieser

sagte: „Sterben müssen wir — erst du, dann ich", weiss nicht, dass sie die

Tochter, welche nach einer leichten Verwundung am Halse VP"iderstand leistete,

kräftig zurückdrängte und erhebUch an den vorgestreckten Händen verletzte,

auch ist ihr erst später und nm- ganz undeutlich erinnerlich, dass sie mit zur

Wache kam, woselbst sie vor sich hinstarrte und verkehrte Aeusserungen that.

In der Anstalt trat nach einiger Zeit grössere Ruhe ein, doch ist Fr. S.

noch ganz von Wahnvorstellungen beherrscht.

Bei No. 7, D., dem 16jährigen Knaben, welcher wieder-

holt seine Geschwister angriff, beobachten wir, wie eine Vor-

stellung krankhafter Natur, ohne dass sie das Endi'esultat emer

längeren, zusammenhängenden Gedankeni'eihe wäre, dem Pat.

zwangsmässig sich aufdrängt und schliesslicli sein Handeln be-

stimmt. Im Anfange ähnelt so das Verhalten des D ausserlich

den öfter als „impulsives Irrsein" bezeichneten Ballen Solche

Zustände, in welchen Kranke plötzlich zu höchst auffallenden
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Handluugeu sich getrieben fühlen, kommen allerdings neben

anderen Abweichungen bei manchen Geistesstörungen vor. Vor-

stelluno-en deren Inhalt mit dem sonstigen Denken luchts zu tliun

hat und nicht aus längeren geordneten Gedankengängen gebil-

det ist können plötzlich bei Schwachsinnigen, besonders aber bei

Epileptischen und Hysterischen (hier öfter in Verbindung mit den

verschiedenen Anfällen) auftauchen. Ihr Inhalt ist sehr verschie-

den zuweilen betrifft er eine Förderung des Individuums (Reich-

thuni etc), andererseits kann er bedrohlicher Natur sein oder

Antriebe gefährlicher Art in sich bergen. Da diese letzteren

öfter das Handeln nicht oder nicht sofort ausschlaggebend be-

einflussen, so warnen die Befallenen zuweilen selbst ihre Umge-

bung vor sich. Unterliegen aber die Kranken dem Impulse, so

können sie auch sich selbst in Gefahr bringen. Beispiel:

R 26 J alte Hysterische mit vielfachen nervösen Störungen und Affectzu-

ständen, konnte dem Gedanken, sie vermöge ihi-en in Paris (!) befindlichen Ge-

liebten vom Dache des Hauses aus zu sehen, schliessHch nicht mehr widerstehen,

brach durch ein Glasdach, welches sie zu diesem Zwecke trotz Bewusstsems

der Gefahr überkletterte, und verletzte sich schwer. Später Sinnestäuschungen

(Bedrohung durch Thiere u. Aehnl.) ohne Bewusstseinsverlust.

R. , 47 J. alt, leidet seit längerer Zeit an Epilepsie. Nach den Krämpfen

fühlt er sich sehr abgeschlagen und zugleich getrieben nach dem Palais des

Kaisers zu gehen, um mit demselben zu sprechen, „ich konnte mir nicht hel-

fen". Ist in Folge dieses Dranges aus stimdenweiter Entfernung nach Berlm

gelaufen, einmal trat dabei eine neue BewusstseinstrÜbung ein, so dass R., von

dem bekannten Wege ab- und lange innherkrend , zuletzt an einer ganz ent-

legenen Eisenbahnlinie betroffen mid, weü man ihn füi- einen Vagabunden liielt,

tüchtig dm-chgeprügelt wm-de. Nach kurzer Zeit trat dieser nachher vom

Kranken selbst als „Unsinn" bezeichnete Gedanke immer wieder zm-üok.

Mit. solchen Gedanken verbindet sich auch wohl heftige Un-

ruhe, z. Th. als Wirkung des Inhalts derselben auf das Bewusst-

sein anzusehen.

Solche „impulsiven" Zustände sind aber selten. In den bei

Weitem meisten Fällen, in denen die Handlungsweise eines

Kranken für den Zuschauer zunächst unerklärlich ist, liegen doch

länger ausgebildete Vorstellungen, Sinnestäuschungen oder Affect-

zustände zu Grunde, wenngleich dieselben von dem Pat. oft nicht

zugegeben werden. Ein auffallendes Handeln der Kranken, von

dem sie vielleicht ebenfalls später sagen „es war mir als müsste

ich" oder füi^ das ihnen auch selbst die Erklärung fehlt,*) kann ferner

auch durch Angstzustände bedingt sein. Bei Melancholischen,

Epileptischen u. A. treten nämlich nicht von Anfang an ganz be-

stimmte Gedanken bzw. nicht Antriebe zu ganz bestimmten Hand-

lungen, sondern zunächst nur eine unbestimmte Angst und Be-

*) So dass manche Kranke gar nicht vorhanden gewesene Motive (Rach-

sucht) sich später einreden lassen (s. die Brandstifterinnen Rousseaus, Anm.

med. psych. 1881. Nov.).
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klemmung auf, und die aus derselben entspringende Tliat bringt
nur die gewaltige', unerträgliche innere Spannung zur Lösung.
So begründete Handlungen (Selbsmordversuche, Brandstiftungen
u. A.) können ebenfalls zunächst nicht verständlich sein. Auch
in heftigem Lärmen, in masslosem Trinken, in Zerstörungswuth
kann die grosse innere Unruhe und Beklemmung solcher Personen
sicli Luft machen. Einige machen eigenthümliche Bewegungen
(Fall E., No. 10, S. 49), Andere zerkratzen sich den Körper,
Frauen können deshalb onaniren, noch Andere gerathen in ein

Schimpfen in den unfläthigsten, sonst von ihnen selbst verabscheu-

ten Ausdrücken. Wie es einer solchen Kranken zu Muthe ist,

ergiebt sich aus der Schilderung der Pat. J. (No. 76, S. 77). Der-
artige Handlungen verlieren daher bei näherer Betrachtung ganz
den Anschein des Verbrechens.

Für beide Arten der Entstehung solcher Thaten bleibt aber

als wichtig nochmals hervorzuheben, dass bei diesen Kranken und
zwar auch ausserhalb des Zeitpunktes der bestimmten That
Veränderungen, namentlich in der Stimmung, vorhanden sind,*) und
dass nicht selten zeitweilig oder dauernd körperliche Abweichungen
(Kopfweh, Schwindel, Anaesthäsieen der Haut und der Sinnes-

organe u. A.) bei ihnen sich finden. Ebenso sind häufig be-

stimmte Einflüsse, abgesehen von erblicher Belastung oder erlit-

tenen Schädlichkeiten, Menstruation, Schwangerschaft, Einwirkung
von Affecten festzustellen.*)

Kehren wir nach diesen allgemeinen Bemerkungen zu dem
Falle D. zurück, so bemerken wir, dass auch hier im späteren

Verlaufe des Leidens in heftigen Angstzuständen und selu- leb-

haften Sinnestäuschungen die schwere Störung der Geliirnthätig-

keit in unzweideutigster Weise zum Ausbruclie kommt. Aber
schon zu der Zeit, als die gefährliche, seiner Umgebung, uner-

klärliche Handlung des D. denselben zur Anstalt führte, zu

einer Zeit also, wo Angstzustände und Sinnestäuschungen äusser-

lich nicht auffällig, die letzteren nach den späteren glaubwür-

digen Angaben des Kranken, auch noch gar nicht deutlich ausge-

prägt waren, trat doch auch hier die ganze Persönlichkeit mit ihrer

sehr geringen Begabung, dem unkindlichen, imnatürlich verrannten

Wesen, dem Mangel jeder tieferen Erregung nach dem Mordver-

suche, ganz abgesehen von dem Auffallenden der That selbst, als

eine — und zwar nicht nur vorübergehend, sondern dauernd —
krankhafte uns entgegen. —

Keiner ausführlichen Darlegung bedarf es, dass Sch. (No. 8,

S. 18), welcher in melancholischer Greistesstörung nahe Angehörige

angriff und alsdann einen Selbstmordversuch unternahm, als ver-

brecherischer Irre sich kennzeichnet.

Nur in den beiden noch übrigen Fällen der Gruppe W, No. 9

*} Dass cliosclbon wonig auffällig oder schwer nachweisbar sein können,

lehrt die Erfahrung.
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und 10 handelt es sich, soweit die Entstehimg festzustellen ist,

um chronische Verrücktheit, die erst während langer Strafhaft

sich entwickelt hat.

Die weitere Prüfung der in unserer Zusammenstellung ange-

führten Fälle bestätigt sodann den Erfahrungssatz, dass unter den

wegen Strafthaten gegen die Sittlichkeit angeschuldigten

Geisteskranken (Gruppe V, S. 19) die Schwachsinnigen — die so Ge-

borenen oder so Gewordenen — ganz ausserordentlich überwiegen.

Von den zu dieser Gruppe gehörenden 26 Personen sind 22

geistesschwach und zwar Imbecille resp. Idioten 11, dement Ge-

wordene 11.
, -, ^ X 11

Den Gegenstand dieser Verbrechen bilden fast ausnahmslos

unzüchtige Handlungen mit Kindern.

Von den 12der Majestäts-Beleidigung Beschuldigten (S. 2 7)

erscheint der psychische Zustand bei dem Delicte bei 11 krankhaft

verändert oder sehr zweifelhaft. Alkoholismus und Verrücktheit

begegnen uns hier vorzugsweise.

Bei allen in der Gruppe IX, S. 31 (Vergehen in militäri-

schen Verhältnissen) angeführten Personen ist, wenn man die

5 Kranken, deren Beschaffenheit nachträglich nicht genügend

klar gestellt werden konnte, ausser Berücksichtigung lässt, die

Annahme einer Geistesstörung z. Z. der That gerechtfertigt.

Ferner müssen von den 6 imter der Eubrik Brandstiftung

(Gruppe X, S. 36) erwähnten Kranken 5 als geisteskrank (schwach-

sinnig, epileptisch, verrückt) bei Begehung der That bezeichnet

werden.
Bei einem Rückblicke finden wir also in den bisher be-

sprochenen Gruppen der in die Anstaltsbehandlung gelangten

Gesetzesübertreter ein ganz ausserordentliches U eherwiegen der

sicher bereits z. Z. der Strafthat Kranken — also der s. g.

verbrecherischen Irren. —
Im Allgemeinen stehen die Handlungen mit Affecten in

Verbindung und sind im Einzelnen sogar zum grössten Theile

(abgesehen von den Sittlichkeits-Delicten) durch diejenigen aus

der Krankheit entspringenden Veränderungen veranlasst, welche

positive Antriebe für die Begehung der That in sich tragen.

Anders ergeben sich die Verhältnisse bei Betrachtung der

gegen das Eigenthura sich richtenden Delicte unserer Kranken

(namentlich Diebstähle, Unterschlagung, Betrug und Eaub).

Die nur wegen einfachen Diebstahls oder Unterschlagung

verhafteten Irren habe ich schon bei Anführung der Fälle in der

Grappe XI, S. 38 berücksichtigt und darf deshalb hier nur

wiederholen, dass unter den 67 Männern eine Geistesstörung bei

16 nicht anzunehmen, bei 15 nicht als ausgeschlossen und bei

9 als wahrscheinlich zu erachten, bei 27 aber z. Z. der That

sicher erweisbar war.
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Ein besonderes Interesse aber bietet das Verlialten der
gewohnheits- oder gewerbsmässigen Eigenthnms -Verbrecher
unter unseren Kranken. Gegenüber den eben erwähnten Dieben
fasse ich die sehr grosse Mehrzahl (70) der Fälle in der G-ruppe

Xn, S. 44 und 5 Patienten der G-ruppe XIII, S. 80 (Betrug und
Aehnl.), sowie No. 2, 4, 5, 7 der Gr. XIV (Eaub) als gewohn-
heits- resp. gewerbsmässige Eigentimmsverbrecher zusammen:
79 Männer.

Höchstens bei Einem oder dem Anderen der Gesammtzahl
kann man, weil zwischen den einzelnen Strafthaten grössere

Zwischenräume liegen, vielleicht über das Zutreffende der Be-
zeichnung „gewohnheitsmässig" zweifelhaft sein, doch sind auch
diese Personen recht oft bestrafte Diebe. Die übrigen Individuen

der genannten Gruppen, z. B. Gr. XII, No. G7, 68, 69 gehören,

obgleich Einbrecher etc., ihrem Wesen nach nicht hierher und
müssen deshalb von den 79 getrennt werden.

Man wird bei der Frage nach dem Zusammenhange des Ver-

gehens mit der geistigen Beschaffenheit diese oft bestraften Eigen-

thums-Verbrecher folgendermassen zu unterscheiden versuchen:

1) Die verbrecherische Laufbahn steht sicher mit schon vor-

handenen krankhaften Eigenthümliclikeiten in Verbindung,

ist z. Th. sogar in erster Linie davon abhängig.

2) Es bestanden höchst wahrscheinlich Abweichungen vom nor-

malen geistigen Zustande, die sicher einen begünstigenden
Einfluss auf die vielleicht in erster Linie durch andere

Verhältnisse veranlasste verbrecherische Handlungsweise aus-

übten — einen Einfluss, dessen Tragweite gegenüber der

Mitwirksamkeit anderer Factoren nicht genau abgegrenzt wer-

den kann.

3) Bei einer dritten Kategorie lässt sich eine Veränderung,

welcher ein irgend wesentlicher Einfluss auf die gesetz-

widrige Handlungsweise zugescluieben werden müsste. nicht

mit genügender Sicherheit feststellen, die Erla-ankung ist.

trotz Kenntniss des Vorlebens, erst nach dem Begehen der

Strafthaten nachweisbar.

4) Es felüen überhaupt ausreichende Grundlagen zur Beurthei-

lung der in Frage kommenden Verhältnisse der Kranken.

Das Gesagte bedarf einiger Erläuterung: Bestimmter krank-

hafter Gedankeninhalt, Sinnestäuschungen, abnorme Vorgänge im

Gebiete der Stimmung und der Affecte, Veränderungen, welche

direkt zu gesetzwidrigem Handeln fülu-en. sind zwar ausnalims-

weise auch bei diesen oft bestraften Eigenthums-Verbrechern vor-

handen, z. B. bei Schwachsinn, Epilepsie (s. Fall L. Gr. XII. Xo. 11).

stehen jedocli niu^ selten in unmittelbarer Beziehung zu dem haupt-

sächlichsten Delicte, den Diebstählen. AVohl Avird einmal ein

Kranker, besonders ein Paralytisclier, auf Grund vermeintlicher

Ansprüche zum Angriffe auf" fremdes Eigenthum bewogen; es

wiederholt sich alsdann aber eine derartige That doch nicht.



Zusammenhang von Geistesstörung und Verhrechen. 105

Dageo-en ist 1. die psycliisclie Schwäche (im wei-

testen Sinne) von der- erheblichsten Bedeutung gerade in Bezug

aiif o-ewerbsmässige Diebstähle. Wir sehen diese Störung m
sehr "verschiedenem Grade der Entwickelung hier vertreten. Nur

die o-anz tief stehenden, die rein idiotischen Personen fehlen unter

den oben berührten 79 Kranken, weil diese sehr schwachsinnigen

bezw blödsinnigen der Leistungsfähigkeit für Diebstähle entweder

überhaupt entbehren oder doch, falls sie ihrem kindischen Begehren

nacho-ehen sehr leicht als krank erkannt und in ihrer weiteren

Laufbahn ehe ihre Strafthaten sich häufen können, unterbrochen

werden Im übrigen sehen wir den grössten Theil unserer Kran-

ken schon frühe zu Eigenthumsverletzung schreiten und viele

schon in relativ frühem Alter (im Beginne der 20er) zur An-

stalt gelangen. .

Die psychische Beschaffenheit ist immer nur ein iactor

ftii- das Handeln des Individuums und derselbe kann deshalb,

wäre er selbst in der Wirkung der wichtigste, nicht für sich allem

betrachtet werden. Die äusseren Umstände büssen ihre Bedeutung

für die Handlungsweise bei dem Schwachsinnigen nicht ein, sie

gewinnen vielmehr gerade bei ihm z. Th. eine weit grössere Wirk-

samkeit als bei dem Geisteskräftigen.

Unwissenheit. Verwahrlosung und Noth sind im Allgememen

die Hauptursachen des Verbrechens.

Und gerade bei unseren Schwachsinnigen gesellen sich oft

zu dem Mangel geistiger Fähigkeit noch die trostlosen äusseren

Lebensbedingungen, welche den Kampf um's Dasein erschweren.

Meist unehelich geboren, ohne fülirende Hand (als vielleicht vor-

übergehend die des Eettungshauses), fast immer in einer Umge-

bung aufgewachsen, die ihnen blos das Schlechte lehrt, kann die

Schule sie wohl mit einer Anzahl mechanisch eingelernter For-

meln versehen, aber selbst diese können von ihnen nicht in ge-

nügender Weise verwerthet werden. Zumal eines wolilthätigen

Familieneinflusses entbehrend, gelangen Schwachsinnige zu keiner

Characterbildung. Sie vermögen zwar, wenn geleitet, körperliche

Arbeit zu leisten, aber es mangelt ihnen die Befähigung, diese

Arbeitskraft mit entsprechender Ausnutzung aller geschäftlichen

Gelegenheiten zu verwerthen. Der Geistesschwache vermag schon

aus diesem Grunde nicht mit dem Gesunden den Wettstreit aut^

zunehmen, vermag nicht gleich ihm zu streben und an die Zukunft

zu denken. Einfälle aus zufälligen Umständen geboren, treten

an die Stelle eines festen Lebensplanes, so dass schon die äussere

Ausbildung darunter leidet. — Scliwachsinnige arbeiten auch oft

wegen Mangels an ernstem Willen nicht so andauernd wie Gesunde.

Ihre Meinungen sind eben, ohne jede selbstständige Denkthätig-

keit gebildet, leiclit schwankend; die Kranken sind unzuverlässig,

haltlos und bei der Energielosigkeit des durch sittliche Grund-

sätze nicht bestimmten und gefestigten Wollens den Einflüsterungen

Dritter hilflos preisgegeben. Auch da, wo die Lernfähigkeit nicht
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SO hochgradig- beschränkt ist, bringt öfter die überwältigende Macht
der eigenen affectiven Eegungen, die gesteigerte Neigung zur
Trunksucht, verbunden mit der Noth, in die sie naturgemäss leicht

gerathen, die jugendlichen Schwachsinnigen zu Falle, denn ihre ge-
ringe Widerstandsfähigkeit gegenüber Antrieben zu gesetzwidrigen
Handlungen schwankt von einem Leichtsinn pathologischen Gra-
des bis zu vollkommener Gleichgültigkeit. („Ick stehle doch!"— sagt Einer ganz offenherzig.) Bei einzelnen der Schwachsin-
nigen treten noch epileptische Anfälle hinzu und beliindern die

Kranken noch mehr in ihrem Erwerbe, so dass sie, so zu sagen,

zum Stehlen kommen müssen.

Der englische Gefängnissarzt Clarke macht über den Einfluss

der Epilepsie auf Verbrechen, den er bei einer grossen Zahl von
Sträflingen untersuchte, beachtenswerthe Angaben (wobei er aller-

dings die Schädlichkeit der Trunksucht bei den Untersuchten

selbst wohl etwas zu gering gegenüber dem Einflüsse der erblichen

Anlage zur Erkrankung anschlägt.*) Unter den epileptischen

Gefangenen war die Zahl der schon in früher Jugend an
Krämpfen Leidenden erheblich grösser, als sie unter den nicht
bestraften Epileptischen sich herausstellte. Clarke bezieht diese

Thatsache darauf, dass die Ersteren eben von Jugend auf durch

das Leiden in ihrem Lernen und ihrem Erwerbe geschädigt, leich-

ter zur Yagabondage und zum Verbrechen veranlasst werden, als

diejenigen, bei denen die epileptischen Anfälle erst später ein-

treten. — Clarke berichtet auch, dass unter den epileptischen Ge-

fangenen etwa 14,5"/o mehr Eückfällige (und mehr Trinker) als

bei den nicht epileptischen Gefangenen sich befanden. —
Bei vielen Schwachsinnigen tritt auch ein eitles Wesen her-

vor, nicht selten äusserlich in einer besonderen Fürsorge für

Frisur etc. oder geradezu in Putzsucht ausgesprochen.

Diese Neigung zur Hervorhebung der eigenen Persönlichkeit

findet sich auch in der Phantasiethätigkeit der Imbecillen und

führt in Folge der grossen Urtheilsschwäche zu einer selbstge-

fällig romantischen Ausschmückung der eigenen Persönlichkeit.

Wie ein Kind sich gern als Held in besondere, abenteuerliche

Situationen, gewissermassen spielend, hineindenkt (was auch im

kindlichen Spiele zum Ausdrucke kommt), so nehmen ,Räuberge-

schichten", ungewöhnliche Vorfälle jeder Art einen grossen Eaum
in der Phantasie, besonders der jugendlichen Lnbecillen ein. Und
wie ein Kind oft erst durch ein Verbot Interesse für einen Gegen-

stand gewinnt, so hat für manchen geistig Schwachen das Ueber-

treten ihm gezogener Schranken einen in der Einbildung einer

besonderen Heldentliat begründeten Eciz. Je nach der Umgebung

und der Individualität dieser Personen äussert sich die specielle

Phantasie-Wucherung verschiedenartig. Der Eine raeint (No. 46,

*) Brain. 1880 Januar,
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S 72) , So patente Bauernfänger — war immer mein Ideal" —

,

der Andere (No. 10, S. 49): „Ich dachte, so mit anderen (Dieben)

mit gehen — das wäre was Grosses." — Ein bildungsbeschränkter,

auch körperlich kindlich aussehender, jugendlicher oft bestrafter

Dieb (No 39, S. 68), sagt selbstzufrieden: „Wenn mir's einer

sagt hole icli's raus." — Eines Vierten (No. 7, S. 48), scheint

sich' die Rinaldo-Rinaldini Idee derart bemächtigt zu haben, dass

sie o-eradzu seine Gedanken beherrscht. Wem fallen dabei nicht

die uni-eifen Bürschchen ein, die sich zu einer Bande zusammen-

thun, nicht so sehr aus Neigung zum gesetzwidrigen Erwerbe,

sondern mehr aus kindischer Lust an ungewöhnlichen, von ihnen

falsch aufgefassten Unternehmungen und an der damit verbun-

denen Gedanken- und Affectreihe. So stehlen auch manche

Schwachsinnige mehr aus Vergnügen am Stehlen als aus Noth,

wobei der Mangel des Verständnisses resp. des Gefühls für Recht

und Unrecht, für das, was Ehre und was Unehre bringt, mit-

wirkt, weil sie eben, nur körperlich ausgewachsen, geistig auf

der niederen Entwickelungsstufe des Kindes stehen geblieben sind.

Auch in besitzenden Familien finden sich solche Personen.

Wenn dieselben nicht oder viel seltener (wenigstens öffentlich!) zu

Eigenthums-Vergehen kommen, so liegt dies an Aeusserlichkeiten.

Der Mangel und damit einer der Antriebe für den Proletarier

fehlt ; und ohne dass diese jungen Leute volles Ehrgefühl besässen,

hält sie doch die Art der Erziehung, sowie die Nachahmung der

Haltung ihrer Umgebung gerade vom Stehlen — wenigstens ausser-

halb des Hauses — lange ab. Aber wem ist der Typus der

Schwachsinnigen aus besseren Familien unbekannt? Junge Leute,

welche viel auswendig gelernt, aber wenig Dinge (namentlich in

ihren gegenseitigen Beziehungen) verstanden haben, trotz eines

patenten 'Auftretens, welches ihr Hauptbestreben kennzeiclmet,

ausdauerlose, unfruchtbare, selbstgefällige Hohlköpfe, gemüthlich

ganz öde Menschen, die, nicht selten anfänglich vergöttert und

durch die — oft selbst krankhafte Züge tragende, ja schwer be-

lastete — Familie in der Erzieliung verdorben, schliesslich zum
Arzte kommen, weil es gar nicht mehr geht, weil neben maass-

losen Ansprüchen, herzlosem Auftreten gegen die Eltern, über-

spannte Ideen, z. B. eine Prostituirte zu retten (zu heirathen)

oder eine ganz besondere Laufbahn zu ergreifen, bei ihnen

hervortreten. Unbegründeter Affectwechsel, zunelimende Einseitig-

keit und Haltlosigkeit des Vorstellens — Depressions-, Exalta-

tions-Zustände — können zu weiteren Geistesstörungen hinüber-

leiten — oder Selbstmord, Verkommenheit hier oder jenseits des

Oceans ist nicht selten das Ende.

Wenn schon diese Angehörigen der besitzenden Stände leicht

erliegen, so könnten die ganz unbemittelten Geistesschwachen sich

nur halten, wenn ein starker, wohldenkender und — ihr Wesen
erkennender Steuermann sie durch's Leben leitete. Wer unter

dem Proletariate einer Grossstadt findet einen Solchen?
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Bei dem Mangel ernster Interessen ist das Streben dieser
Menschen schon früh vorzugsweise auf Vergnügungen, Tanz,
Trunlc etc. gerichtet. Nachdem Manches von ihnen versucht, aber
sowohl wegen Mangels an Leistungsfähigkeit, als Avegen Mangels
an Willenskraft missglückt ist, hört der geringe eigene Antrieb
zur wenig lohnenden Arbeit ganz auf. Ohne besonders günstige
Umstände wii'd der jetzt unnütze, mit der Wachtparade laufende
Bummler ein nächtlicher Umhertreiber, Zuliälter und leicht — ein

Dieb; denn die Gresellschaft, in die er geräth, drückt dem
schwachen Geiste rettungslos ihren Stempel auf.

Wie häufig, fast regelmässig ist bei unseren Kranken schon
in früher Jugend die üble Anleitung älterer Verbrecher ausschlag-

gebend für das Leben geworden! Oder — wenn nicht sofort die

Diebereien den Eeigen der strafbaren Handlungen eröffnen, so

bildet der Unfug, die Euhestörung etc. von dem Bummlerleben,

den Trink- und Eauf-Excessen untrennbar, die Brücke zum Steh-

len. Der Greistesschwache lernt dann die alten Spitzbuben

kennen, die ihm noch den letzten Anstoss geben. Inneren

Widerstand durch Ehrgefühl braucht er beim Stehlen, ohne wel-

ches er das Bummelleben nicht mehr fortsetzen kann, nicht zu

überwinden und der etwa auftretende Gedanke an die äusseren

Folgen der That (oft kommt ihm der Gedanke erst nachher), hält

ihn gewiss nicht ab oder verliert beim Sclmapsgenusse seine Wirk-
samkeit. Nicht selten sind auch die Beispiele, dass besonders früh

und mächtig sich äussernde Neigung zu Frauenzimmern verhäng-

nissvoll eingreift (z. B. No. 23, S. 58). Die höhere Intelligenz

der weiblichen Umgebung nützt auch häufig den Schwachsinnigen

einfach aus, namentlich durch Anstiftung zu Unterschlagungen in

den Geschäften (z. B. No. 5, S. 47 u. A.).

Den geschilderten, ja auch bei gesunden Verbrechern so wirk-

samen Einflüssen gegenüber ist der Schwachsinnige eben noch

widerstandsloser und deshalb unter ungünstigen Verhältnissen, so

zu sagen, zum Diebe prädisponirt.

Welchen mächtigen Einfluss die in den Zuständen gerade der

Grossstadt begründeten Momente besonders auf die gewohnheits-

mässigen Eigenthumsdelicte bei Kranken ausüben, ist leicht er-

sichtlich. Die Zahl der solchergestalt Bestraften ist dement-

sprechend unter unseren Kranken viel bedeutender, als in Irren-

Anstalten mit vorzugsweise ländlicher Bevölkerung. Für Allen-

berg (Ost-Preussen) beträgt nach Sommer*) der Procentsatz der

aus Untersuchungshaft ziu' Anstalt gekommenen Männer in Bezug

auf Mord und Todschlag 15,6, auf Brandstiftung 21,9, gewolin-

heitsmässige Eigenthumsverbrecher finden sich dort 12,5 %. Speciell

unter den aus dem Zuchthause gekommenen Männern Allenbergs

waren 17,2''/n wegen Verbrechens wider das Leben, 147o wegen

Brandstiftung bestraft und 527o waren schwere Eigenthumsver-

*) a. a. 0.
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breclier Bei unseren (männlichen) Kranken ergiebt sieh ein ganz

anderes Verhältniss und besonders zeigt sich auch bei den mit

Zuchthaus Bestraften, dass hier die EigenthumsVerbrecher noch

viel stärker überwiegen. Im Zuchthause gesessen hatten nämlich

wecken Tödtiing und schwerer Körperverletzung nur 3 Männer, wegen

Brandstiftung 1, (im Gef. keiner), wegen unzücht. Handlungen 1,

dage<^en waren mit Zh. bestraft wegen Diebstahls, Betrugs und

AehnL, und zwar allein von den gewolmheitsmässigen Eigenthums-

verbrechern, 61 Personen, also 92 »/o*).

2 Ausser der geistigen Schwäche, welche den Emfiuss un-

günstiger äusserer Verhältnisse auf die VerÜbung von Eigenthums-

brechen ganz erheblich steigern muss, sind aber noch andere

krankhafte Eigenthtimlichkeiten für das Begehen solcher

strafbaren Handlungen von Bedeutung.

Bei den Vergehen aus Leidenschaft sahen wir oft Ungleich-

mässigkeit der Stimmung, abnorme Erregbarkeit der Affecte, ein-

seitige oder wahnhafte Auffassung der Verhältnisse zu Grunde lie-

gen. Eine derartige Beschaffenheit kann nun auch die Beziehungen

zur Umgebung und damit das äussere Fortkommen sehr beein-

trächtigen, zui- Nothlage führen und auf diesem Umwege auch für

die Begehung von Eigenthumsverbrechen bedeutsam werden.

Betrachten wir Kr., Gr. XIV, No. 4, der in frühem Lebensalter

kleine Diebstähle begangen hat und nach einem eigenthümlichen,

in Bezug auf das Motiv nicht ganz aufgeklärten Eaubanfalle

zweifellos geisteskrank sich zeigt. Die im Laufe längerer Zeit

in der Anstalt mühsam erzielte Besserung beseitigt alle auf-

fälligen Erscheinungen des Leidens. Der Kranke ist nament-

lich in seiner Intelligenz äusseiiich nicht erschüttert, hat Ge-

dächtniss und Urtheil über viele Dinge. Auch die groben Wahn-

ideen sind eingeschlafen, aber dennoch bleibt Kr. in krank-

hafter Weise empfindlich und neben grosser Selbstgefälligkeit

übertrieben misstrauisch. Diese pathologischen Eigenheiten mit

der daraus hervorgehenden Abneigung, sich Anderen unterzuord-

nen und sich in die gegebenen Verhältnisse zu schicken, stören den

*) Diese Verschiedenheit ist leicht erklärlich, da auf dem Lande diejenigen

Einflüsse, welche die Entwickelung schwachsinniger Individuen zu gewerbs-

mässigen Eigenthumsverbrechern begünstigen in erheblich geringerem Grade

einwirken, als in der fi-rossstadt, da in's Besondere die Antriebe zur Begehung

derartiger Handlungen durch den verhältnissmässigen Mangel an begehrens-

werthen und leicht umsetzbaren Objekten und an Schutz vor Entdeckung ver-

mindert sind. Auch fehlt dort die Am-egung durch den persönlichen Verkehr,

durch unnütze Lektüi-e und die Beihülfe und Ausbildung dm-ch Veteranen

des Handwerks. Was namentlich die eben erwähnten grossen Unterschiede in

der Zahl der Brandstiftungen betrifft, so sei bemerkt, dass lokale Einflüsse

(Bevölkerungsdichte, Beschäftigungsweise) sich auch in der Zahl der in den

Jahren 1858—1862 in der Provinz Preussen wegen Brandstiftung Bestraften

(127) gegenüber den im gleichen Zeiträume in Rheinland, Westplialen und
Sachsen wegen dieses Verbrechens Verurtheilten (34—39 Pers.) geltend machen.

(Valentini; Das Verbrecherthum im preuss. Staate 1879).
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Versuch, dem Kr. zu einem geordneten Lebeufsgange zu verhelfen.
Der Kranke entzieht sich selbst die Hülfe, deren er bedarf, er wird
dadurch mittellos, stiehlt, wozu er schon vorher neigte, von Neuem
und verliert, erst einmal wieder bestraft, jeden Halt.

Anfangs zwar stiehlt Kr. nicht ganz so gleichgültig, wie ein
Schwachsinniger, er ist vielmehr oft gedrückt, grübelt, wer die
Schuld an seinem „unglücklichen Dasein" trage und gelangt in
Selbstgefälligkeit und Urtheilslosigkeit zu sophistischen Entschul-
digungen seiner Handlungsweise. Da er sich dann aber als mit der
Gesellschaft im Kriege befindlich betrachtet und nun auch sein
gesteigertes Selbstgefühl, nicht blos Bedürfuiss oder Habsucht ihn
zur Begehung von Verbrechen treibt, wird er noch gefährlicher
als ein Anderer. Seine Genossen, über die er intellectuell doch
immer weit empor ragt, unterstützt er vornehm, honorirt gewisser-
massen deren Thätigkeit. Auch in der Ueberschätzung seiner
künstlerischen (Gesangs-) Leistungen macht sich wiederholt seine
Eingebildetheit als krankhafter Zug bemerkbar.

Einen derartigen Zusammenhang zwischen abnormen Charac-
ter-Eigenthümlichkeiten, die nicht vorzugsweise als Mangel an
geistiger Bewegung überhaupt, sondern als eine einseitige Richtung
des Fülilens imd Denkens sich darstellen und zwischen der da-
durch verursachten misslichen äusseren Lage und dem Vergehen
kann man auch in anderen der berichteten Fälle erkennen.

Auch bei nicht gegen die Gesetze verstossenden Geisteskran-
ken wirkt ja eine psychische Eigenthümlichkeit oft auf die ge-
schäftlichen und häuslichen Schicksale wesentlich ein. Beispiels-

weise leben ausserordentlich viele der zm^ Anstalt kommenden
kranken Frauen von ihrem Manne getrennt und zwar schon seit

einer Zeit, wo die Besonderheiten der Betr. noch gar nicht als

krankhaft auffielen. (Als Grund der Geistesstörung ist die Trennung
nur sehr selten anzusehen.) Ob Einsichtslosigkeit bei der Ehe-
schliessung, ob Ungleiclimässigkeit der Atfectbewegung das Zu-
sammenleben unmöglich machte, bleibe daliingestellt, — jedenfalls

zeigt die Thatsache, wie weit zurück die Wü-kungen einer krank-
haften geistigen Richtung sich erstrecken können.

Ueber den Einfluss solcher wie der letzterwälmten ki-aukhaf-

ten Eigenthümliclikeiten auf den Lebensgang des Betr. können
wir allerdings auch in unseren Fällen meistens nui' Vermuthungen
hegen. Aber auch bei der früher besprochenen Abweichung, bei

dem deutlichen Schwachsinne ist die Beziehung desselben zu den

Strafthaten zuweilen nicht in voller Schärfe klarzulegen.

Auch die mässig Scliwachsinnigen nämlich kommen meist nicht

wegen dieser dem Laien nicht erkennbaren Störung, sondern gröss-

tentheils erst dann in irrenärztliche Beobachtung, wenn sie durcli

hinzugetretene Erregungen — Angstzustände — Sinnestäuschungen

u. s. w. auffällig oder gar hochgradig unruliig gewoi'den sind.

Diese weiteren Abweichungen treten besonders häufig in der

Untersuchungshaft hinzu.
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Iii Folo-e der liierin zum Vorscheine kommenden neuen Er-

krankuna- des Gehirns nun kann nach Eückgang der Verwirrtheit,

der Sinnestäuscliungen und der Wahnvorstellungen eine weitere,

dauernde Benaclitheiligung- in dem Umfange der mtellectuellen

und o-emütlilichen Thätigkeit zurückbleiben. Allerdings ist dies

keineswegs ausnahmslos der Fall, aber wenn ein Folgezustand der

neuen Erkrankung zu der ursprünglichen Schwache sich hmzu-

gesellt, so wü'd die genaue Feststellung des Grades der letzteren

m früherer Zeit erschwert.*)

Bei der Frage nach dem Zusammenhange zwischen Geistes-

störung und Verbrechen, in's Besondere auch bei der Betrach-

tung der gewohnheitsmässigen Diebe unter unseren Kranken nuiss

des"Vorkommens einiger der wichtigeren Momente für cüe Ent-

stehung von Psychosen: der erblichen Belastung — der

Trunksucht — der Kopfverletzung — kurze Erwähnung ge-

than werden.
Erbliche Belastung (wobei ausser Geistes- und Nerven-

leiden, auch Trunksucht und Verbrechen in der Ascendenz

in Frage kommen), wurde, wie die Krankengeschichten lehren,

bei den Kranken der bereits besprochenen Gruppen häufig ge-

funden. Unter den 79 oft bestraften EigenthnmsVerbrechern nun

ist das Vorkommen von Geistesstörung oder Epilepsie auch

bei anderen Familienmitgliedern positiv angegeben, in nicht

weniger als 41 Fällen. In Wirklichkeit diü^fen wir wohl bei

dem hier besonders erheblichen Mangel genauer Nachrichten

über die Familienverhältnisse (Unehrlichkeit, Lügen etc.), diese

Zahl als eher noch zu niedrig betrachten. Auch Selbstmord,

geistige Besonderheit etc. liegen in einzelnen Fällen bei einer

grösseren Anzahl der Angehörigen vor. Trunksucht, sowie die

(öfter hiermit in Verbindung stehende) Epilepsie sind in der Ascen-

denz auch bei unseren Kranken häufig vorhanden.

Im einzelnen war bei 12 von den 79 Männern über diese

Verhältnisse eine genügende Auskunft nicht zu erhalten.

Von den übrigen 67 negirten

a) 16 (23 7o) alle diese Beziehungen.

b) Bei 10 (15 7o) fanden sich in der Ascendenz oder den Neben-

linien nervöse Eigenthümlichkeiten, Selbstmord, Verbrechen

oder Trunksucht.

*) Im Allgemeinen werden die leicht Schwachsinnigen bezüglich der Höhe

ihres psychischen Lebens, wenn man vorzugsweise ihr Verhalten in der Anstalt

in Rechnung zieht, leicht überschätzt. Man sieht den angehenden Psychiater,

den Prediger, Leln-er oft sehr überrascht werden, wenn diese, in der Anstalt,

woselbst begi-eiflichei-weise die äusseren Anstösse zu verkehrtem Handeln mög-

lichst beschränkt werden und der Kranke bloss mitzulaufen braucht, stets

freundlichen, höflichen, ^logisch denkenden" Personen im Aussenleben sich

nicht halten können, häufig sogar in pathologische Affekt- und Wuthzustände

gerathcn.
'
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c) Bei 14 (21o/„) lag (z. Th. ausserdem) zweifellos Geistes- oder
Nervenleiden bei anderen Familiengliedern, bes. bei den Ge-
schwistern vor.

d) Bei 27 (40 »/o) fand sich (z. Th. ausserdem) speciell in der
directen Asceudenz deutliche Geistesstörung oder Epilepsie*).
Der schon erwähnte englische Gefängnissarzt Ol arke**) fand

sicher nachgewiesene Trunksucht der Ascendenz bei mein- als der
Hälfte der 63 „idiopathisch" epileptischen Männer unter den von
ilim untersuchten Gefängnissinsassen.

Trunksucht der Ascendenz war bei diesen Epileptischen mehr
als doppelt so häufig (55,6:26,9) als bei den erst nach Trauma
u. Aehnl. epileptisch Gewordenen unter den männlichen Sträf-
lingen. Sie fand sich um 127o häufiger als bei den nicht an
Epilepsie leidenden Verbrechern (obgleich doch sicher auch bei
diesen die Trunksucht der Eltern ein nicht seltenes Vorkomm-
niss ist).

In den Familien der bestraften Epileptiker wurde die Epi-
lepsie häufiger gefunden als bei den Verwandten der nicht bestraf-

ten Epileptiker, was ebenfalls für eine erbliche UnvoUkommenheit
gerade dieser (der bestraften) Personen sprechen würde. Unter
den männlichen epileptischen Strafgefangenen Clarkes nämlich
waren in 46"/» Krämpfe auch noch bei anderen Familienmitglie-

dern nachweisbar. (Beim Vater schienen sie oft mit Trunksucht
verbunden zu sein.) Unter 100 nicht bestraften Epileptischen

Bennetts dagegen Hessen sich nur in 26% Krämpfe auch bei

anderen Familienmitgliedern feststellen. Im Ganzen zeigten die

„idiopathisch" epileptischen männlichen Sträflinge in 74,67o
Krämpfe, Geistesstörung, Trunksucht oder Verbrechen in der

Familie, die anderen, erst später epileptisch Gewordenen in 34,6 7o-
Es ist selbstverständlich, dass die erwähnten Zustände und

Eigenschaften der Ascendenz nicht allein die Disposition zu Er-
krankung übertragen, sondern zugleich auch noch durch Störung

des F'amilienlebens und der Ei'zieliung, durch die sich aus ihnen

ergebende Nothlage, durch schlechtes Beispiel, nicht selten sogar

durch Anleitung zu strafbaren Handlungen die Nachkommenschaft
auf's Schwerste schädigen können.

Was die Kopfverletzungen anbetrifft, so ist bei der Be-

sprechung anderer Delicte, bes. bei den Kranken der Gr. III

*) Später werde ich erwillinun, dass von den gewohnheiismilssigen

Eigenthumsverbrechern unier unscron Kninkün, über deren früheren Zustand

ein Urtheil einigeriuassen möglich ist, 28 (21 mit IJestiiumtheit, 7 mit hoher

Wahrscheinlichkeit) als von jeher krank oder abnorm anzusehen seien,

während bei ebenfalls 28 das Bestehen einer Abweichung vor dem Beginne der

verbrecherischen Lautljahn nicht zu erweisen war. Von den ersten 28 zeigen

16 in der directen Ascendenz (d), 8 bei anderen Familiomnitgliedern (c) deut-

liche Geistes- oder epilept. Leiden. Von den zweiten 28 gehören nur 6 der

Kategorie d, 2 der Kategorie c an.

••) Brain, a. 0. S. 499.
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(Körperverletzung) auf die Häufigkeit des Vorkommens derselben

hingewiesen worden. Ahev auch für Eigeuthumsvergehen können
sie von Bedeutung werden.

Nach solchen Vorfällen tritt (abgesehen von epileptischen

Leiden) nicht selten eine Wankelmüthigkeit im Character und ein

Grrad von affectiver Keizbarkeit hervor, welche gar keinen Vergleich

mehr mit der früheren gesunden Persönlichkeit zulassen und natur-

gemäss für das Fortkommen störend werden. Die eintretende

geistige Schwächung kann aucli oft weniger in direct zu Erwerbs-

losigkeit und Noth fülirender Fassungs-, Gedächtniss- und Urtheils-

losigkeit, als in dem Nachlasse der sittlichen und ästhetischen Ke-

gungen, der Selbstachtung sich äussern. So kann mit allerhand

Misshelligkeiten, mit dem Verluste des Arbeitstriebes und dem der

Abneigung gegen Liederlichkeit und Vergehen, die für das Indivi-

duum jetzt besonders gefährliche Trunksucht und dann die Noth
ihren Einzug halten und so zum Eigentliumsverbrechen führen.

Bei der Beurtheilung dieses Zusammenhanges mit Kopfver-

letzungen vergesse man nicht, dass einestheils die Schädigung
sich sehr allmählig entwickeln kann, andererseits zuweilen durch
einen solchen Vorfall die Umgebung erst aufmerksam gemacht
wird, bestimmte Folgen erwartet und deshalb vorher übersehene (bes.

paralytische) Symptome als frische Krankheitszeichen missdeutet.

Fälle von Diebstählen nach traumatischer Schwächung, z. B.

No. 62, S. 42, No. 64, S. 43.

Aber auch unter den gewohnheitsmässigeu Dieben der Gr. XII
ist bei No. 1, 18, 19, 21, 23, 27, 28, 29, 43 u. A. eine erhebliche
Kopfverletzung und Erschütterung vorgekommen, z. Th. vor dem
Beginne, z. Th. erst im Verlaufe ihrer verbrecherischen Laufbahn.
Die Zahl derjenigen, deren Kopfhaut Narben zeigte, ist noch
weit grösser, doch brauchen wir hierauf nicht besonders einzugehen,
zumal für unsere Frage weniger die Verletzung der Kopfhaut als
die Erschütterung des Schädels und seines Inhaltes von Bedeutung
sein würde.

Ständen die körperlichen Erscheinungen, welche öfter das
Irrsein und namentlich den Schwachsinn begleiten, besonders die
Missbildungen und Innervationsstönmgen in nachweisbaren
engeren Beziehungen zur Geistesbeschaifenheit, so würden sie als

dauernde Züge im Gesammtbilde der Persönlichkeit ein wichtiges
Hülfsmittel für die Lösung der uns liier beschäftigenden Frage dar-
bieten, ob und wie weit bei den in die Anstalt aufgenommenen
Eigenthumsverbrechern Anomalien auch auf psychischem Gebiete
schon in früherer Zeit bezw. von jeher vorhanden gewesen seien.

•) Allgem. Ztschft. für Psych. Band 40. S. .584.

Moeli, üeber Irre Verbrecher. 8
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Knecht, -welcher 1214 männliche Insassen des sächsischen

Zuchthauses Waldheim auf körperliche Abweichungen untersuchte,

fand*) bei den darunter befindlichen 87 Geisteskranken nur 17 M.

= 208 frei von Degenerationszeichen, dagegen waren von der Ge-

sammtzahl der Verbrecher 52^ frei von derartigen Abweichungen

der Körperbeschaffenheit. Weiter ergab sich, dass von den Trägern

der Degenerationszeichen 12g- psychisch abnorm waren, während von

den körperlich normal befundenen Sträflingen nui^ bei 3^ geistige

Störungen bemerkt wurden. Auch A. Richter*) ermittelte bei Ver-

gleichung von Schwachsinnigen und Verrückten einerseits. Paraly-

tischen (also Personen, bei denen seltener eine krankhafte An-

lage vorausgesetzt wird), andererseits, dass BildungsanomaUen bei

ersteren häufiger waren. Man wird es sonach allerdings als be-

gründet ansehen dürfen, dass thatsächlich an Geisteskranken und

zwar speziell an geistig abnorm Beanlagtcn (von den Idioten

ist dies ja sicher**), häufiger Missbildungen beobachtet sind als

an Gesunden. Insofern nun geistig abnorme Menschen durch Er-

werbsschwäche, durch Aufgeregtheit, Leidenschaftlichkeit u. s. w.

gegenüber den Gesunden benachtheiligt sind, könnte wohl im

Allgemeinen ein Zusammenhang der unvollkommenen körperlichen

Organisation nicht nur mit dem Affekt-Verbrechen, sondern auch

mit Eigenthumsverletzungen angenommen werden. Aber bei der

Beurtheilung des speciellen Falles ist ein sicherer Schluss auf

das Bestehen einer psychischen Besonderheit bei dem Fehlen eines

gesetzmässigen Verhaltens zwischen den nicht zu hochgradigen

körperlichen Abweichungen und dem Geisteszustände doch nicht

gerechtfertigt.***)

*) Daselbst Bd. 385. 80. ^
**) So fand z. B. Wildermuth (Würt. med. Corr.-Bl. 1886 No. 40, Cen-

tralbl f Nervheilkde. 1887. No. 5. Neurol. Centralbl. 1887 No. 7) unter 200

Epileptikern 107 (54^) und unter 142 Idioten 114 (80^) mit Degenerations-

Zeicben behaftet. Dabei sind Scliädelanomalien , wie Microcepbalie oder Hy-

drocephalie, angeborene Lähmungen und Aebnlicbes nicht zu den Degenera-

tions-Zeichen zu rechnen. Die letzteren, unter welchen die Anomalien des

Gaumens die häufigsten sind, fanden sich im Allgemeinen unter den l^püepti-

schen weit häufiger bei den hereditär Belasteten (64^) als bei den mcht Be-

lasteten. (34^-) , , ^ ^ j -c- a ^ A^,.
***) Bekannthch wendet man sich jetzt und besonders unter dem üvintiusse üei

Forschungen in Italien eifi-ig dem Studimn der Frage zu, oh nicht die \ er-

brecher überhaupt bestimmte Abweichungen der körperlichen Beschaöen-

heit wahrnehmen lassen. Die Verbrecher sind jedoch an sich natui-gemass

kein einheitliches, eng umschi-iebenes Untersuchungsobjekt, viehnehr m üoige

der mannichfachen socialen Verhältnisse unter sich sehi- verschieden Die

mühevollen Forschungen, namenthch Lombr oso 's u. A. werden claüer,

so dankenswerth und am-egend sie auch sind, vorlaufig blos zur Gewin-

nung allgemeiner Gesichtspunkte für die Eintheüung u s. w. vei-wandt

werden können. Demgemäss spricht auch Lombroso von Fallen, wo äussere

und innere Ursachen sich das Gleichgewicht halten u. s w. Besonders auf das

Vorkommen bestimmter AnomaHen des Schädelbaues (Sc erose, ^sf^ietne, Zu-

rückweichen der Sth-n, gi'osse Stirnhöhlen, stark entwickelte S^haJtW^^^^^^^

mittlere Ilinterhauptsgrube, - wälirend andere Abweichungen und abnoimes
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Fragen wir mm mit Berücksiclitigimg aller Einzelheiten

nach der Entstehung des Verbrechens bei den oben zusammen-

gefassten 79 gewohnlieitsmässigen Eigenthumsverbrecheru, so sind

zunächst bei 5 derselben die Verhältnisse überhaupt nicht so

bekannt, dass man auch nur mit einiger Sicherheit über diese

Kranken sich aussprechen könnte.

In Bezug auf die übrigen 74 stellt sich die Sache bei mög-

lichst genauer Abschätzung so:

a) Als von jeher schwach entwickelt oder schon vor den Ver-

gebungen geistig abnorm und zwar in einem G-rade, dass

die Denk- und Handlungsweise als wesentlich verschieden von

derjenigen Gesunder angenommen werden muss, stellen von

den gewohnheitsmässigen Eigenthumsverbrechern etwa 28 sich

dar und zwar 21 mit Sicherheit, 7 mit hoher Wahrscheinlichkeit.

b) Bedenklich in dieser Hinsicht sind 18 Personen, bei denen

neben geistigen Abnormitäten mässigeren Grades vielfach

andere Einflüsse sich geltend machten.

c) Eine psychische Abweichung vor Beginn der verbrecherischen

Thätigkeit ist überhaupt nicht nachgewiesen bei 28 unter

den schweren Eigcnthumsverbrechern.*)

Sonach würde eine nachträgliche Beiu'thcilung der schliess-

lich in die Anstalt aufgenommenen gewohnheits- oder gewerbs-

mässigen Eigenthumsverbrecher ergeben, dass etwa 38g^ derselben

durch eine abweichende, geistige Beschaffenheit mehr oder weniger

von den Gesunden sich unterschieden und sonach die Bezeichnung
derselben als „irre Verbrecher" zum grössten Theile sicher unzu-

treffend, z. Th. wenigstens diu-chaus anfechtbar ist.

Volumen nicht so häufig hervortreten sollen (Manouvi'ier) — wird Werth gelegt.

Aber auch die Unregelmässigkeit im Baue des übrigen Körpers sowie die Eigen-
thümlichkeiten in den Fiuiktionen des Nervensystems (Farben-, Scbmerz-Unem-
pfindlichkeit, häufige Linkshändigkeit) , welche bei bestimmten Classen von
Verbreebern anscheinend besonders häufig gefunden werden und namentlich die

ungewöhnliche Häufigkeit des Zusammentreffens mehrerer degenerativer Züge
bei bestraften Verbrechern gegenüber dem Vorkommen bei Gesunden bieten
gi-osses allgemeines Interesse.

Ebenso wichtig ist die Frage nach dem Vorhandensein und der Häufigkeit
später erworbener krankhafter Veränderimgen (s. bes. Flesch: Ueber Ver-
brecher-Gehhne. Wüi'zburg 1882), wonach bei einer grösseren Anzalil von Ver-
brechern die bei Krankon zu findenden analogen Abweichungen der Körperbe-
schaffenheit, z. B. oft Herzleiden, und besonders auch Veränderungen im Ge-
hirne, namentlich häufig den Gehirnhäuten — abgesehen von der Häufigkeit
unregelmässiger Windungen — vorhanden waren. Doch ist an dieser Stelle,

wo es sich um die Betrachtung einer Anzahl von zweifellos Geistes-
kranken handelt, nicht der Ort, auf diese allgemeinen Fragen näher einzu-
gehen. Ausserdem betreffen diese Üntersuchungen z. Th. wenigstens vorwiegend
andere Vergehen als die jetzt in Frage koumiendon. —

*) Es bezieht sich dies also auf den Zeitpunkt der ersten strafbaren
Handlung. Dass von der letzton und der vorletzten Kategorie eine Anzahl bei
Begehung der letzten Vergehen ganz zweifellos und z. Th. schon längere Zeit
krank waren, zeigen die Krankengeschichten zur Genüge.

8*
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Die unter c) angeführten gehören zur Kategorie der „irren

Verbrecher" im engeren Sinne. Bei diesen, zumeist erst in spä-

terem Lebensalter erkrankten Personen könnte man öfter —
umgekehrt gegenüber der verbr. Irren — dem Verbrechen bezw.

dessen Folgen einen Einfluss auf die Entstehung des geistigen

Leidens beimessen. Letzteres trägt fast ausnahmslos die Form
der chron. Verrücktheit. Da nur ganz vereinzelt Kranke aus

anderen Gruppen (III., No. 9 und 10; X., No. 5) zu den irren

Verbrechern hinzugerechnet werden können, so tritt diese Kate-

gorie unter der Gesammtzahl der zur Anstalt gekommenen Fälle

sehr erheblich gegenüber der verbr. Irren zurück.

In wie weit die eben angeführten Zahlen allgemeine Geltung

für die wegen Eigenthumsverbrechen oft bestraften Berliner

Geisteskranken verdienen, ergiebt sich aus folgenden Erwägungen.

Fast sämmtliche im Zeiträume mehrerer Jahre in Berliner öffent-

lichen Irren -Anstalten aufgenommene bezw. dort befindliche

Kranken dieser Art sind von mir berücksichtigt worden. Ein

Theil der Kranken ging unmittelbar von Gefängnissen uns zu.

Auch die während des gedachten Zeitraumes zuerst in die Königl.

Charite verbrachten Individuen dieser Art sind, soweit ich sie

nicht selbst früher dort gesehen habe, sämmtlich nach Dalldorf

übergeführt.*)

Sonach umfasst die obige Zusammenstellung thatsächlich im

Grossen und Ganzen die in öffentliche Anstalten Berlins aufge-

nommenen, oft bestraften Eigenthumsverbrecher, so dass die sich

daraus ergebenden Schlüsse wohl allgemein als zutreffend be-

trachtet werden dürfen. —

*) Es sind nur 5 Kranke mit schwereren (anderen) Vergehen aus ünter-

suchungs- oder Strafhaft kommend, während des erwähnten Zeitraumes, ohne

in die Irren-Anstalt Dalldorf zu gelangen, wieder entlassen worden und zwar

waren davon bsschuldigt 2 eines Sittlichkeitsvergehens, 2 der Körperverletzung,

1 des Meineids.
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lieber die Feststellung des Geisteszustandes.

Nachdem die Bezieliimgen zwischen einer krankhaften Geistes-

beschaffenheit und der GesetzesVerletzung im Allgemeinen betrachtet

sind, soll jetzt der Frage näher getreten werden, in wie weit bei

unseren Kranken dies Verhältniss richtig beurtheilt und für die

äusseren Schicksale von Einfluss geworden ist.

Seit längerer Zeit ist es eine stehende Klage, dass geistes-

kranke Personen, dem Sinne des Gesetzes zuwider, in nicht geringer

Anzahl als Verbrecher verurtheilt würden. Den früheren dies-

bezüglichen Mittheilungen von Simon, Delbrück u. A. reihen sich

aus jüngerer Vergangenheit die Beobachtungen von Guts ch*) an,

der nach seiner Erfahrung im Wesentlichen mit Delbrück über-

einstimmend, etwa 5»/o der Strafanstaltsbevölkerung für im wei-

testen Sinne seelengestört hält.

Bei den innerhalb eines Zeitraumes von 12 Jahren in die

Bruchsaler Strafanstalt Eingelieferten wurden von Gutsch in

3,1% Geistesstörungen und zwar „schwere" bei 2°/o festge-

stellt.**) Sicher bestand solche Geistestörung bei einem Theile

dieser Personen schon z. Z. der Verurtheilung.

Kirn***) ermittelte unter 40 innerhalb zweier Jahre in der

Strafanstalt zu Freiburg (mittlere Frequenz von ca. 400 Köpfen)

von ihm beobachteten Geisteskranken 15 Männer, welche beim

Beginne des Strafvollzuges entschiedene, übrigens z. Th. bei

der Strafbemessung berücksichtigte, geistige Abweichungen zeigten,

9 Personen unter den 40 (22,5»/o) befanden sich bereits z. Z. der

That in geistesgestörtem Zustande; 16 (40%) Hessen z. Z. des

Eintritts in die Strafanstalt keine Abnormitäten wahrnehmen.

Knechtf) beziffert die Geisteskranken in der Strafanstalt Wald-

*) Allgem. Zeitschr. für P.=iychiatr. Bd. 30. 415. 1874.

**) Daselbst Bd. 19. 1. 1862.
***) Daselbst Bd. 37. 713. 1881.

t) Daselbst Bd. 37. lo8. 1881.
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heim auf 1,80/0 des durchsclmittlichen Tagesbestaudes*). Die
Geistesstörung nimmt er bei 39 von 168 geistig abnormen Männern
(in 237o) als bereits bei der Einlieferung vorhanden und bei
20 von den 168 (120/0} als die Veranlassung des Verbrechens an.
Nach einer weiteren Mittheilung des.selben Autors**) liessen unter
1241 Strafgefangenen nicht weniger als 41 (über 30/0) angebornen
Schwachsinn erkennen und wies die Hälfte dieser Personen höhere
Grade von Idiotie auf. Bei 5 von 11 Alters -Schwachsinnigen
musste das Verbrechen als Folge des gestörten Geisteszustandes
betrachtet werden. Auch bei weiteren 7 Sträflingen, die mit Be-
stehen andersartiger Psychosen in die Haft eintraten, liess sich

in fast allen Fällen die Krankheit bis z. Z. der That zurückver-
folgen. Die Gesammtzahl der Individuen, welche mit psychischen
Defecten überhaupt behaftet waren oder eine solche Disposition
zur Psychose besassen, dass vor oder während der Haft eine Geistes-

störung bei ihnen ausbrach, betrug reichlich 7% seines Beobach-
tungsmateriales. Sommer***) bemerkt, dass ein nicht geringer Theil
der in die Irrenanstalt Allenberg aufgenommenen Zuchthäusler
schon geistesgestört in die Strafanstalt eingetreten sei. Der
neueste Autor Sanderf) findet, dass unter 144 gerichtlichen Ver-
handlungen gegen Personen, die später in die Berliner Irren-An-
stalt kamen, nur in 38 Fällen (26,4 "/o) der bereits damals be-

*) Die Zahl der in den Statistiken als geisteskrank angeführten Zucht-
haussträflinge ist viel geringer als die erwähnten von erfahrenen Anstalts-

ärzten angenommenen Zahlen. So wird sie z. B. in Pveussen für 1877/78
auf nur 0,09 «'o des Durchschnittsbestandes der männlichen Gefangenen, für

1876/77 auf 0,20i>/o derselben angegeben. In England dagegen wurden im
Jahre 1879/80 1,44 «/n des durchschnittlichen Tagesbestandes aller Zuchthäuser
für Männer in die Irren-Anstalten bei den Inval.-Gefängn. zu Woking und
Parkhurst übergeführt. (Allgem. Zeitschr. f. Psych. Bd. 39. 269). Als „Con-
victs becoming insane, removed by Warrant of the Secretary of State as

insane after trial" wiu-den 1883/84 222 Personen bezeichnet. Die Durch-
schnittsbelegung der Gefängnisse war in diesem Jahre 17,194 (Aschrott, Strafen-

system und Gefängnisswesen in England. Leipzig 1887, 593 und 216). Eine
solche ausserordentliche DiflFerenz zwischen beiden I;ändern erklärt sich wohl
nur zum geringsten Theile dadurch, dass in England und Wales überhaupt
etwas mehr Geisteskranke in der Bevölkerung gezählt werden als in Preussen

(hier, 1 : 411 am 1. Dezbr. 1880 gegenüber 1 : 346 im Jahre 1883 in Eng-
land — oder in Grossbrittannien und Irland: 3,07, in Deutschland 2,27 «/co

(nach Mayi\ Statistik etc. Heft XXV, Realencyclopädie von Eulenburg, Art.

Irrenstatistik). Jedenfalls befindet sich in England — (noch mehr in Schott-

land) auch von den Geisteskranken im Allgemeinen ein \iel gi'össerer Theil

in Anstalts- oder anderweitiger Füi-sorge: es sind in England nnd Wales

fast 66''/o in Irren - Anstalten und licensed houses (ausserdem 25 «/o in anderer

Anstaltspflege), in Preussen nur 28,5 »/o der Geisteskranken in Irren -An-

stalten untergel)racht. Möglicherweise erhöht, abgesehen von der Wahrschein-

lichkeit eingehenderer Würdigung der einzelnen Fälle (s. Abschn. V), dort auch die

hergebrachte und erleichterte Art die betreft'onden Personen aus deni Zucht-

hause anderen Anstalten zu übergeben, noch besonders deren Ausscheiden aus

den Strafanstalten.

**) Allgem. Zeitschr. für Psychiatr. Bd. 40. 595.

***) Daselbst, Bd. 40. 136.

t) a. a. 0. 162.
*
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Stehende Kranklieits-Zustand nclitig erkannt worden seL Dmch

eine andere Bereclimmg gelangt er zu dem ähnlichen Eesultate,

dass nur m 280/0 das Bestehen der Krankheit aufgedeckt wurde.

Einen sicheren Schluss auf die Häufigkeit, mit der die Geistes-

störuno- vor Gericht übersehen wird, erlauben diese letzten Zahlen

naturg'emäss deshalb nicht, weil sie lediglich die später m An-

staltsT)fleo-e gekommenen Personen betreffen. Die Annahme

iedoch dass Geistesstörung recht oft vor Gericht nicht erkannt

werde' kann wohl nicht bestritten werden. Ebenso wie bei uns

liea-t die Sache in anderen Ländern, z. B. in Frankreich, wo ge-

saot wird, die Verurtheilung von vor und bei der That kranken

Individuen sei: „un fait reconnu par tous les publicistes, qui se

sont occupes de cette matiere".
_ . •

Werfen wir nun in dieser Hinsicht einen Blick aut die im

ersten Abschnitt angeführten Kranken, so soll damit nicht etwa

eine — nach dem Erwähnten überflüssige — specielle zahlen-

mässige Berechnung, wie viele derselben etwa im geisteskranken

Zustande bestraft seien, versucht werden, ganz abgesehen davon,

dass solche Zahlen bei der Unsicherheit der Beurtheilung mancher

Fälle nur bedingten Werth haben. Es soH vielmehr hier die

Frage in Betracht gezogen werden: stellt sich in dieser Hinsicht

ein wesentlich verschiedenes Verhalten bei den einzelnen Ver-

gehen heraus und auf welche Momente ist die ungenügende oder

unrichtige Beurtheilung des Geisteszustandes zurückzuführen? Da-

bei wird stets im Auge zu behalten sein, dass im Allgemeinen

gerade die richtig beurtheilten FäUe naturgemäss überwiegend in

die irrenärztliche Beobachtung gelangt sind.

Unter den leichter Uebertretungen schuldig erklärten

Kranken finden sich zahlreiche Personen mit lange bestehenden

psychischen Abweichungen. Sehr viele derselben kamen in An-

staltsbehandlung nicht wegen des zweifellos lange vorhandenen

Schwachsinnes, sondern erst dann, wenn Erregungszustände hef-

tigerer Art oder epileptische Anfälle und Verwirrtheit liinzutraten

bezw. äusserlich bemerklich wurden.

Bei den wegen Vergehen des Widerstandes Angeklagten

hat die Berücksichtigung des häufigen Zusammenhanges mit Al-

koholismus eine grössere Anzahl an Delirium tremens Leidender

straflos ausgehen lassen. Die Erkenntniss der übrigen durch

Alkoholgenuss erzeugten Zustände aber und deren Unterscheidung

von der gewöhnlichen Berauschung zeigt sich, wie leicht begreif-

lich, weit schwieriger. Wo dem Trinken krankhafte Eigenthüm-

lichkeiten zu Grunde liegen (periodische Erregungen, Beklemmungs-

zustände, Epilepsie, Paralyse) oder wo die Wirkung mässiger

Mengen von Spirituosen auf das in irgend welcher Weise geschä-

digte Nervensystem sich in der abweichenden Art äussert, dass

krankhafte Erregbarkeit der Affecte und manchmal ein ganz un-

besinnliches Wesen sich einstellt, aber ohne dass dabei äussere

Zeichen der Trunkenheit (Taumeln, Lallen) wahrnehmbar sind,
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(patholog. Eaiischzustände) — da wird die volle Erkenntuiss oft
erst durch die Häufung der Straftliaten aiigebalint. Solche „Trin-
ker" sind eben, wenn sie nicht unter Alkohol-Wirkung stehen,
von Geistesschwäche auffallenden Grades frei und beim Fehlen
der gewöhnlichen, sofort sich bemerklich machenden Trunkerschei-
mmgen wird der Gedanke an eine krankhafte Störung z. Z. der
Handlung nicht leicht erweckt. Da die Menge der genossenen
Spirituosen oft nur gering, ihre Einführung keine regelmässige
wie bei dem Gewohnheitssäufer ist, so mangeln auch meist die
körperlichen Zeichen der chron. Alkohol -Vergiftung: Zittern,
Katarrhe des Intestinaltractus, Wadeukrämpfe, Epilepsie etc. In
derartigen Fällen kann nur eine ganz genaue Würdigung aller
Einzelheiten helfen. Deshalb ist insbesondere die Feststellung
der verminderten Widerstandsfähigkeit auf Grund im Vorleben be-
stimmt nachweisbarer Schädigungen, das Auftreten von patholo-
gischen Empfindungen und Stbnmungen oder gar von Verwirrtheit
auch bei anderen Gelegenheiten als der zur Anklage führenden
Handlung, die Methode des Trinkens (dem der Betr. öfter nui^ in
grossen Intervallen verfällt), endlich die Eigenthümlichkeit der
Wirkung des Trunkes in Bezug auf Menge des Genossenen und
Art des Benehmens von Bedeutung. (Beispiel Fr., S. 3, Fall 5.)

Dasselbe gilt für den Alkoholismus bei den der Körper-
verletzung Beschuldigten, z. B. W. (S. 11, No. 2). Solche Al-
koholisten (z. Th. auch noch wegen anderer Verbrechen, z. B.
Majestätsbeleidigung, B, S. 28, No. 4 bestraft) sind zeitweilig wie mit
Explosivstoff geladen und sind sicher nur durch den Anstaltsauf-
enthalt vor weiteren Vergehen bewahrt worden. Für die Diagnose
einer bereits eingetretenen Beeinträchtigung des Körpers durch
den Alkohol ist abgesehen von Erbrechen, Schlaflosigkeit, Zittern
und Parästhesieen auch das Bestehen einer deutlichen Störung im
Gebiete der Sinnesthätigkeit, des Hautgefühls, der Farbenempfin-
dung (Abblassung des temporalen Papillentheils) oder erhebliche

Schwächung bezw. Fehlen der Knie-Phänomene, ein wichtiger
Fingerzeig (s. Gr. III, No. 5, ferner Gr. VII, No. 46, [Majestäts-

beleidigung], Gr. XI, No. 65, [Unterschlagung]).

Die an Verrücktheit oder Paralyse leidenden, der Körper-
verletzung Angeschuldigten dagegen, welche in unsere Anstalt
kamen, sind sämmtlich oder doch beinahe sämmtlich freigesprochen

worden.

Eine richtige Erkenntniss ergiebt sicli auch bei den des Mor-
des oder Mordversuches Beschuldigten. Die Schwere des Ver-

brechens, das Auffallende und oft Uumotivirte der That, die bis-

herige Unbescholtenheit der Angeklagten drängte wohl gerade

hier meist Bedenken hinsichtlich der Zurechnungsfähigkeit und
die Erkenntniss der Nothwendigkcit ärztlicher Untersuchung auf.

Die Veranlassung zu den so häufigen Bestrafungen chronisch

Verrückter resp. Querulanten wegen Beleidigung, Avurde schon
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im Anschlüsse an die betreffenden Krankengescliichten Gr. VI,

S. 26 dargelegt.

Die wegen Sittliclikeitsvergelinngen in Untersuchung ge-

zogenen Imbecillen sind zum grössten Theile schon aus der Unter-

suchungshaft der Anstalt zugeführt, auch die dieses Delictes be-

schuldigten Paralytischen unter unseren Kranken sind nicht ver-

urtheilt worden.

Was die Vergehungen in militärischen Verhältnissen be-

trifft, so sind mehrere Schwachsinnige öfter bestraft worden,

obgleich ihnen kaum volles Verständniss für die Anforderungen

des Dienstes beigemessen werden kann. Die Pat. 1—4, S. 31 u. f.

waren schon vor der Einstellung wegen verscliiedener Delicte ver-

urtheilt. Bei genauer Kenntniss ihres (von den Vorgesetzten zu-

weilen ganz richtig gekennzeichneten) Wesens, würde man über-

haupt wohl auf ihren Eintritt in's Heer haben verzichten können.

Die an hallucin. Verwirrtheit bez. an Verrücktheit leidenden

Kranken dieser Kategorie wurden bald der Anstalts-Pflege über-

wiesen.

Die Diebe der Gruppe XI (einfacher Diebstahl und Unter-

schlagung) gestatten zu einem grossen Theile kein sicheres Ur-

theil über den geistigen Zustand bei der That, s. S. 38.

Was nun die Beurtheilung der schweren Eigenthums-
verbrecher anlangt, so sehen wir hier eine viel grössere Un-
voUkommenheit sich bemerklich machen, als bei den bisher

erwähnten Gruppen. Z. Th. wird dieselbe dadurch erklärlich,

dass die äussere Haltung und die Handlungsweise, nament-

lich auch die Strafthaten dieser Personen nichts Auffallendes

darboten.

Noch immer wird die richtige Würdigung abnormer Seelen-

zustände durch verkehrte Auffassungen erschwert, wie z. B. die,

dass eine geistige Störung sich äusserlich auffällig ausprägen

müsse. Das Wort ,verrückt" wird ja geradezu im Sinne von
„absonderlich, auffällig" gebraucht.

Der Irren -Arzt, der vor der eingehenden Beschäftigung mit

dem Gegenstande, wie jeder Andere unter dem Einflüsse alt über-

kommener Anschauungen stand, erstaunt deshalb nicht, wenn er

auch in gebildeteren Kreisen öfter noch auf einen beträchtlichen

Mangel des Verständnisses für das Wesen der Geistesstörung

stösst und wenn manche Besucher seiner Kranken -Anstalt den

Anflug einer gewissen fatalen Neugierde verrathen.

Diese irrige Grundauffassuug ist nun gerade für die Wür-
digung der hier in Betracht kommenden Fälle von Geistesstörung

bei oft rückfälligen Dieben von ganz besonderer Bedeutung, insofern

als hier durch das Delict an sich ein Anlass zu Zweifeln an der

geistigen Gesundlieit, wie er sonst, bei Verbrechen gegen das Leben
z. B., sich oft aufdrängt, überhaupt nicht gegeben wird. Es ist

deshalb die Frage nach der Geistesbeschaffenheit der betreffenden
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unserer Meinung nach z. Th. schon kranken Individuen bei der
gerichtlichen Untersuchung oft gar nicht aufgetaucht.

"Wenn der ärztliche Sachverständige während der Untersuch-
ung überhaupt zur Begutachtung herangezogen ist, so ist auch —
wenigstens in der Regel — bei den in unsere Anstalt gelangten
Kranken dieser Art eine genügende Aufklärung gewonnen wor-
den. Der Richter oder der Gerichtshof hat auch nur selten Be-
denken gegen die Meinung des Arztes gehabt.*)

Die Beurtheilung des Geisteszustandes erscheint, wo sie

überhaupt in der Untersuchung stattfand, allerdings gerade in

unseren Fällen oft erleichtert, weil bei den betr. Gefangenen
meist ein sehr auffälliges, ja geradezu tobsüchtiges Verhalten be-

sonders hervortrat. Der einfache Schwachsinn dagegen, selbst der

höheren Grades, wie er bei vielen Kranken der Gr. XII. vorhan-

den, wurde richterlicherseits kaum, und bei leichterem Grade auch

ärztlicherseits nicht stets genügend berücksichtigt.**)

Auch bei Gelegenheit der längeren Beobachtung in der Straf-

haft ist der Umfang und die Art der gemüthlichen Bewegung,
der Fassungs- und Urtheilskraft solcher Kranken öfter nicht

erkannt worden. Dass abgesehen von dem Schwachsinn auch das

Bestehen von Wahnvorstellungen etc. bei Gewohnheitsdieben zu-

weilen erst bei längerer Beobachtung sich bemerklich macht, liegt

auf der Hand. Inwieweit nun thatsächliche Aeusserungen von Vor-

gängen im Bewusstsein: Eigenthümlichkeiten der Körperhaltung,

der mimischen Bewegung, sprachliche und schriftliche Ausslassungen,

sowie Handlungen und Unterlassungen unserer Kranken genügendes

Verständniss gefunden haben, will ich hier nicht eingehend be-

trachten, ohne längeren Umgang mit Geisteskranken wird eben

die Bedeutung solcher Symtome dem Beobachter nicht geläufig.

Auch die Kenntniss des Vorlebens, die Berücksichtigung

von körperlichen Abweichungen im Gebiete des Nervensystems,

von Narben hätte zuweilen zur schnelleren Aufklärung beitragen

können.
Besondere Schwierigkeiten bereitete bei vielen dieser Kranken,

sowohl in der Untersuchung als im Strafvollzuge, noch die Frage

einer Simulation der Geistesstörung, eine Frage, welche na-

turgemäss bei oft Bestraften am ehesten aufgeworfen wird und

mit der wir uns nunmehr besonders beschäftigen werden.

*) Siehe Gr. XEI. No. 4, Gr. XII. No. 42. S. 70, dann wäre hier der Fall

PI. S 27 (Majestätsbeleidignng, nicht Eigenthumsverbrecher) zu erwähnen.

**) Knecht äussert sich: Nur die persönliche Erfahrung macht es glaub-

haft, wie niedrig der Massstab ist, welcher von Richtern und Geschworenen

an die Zurechnungsfähigkeit gelogt wird, sobald es sich um Criminalfälle han-

delt. Hatto doch in einigen Fällen selbst die durch Zeugnisse nachgewiesene

Unfähigkeit zum Schulbesuche wegen Blödsinns nicht vor der Verurtheilung

(zu Zuchthausstrafe) geschüt7,t\ (Allg. Ztschr. f. Psych. Bd. 40 a. a. 0.)
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lieber Simulation von Geistesstörung.

Ich beschränke mich hier auf die Betrachtung derjenigen

unter den angefülirten Fällen, in welchen zur Beurtheilung be-

rufenen Aerzten das Vorhandensein einer Simulation zweifelhaft

erschien. Die Anschauungen der Sache Fernstehender über die

sogen, „wilden Männer" oder auch die ans Unkenntniss der

Schwierigkeit der Beurtheilung hervorgehende Verwunderung

über die Vorsicht des sachverständigen Gutachters brauchen uns

hier nicht zu beschäftigen. Aber auch bei dieser Beschränkung

sehen wir, dass eine Anzahl der in unsere Beobachtung ge-

langten Personen von — s. v. v. — wirklichen Sachverstän-

digen, ja z. Th. trotz Anstaltsbeobachtung auf Grund des §. 81

Str.-P.-O.*) nicht richtig beurtheilt sind, sei es, dass hier Simu-

lation irriger Weise angenommen, sei es, dass das Bestehen einer

Geistesstörung neben vorhandener Simulation übersehen wurde.

Unsere Erfahrung weist aber keinen einzigen Fall auf, in wel-

chem die weitere, oft jahrelang fortgesetzte Beobachtung eines auf

Grund von Anstaltsbeobachtung ärztlicherseits für geisteskrank

bezw. für einen nebenbei Irrsinn simulirenden Geisteskranken er-

achteten Menschen nachträglich das Bestehen einer einfachen

Simulation zur Zeit der damaligen Begutachtung ergeben hätte.

Der Irrthum lag vielmehr bei unseren Kranken stets nach

der entgegengesetzten Richtung: es wurde die Simulation von

Irrsein nicht zu selten, sondern noch zu häufig angenommen.

Ich selbst habe früher oft lange Zeit der Annahme einer Simu-

lation seitens Kranker mich zugeneigt, bei denen später jeder

entfernte Zweifel über das Bestehen schwerer Geisteskrankheit

schwinden musste. Es wird sich daher eine Anführung der Mo-
mente empfehlen, welche eine derartige Täuschung erklären bezw.

die richtige Erkenntniss erschweren können.

Jedem Arzte, der Personen zu beobachten hat, welche mit

*) Wonach ein Angoklagtov auf 6 Wochen behnfs Vovheroitung euief5

Gutachtens über seinen Geisteszustand in eine öffentliche Irren-Anstalt gebracht

und dort beobachtet werden kann.
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den Organen der Strafrechtspflege in öftere s. z. h. regelmässige
Berührung gekommen sind, wird deren häufiges Lügen auffallen.

Die Motive zum Lügen sind aber sehr verschiedene und keines-
wegs ist ein solches bewusstes Vorbringen von Unwahrheiten ohne
Weiteres mit einem gemachten Benehmen, das den Anschein der
Geistesstörung erwecken soll, zu identificiren. „Das Verbrecher-
und Zuchthausleben macht den Menschen mit der Zeit durch und
durch unwahr", sagt Delbrück. Solche alte Zuchthäusler lügen
öfter ohne besonderen Zweck und ohne bestimmte Absicht.*)

Wenn solche Menschen nun erkranken, so lügen sie oft gerade
so wie vor der Krankheit. Dies Benehmen ist ihnen in Fleisch

und Blut übergegangen. Es braucht sich bei dem Entstehen der

Geisteskrankheit ebenso wenig zu verlieren wie die technische

Fertigkeit des Handwerkers, der auch nach jahrelangem Be-

stände ganz unzweifelhafter Geistesstörung noch schneidert und
schustert. (Nebenbei bemerkt können insbesondere gewerbsmässige

Diebe, um welche es sich ja hier im Wesentlichen handelt, auch im

kranken Zustande oft noch eben so gut [„rafflnirt"] stehlen, wie

der geistesgestörte Handwerker seine Arbeit noch betreibt.)

In vielen Fällen steht somit bei den Gewohnheitsdieben das

Lügen an sich mit Geistesstörung und Simulation überhaupt in

keinem nothwendigen Zusammenhange, wurzelt vielmelir in der

verbrecherischen Vergangenheit des Betreffenden.

Andererseits finden wir das Lügen als eine häufige Folge von

Geistesstörungen. Bei Schwachsinnigen z. B. erfährt die schon

bestehende Neigung zum Lügen (ßenommage, Freude an der

Täuschung) öfter aus Anlass von Erregungszuständen eine gewaltige

Steigerung. Ich Avill es einmal „Lügen" nennen, wenn ein solcher

Kranker eine Masse Zeug erzählt, woran er selbst nicht glaubt. So

brachte z. B. der Kranke St. Gr. XII. No. 1 1 alle möglichen Phan-

tastereien von Eaubmord etc. vor, dachte aber dabei gar nicht daran,

hierdurch den Anschein der Geisteskrankheit erwecken zu wollen.

„Wenn ich nur reden konnte, immer reden". Aus der ganzen

Entwickelung und dem Zustande der psychischen Leistungsfähig-

keit, wie er in jahrelanger Beobachtung festgestellt worden ist,

ergiebt sich die schon vor diesem Zustande bestehende und nach

Abklingen der Erregung dauernd zurückbleibende schwere Geistes-

störung. Welchen Unsinn bringen maniakalische Kranke vor, die

auf ruhiges Zureden selbst über ihr Gefasel lächeln und ihr ver-

kehrtes Benehmen momentan aufgeben, um gleich darauf in die-

selbe Manier zurückzufallen!

*) Valentini (Strafanstaltsdirektor) bemerkt (a. a. 0. S. 153): „Nur die

Diebe lügen gewandt; sowie sie nur den Mund öffnen, lügen sie. Sie wissen

es selbst nicht mehr, dass sie lügen, es ist ihnen so zur zweiten Na.tur ge-

worden, dass sie sich selbst belügen .... Sie haben zuletzt nicht mehr die

Absicht, zu täuschen, sie thun es unbewusst."
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In ieder Anstalt finden sicli ferner Kranke, die, obsclion gleich-

falls mit dem Strafgesetze in Berührung gekommen, liartnäckig

und dauernd — ohne ersichtlichen Zweck — lügen, wie z. B.

ein schwachsinniges — nicht bestraftes — Mädchen meiner Beob-

achtung, welches die unverfänglichsten Ereignisse seines Vor-

lebens — stets ableugnet und zwar sicher nicht etwa auf Grund

von Wahnideen etc.
, -rr ^ •

Bekannt ist die grossartige Verlogenheit mancher Hysterischen

und Epileptischen. Sie erfinden alles Mögliche unter dem Zwange

ihrer Phantasie und unter dem Drange sich bemerklich zu machen

imd stellen, unter der Neigung Andere zu ärgern, namentlich oft

Behauptungen auf, welche die Ehrbarkeit ihrer Umgebung bezw.

des weiblichen Wartepersonals angreifen, ohne gerade besondere

Rachsucht oder Missgunst gegen die Verläumdeten zu hegen. Das

Lügen an sich ist diesen Kranken Bedürfniss und kann sich auch

o-ei?en ihren eigenen Kuf richten. So verursachte z. B. eine jetzt

entlassene, zu unsittlichem Leben überhaupt nicht geneigte Kranke

durch, einem Geistlichen gegenüber ausgesprochene Selbstbeschul-

digung der Fruchtabtreibung, eine weitläufige, in- und ausserhalb

Berlins geführte Untersuchung, obschon sie selbst nie fest an die

Sache geglaubt hatte. Es lügen also auch Kranke selir häufig

und der Nachweis von Lügen erweist noch lange nicht die Absicht

zu simuliren.

Bei anderen (bestraften und unbestraften) Kranken liegen

alberne Selbstgefälligkeit oder ähnliche Motive für das Lügen

vor Aber auch bei ihnen ist die Neigung zum Lügen z. Th.

so mächtig, dass sie z. B.: B., Fall No. 1, S. 31 (Militärver-

gehen) und Sch. Fall 62, Gr. XI. (Diebstähle) gleichmässig

fort lügen, selbst dann, wenn sie durch den Arzt darauf hin-

gewiesen werden, dass von der von ihnen lebhaft ersehnten

Entlassung (Strafe stand in den beiden Fällen nicht bevor), keine

Rede seine könne so lange sie so vergesslich seien. Unter sol-

chen Verhältnissen darf das Lügen also nicht mit beabsichtigter

Simulation verwechselt, sondern muss geradezu als Krankheits-

äusserung an sich in Berücksichtigung gezogen werden.

Neben dem Vorbringen positiver Unwahrheiten über das Vor-

leben wird sehr häufig ein scheinbares Vergessen ganz bekannter

Dinge, des Alters, des Einmaleins, eine Unkenntniss von Münzen etc.

beobachtet.

Die Antwort ist zwar falsch, steht aber doch dem Sinne nach

in Beziehung zu der Frage und zeigt, dass der Kreis der rich-

tigen Vorstellungen berührt ist. Ein Thaler z. B. ist „eine Mark",

eine Briefmarke „Papier" und Aehnl. Dieser Ausfall einfachster

Denk- und Erinnerungsthätigkeit bei einen sonst geordnetem Ver-

halten veranlasst naturgemäss den Verdacht einer Simulation.

Ein solches Benehmen kann auch in Wirklichkeit auf Vor-

spiegelung von Schwachsinn berechnet sein, wovon später noch

die Rede sein wird.
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Indessen ertlieilen iu vereinzelten Fällen auch niemals be-
strafte Geisteskranke solche ganz unzm-eicliende, aber nicht ganz
ausserhalb des Zusammenhanges mit der Frage stehende Ant-
worten. Sie bezeichnen ihi- Geburtsjahr ganz falsch (1200 Jahre),
rechnen ganz verkehrt, wissen nicht, woher sie kommen und fin-

den sich doch leidlich in der Anstalt zurecht, beschäftigen sich
sogar auf Anleitung mit leichten Arbeiten.

Derartige Erscheinungen können nach Kopfverletzungen oder
in Begleitung von Symptomen in der körperlichen Sphäre (Ohn-
mächten, Lähmungen, Krämpfe) sowie namentlich bei Psychosen
des Greisenalters beobachtet werden. Ein solches Benehmen also
begründet daher an sich noch keineswegs die Annahme bewusster
Unwahrheit.

Gerade auch bei Gefangenen zeigt sich ein derartiges auf-
fallendes Verhalten nicht selten als Krankheits-Aeusserung.

Die in der Untersuchungshaft akut erkrankenden Personen sind
zum grossen Theile verwirrt und wie benommen oder höchst ängst-
lich und deshalb geneigt in den Tag hinein zu antworten und
unsinnige und sich widersprechende Angaben zu machen. Zu dieser

Klasse zählt z. B. E., (Dieb) No. 5. S. 47, dessen angeborene
Geistesschwäche beim Nachlasse der Zusammenhangslosigkeit zum
Vorscheine kam. Bei dem Pat. K., S. 21 (Sittlichkeitsvergehen

No. 17) und bei P. No. 76 S. 79 kehrte dieses Verhalten sogar
bei einer Verschlimmerung des Leidens in der Anstalt nach län-

gerer Zeit zurück, ohne dass hier der mindeste Grund für die An-
nahme von Simulation vorlag.

Manchmal ist auch das Vorgehen des ungeübten Arztes, dessen

zu eifrige Fragen den zu Untersuchenden ersciirecken oder ermüden
an der Ausdrucksweise desselben Schuld. (Fall 46 der Gr. XII.)

Aber auch, wo ein derartiger Erinnerungs- und Verständ-

nissmangel unzweifelhaft in Wirklichkeit nicht besteht, wird
durch die Ertheilung ganz ungenügender und mit dem sonstigen

Verhalten nicht vereinbarer Antworten keineswegs stets die Vor-

täuschung einer Geistesstörung beabsichtigt. So befindet sich Kr.

Gr. XII. No. 4, S. 89, in einem Zustande von Missmuth und Ge-

reiztheit, welcher ihm die Unterredung peiulicli macht. Grund-

sätzlich beantwortet er Fragen und gerade die nach den einfachsten

Dingen, in deren Stellung er eine Herabwüi'digung findet, umich-

tig. Keineswegs aber will er den Anschein der Geisteski'ankheit

erwecken. Eine solche Auffassung empört ihn, als er später sich

offen ausspricht, und sicher würde dieser verschlagene Mensch die

Simulation einer Geistesstörung auf andere, geschicktere Weise

anstreben. Auch später noch erklären sich seine unrichtigen Ant-

worten z. B. betr. des Lebensalters, aus seinem krankhaften Zustande

:

„Meine erste Lebenszeit ist mir gestohlen".

Eine gewisse Art von Lügen entspringt ferner der falschen

(schwachsinnigen) Auffassung kranker Verbrecher. Beispielsweise

lügt W. (Diebstähle) Gr. XII. No. 13, S. 52, weil er sich fürchtet,
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dass man das vom Gefängniss fortsetze", er ist dauernd miss-

traiüscli gegen den Arzt und fügt der unbedacliten Bitte, ihn zu

seinen Kindern zu entlassen, an: „den Namen der Kinder wisse

er nicht."

Manchmal lügen die Kranken eben über das Bereich der

strafbaren That hinaus, weil sie allen Fragen des Arztes die Be-

deutung eines Verhörs behufs Unterstützung gerichtlicher oder

Strafvollzugs-Massnahmen beilegen.

Wird die Erkennung des Geisteszustandes oft bestrafter Per-

sonen durch deren Scheu und Misstrauen, wie eben bemerkt,

schon im Allgemeinen erschwert, so wird die auffällige anschei-

nende Unkenntniss ganz einfacher Dinge besonders schwierig für

die Beurtheilung, wenn aus gleichem Grunde die etwa bestehenden

unzweideutigen Zeichen einer Erkrankung, z. B. Wahnvorstellungen

und Sinnestäuschungen, von dem Kranken verheimlicht werden.

Solche lange zurückgehaltene Gedanken brechen aber meistens

schliessUch, und zwar dann oft in Begleitung von Aeusserungen

eines so lebhaften Affectes durch, dass mit einem Schlage öle

durch das frühere sonderbare Benehmen hervorgetretenen Zweifel

in Betreff des Vorhandenseins krankhafter Zustände beseitigt

werden. Oefter treten so Wahnideen: verfolgt, körperlich ge-

schädigt zu sein, vielfach auch in heftigen Sinnestäuschungen

sich ausdrückend, schliesslich hervor und nicht selten findet jetzt

auch der ebenfalls Missdeutungen ausgesetzte Umstand, dass solche

Kranke mit ihi'er sonstigen Umgebung unbefangener und freier ver-

kehrten, als mit dem Arzte in abnormen Auffassungen dem Arzte

gegenüber seine Erklärung. Ein ganz gewöhnliches Beispiel bietet

ausser M., Gr. XII, No. 46 auch:

No. 1. H., 30 J., in den letzten Jahren wegen Körperverletzung, Wider-

standes, Beleidigung 6 Mal bestraft, kam jetzt mit der Bemerkung: ,Stumpf-

sinniges Hinbrüten, Reizbarkeit mit frechem Auftreten, Simulation (?) aus

dem Strafvollzuge nach Dalldorf. Er antwortete zögernd und mürrisch, fast

nur: „Ja" — „Nein". — Viele Fragen, welche er sicher beantworten konnte,

wurden mit unpassenden Antworten oder: „Ich weiss nicht" abgefertigt. Trotz

genauer und eingehender Beobachtung war während mehreren Wochen von

dem Explor. nichts über Wahnvorstellungen und Sinnestäuschungen zu er-

fahren, immerhin erschien es aulfällig, dass derselbe auch mit seiner Umgebung

nur wenig sprach und sich misstrauisch zm-ückhielt. Nachdem er noch kurz

vorher alle Fragen nach vermeintlichen Beschädigungen etc. abweisend be-

antwortete, stürmte er in der vierten Woche, vor Wuth zitternd, auf die Aerzte

ein, man scluiebe an die Wand neben das Bett, schrie etwas von Räuber-

höhle, in die er heimlich gebracht sei, und wm-de am folgenden Tage voll-

ständig tobsüchtig, so dass er isolirt worden musste. Von da ab zeigte sich

Pat. dauernd unter dem Einflüsse zahlreicher Verfolgungs-Ideen und Sinnes-

Täuschungen (Gift im Essen, schädliche Bäder), häufig sehr ungeberdig und

geradezu gewaltthätig. Diese Vorstellungen waren offenbar schon bei seinem

Eintritte in die Anstalt, wenngleich energisch verschwiegen, vorhanden gewesen

imd hatten den Grund für das abweisende und widerspruchsvolle Verhalten

des Pat. abgegeben.
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Ausser verkehrter BeantAA'ortuug von Fragen wurde auch
sonstiges uugewölmliches Benehmen unter Verkennung der Eigen-
thümlichkeiten der Betreffenden und der einwirkenden Ursachen
zuweilen als auf Simulation von Irresein berechnet angesehen.

Einzelne unrichtige Beurtheilungen dieser Art freilich beruhen
einfach auf dem Mangel genügender psychiatrisclier Bildung. Wenn
z. B. auf das Vorhandensein folgerichtiger Verknüpfung der Ge-
danken hingewiesen und dies als Grund gegen die Annahme des
Bestehens einer Geistestörung und für Simulation geltend gemacht
wird, so ist eine derartige Anschaimng natürlich nur bei mangeln-
der Kenntniss der psycliischen Störungen möglich. Auch Ausfüh-
rungen wie z. B., dass Simulation anzunehmen sei, weil die Er-
scheinungen des Falles nicht in den Eahmen bestimmter Krank-
heitsbilder passten oder weil melu^ere solche „Formen gemischt"
seien, zeigen, dass bei Fehlen technischer Ausbildung und
Erfahrung eine klare Einsicht nicht gewonnen, vielmehr auf
Aeusserlichkeiten zu hohes Gewicht gelegt und nach allerlei aus
Lehrbüchern entnommenen schematischen und mit der Natur nicht
immer übereinstimmenden Vorstellungen geurtheilt wird.

Allerdings kann ein ungewöhnliches Schwanken in der
Deutlichkeit des ganzen Krankheitszustandes und sowohl ein sehr
plötzlicher Beginn, als ein zeitweises, völliges Zurücktreten der
auffälligen Erscheinungen auch bei dem erfahreneren Arzte Zweifel
au dem wirklichen Vorhandensein von Geistesstörung erwecken.
In der Haft treten nämlich oft und zwar ziemlich rasch Zustände
von Stimmungs- und Vorstellungs-Erkrankung auf, welche in kui'-

zer Zeit das äussere Benehmen des Angeschuldigten gründlich
umgestalten und denselben auch zu sonderbaren Aeusserungen und
zu widersprechenden Angaben in Bezug auf die Untersuchung ver-
anlassen.

Wenn nun ein solches Benehmen scheinbar in Beziehung zum
Gange der Untersuchung steht, so kann es besonders leicht als

beabsichtigt aufgefasst werden. Allein bekanntlich widersprechen
auch Geisteskranke sich oft oder verhalten sich nicht selten zeit-

weise einfach abweisend gegen Fragen.

Ferner ist schon oben darauf hingewiesen, wie häufig bei

Untersuchungsgefangenen Aenderungen im Bewusstseins- Inhalte

nicht nur, sondern auch lebhafte secundäre oder primäre Erregung
der Affecte, besonders Angst auftritt. Damit ist zuweilen eine

Unsicherheit auch des formalen Vorstellens verknüpft, welche

bis zur Aufhebung jeder geordneten Denkthätigkeit, ziu" Störung der

Apperception und der klaren Erinnerungsfähigkeit, sich steigern

kann.*) Nun verlaufen gerade solche Psychosen bei den Inhaf-

tirten manchmal sprungweise, so dass manchmal rasch eine gewisse

*) Andererseits zeigen aus der Haft kommende Kranke öfter einen solchen

Grad von ängtlicher Verwirrtheit, wie er m. E. bei den übrigen Kranken sehr
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Besserung-, namentlicli auch bei Anstaltsbeliandlung, andererseits

eine Versclilechterung- besonders z. Z. der Vernehmungen oder ein

Ausbruch scheinbar gerade im Verhandlungs-Termine sich ein-

stellen und wegen der plötzlichen Veränderung des Wesens zu

Zweifeln Anlass geben kann.

Oefter findet eine derartige Aenderung des Zustandes in

Wirklichkeit gar nicht so imvermittelt statt, vielmehr hat

die Ki-ankheit, deren Aeusserungen nur schwer verständlich oder

von der Umgebung — zumal unter ungünstigen Verhältnissen —
bisher nicht genügend beachtet waren, schon eine Zeit lang

bestanden.

Dass aber auch eine wirkliche plötzliche Aenderung des

Benehmens, welches mit dem vorausgehenden Verhalten eines an-

scheinend G-eistesgestörten in Widerspruch tritt, den Beobachter

stutzig macht, sehen wir an dem Pat. L. Gr. XII, No. 29, welcher,

weil er mit der weiblichen Nachbarschaft Verkehr anzubahnen
versuchte, während er doch kurz zuvor sich sehr niedergedrückt

gezeigt hatte, für einen Simulanten gehalten wurde.

Indess muss man berücksiclitigen, dass ein derartiger Um-
schwung nicht selten auch bei sicherlich kranken Verbrechern zu

bemerken ist und bei solchen abnormen Menschen öfter auch in

der Zeit vor der Einleitung eines Strafverfahrens angetroffen wird.

Wenn also das betreffende Individuum auch sonst von rasch kommen-
den und wieder nachlassenden Erregungen vollkommen beherrscht

wird, wie z. B. zorniger Affect zweifellos krankhafter Art einen

Grundzug des L. und zwar schon lange vor der Haft bildet, bei

dem ferner mehrfach eine unerklärte Missstimmung in Selbstmord-

versuchen überraschend zum Ausdruck kam, so ist der auffallende

Wechsel des Verhaltens in diesem und gleichartigen Fällen
nicht durch Simulation, sondern durch krankhafte Eigenthümlich-
keiten zu erklären. Solche— öfter an vereinzelten epileptischen

Anfällen leidenden— Personen haben etwas Unstätes, Unberechen-
bares an sich, was ihnen selbst deutlich zum Bewusstsein kommen
kann und nicht selten später von ihnen in überzeugender Weise
gesclüldert wird. (Fall H., Gr. XII, No. 28.)

Nicht nur derartige unvermittelt sich darstellende und über-
raschende Uebergänge zwischen entgegengesetzten Stimmungslagen
erwiesen sich in unseren Fällen geeignet, den Arzt irre zu führen,

viel seltener angetroffen wird und geben dann natürlich zu Zweifeln keinen
Anlass mehr. Solche Pat. sehen scheu um sich, zeigen gar kein Verständniss
für ihi-e Umgebung, zupfen ängstlich an sich oder den Kleidern benim, kauern
in den Ecken oder stecken sich unter die Docke, antworten leise oder gar
nicht, nehmen freiwillig keine Nalu'ung. Andere machen flüsternde, schmatzende,
wackelnde Bewegungen oder sie stehen mit gesenktem Kopfe da und rühren
sich kaum vom Flecke. (Pseudo-Stupor). Wie die Häufigkeit dieser schweren,
aber prognostisch keineswegs völlig ungünstigen Zustände von Angst, Sinnes-
täuschungen und schliesslich vollständiger Gebundenheit gerade in der Haft zu
erklären sei, muss hier unerörtert bleiben.

Moeli, Ueber In-e Verbrecher. 9
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auch ein relativ plötzlicher Wechsel zwischen einer auffälligen

Unklarheit und einem ganz geordneten, in Gedankenzusammen-

hang und Erinnerungsfähigkeit Abweicliungen nicht darbietenden

Geisteszustände machte zuweilen den Gutachter bedenklich. Der

des Betrugs angeschuldigte S. (Gr. XIII, No. 17) litt an Greisen-

schwachsinn und wurde bei plötzlich auftretender Angst und

Verzagtheit in einen solchen Grad von Verwirrtheit versetzt,

dass er ganz kopflos herumlaufend, allerhand Dinge, auch Selbst-

mordversuche unternahm, von denen er nachher nichts mehi^

wusste. In der Anstalt benahm sich S. alsbald wieder so ge-

ordnet, dass der gleich nach der Entlassung von dort beim

Fortgange des Gerichtsverfahrens von Neuem sich kundgebende

Zustand hochgradiger ünbesinnlichkeit dem fernerstehenden Be-

obachter— zumal bei mangelnder Kenntniss der sonstigen, dauernd

bei S. vorhandenen, spontan aber von ihm nicht dargelegten

Abweichungen (Wahnideen der Verfolgung, unsinnige Pläne) —
wohl sonderbar vorkommen mochte. — Aus der Ungleichmässig-

keit und dem Widersprechenden des Benehmens zu verschiedener

Zeit schloss man auf Simulation auch im folgenden Falle:

No. 2. S., 20 Jahr alt, ist der Vornahme unzüchtiger Handlungen mit

Kindern beschuldigt. Der erste Gutachter hielt S. für blödsinnig, insbe-

sondere deshalb, weil derselbe schon in der Schule nicht genügend bildungs-

fähig erschienen und nachher nur als unselbständiger, mechanischer Arbeiter

verwendbar gewesen war. Der Kreis-Physikus erklärte, S. sei geistig etwas

zurückgebüeben, mache aber unrichtige Angaben über Dinge, die er ganz gut

wisse Nach einer Vernehmung an Gerichtsstelle, wohin S. sich per Bahn be-

geben musste, antwortete er noch auffälliger und nun sprach derselbe Sach-

verständige sich dahin aus: S. wolle Dinge nicht wissen, die er sonst ange-

geben, und sunulii-e daher Schwachsinn. Als ich den Angeklagten alsdann mi

Hause des Vaters untersuchte, fand ich einen tief geistesschwachen, mit höchst

spärlichen Begriffen ausgestatteten, jeder geistigen Beweglichkeit entbehrenden

Menschen, der nachgewiesenermassen wegen mangelnder Fassungsgabe aus der

Schule geblieben war, den der Prediger bei der Confirmationsstunde, weil die

Kinder über seine dummen Antworten lachten, für blödsinmg angesehen und

nur auf Bitten der Angehörigen eingesegnet hatte, der weder den Namen der

nächsten Bahnstation, noch die Bedeutung von Briefmarken kannte und von

der Kirche nm^ äusserte, dass „dort gesungen werde." Dabei vollzog S. aber

alle ihm von mii- gegebenen Aufträge, soweit er sie überhaupt begriff, rasch

und willig und suchte bei Fragen so gut als möglich unter Zuhilfenahme von

Gesten, seine Kenntniss bestimmter, im engen Kreise begrenzter Dmge

auszudrücken. In dem gerichtUchen Termine benalmi sich S. dann wieder

scheu, ängtlich, fing zu weinen an und gab die gestern genannten Nameii

seiner Geschwister nicht an. Ich führte aus, dass der S. thatsachhch zeit-

weilig sich verschieden zeige, anders in der Häushchkeit und anders vor Gericht,

nicht aber etwa, weü er ein geistesgesunder Betrüger sei sondern weil er m

Folge hochgi-adigen, in der ganzen Entwickelung nachweisbaa-en Schwachsmns

unter ungewöhnlichen Umständen, besonders bei den gerichthchen Procedui-en --

so zu sagen - ganz den Kopf verliere und in der Befangenheit und Aengst-

lichkeit selbst diejenigen Fragen nicht mehi- zu beantworten vermöge, auf

welche er in der gewohnten Umgebung bereitwi hg und mit Aufwand a le

ihm zu Gebote stehenden Ausdrucksmittel Bescheid gegeben habe. Die \ei-
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ranthung lag deshalb sehr nahe , dass auch die frühere s. g. Simulation aus

Einfluss der äusseren Umgebung auf den Angeschuldigten zu erklaren sei.

Weiiu zu Beurtlieileude mit sclieuem und unsicherem Wesen

sich vorsichtig nach allerhand Verfänglichem erkundigen, so ent-

steht leider der Verdacht der Simulation. Und doch wird Nie-

mand darüber staunen, wenn auch eine Person, die nicht durch

wiederholte Untersuchungen und Strafen hindmxhgegangen ist,

ziu' Irren-Anstalt verbracht, in eine gewisse Unruhe und Be-

fangenheit geräth. Wenn sich der schwer geisteskranke Sch.

(Gr. Xn. No. 19) vorsichtig erkundigt, ob ihn die Aerzte etwa

für krank hielten und was „Epilepsie" sei, wenn der von

ängstlichen Sinnestäuschungen stark beeinflusste ß. (Gr. XII.

No. 23) sich eigenthümlich benimmt, unrichtig spielt, sobald

der Arzt ihm zusieht, und, wenn unbeachtet, um sich späht, so

beweisen diese und andere Beispiele nur, dass Verbrecher —
wohl noch mehr als andere Kranke — misstraiüsch sind und

sich nicht einfach und natürlich geben. Würde man aber

diejenigen Insassen von Irren-Anstalten, die sich, selbst längere

Zeit hindurch, vollkommen zweckentsprechend und in bestimmter

Richtung ganz planmässig verhalten, deshalb ohne Weiteres

als Simulanten betrachten, dann wären die Irren-Anstalten zu

einem grossen Theile mit Simulanten angefüllt, dann wäre die

häufige, selbst dem Laien bekannte, aus bestimmten Gründen

folgerichtig und ausdauernd vorgenommene Verstellung Geistes-

kranker, die Dissimulation von Wahnideen und Sinnestäuschungen

überhaupt unmöglich. —
Wenn in den bisher erwähnten Fällen die den Verdacht der

Simulation erweckenden Handlungen auf der psychischen Beson-

derheit der betreffenden Untersuchungs - Gefangenen beruhten,

so haben wir jetzt solche Individuen in's Auge zu fassen, die

durch ihr Benehmen beabsichtigten, Geistesstörung vorzu-

täuschen.

Eine Anzahl der zur Feststellung des Geisteszustandes aus

der Untersuchungshaft in die Anstalt aufgenommenen Männer
dieser Kategorie, die mau also im Gegensatze zu der vorigen als

wirkliche Simulanten bezeichnen könnte, wurde als ausserdem
geistig abnorm befunden. Ob im Gegensatze hierzu die simu-

lirenden Angeklagten, deren Geisteszustand nur in der Unter-

suchungshaft — also ohne Beihülfe der Beobachtung in einer

Irrenanstalt (nach §. 81 der Str.-P.-O.) — beurtheilt wurde, in

der überwiegenden Mehrzahl für geistig gesund befunden werden,

bin ich zu entscheiden nicht in der Lage. Wenn auch anderswo
die meisten der in Irren-Anstalten verbrachten „Simulanten" der

berührten Art für geistig nicht gesund angesehen würden, so

könnte diese Erscheinung vielleicht immer noch dadurcli sicli

erklären, dass gerade die nicht reinen, die durch Vorhandensein

wirklicher Abweichungen verwickelten und daher schwieriger zu

9*
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beurtlieilenden Fälle von Simulation vorzugsweise zu der eine

eingellendere Beobaclitimg gestattenden Ueberfülu-ung in die Irren-

Anstalt Anlass gäben.

Wie häufig von Scliwaclisimiigen olme Absicht der Vor-
spiegelung einer Geistesstörung gelogen w^ird, ist bereits oben
dargelegt worden. Diese durch ein gewisses Vorwiegen der

Phantasieerregung über die normale Denkweise begünstigte Fer-

tigkeit entwickelt der Schwachsinnige nun auch in der bewussten

Absicht, sich krank zu stellen. Die Krankengeschichten liefern

hierfür hinreichende Beispiele. Einer der grössten Lügner dieser

Art ist K., G-r. XIV, No. 2, welcher in der Untersuchungs-

haft auf Zureden eines Anderen „den wilden Mann markirt", —
allerdings so wild, dass die Simulation sofort erkannt wird. In

der Strafanstalt lügt K., von dem Director als „eines ernsten

Nachdenkens nicht fähig" erklärt, weiter. Auch in unserer An-

stalt bringt er dann die gröbsten Lügen vor, jetzt aber in der

Eichtung einer besonderen Bildung und des Besitzes mannich-

fachster Befähigung, in dem auf schwachsinniger Eitelkeit, be-

ruhenden Bestreben aussergewöhnlich klug zu erscheinen, während

er früher, um der Verurtheilung zu entgehen, es für gerathen

hielt, sich noch dümmer zu stellen, als er wirklich war.*)

Eine erworbene, z. Th. wohl senile Geistesschwäche mässigeu

Grades lag in dem folgenden Falle vor, in welchem ausserdem

eine frühere Geistesstörung und die Erfahrungen eines langen

Anstaltsaufenthalts möglicherweise zur willkürlichen Uebertreibung

von Angstzuständen ausgenutzt und ganz sicher ein hoher Grad

von Blödsinn simulirt wurde.

No. 3. Frau Gr., 65 J. alt. Die älteste Schwester war geisteskrank,

ebenso eine Schwester des Vaters. Die Gr. war oft, insbesondere bereits 5mal

mit Zuchthaus wegen Diebstahls bestraft, als sie im 58. Lebensjahi-e wiederum

zu 3 J. Zh. verurtheilt wm-de. Aus dieser Strafhaft wurde die Gr. auf 4 Mo-

nate in die Berl. Irrenanstalt aufgenommen, weü sie an zahlreichen Gehörs-

täuschungen litt und in hohem Grade ängstlich war. Bald nachher wurde

die Gr. wiedenun zu 3 J. Zh. verm-theilt, jedoch in der Strafanstalt bald

wieder ängstlich erregt. Sie litt an zahlreichen Sinnestäuschungen und

wurde (ein Jahr nach der Entlassung aus der Berl. I.-A.) der Prov. Ii-r.-Anst.

zu S. übergeben und daselbst 4 Monate lang behandelt. Nach der ärzt-

lichen Aeusserung blieb eine auffallende Gedächtnissschwäche zmück, welche

Zweifel en-egte, ob sie nicht, wenigstens z. Th., auf Verstellung be-

ruhte. Sieben Monate später erschien die von Neuem zu 3 J. Zh. wegen

Diebstahls verui-theilte Gr. sofort bei der Einlieferung in die Strafanstalt zu

L. ki-ank und wm-de deshalb in die oben erwähnte Prov. IiT.-Anst., welche sie

vor etwa Jalu-en verlassen hatte, wieder aufgenommen. Ihre Aengstlichkeit

war zweifellos reell, Fragen nach ihren Verbrechen etc. beantwortete sie da-

mals ausweichend und mit präsumtiv fingirter Unsicherheit. Pat. wm-de ent-

*) Eine solche unerschütterliche Zuversicht, die Aerzte beliebig täuschen zu

können, würde man fast als an sich pathologisch betrachten ,
wenn man sich

nicht erinnerte, dass anscheinend auch viele Geistesgesunde es für eine Kleniig-

keit halten, mit Erfolg Geisteskrankheit zu simuliren.
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mündigt und wurdo bei diesem Anlasse ärztlicherseits bemerkt, dass nicht

festzustellen sei, ob die Gedächtnissschwäche wirklich so hochgradig sei, als

sie geäussert werde. Nach ziemlich Sjähriger Behandlung der Gr. in der Irr.-

Anst. S. erfolgte versuchsweise Entlassung. Im 68. Jahre (1^ J. später) wurde

die Gr. abermals wegen Diebstalils verhaftet, jedoch auf ein gerichtsärztlichos

Gutachten, dass sie an secundärem unheilbarem Schwachsinne leide, einfach

entlassen.
'

Alsbald wurde sie wegen neuer Diebstähle verfolgt, doch verfloss

längere Zeit, ehe sie. die sich nach London begeben hatte, wieder verhaftet werden

konnte. Inzwischen war von ihrem Neffen und ausserdem anonym denuncirt

worden: die Gr. habe sich gerühmt, sie stelle sich nur verrückt. Vor Gericht

behauptete die Gr. jetzt, nicht zu wissen, wo sie inzwischen gewesen sei, auch

wollte sie nicht schreiben können, obgleich sich Briefe von ihr in den Acten

befanden. Bei nochmaliger ärztlicher Untersuchung des Geisteszustandes nahm

der schon früher zugezogene gerichtliche Sachverständige eine erhebliche Stei-

gemng des Gedächtnissmangels an. In dieser Beziehung wm-de z. B. angeführt,

dass die Gr. ihren Namen nicht kenne und dies dadurch erklärt, dass durch

quälende Sinnestäuschungen die Beantwortung aller Fragen im höchsten Maasse

gestört werde. Auch ihre Mitgefangenen erzählten, die Gr. scheine ängstlich,

spreche von schwarzen Männern. Fat. wurde ausser Verfolgung gesetzt und

(gelangte in unsere Anstalt. Hier war sie anfangs ebenfalls scheinbar ängstlich,

wollte dabei die Jahi-eszahl nicht kennen (,1890"), nicht wissen, dass sie in

London und dass sie bisher in Haft gewesen sei, 2x2 = 3. Sie bewegte in

Gegenwart des Arztes stets, gefragt und ungefragt, wie flüsternd die Lippen.

Von den Sinnestäuschungen, den „schwarzen Männern", sprach sie in glaub-

hafter Weise. Bei genauerer Beobachtung musste aber sofort auffallen, dass

die Gr., scheinbar unbeaufsichtigt ihre Aengstlichkeit verlor und sich mit den

Mitki-anken ganz gesprächig unterhielt. Auch wurde durch eine Wärterin

festgestellt, dass die Gr. bei dem Zusammenzählen für sie gemachter Auslagen

ganz gut rechnen konnte. Sobald aber der Arzt sich an sie wandte, ging das

Lippenbewegen und das „weiss nicht" wieder an. Im 4. Monate regel-

mässig beschäftigt, ruhig und höflich, war sie trotzdem angeblich noch

immer nicht im Stande, sich ihres Aufenthalts in London zu erinnern. Eine

andere bestrafte Kranke, mit welcher sich die Gr. veruneinigt hatte, gab indess

eingehend an, vor einigen Wochen habe die Gr. ihr allerhand von der Reise

nach London erzählt.

Wir sprachen uns dahin aus, dass die schwere Gedächtnissschwäche simu-

lirt sei und die früher anscheinend vorhandene ängstliche Erregung nicht mehr

zum Vorscheine komme. Zugleich wurde darauf hingewiesen, dass die Gr. früher

wiederholt geisteskrank und insbesondere sehr heftigen Sinnestäuschungen unter-

worfen gewesen sei und dass es daliingestellt bleiben müsse, ob die auch

jetzt anfänglich beobachtete Aengstlichkeit wii-klich stets in diesem Grade

vorhanden oder nicht ebenfalls zeitweilig blos nach der Erinnerung gemacht,

resp. übertrieben worden wäre. Festgestellt sei aber, dass eine leichte Vergess-

lichkeit im Verkehi-e nach den Angaben Unbefangener schon vor der letzten Ein-

lieferung sich gezeigt habe und sowohl mit Rücksicht auf die früheren, längeren

Psychosen als nach dem Alter an sich nicht unwalu'scheinlich sei. Der weitere

Aufenthalt bestätigte diese Auffassung. Die Gr. sieht keine schwarzen

Männer mehr, rechnet, wenn auch gerade nicht geläufig, doch annähernd

richtig und nennt die Namen der Londoner Bekannten. Sie ist aber ohne

geistige Selbstthätigkeit
,

zeigt sich bei geringen Anlässen leicht und über-

trieben beleidigt und ist zweifellos in ihrem Gedächtnisse, auch wo es sich

um ihren Vortheil handelt, unsicher.
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Simulation von Blödsinn musste ferner bei dem geistes-

kranken Seil., Grr. XII, No. 44 angenommen werden. Dieser
Kranke gab später als Grrund für sein Verhalten an, er habe ge-

glaubt, man nehme, wenn man ihn für krank hielte, Proceduren
mit ihm vor, welche ihm schaden und so, seinem Wunsche gemäss,
seinem Leben ein Ende machen würden. Die Wahrhaftigkeit
dieser Erklärung lasse ich durchaus dahingestellt. Jedenfalls

aber erwies sich später, dass Sch. bereits lange vorher und zwar
schon lange vor der Zeit, wo er für einen Simulanten erachtet

wurde, bezw. wirklich Geistesstörung vorzutäuschen versucht

hatte, unlieilbar chronisch verrückt war. Die Geschichte dieses

Ea-anken bietet einen Fingerzeig dafür,- wie ohne genaue Kennt-

niss des Vorlebens, besonders auch der Verhältnisse, die aus

den Akten allein nicht genügend zu erkennen sind, das Urtheil

missleitet und eine lange bestehende Geistesstörung neben

dem Vorhandensein von Simulation vollkommen übersehen

werden kann.

Hier ist auch noch der Fall G. (Diebstähle), Gr. XII,

No. 14, zu erwähnen, in dem ein schwachsinniges, zeitweilig an
Hallucinationen leidendes Individuum (im Strafgefängnisse) tiefen

Blödsinn simulirte und zwar einmal, weil man ihm gerathen

hatte, sich auf diese Weise straffrei zu machen, dann aber auch,

um gerade aus der dortigen Umgebung, die ihm durch den Spott

der Anderen besonders unangenehm war, entlassen zu werden und

eines anderen mir bekannten Falles zu gedenken, in dem von

einem Kranken Blödsinn simulirt vnirde, um den vermeintlichen

Nachstellungen der Geheimpolizei und ihrem im Untersuchungs-

Gefängnisse angebrachten „elektrischen Zügen" zu entgehen.

Es bedarf nach dem Gesagten keiner weiteren Darlegung,

dass der sichere Nachweis der Simulation unter Umständen eher

auf das Vorhandensein einer Geistesstörung als Grund der Ver-

stellung hinweisen kann und dass er mindestens gegen das Be-

stehen einer psychischen Abweichung in keiner Eichtling etwas

beweist.

Wenn ich jetzt noch einige Bemerkungen speciell über die-

jenigen unserer Fat., welche nicht in der Untersuchung, sondern

in der Strafhaft als Simulanten ärztlicherseits betrachtet mirdeu,

anfüge, so geschieht dies aus mehreren Gründen. Einmal sind

die S. 121 bei der Besprechung der Umstände, welche die Er-

kenntniss des abnormen Zustandes gewohnheitsmässiger Eigeu-

thumsverbrecher in der Untersuchungshaft erschweren bezw. es

hier zu einer ärztlichen Begutachtung gar nicht kommen lassen,

gemachten Ausführungen für diese in Strafhaft befindlichen Ki-anken

nicht ganz zutreffend. Die Beurtheilung seitens des Arztes wnrAe

durch die bei der längeren Bekanntschaft mit dem Ki-aiiken her-

vortretenden Eigenthümliclikeiten derselben zwar veranlasst, fülirte

aber in unseren Fällen häufig zu einer irrigen Annahme von Simii-
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lation. Dann aber dürfte gerade bei der ärztlichen Beobaclitimg

in der Strafhaft die Möglichkeit einer Bessernng bisheriger Un-

vollkommenheiten am ehesten mit Erfolg anzustreben sein, worauf

ich im letzten Abschnitte noch ziu^ückzukommen habe.

Aus den Krankengeschichten der Gruppe XII. ™d der fol-

genden ergiebt sich, wie die Geistesstörung m der Strafhaft oft

erst spät erkannt bezw. genügend gewürdig wird Freilich ist dem

späteren Beobachter durch die Zugänglichkeit eines grosseren

Materials zui- Beurtheihmg und durch den Einblick m die Ent-

Wickelung eines zweifelhaften Zustandes während eines längeren

Zeitraimils die richtige Deutung anfänglich nicht genügend be-

achtetet Symptome und überhaupt die Erkenhtniss der wahren

Natur aiifiälliger Erscheinungen sehr erleichtert. Nicht von früher

zweifelhaften Fällen ist aber hier die Kede sondern von solchen,

in denen die Geistesstörung schon frühe sich zweifellos m Briefen,

Reden, Handlungen aussprach, ja in den Aeusserungen der Beamten

so zu sagen anerkannt wurde.
_ . •, x ^ mi +

Wir werden kaum fehlgehen, wenn wir angesichts der ihat-

sache, dass zuweilen ganz einfache Verhältnisse als Simulation

beargwöhnt worden sind, ja dass der Arzt sogar in einzelnen Fallen,

in Abweichung von der Auffassung des Directors oder des Geist-

lichen, vom Bestehen einer leicht ersichtlichen Geistesstörung

keine 'üeberzeugung zu gewinnen vermochte, sondern an beab-

sichtigte Täuschung glaubte, ein psychologisches Moment zur

Erklärung mit heranziehen. Die ewigen Täuschungsversuche der

Sträflinge, die sehr berechtigte Vorsicht, zu der das Vorleben der

Gefangenen und deren grosse Verlogenheit drängt, scheinen öfter

die Unbefangenheit des Urtheils beeinträchtigt zu haben. Des-

halb und weil der begutachtende Arzt der Strafanstalt einer

grossen Verantwortlichkeit sich bewusst ist, müsste demselben stets

eine recht umfangreiche irrenärztliche Erfalirung, welche ihn zu

einem sicheren Urtheile befähigte, zur Seite stehen. Berücksichtigt

man dann noch, wie schwierig es auch aus äusseren Gründen nament-

lich bei der Stellung des Arztes, oft sein mag, eine objective Be-

obachtung durchzuführen, so werden die zahlreichen Verkennungen

oder ungenügenden Erkennungen schwerer Geistesstörung erklär-

licher. Ausserhalb des Zuchthauses allerdings diu^fte Niemand

z. B. einen Mann, der sich wie Sch. (Gruppe XIII., No. 5) betragt,

für einen „verschmitzten" Simulanten ansehen, — kein Mensch

würde diesem gänzlich hülflosen Menschen, welcher nach der

Entlassung nur einen Tag in Freiheit bleiben konnte, z. B. ge-

schäftlich etwas anvertrauen.

Eigenthümlich berührt manchmal auch die Auffassung, wo-

nach Verbissenheit, Unfügsamkeit („Niederträchtigkeit") diagno-

stisch gegen das Bestehen einer Geistesstörung sprechen soll,

sowie der Geneigtheit, ein (nicht selten in der krankhaften Verände-

rung nachweisbar begründetes) unangemessenes Benehmen schlecht-

weg für „Simulation" zu halten, obschon der erfahrene Delbrück
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bereits vor Jahrzehnten bemerkt hat, Excesse seien liäufig fast
das einzige Zeiclien der herannahenden Scelenstörung. Wenn nun
ein derartiger, für einen Simulanten gehaltener Kranker
„beruhigt" wii'd, — so scheint gar zu leicht liierin eine Be^
stätigung des Verdachts auf Simulation gefunden zu werden.
Ueberzeugt man sich dann schliefslich, dass Abweichungen be-
stehen, so ist die Würdigung derselben in Bezug auf ilu-e Be-
deutung für die Schwere des Leidens öfter noch eine unvollkommene.

Nur um auf die Wichtigkeit dieser Verkennung hinzuweisen
habe ich es erwähnt, wenn von einem bereits ganz Blödsinnigen
ärztlicherseits bemerkt ist: „Wifd wahrscheinlich später verrückt
werden" (Sch., Grr. XII, Nr. 38), wenn ein schwerer Hallucinant
(B., Gr. XII., Nr. 44), von dem ein Mitsträfling behauptet: „Er hat
einen Vogel", ebenso wie dieser unbefugte Grutachter bestraft wird und
es dann heisst: „es sei zu hoffen, dass er es aushielte, ehe ,völlige

Erkrankung' einträte". Einer ist „nun zwar etwas närrisch", ein

Anderer scheint ,,nicht recht bei Sinnen" etc. —
Es wäre denkbar, dass gerade, weil bei Strafgefangenen

geistige Abweichungen mässigen G-rades häufiger hervortreten, ein

in psychiatrischen Dingen nicht erfahrener Beobachter ganz unbe-
wusst zu einer gewissen Nachgiebigkeit in dieser Hinsicht gelangte
bezw. von der genauen Würdigung des Einzelfalles abgezogen
wüi'de.

Wenn die Neigung hervortritt, anzunehmen, dass ein Simulant
nachträglich verrückt werde, — so muss bemerkt werden, dass

die Simulation von Geistesstörung seitens Gesunder in Strafhaft

an sich selten (auch nach unserer Erfahrung noch seltener als

in Untersuchungshaft) ist*), und dass auch ein üebergang von
Simulation zu Geisteskrankheit oder gar die Entstehung von
Geistesstörung durch Simulation allein, obgleich ja mit Rücksicht
auf die geistige Anstrengung und die Gemüthsbewegimg denkbar,

in Wirklichkeit doch nur in verschwindenden Ausnahmefällen
stattfinden wird. Von diesem Uebergange sagte Delbrück schon

vor langer Zeit: „häufig kommt er nur in den Handbüchern der

gerichtlichen Medicin und in den Köpfen mancher Aerzte vor**).

Keineswegs soll dem Umstände Bedeutung beigemessen werden,

dass solche geistig veränderte Sträflinge nicht alsbald in die Irren-

Anstalt kommen. Auch in den Straf-Anstalten ist in gewissen

Fällen mit den dort zu Gebote stehenden Mitteln eine erfolg-

*) Knecht sah. in 7 Jahi-en keinen Simulanten unter den Insassen einer

gi-osson Strafanstalt. In der, besonders behufs Ausschluss von Simulation, für

alle Strafgefangene, welche aus dem Zuchthaus in die Asyle zu Woking und
Parkhurst kommen sollen, als Beobachtungsstation (3—6 Monate Dauer) ein-

gerichteten Abtheilung des Zellengefängnisses Millbanlc zu London Avcrden

Versuche zu Simulation äusserst selten beobachtet. (Allg. Zeitschr. f. Psych.

Bd. 39, 268).

**) ALg. Zeitschr. f. Psych. Bd. 14 S. 381.
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reiche Behaudlimg zu ermögliclieu. Nicht selten gewährt aiicli

ein einsichtiger Leiter der Anstalt, angeregt oder unabhängig

vom Arzte, einen gewissen Nachlass der Strenge und sorgt dafür,

dass der inzwischen allerdings geistig mehr und mehr Zurück-

gehende aus der Strafanstalt direct in die Pflege der Irren-Anstalt

übergeht. Ob freilich es im Sinne des § 487 liegt, dass Jemand

der seines Geisteszustandes wegen nicht in Freiheit verbleiben

kann, die Strafe bis zu Ende verbüsst, muss dahingestellt bleiben.

Natürlich ist aber, wenn die unbegründete Annahme von

Simulation und die mangelnde Kenntniss des Kranken die zweck-

mässige Behandlung verhindern, schliesslich in der Irren-Anstalt

ein wesentlicher Erfolg nicht mehr zu erzielen. Delbrück be-

merkte schon, dass die Sträflinge erst in die Irren-Anstalt gelangten,

wenn mit dem völligen Verfalle der Geisteskräfte jedes Bewusst-

sein von Eecht und Unrecht, Schuld und Strafe verloren gegangen

sei und übereinstimmend äussert noch neuerdings ein Gefängniss-

beamter: „Praktisch gestaltet es sich so: Die Unheilbaren wer-

den den Irren-Anstalten zugeführt (d. h. z. Th.!), diß Heilbaren

bleiben so lange zurück, bis auch sie unheilbar geworden sind.*)

Hier ist der Ort noch die Frage zu berüliren, welche Be-

deutung dem Nachweise, dass eine Täuschung von dem zu Unter-

suchenden beabsichtigt worden, oder der späteren, nicht seltenen

Selbstbezichtigung einer Simulation von Geisteskrankheit für die

Bejahung der Frage nach Simulation beizumessen sei. Wie schon

erörtert ist, geht die Absicht einer Simulation zum Theil gerade

von oberflächlichen, , albernen — nicht selten von sicher kranken
— Personen aus. Wenn ein Paralytiker, schon dem Tode nahe,

stolz erklärt, er habe in der Untersuchungshaft „den wilden Mann
gemacht" und dabei jedem Arzte für seine Unterstützung eine

Uhr mit Diamanten verspricht (L., Gr. V., No. 24,), so wird wohl

Niemand glauben, dass hier ein Geistesgesnnder versucht habe, zu

simulireu. Verlogene und dumme Burschen, wie der Epileptiker B.,

Gr. XII, No. 25, behaupten, um ilu-e Entlassung aus der Anstalt zu

erwirken, sie hätten früher Geistesstörung nur simuliert, während

sie thatsächlich nicht den geringsten Versuch der Verstellung

wahrnehmen Hessen. Solche Menschen simuliren gewissermassen

Simulation. Hierher gehört auch Fr. (Gr. VII, No. 31), ein hal-

lucinatorisch verrückter Dieb, der sich der begangenen Simulation

anklagte, um aus „der modernen Bauernfängerhöhle" heraus-

zukommen. Er hatte keine neuen Wahnideen hervorgebracht

und hielt mit den früher gebildeten lange Zeit sorgfältig zurück.

Dass er aber früher nicht simulirt hat, ergiebt sich, abgesehen

davon, dass er trotz eifrigem Bemühen später nicht wusste, was
er von seinen früheren Aussagen, als zum Zwecke der Täuscliung

vorgenommen, angeben sollte, daraus, dass Fr., nachdem er seine

Entlassung aus der Anstalt erreicht hatte, seinen Haftgenossen

*) Blätter für Gefängnisskunde. 1876. Bd. 10.
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wiederum erzählte, er sei ein Graf, und deren Zweifel hieran
sehr übel nahm.

Besonderes Interesse, auch wegen des Ausgangs der Erkran-
kimg, dürfte der nachstehend berichtete Fall verdienen:

No. 4. B., 45 J. alt, oft bestraft, war in der zweiuionatliclip.n Untersuchungs-

baffc wegen Diebstahls zunehmend ängstlicher erschienen, hatte sich dann eine

Schnittwunde am Handgelenke beigebracht, schliesslich den Kopf in die Fenster-

scheiben gestossen und sich beschuldigt, seinen Bruder ermordet zu haben.

Diese Erklärung wiederholte er nach Verbringung in unserer Anstalt. Weiterer

Aufschluss war jedoch vorläufig nicht zu erlangen, indem fast stets nm- die

Antwort erfolgte: „Weiss ich nicht!" oder „Weiss ich och nich!" Denselben

Bescheid gab B. bei der Aufforderung, die Uhr abzulesen u. s. w. Obschon

eine hochgradige Angst aus seiner Haltung nicht gerade zu entnehmen war,

verrieth doch die Miene etwas Scheues, Zaghaftes. Expl. war reinlich, ohne

köi-perliche Abweichungen; Nahrungsaufnahme und Schlaf leidlich. Nach etwa

dreiwöchentlicher Beobachtung antwortete B., von Neuem genauer befragt, An-

fangs zwar besser, wusste z. B., dass hier Kranke seien, indessen wieder-

holten sich schon bei den nächsten Fragen ganz verkehrte Antworten. So

gab B. die Dauer seines Aufenthaltes falsch an, dr-ehte einen Thaler kopf-

schüttelnd zwischen den Fingern, als ob er solch' Ding nie gesehen hätte.

Andererseits war festgestellt, dass B. sich von bestimmten Personen seiner Um-
gebung fernlaielt und an einem Abend in Abwesenheit der Aerzte lebhafte

Unruhe und Spannung gezeigt hatte, dass er auch schlechter schlief. Einige

Tage später stürzte B. plötzlich auf eine Flasche mit ö'lo Cai-bolsäure los und

riss sie an den Mund. Am Trinken gehindert, erklärte er, er habe sich das

Leben nehmen wollen, es sei ihm zu unruhig zu Muthe. Nach einigen Wochen

sprach Fat. sich dann freier aus, er habe bisher geglaubt, seinen Bruder er-

mordet zu haben und hingerichtet werden zu sollen. Dass er fi-üher das Ein-

maleins nicht gekannt hätte, hielt er für unmöglich, fügte aber hinzu: „Es

war mein ganzer Verstand weg, ich weiss von nichts." Nunmehr rechnete

er geläufig, räumte den angeschuldigten Diebstahl mit den Worten ein:

„Hunger, es war kalt in der Nacht, ich hatte Nichts!" imd erinnerte sich aller

Einzelheiten aus dem Beginne der Haft. Diese Besserung des Zustandes machte

jedoch keine weiteren Fortschritte. B. konnte zwar mit Hausarbeit einiger-

massen beschäftigt werden, blieb aber sehr still und scheu, auch bei Ansprache

ofiFenbar von bestimmten Gedanken beherrscht, obgleich er sich darüber nicht

näher ausliess. Im Anfange des vierten Monats des Anstaltsaufenthaltes wm-de

Fat. wieder unzugänglicher, lief unruhig auf und ab, gab lange keine Ant-

worten, brach aber schliesslich los, er solle das Haus anstecken, er werde hier

als Mörder ausgeschrieen (Gehörstäuschungen), er füi-chte sich vor sich selber.

In den folgenden Tagen hallucinirte B. zweifellos, erklärte, es husche Abends

etwas vorbei, war sichtlich ängstlich, athmete beklommen und der Schweiss

stand ihm vor der Stirn. Im Bette gehalten, erhielt er Narcotika und Wein.

Nach 14 Tagen bat B. schreiben zu düi-fen, und überreichte dann folgendes

Schriftstück

:

„Die Angst und Furcht vor Strafe gab mir- in Moabit den Gedanken ein,

mich als geisteskrank zu stellen, weil ich wohl wusste das man einen Menschen

der geisteskr-ank ist nicht bestrafen könne. Hieraus lassen sich wohl alle

meine Thaten und Worte in Moabit sowie hier erklären. Ich weiss wohl dass

mir hierdurch eine weit härtere Strafe bevorsteht, als ich sonst wohl erhalten

hätte, doch halte ich die Strafe, die ich seitdem in meinem Innern spüre
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lind öfter nur mit Mühe nach Aussen m vorborgen sucho für weit schwerer,

als die Strafe die mk noch bevorsteht.

Den Herrn Oberarzt sowie auch einem Gerichtsherrn will ich gern unter

vier Augon, iede von mir verlangte Auskunft geben hier wo ich bin lässt mich

meine trübe Vergangenheit, das Gefühl meiner Schlechtigkeit sowie memo

selbst bereitete trübe Zukunft, schweigen." —
'

Mündlich setzte B. hinzu, er habe bald die Unmöglichkeit, seine Rollo

dm-chzusetzen, eingesehen, auch bemerkt, dass man ihm doch nicht glaube.

Zimehmende Angst sei über ihn gekommen, er habe deshalb ausser dem Ver-

suche Karbol zu trinken, noch Nadeln verschluckt. Jetzt träume er bei ofie-

nen Augen. Früher, vor Jahren, sei ihm schon einmal so ängstlich gewesen.

Der Kranke blieb auch ferner gedi-ückt, äusserte: „Wenn ich allein wäre,

würde ich nicht essen, aber wenn ich hier nicht esse, sehen mich die Anderen

so an, dann ki-iege ich so eine Angst und esse wie ein Wolf." Da er, weil

keineswegs als gebessert anzusehen, sorgfältig gepflegt wurde und seinen

fortwähi-enden Bitten, ihn in die Haft zurückzusenden („und wenn ich 10 Jahi-e

Zuchthaus ki-iege"), nicht nachgegeben werden konnte, erklärte er nach einigen

Wochen wiederum in grösster Aufi-egiuig: er könne nicht mehi- bleiben, es

quäle ihn der Gedanke, er müsse Feuer anlegen, die Angst sei zu gross, aUe

Menschen sähen ihn zur Strafe an, er sei vom Teufel besessen, die Hölle sei

los. Dann hielt er sich wieder stumm und scheu in einer Ecke. Eines Tages

eine Stunde nach dem Mittagsessen — fiel B., während er ohne aUe Zeichen

von körperlichen Leiden umherging, plötzlich um. Der herzugerufene Arzt

fand ihn bereits pulslos und Fat. starb ihm nach einigen Athemzügen unter

den Händen. Für Vergiftung lag gar kein Anhalt vor. Auch die Sektion

enthüllte ausser massiger Verwachsung des Eippenfells keine Veränderungen.

Nachträglich ersah ich aus den Strafanstaltsakten, dass der bereits 12 mal —
achtmal mit Zuchthaus — bestrafte B. schon vor 7 Jahren als in einer frühe-

ren Haft gemüthsleidend bezeichnet worden war und mehrere Selbstmordversuche

unternoumien hatte. Fünf Jahre vor unserer Beobachtung heisst es, B. neige

zm- Melancholie und sei deshalb im Freien zu beschäftigen. Im folgenden Jahre

wird er wiederum als „gemüthsleidend" bezeichnet.

Dass B. während der ganzen Dauer unserer Beobaclitung schwer

geistesgestört war, an melancholisclien Angstzuständen mit Sinnes-

täuschungen litt und auch z. Zt. der Selbstbeschuldigung krank

war, ist unbestreitbar. Sehr wahrscheinlich ist auch, dass die

so characteristische Angst und Verwirrtheit, die Fat. vorher

gezeigt hatte, in der Krankheit begründet und nicht bloss simu-

lirt war. Sonach würde auch die Selbstbeschuldigung der Simu-

lation (wie die des Brudermordes) als möglicherweise aus krank-

haften Motiven entsprungen anzusehen sein. Melancholische

beschuldigen, an gleichgültige Vorfälle anknüpfend, oft sich selbst.

In unserem speciellen Falle dient vielleicht zur Erklärung, dass

B. anscheinend wirklich früher sich mit der Absicht der

Simulation getragen hatte, oder dass er durch die Zurückhaltung

der Aerzte ihm gegenüber auf den Gedanken gekommen war,

man halte ihn für einen Simulanten.

Zum Schlüsse möge noch einiger Männer Erwähnung ge-

schehen, bei denen Simulation von Geistesstörung anzunehmen

war, ohne dass das Bestehen deutlicher psychischer Abweichungen



140 Vierter Abschiiill.

entweder überhaupt oder docli z. Zt. der Simulation sicher fest-

gestellt werden konnte.

No. 5. Kl. 26 J. alt, ist vom 20. Jahre ab dreimal wegen Diebstahls,

darunter zweimal mit Zuchthaus, bestraft. Von Neuem wegen gleichen Ver-
brechens verfolgt, verhielt Kl. sich in den ersten drei Monaten der Unter-
suchungshaft ganz angemessen, zeigte insbesondere auch in seinen Briefen und
Anträgen volles Verständniss seiner Lage , erschien alsdann jedoch plötzlich

ganz unsinnig, gab keine Antworten, stierte auf einen Fleck, trat fortwährend
hin und her schwankend von einem Bein auf das andere. Zm- Untersuchung
des Geisteszustandes in die Anstalt gebracht, bezeichnete Kl. Monat und Jahr
falsch, wollte 5 Jahre in Untersuchung sitzen, 34 Jahre alt sein und Aehnl.

Einfache Rechnen-Aufgaben beantwortete er verkehrt: 2x2= 2, 4x4 = 12.

besann sich dabei stets einige Zeit auf die Antwort und wandte sich schliess-

lich mit den Worten ab: „Sie müssen mir ja fm veiTückt halten." Seinen

Zimmergeuossen dagegen machte er über sein Vorleben und seine Verwandten
Mittheilungen, Als ihm von Seiten eines Wärters unhöflich begegnet worden
war, beklagte er sich lebhaft unter Begründung der Beschwerde, forderte auch,

als ihn ein Kranker im Schlafe nach dem Essen gestört hatte, einen Wärter
auf, den verrückten Kerl in die Zelle zu bringen, erstattete ferner Anzeige

als einem Anderen von einem Mitpatienten ein Taschentuch fortgenommen

worden war. Gleichzeitig aber wollte er Briefmarken nicht kennen, obwohl

er im Gefängniss ausdrücklich um Frankirung seiner Briefe gebeten hatte.

Aus diesem Verhalten ergab sich, dass Kl. Verständniss füi' seine Umgebung
besass und sonach der anscheinend vollkommene Begiiifsmangel absichtlich

angenommen war. Der Gesichtsausdruck des Kl. war im Allgemeinen ein

stumpfer, sein Wesen etwas plump; positive Beweise erheblicher Geistesschwäche

konnten aber aus dem Vorleben nicht erhoben werden. Zurückgefühi-t, gab

Kl. im Verhandlungstermin befriedigende Auskunft, benahm sich nm- auch hier

schwerfällig imd weinerlich. Neben der sicheren Simulation war das Bestehen

einer geistigen Beschränktheit als durchaus möglich, ja als in gewissem

Grade sogar wahrscheinlich, aber als jetzt dem Umfange nach nicht bestimmt

festzustellen, von ims angenommen. Verurtheilt.

No. 6. G., 32jähriger, vielfach vorbestrafter, von jeher sehr widersetz-

licher und unbändiger Mensch, ebenfalls zur Beobachtung aufgenommen, zeigte

anscheinend blödsinniges Wesen (antwortete unsinnig oder gar nicht) bei sonst

zweckmässigem Verhalten, gutem Körperzustand, Schlaf und Nahrungsaufnahme.

Auch G. erwies sein Verständniss für- Vorfälle in seiner Umgebung durch ent-

sprechendes Lachen und Hülfeleistung bei plötzlich minihig gewordenen

Ki-anken. Er gab nach mehrwöchentlicher Beobachtung seine abweisende Hal-

tung ziemlich auf, kam in die Haft zurück und wiu-de verurtheilt. Das Be-

stehen einer Geistesstörung hgend welcher Art, besonders, woran in diesem Falle

noch am Ehesten zu denken, von Abweichungen in Stimmung und Vorstellimg,

war durch die Beobachtung nicht nachzuweisen gewesen.

No. 7. C, 28 Jahre alt, wiederholt wegen Diebstahls bestraft, der aus

der Untersuchungshaft als an „Wahnsinn" erln-ankt zuging, erklärte sofort

nach der Aufnahme, er habe absichtHch Unsinn geredet und heftig gelärmt,

nur um aus dem Gefängnisse fortzukommen. Bereits im Anfange der Haft hatte

C. wiederholt Befürchtungen, dass man ihm nachstelle, geäussert und lebhafte

Beschwerde darüber geführt. Leichtes Zittern der Finger und Zunge, sowie

Magenkatan-h, waren an C, einem zweifellosen Säufer, wahi-genommen worden.

Angeblich wegen ungenügender Berücksichtigung seitens des Arztes, hatte C.
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sich schUesslich ganz zusammenhanglos benommen, gesungen gepfiffen und

behauptet, er sehe ihm feindlich gesinnte Leute m seiner Zelle u s. w Bc

uns eiSälüte er diese Vorfälle im Einzelnen ganz ubereinstimmend mit dem

aktenmässi-en Anc^aben und woUte an die geäusserten Verfolgungsideen und

i^^^^g^^en.^ nie geglaubt haben. Der Vater C.;« war Trinker, eine

Schwester desselben geisteskrank, er selbst wurde mehrseitig als eigensinmgei

uS h f^eT MenschVschildert. Epüeptische Andecedenüen fehlten, indessen

"tte C nach wiederholten Kopfverletzungen (Narben) öfter an Kopfweh ge-

litten mid in der letzten Zeit vor der Verhaftung die Folgeerscheinungen des

chronischen AlkohoHsmus wahrnehmen lassen. Es wurde unsererseits au die

Mö'Schkeit verwiesen, dass der anscheinend stets heftige C. thatsachhch m
Fol^e der Inhaftirung in eine (auf dem Boden der Schädigung des Nerven-

systems durch Trunksucht imd Kopfverletzung sich entwickehide ?) krankhafte

Krre-ung gerathen sei; dass er an die von ihm geäusserten Ideen selbst nicht

geglaubt habe, wäre dabei übrigens keineswegs ausgeschlossen. Jedenfalls

könne C. aber nicht als dauernd geisteskrank betrachtet werden.

Schwieriger gestaltete sich die Beurtheilung in folgendem

Falle in welchem neben Simulation das Vorhandensein von

Krankheitserscheinungen während einer gewissen Zeit eingeräumt

werden musste:

No 8 D 24 Jahi-e alt, vom 20. Jahre ab zweimal wegen Diebstahls be-

straft, hatte zilletzt in Gemeinschaft mit anderen Vorbestraften mittelst ge-

fälschter und mit nachgemachten Firmenstempeln versehener BesteUzettel Baum-

woUenwaaren im Werthe von 1200 Mark erschwindelt. Im Anfange der Unter-

suchung gestand Angeklagter das Vergehen zum Theil und zwar unter Angabe

vieler Einzelheiten ein. Im dritten Monat der Untersuchungshaft erklarte er

in einem Briefe an die Staats-Anwaltschaft, er sei von Anderen verführt wor-

den werde sich aber das Leben nehmen, ehe er in's Zuchthaus komme. In

einem weiteren, an seine Frau gerichteten Briefe brachte er aufiäUige Aeusse-

i-ungen vor, wie z. B., er sei zu Höherem geboren, sie möge sich von Roth-

schild Geld geben lassen, ihn aber nicht des Nachts durch Rufe im Schlafen

stören, er könne ihr (der Frau) nicht helfen. Vierzehn Tage später miternahm

D der sehr stül erschienen war, Abends einen durch die Mitgefangenen ver-

eitelten Erhängungsversuch. In derselben Nacht soll er einen Krampfanfall

crehabt haben, und am zweiten Tage darauf trat zufolge Mittheilung des Ge-

fängnissarztes ein epüeptischer Anfall ein. In der folgenden Zeit antwortete

D. bei der Vernehmung nicht, schlief schlecht, begann schliesslich m ver-

wirrter Weise zu schelten und zerschlug Fensterscheiben. In einer Anstalt,

wohin D. jetzt zur Beobachtung überwiesen, wurde er, da man weitere Zeichen

von Epilepsie nicht wahrnalnn, namentlich mit Rücksicht auf die unver-

ständlichen Antworten, den Versuch zu stottern, die angebliche Unltenntniss

sämmtlicher Vorgänge der Untersuchmig und fi-üher von ihm selbst angegebener

Einzelheiten, während er sich doch lebhaft und lustig mit Anderen unterhielt, für

einen Simulanten erachtet und in das Untersuchungs-Gefängniss zurückgesandt.

Daselbst traten jedoch nunmehr laut ärztlicher Angahe im Verlaufe mehrerer

Monate viermal epileptische Anfälle auf, wobei D. in verwirrter Weise schrie

und lärmte. Nach Auftreten eines eiterigen Ausflusses aus dem Ohre besserte

sich der Zustand. Der Gefängniss - Arzt sprach sich für das thatsächliche Be-

stehen einer Geistesstörung, spec. für wirkliches Erlöschen der Erinnerungs-

fähigkeit des D. in Bezug auf die ihm zur Last gelegte Handlmig aus.

Ein zweiter Sachverständiger, dem gegenüber D. ebenfalls alle früher von ihm

angegebenen Einzelheiten der Strafthat und die Namen seiner Genossen zu
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kennen in Abrede utellte, hielt Simulation und nach der Art derselben einen
gewissen Grad von Schwachsinn für wahrscheinlich. Infolge dieses Widerstreits
der Gutachten wurde D., sechs Monate nach der ersten Anstaltsaufnahme, in
unsere Beobachtung übergeführt. Hier hielt er daran fest, dass er von den Einzel-
heiten des Betrugs gar nichts wisse, sich auch gar nicht ei-innere, schon einmal in
einer Irrenanstalt gewesen zu sein. Eingehende Besprechungen ergaben in-
dessen, dass D. nicht nur über seine früheren Verhältnisse, sondern auch be-
züglich der Wohnung, welche seine Frau erst während der Untersuchungshaft
bezogen hatte, unterrichtet war. Aus einzelnen Antworten, welche das Vor-
handensein der Erinnerung an Ereignisse im Gefängnisse bewiesen, ergaben
sich Widersprüche in Bezug auf den Umfang des Zeitraumes, für den D. keine
Erinnerung besitzen wollte. Das Hörvermögen war nicht beschränkt, das linke
Trommelfell jedoch etwas getrübt. Weder hinsichtlich der Sinnesthätigkeit
noch sonst waren körperliche Abweichungen vorhanden. D. machte ferner
Anderen gegenüber aus seinem früheren Leben, ganz genaue Angaben,
obgleich er nach wie vor, sobald die Rede auf sein letztes Vergehen
kam, von nichts wissen wollte. Sich selbst überlassen, zeigte er em etwas
haltloses, jungenhaftes und theilweise fi-eches Benehmen, sang mit Vorliebe
obscöne Lieder und schrieb dieselben mit Eifer füi- seine Umgebung auf.

Als dem D. nach längerer Beobachtung schliesslich erklärt wurde, es sei

nicht möglich, dass er gerade nur alles auf seine Untersuchung Bezügliche
vergessen habe, und er mit diesem Versuche, sich dumm zu stellen, nm- Zeit

verliere, erklärte er bald, nun Alles zu wissen imd schi-ieb die Einzelheiten

aus der Zeit der Untersuchung, sowie des frülieren Anstalts- Aufenthalts,

an welche Zeiträume stets volle Erinnerung gehabt zu haben er zugab,
auf. Nachdem auch irgendwelche Erscheinungen von Epilepsie trotz genauester
Aufmerksamkeit nicht wahrzunehmen waren, gelangten wir zu dem Schlüsse,

dass D. während der Zeit unserer Beobachtmig nur simulirt habe. Ueber
seinen früheren Zustand lasse sich nachträglich nicht mit Sicherheit m-theilen,

so dass es dahingestellt bleiben müsse, ob die epileptischen Anfälle im Ge-

fängnisse etwa Folge des Erhängungsversuches gewesen seien. Die Annahme,
dass D. in der Haft vorübergehend krank, insbesondere mit Sinnestäuschungen

behaftet gewesen, sei wahrscheinlich, das Fortbestehen einer ki-ankhaften

Störung dieser Art jetzt aber nicht mehr nachzuweisen. Im Verhandlungs-

termine war D. über seine Angelegenheiten vollkommen unterrichtet und wm-de
verurtheilt.

Erhebliclie Scliwierigkeiten bot weiter die Beurtheiluug des

Geisteszustandes in folgendem Falle:

No. 9. S., 28 J. alt, mehrfach wegen Diebstahls, zuletzt mit Zuchthaus

bestraft, zeigte in der neuerdings wegen gleichen Verbrechens über ihn

verhängten Untersuchungshaft einige Wochen, nachdem ihm ein Kassiber

mit genauen Anweisungen betreffs der zu machenden Aussagen füi* den

Besuch weggenommen war, ein auffällig stilles Benehmen, machte einen Er-

hängungsversuch , setzte sich dann auf den Fussboden nieder imd ant-

wortete nicht mehr. Bald darauf liess S. sich zm- Erde fallen und schlug

um sich (wozu der Arzt bemerkt, dass von Epilepsie keine Rede sei).

In scheinbar ängstlicher Weise sprach er von Gift, benässte das Bett und ver-

suchte die auf seinem Hemde angetrockneten Excremente mittelst des Löffels

abzukratzen und zum Munde zu führen; unternahm es auch, seinen Urin aus

dem Glase in einen Löffel zu giesen, um denselben zu trinken (!) Zur Irrenan-

stalt gebracht, antwortete S. gleichmässig : „Ich kann nichts geben." Auf die

Frage nach seinem Namen zeigte er sein Frühstücksbrod, starrte sonst vor
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sich hin. Wochenlang behielt er dies Verhalten bei. Schliesslich äusserte ei

sich in abgebrochener Weise und behauptete, im Gefangnisse zu

Mutter sei geisteski-ank, seine Schwester im Irrenhausc gewesen er selbst an

epileptischen Ki-ämpfen in Amerika und Mher schon ni der Anstalt zu Z. be-

handelt worden (welche letztere Angabe zufolge Nach orschung als umichtig sich

i" es). Nach einiger Zeit warf S. sich plötzlich unter heftigen Z-kungen nn

Bett hei-um, doch gelang es nicht, diesen sowie einen bald folgenden ähnlichen

Anfall ärztich zu "beobachten. Eine besondere Aenderung der Gesichtsfa be

war nicht bemerkt worden, ebensowenig liesen sich Bisse, Blutaustiitte,

Störmig der Simiesthätigkeit unmittelbar dai-nach nachweisen. Emen ihm ge-

reichten Trunk schlug S. mit der Aeusserung, es sei Gift, zur beite.

Die von ims veranlassten, anscheinend wahrhaften Angaben der wegen

Misshandlmig von S. getrennt lebenden Ehefrau gingen dahin, dass ihr Maam

stets sehr heftig und gewaltthätig gewesen sei. Er habe ihr einmal tönernem

früheren Krampfanfalle erzählt, dagegen niemals von emem Aufenthalte m
Amerika gesprochen. In ihrer Gegenwart sei S nur emmal und zwar als er

nach einem heftigen Zanke in gi-osse Wuth gerathen, zu Boden gefallen wo-

bei er schnell und keuchend geathmet und etwas vor sich hm gemurmelt habe.

Schamn vor dem Munde oder Verletzungen seien nicht zu bemerken gewesen,

indessen wäre S. erst nach einiger Zeit im Stande gewesen, aufzustehen.

Ferner gab die Frau an, dass S. zwei- bis dreimal das Bett mit Urm

genässt hätte, Umherwerfen, Stöhnen, Speichelfluss dabei aber nicht beobachtet

worden sei. ZweifeUos war S. die letzte Zeit dem Trünke ergeben! Bei dem

Besuche der Frau behielt S. seine unbewegte Haltung bei. Im Verlaufe der

weiteren Beobachtung gmg er stets auch im Garten mit gesenktem Kopfe

umher, war reinlich, liess sich jedoch sein Essen stets brmgen imd antwortete

jetzt wieder gar nicht. Das Körpergewicht hatte mn 4V« Kg. zugenommen.

Als ihm das Essen nicht mehr zugebracht wurde, unterhess er km-ze Zeit die Ab-

holung und trank niu- Wasser, dann aber kam er mit seinem Napfe langsam an.

Manchmal sass S. mit gefalteten Händen, zmn Himmel bückend ini Bett schi-ie

auch einige Male in dieser Stellung laut heraus: „Mörder, Hülfe ", wurde aber

crleich darauf ruhig beim Essen angetroffen. Auf diese innerhalb des Autent-

halts von etwa sechs Wochen gemachten Beobachtungen glaubten wir em ge-

nügend sicheres Urtheü über das Bestehen von Geistesstörung mcht begründen

zu können, da wii- trotz des höchst sonderbaren Benehmens mit den Excre-

menten und ti'otz einzelner anscheinend erlogener Angaben bei der Wahr-

scheinlichkeit, dass wfrklich schon epUeptische Zustände bei S. vorhanden

gewesen seien. Manches nicht ohne Weiteres füi- gemacht halten konnten.

In der nächstfolgenden Zeit hatte S. einige Male Erbrechen bei Fehlen von

Symptomen einer Magenerkrankung; ausserdem zeigte er eine plötzliche Starre

mit leichtem Zittern der Arme und Beine, wonach ein Biss in die Unterlippe

mit Blutung festgestellt wm-de. Das geistige Verhalten war imd blieb stets

das eines scheinbar. Tiefverwirrten. S. urinirte jetzt neben sein Bett, sass Tage

lang mit aus dem Bett herunterhängenden Beinen bewegungslos da, liess, auf

die Füsse gesteUt, sich zu Boden fallen und machte sonderbare Bewegungen

mit dem Kopfe. Einige Male rief er wieder, auch während der ^&cht: „Mör-

der, Hülfe!" Schlaf sonst gut, das Körpergewicht sank etwas. S. sah den Arzt

nie' an, sondern starrte mit stets unverändertem Gesichtsausdrucke vor sich

hin. Auffallen musste, dass er bei dem ärzlichen Umgange manchmal, gewiaser-

massen theatralisch, die Finger zusammenballte und mit den Armen zitterte.

In unauffälliger Weise beobachtet, drehte er, am Fenster stehend, mit

völlig unbefangener, natüi-licher Miene seinen Schnurrbart, nahm aber auf das

Oeffnen der Thüi- hin sofort den leeren Gesichtsausdruck und die gesenkte
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Haltung des Kopfes wieder an. Nach länger als 2'/» monatlicher Behandlung
war keine Aonderung eingetreten. Auf Befragen murmelte er zu dem Arzte

:

„Lassen Sie mich heraus, Herr Untersuchungsrichter!" Veranlasst, seinen Namen
/.u sagen, schrieb er französische Brocken auf eine Schiefertafel. Bei komischen
Vorfällen gelang es ihm nicht, das Lachen zm-ückzuhalten. Bald darauf machte
er Nachts, während die Wache nach der Zelle gegangen wai-, einen (emst-
lichen ?) Erhängungsversuch und schlich hiernach wieder anscheinend blödsinnig
umher. Ende des dritten Monats nach der Einlieferung sprach S., den Aerzten
gegenüber immer vollständig stimipfsinnig, als er sich unbeobachtet glaubte am
Ofen stehend, leise mit einem Ki-anken über sein Schicksal. Man hatte diese
Unterhaltmig aber bemerkt und erfular, dass S. geäussert, man habe ihn im Gefäng-
niss sehr gequält, er hoffe jedoch , wenn er auch hier gar nicht spräche, als

In-ank angesehen zu werden, herauszukommen und wolle dann ins Ausland
gehen. Gleichzeitig hatte S. den kurz vorher noch als ,Untersuchungsrichter"
angeredeten Arzt richtig, sogar dem Namen nach bezeichnet. Wir erklärten

nun, dass der scheinbare Mangel jeden Verständnisses seiner Umgebung in

Wirklichkeit bei S. nicht anzunehmen sei, im Uebrigen wären jedoch mancher-
lei Eigenthttmlichkeiten bei S. bemerkt und möglicherweise hätten auch ein-

zelne der früheren Erregungszustände gleich den Krämpfen (Erbrechen!) wü-k-

lich eine krankhafte Grundlage gehabt. Jedoch seien wir nach der jetzigen Sach-

lage zu einem bestimmten Ausspruche in dieser Hinsicht ausser Stande. Fünf Tage
später gelang es dem S., welcher allmählich gemerkt hatte, dass man seinem
angeblichen Blödsinne nicht traute, unter Eröffnung eines Verschlusses zu ent^

weichen. Schon am folgenden Tage wieder festgenommen, gab er sein bis-

heriges Benehmen vollkommen auf, antwortete angemessen und wurde verur-

theüt.

Vorzugsweise in der Berücksichtigung der nicht direkt beobach-
teten Erscheinungen liegt in solchen Fällen die Schwierigkeit.

Wo im Vorleben krankhafte Züge sicli finden, kann im Allgemei-

nen nur die genügende Dauer der Beobachtung helfen. Alle
Einschüchterungsversuche vermuthlich Simulirender, wie Douchen
und Aehnl. sind verwerflich, weil möglicherweise schädlich und
unnütz, weil zumeist nur die Unsicherheit des Gutachters ver-

rathend. Die grösste Schwierigkeit machen Fälle, wo die Betr.

von jeder Uebertreibung sich frei halten und auf die Annahme
einer mässigen Vergesslichkeit oder Aengstlichkeit sich bescki'änken.

Doch kann ich von Anführimg weiterer Beobachtungen absehen,

es werden die obigen und die früheren Darstellungen genügen,

um nachzuweisen, dass in jedem Einzelfalle ßücksiclitnahme auf

das Wesen der Verbrecher, möglichst eingehende Kenntniss des

Vorlebens, genaueste Beachtung des körperlichen Befindens noth-

wendig ist. Auch die Gewandtlieit in der Untersuchung Geistes-

kranker, welche eine Verstimmung oder Verängstigung vermeidet

und die ebenfalls nur aus Erfahrung hervorgehende Unbefangen-

heit bei der Betrachtung des geistigen Verhaltens sind unerläss-

liche Erfordernisse für ein zutreffendes ürtheil über Simulation.
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lieber die Behandlung und Unterbringung
geistesgestörter Verbrecher.

Die vorbezeiclmete Frage hat bereits eine G-eschichte. Der
Eahmen dieser kleinen Schrift würde weit überschritten werden,
wollte ich alle die verschiedenen Anschaiumgeu im Einzelnen auf-
führen, welche in England, Frankreich, Italien und Deutschland im
Laufe der Zeit hervorgetreten und z. Th. bereits wieder aufge-
geben sind.*) Deshalb werde ich mich auf eine summarische
Darstellung der Entwickelung und eine kurze Angabe des jetzigen
Standes dieser Angelegenheit besclminken.

Das Bestreben, für die irre gewordenen Sträflinge bezAV. die
als krank erkannten und daher nicht bestraften Geistesgestörten
besondere Unterkunfts-Verhältnisse zu schaffen, fand ausserhalb
Deutschlands schon in den 50 er und 60 er Jahren unseres Jahr-
himderts Verwirklichung. Zuerst entstand die Special-Anstalt
Auburn im Staate New-York.

In England wurde in Folge der Beschwerden über die
Unterbringung irrer Verbrecher in den Irrenanstalten das Special-
Asyl in Broadmoor 1863 eröffnet und dieses nahm irre Verbrecher
und verbrecherische Irre auf Da jedoch die Anhäufung der irren
Verbrecher zu Schwierigkeiten führte, wurden nach 1874 die Irren-
stationen (lunatic-divisions) bei denlnvaliden-Gefängnissenzu
Woking und Parkhurst unter irrenärztliclier Leitung eingerichtet.
Jetzt werden die schweren Verbrecher, welche an Geistesstörung
im engeren Sinne (besonders an hallucinatorischem Walmsinn,
maniakalischen Zuständen oder höheren Graden von Blödsinn) leiden,
nachdem in mehrmonatlichem Aufenthalte in einer besonders ein-
gerichteten, einem hervorragenden Irrenarzte unterstellten Gefäiig-
mssabtheilung zu Millbauk ihr Zustand nochmals geprüft ist, die au
psychischen Abnormitäten anderer Art (other than insanity) Leiden-
den aber unmittelbar in die genannten Irrenstationen der Invaliden-
Gefängnisse gebracht, woselbst sie (unter Festhaltung der Principien
des englischen Gefängnisswesens: Klassen, Markensystem etc.) in

*) Ausser den im Texte angeführten Stellen siehe bes. Sander u. Richter,
1. 0. S. 327 ff., woselbst eine ausführlichere Darstellung gegeben ist.

Moell, Ueber irre Verbrecher. 10
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befriedigender Weise beliandelt und beschäftigt zu werden schei-

nen.*) Nach Ablauf ilirer Strafzeit kommen sie nach Broadmoor.

und dort wird entschieden, ob sie daselbst bleiben oder in eine

öffentliche Irrenanstalt versetzt werden sollen. In den Invaliden-

gefängniss- Stationen befanden sich 1880 3,43% der Gesammt-

summe (9239) der Zuchthaussträflinge.**) Broadmoor enthält gegen-

wärtig mehr verbrecherische Irre und zwar sehr viele Missethäter

gegen das Leben; denn des Mordes beschuldigt waren unter der

Aufnahme 1883/84 42% der Fr., 237o der M. Broadmoor, welches

Pelman 1869 eine Enttäuschung bereitete, macht nach Knecht's

neuerem Berichte keinen von dem deutscher Pflegeaustalten ab-

weichenden Eindruck und hat mit besonderen Schwierigkeiten

nicht zu kämpfen. AVegeu leichterer Vergehen Verurtheilte kommen

bei Nachweis der Erkrankung in die gewöhnlichen Irrenan-

stalten.***) Neuerdings wird die Frage der Unterbringung der

geisteskranken Verbrecher wiederum vom Parlamente erwogen,

und es soll die Ueberführung irre gewordener Sträflinge nach

Woking im Juni 1886 eingestellt worden sein.f)

,

In Frankreich hat sich kürzlich nach langen Discussioneii

die Societe medico-psychologique zu Paris für die Schaffung von

Special-Asylen ausgesprochen.ff) Bisher bestand mir ein Annex

für die während der Haft erkrankten Sträflinge am Gefängnisse

zu Gaillon. Dagegen schlägt Abschnitt III des jetzt der Depu-

tirten-Kammer vorliegenden Irrengesetzentwurfes fff) ausser der

Schaffung neuer Anschluss-Stationen bei den Strafanstalten

(Art. 36) die Gründung staatlicher Special-Asyle vor (Ai^t. 38).

In die ersteren sollen zu mehr als 1 jähriger Gefängniss- oder

Zuchthausstrafe Verurtheilte im Falle der Erkrankung aufge-

nommen werden. In die Special-Asyle kommen die wegen Geistes-

störung ausser Verfolgung Gesetzten, die aus gleichem Grunde

nicht Verurtheilten, die zu einer Gefängnissstrafe unter 1 Jahr

Verurtheilten und während der Strafzeit Erkrankten, sowie schliess-

lich die nach Ablauf der Strafzeit als gefährlich zur Entlas-

sung aus den Gefängniss-Stationen oder zur Ueberführung m
eine Depart.- Irrenanstalt nicht Geeigneten. Ausserdem sollen

dorthin Geisteskranke gebracht werden, die wälu-end ihres Autent-

haltes in einer gewöhnlichen Irrenanstalt „un acte qualifle crime

ou delit contre les personnes" begangen haben. Aus diesen staat-

*) Aschrott a. a. 0., 219.
.

**) Bl f Gfk Bd 17 S. 47. — In Scbottland befindet sich eine btation

für irre Verbrecher' zu Perth. In Irland nimmt Dundrum verbr. Irre uiid

irre Verurtheilte auf.

***) Allg. Ztschr. f. Psych. Bd. 39. S. 260.

t) Aschrott a. 0. 209.

tt) Annales med. psychoIog. Jahrg. 1883 und folgde.

ttt) Daselbst: 1887. S. 237.
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liehen Special-Asylen sollen anf Vorschlag des Arztes dazu geeignete

Kranlce in die Depart.-Irreuanstalten übergeführt werden können.*)

Nach dem italienischen Irreugesetze sollen in Staats-

Asyle verbracht werden: während der Strafzeit Erkrankte, soweit

sie nicht als ruhig und harmlos im Strafhause bleiben (und zwar

können dieselben auf übereinstimmendes Gutachten von mindestens

zwei Irrenärzten über die Strafzeit liinaus dort behalten werden);

ferner rückfällige Verbrecher, die für unzureclmungsfäliig und für

dauernd gefährlich erklärt sind, und die in Untersuchungshaft be-

findlichen, einer besonderen Aufsicht bedürftigen Geisteskranken.

Die übrigen in Untersuchungshaft Erkrankten kommen in die ge-

wöhnlichen Irrenanstalten. — Fiü- die als halbzurechnungsfähig

Erkannten und (nach Art. 95 d. Str.-G.-B.) Verurtheilten sollen

besondere, zu Bewahr- und zu Heilzwecken dienende Anstalten

(Gase di custodia) errichtet werden.**)

Im Jahre 1883 war nach Tamburini in der Strafanstalt für

die als „parzialemeute responsabili per vizio parziale di mente"

Verurtheilten eine abweichende Organisation und eine wesentlich

umfangreichere Thätigkeit des Arztes angeordnet.

Das Mauicomio criminale zu Ambrogiana bei Montelupo ist

1886 eröffnet und enthält zwei grosse, getrennte Gebäude, je eines

für erkrankte Verurtheilte und für irre Angeschuldigte oder zur

Beobachtung Aufgenommene. Nach Tamburini's Schilderung ist

dasselbe gut ausgestattet. Ausser dem Director, einem früheren

Ai-zte und Strafanstalts-Beamteu , ist noch ein speziell psychia-

trisch gebildeter Arzt angestellt. Es waren damals vorzugsweise

erkrankte Sträflinge dort. T. hofft, bald auch die wegen Geistes-

krankheit Freigesprochenen und „tuttore eminentemente peri-

colosi" untergebracht zu sehen.f)

Nach § 44 des belgischen Gesetzes sollen angeschuldigte

oder verurtheilte Irre in den zu ihrer Aufnahme bestimmten Irren-

anstalten der Eegel nach von den übrigen Kranken getrennt ge-

halten werden.
Das neue holländische Irrengesetz vom 27. April 1884ff)

bestimmt, dass Personen, die strafbare Handlungen in unzurech-

rechnungsfähigem Zustande begangen haben, auf richterliches Ur-

tlieil für die Dauer eines Jahres in eine Eeichsanstalt aufgenommen
werden sollen.

Das Special-Asyl zu Auburn im Staate New-York nahm
1881/2 bei einem Bestände von etwa 100 Köpfen 30 Männer, darunter

*) Zur Feststellung des Geisteszustandes eines Angeklagten kann
derselbe (Art. 40) in eine Irrenanstalt aufgenommen -werden, wenn einer der

Sachverständigen Arzt an derselben ist. Auf Antrag des Arztes inuss der zu

Untersuchende sofort (aus Gründen der Sicherheit oder Aehnliclieni) in's Ge-
fäiigniss zurückgebracht werden.

**) Riv. sperim. VII, 1 und 2.

***) Daselbst 1883, II. 114.

t) Daselbst 1886, 247.

tt) Allg. Ztschrft. f. Psych. Bd. 43, ü. 483.

10*
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2 wegen Geistesstörung von der Anklage des Mordversuchs frei-

gesprochene, auf und entliess die nach Ablauf der Strafzeit nicht

Gebesserten in Irrenanstalten.*)

Bei der Fürsorge für geisteskranke Gesetzesübertreter kommen
also im Wesentlichen drei Systeme in Frage: Besondere Anstalt—
Anschlussstation beim Gefängnisse — gevi^öhnliche Irrenanstalt

(event. Abtheilung einer solchen).

Man sieht, dass England, Frankreich und Italien sich nicht

einer solchen Einrichtung ausschliesslich bedient haben.

Namentlich in England werden neben einander Special-Anstalt

(Broadmoor) — lunatic division des Invaliden-Gefängnisses— IiTen-

Anstalt verwandt. Es wird auch die Trennung zwischen geistes-

kranken Verurtheilten und verbrecherischen Irren auf die Dauer

nicht in voller Schärfe durchgeführt, ja dieselbe scheint neuerdings

nicht einmal mehr in der bisherigenWeise aufrecht erhaltenzuwerden.

Der französische Gesetz-Entwurf bringt die geisteskranken

Angeklagten mit den zu leichteren Strafen Verurtheilten und dann

Erkrankten sowohl, als mit den schliesslich am Ende der Strafzeit

aus den Strafanstalts-Stationen kommenden (nicht für gewöhnliche

Irrenanstalten geeigneten) Geisteskranken zusammen, und in

Italien werden die „besonders gefährlichen", wegen Geistesstörung

Freigesprochenen, obwohl räumlich getrennt, mit irre gewordenen

Verbrechern in einer gemeinsamen Staatsanstalt verwahrt. —
Diese Verhältnisse weichen von denen in Deutschland we-

sentlich ab.**) Hier ist nur in zwei Staaten eine besondere Ein-

*) Bl. f. Gfk. Bd. 17 S. 395.

**) Zum Yerständniss des Folgenden und um Wiederholungen zu venneiden,

sei es mir gestattet, die jetzt bestehenden gesetzlichen Bestimmungen,

welche bei dieser Frage in Betracht kommen, in das Gedächtniss des Lesers

zurückzm-ufen. t, , , n n

Nach § 51 des deutschen Str.-G.-B. entzieht die Feststellung, dass eme

krankhafte Störung der Geistesthätigkeit, dm-ch welche die fi-eie Willensbe-

stimmung ausgeschlossen war, zui- Zeit der That bestand, den Angeschuldigten

der strafrechtlichen Verfolgung, so dass er weiterhin nur noch als Gegenstand

der Sorge für die öffentliche Sicherheit oder der Ki-ankenpflege in Betracht koinmt.

(Resolut, des Reichstags, den Reichskanzler aufzufordern, im Wege einer Vorlage

die Re'^'elung eines Verfahi-ens herbeizuführen, durch welches Personen, die wegen

ihres Geisteszustandes für straflos erklärt worden sind, im Falle der Gemeinge-

fährlichkeit einer wirksamen Beaufsichtigung überwiesen werden können).

8 203 der Str.-Pr.-O. gestattet dass vorläufige Einstellung des Verfahrens,

also Nichteröffnung des gerichtlichen Hauptverfahrens, beschlossen werden

kann wenn dem weiteren Verfahren der Umstand entgegensteht, dass der

(somit noch nicht verurtheilte) Angeschuldigte nach der That m Geisteski-ank-

heit verfallen ist. „ . , . c i x- j-

Nach S 81 Str.-Pr.-O. kann das Gericht auf Antrag eines Sachverstandigen

nach Anhörung des Vertheidigers anordnen, dass ein Angeschuldigter zur Vor-

bereitung eines Gutachtens über dessen Geisteszustand auf die Dauer von höchstens

6 Wochen in eine öfientliche Irrenanstalt verbracht und dort beobachtet werde.

8 487 Str-Pr-0. bestimmt, dass die Vollstreckung einer Freiheitsstrate

aufzuschieben ist, wenn der Verurtheilte in Geistesstörung verfällt.
_

8 493 Str -Pr -0. setzt fest, dass, wenn der Verm-theilte nach Beginn der

Strafvollstreckung wegen Krankheit in eine von der Strafanstalt getrenn
^

Krankenanstalt gebracht worden ist, die Dauer des Aufenthaltes in dei Kian-
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richtimg für irre Verbrecher getroffen. 1865 wurde an den Straf-

Anstalten zu Bruchsal in Baden eine Abtheilung- als , Hilfs-

Strafanstalt" eingerichtet, welche eine selten mehr als 10 bis

15 Kranke umfassende Irrenstation enthielt. Ueber diese Anstalt

hat Gutsch wiederholt berichtet.*)

Ende 1876 wurde bei dem Zuchthause Waldheim in Sachsen

eine Anstalt errichtet, welche zur Beobachtung bez. Heilung und

Verwalmuig solcher in Landes-Straf- und Gorrections-Anstalten

detinirter männlicher Personen, welche in Geisteskrankheit ver-

fallen sind, oder deren geistiger Zustand zweifelhaft erscheint,

bestimmt wurde. Demnächst können derselben auch andere
Personen zugewiesen werden, wenn deren Aufnahme in eine an-

dere Irrenanstalt, weil sie zur Zeit strafrechtlichenVerfolgungen oder

der Detention in einem Gerichtsgefängnisse unterliegen oder aus

Sicherheits-, Wohlfahrts- oder sittenpolizeilichen Gründen wegen
ihres verbrecherischen Vorlebens oder ihrer Individualität be-

denklich fällt.**)

Diese beiden Institute sind bisher vereinzelt geblieben. Ende
der siebziger Jahre entscliied sich die bayerische Eegierung

dafür, die Gründung von eigenen Anstalten oder Irrenstationen

nicht in Aussicht zu nehmen.***) Die Versammlung deutscher

Strafanstalts-Beamter 1874 und der Verein der deutschen Irren-

ärzte 1875 sprachen sich für Annexe an Strafanstalten aus. Im Jahre

1882 fasste der Verein der deutschen Irrenärzte den Beschluss, die

deutschen Eegierungen zu ersuchen, Vorsorge treffen zu wollen:

1. dass an acut auftretenden und rasch verlaufenden Geistes-

störungen erkrankten Untersuchungs- und Strafgefangenen

in den Strafanstalten und Gefängnissen für die Dauer ihrer

Krankheit eine angemessene psychiatrische Behandlung
und Pflege zu Theil werde, und

2. dahin zu wirken, dass in dem in Vorberathung begriffenen

Eeichsgesetze, betr. die Vollstreckung von Freiheitsstrafen,

die Fürsorge für die geisteskranken Strafgefangenen in

kenanstalt in die Strafzeit einzm-echnen ist (Vergl. Str. -Pr. -0. § 494). —
(Minist.-Erlasse betreffen die Stellung des Antrages auf Entmündigung geistes-

la-anker Sträflinge etc.).

In einem grossen Theile Deutschlands — insbesondere in Preussen —
gehört die Anlage, Erhaltung und Vemaltung der Landes-Krankenbäuser mit
Einschluss der Irrenanstalten zum Ressort der commimalständischen Verbände
der Provinz (des Regierangsbezirks oder der Stadtgemeinde), deren Organe
nach bestimmten, von dem Minister zu bestätigenden Reglements die Leitung
der Anstalt führen.

Der geisteskranke Sträfling, welcher ein Gegenstand des Strafvollzuges nicht
mehr sein kann, gelangt hier ebenso wie der wegen Geisteskrankheit nicht
verfolgte, der aus diesem Grunde freigesprochene oder der vor der Verur-
theilung als geisteskrank befundene Angeschuldigte, bei Nothwendigkeit der
Anstaltsbehandlung, in nicht direct staatliche Fürsorge.

*) Ztschrft. f. Psych. Bd. 30 S. 393 s. auch Bd. 39, S. 641.
**) Daselbst Bd. 37. S. 145.

***) Gudden, daselbst Bd. 39. S. 642.
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einer den Anforderungen der öffentlichen Sicherlieit sowie

der Irrenpflege entsprechenden Weise geregelt werde, bis

zum Erlasse eines solchen Gesetzes abei- wenigstens

alle gemeingefährlichen geisteskranken Verbrecher den

Irrenanstalten fern gehalten würden.

Der Eeferent Zinn betonte besonders die Nothwendigkeit

psy(;hiatrischer Bildung und Erfahrung bei den Strafanstaltsärzten.

Er hielt die Yerbringung von während der Vollstreckung geistes-

krank gewordenen Strafgefangenen (mit Ausnahme acuter Fälle,

welche in der Strafanstalt selbstBehandlung finden müssten) in Irren-

abtheilungen bei neueinzuriclitenden, den Invaliden-Gefängnissen

Englands ähnlichen Strafanstalten füi- körperlich und geistig

schwache Gefangene für erforderlich. Hier sollten die geistes-

krank gewordenen Sträflinge so lange bleiben, bis sie entweder

entlassen oder in Irrenanstalten ohne Gefahr für die öffentliche

Sicherheit und ohne empfindliche Störung der Irrenanstalts-Ord-

nung und -Zwecke aufgenommen werden könnten. In derselben

Irrenabtheilung der sogen. Invaliden-Gefängnisse sollten auch

bereits früher bestrafte und während der Untersuchung oder in der

Freiheit geisteskrank Gewordene, sofern sie zu den sogen. ,Ver-

brechernaturen " gehörten, verwahrt werden. Personen, die in

geisteskrankem Zustande ein Verbrechen oder Vergehen begangen

hätten, sollten dagegen in die gewöhnliche Irrenanstalt gelangen,

wohin auch noch nicht bestrafte und nicht besonders gefäludiche

Untersuchungsgefangene behufs Feststellung ihres Geisteszustandes

aufgenommen werden könnten.*)

Im Jahre 1883 gab die Versammlung deutscher Strafanstalts-

Beamter die Erklärung ab, dass die Errichtung eigener Anstalten

behufs Heilung von an Geistesstörung ertoankten Sträflingen

nicht ausfülu^bar sei. Geisteskranke leichteren Grades und Schwach-

sinnige könnten in den mit den erforderlichen Vorkehrungen zu

versehenden Lazarethen der Strafanstalten beAvahrt werden.

Aus den der Fassung dieser Beschlüsse vorausgehenden Ver-

handlungen ergiebt sich, dass die bei den Annexen von Strafan-

stalten gewonnenen Erfahrungen die Aerzte bisher wenig befrie-

digt haben (Gutsch und Knecht),**) von letzteren vielmehr die

Irrenabtheilungen bei sogen. Invaliden -Gefängnissen oder unter

ausschliesslich ärztlicher Leitung stehende selbstständige An-

stalten, event. mit Anstalten für .sieche Geistesla-anke" zu ver-

bindende Abtheilungen vorgezogen werden.

Die Versammlung des Nordwestdeutschen Vereins für Uetang-

nisswesen hielt 1885 die Frage noch nicht für spruchreif=^*^)

Der neueste Autor auf diesem Gebiete, Sauder,t) welcher

*) Ztschrft. f. Psych. Bd. 39 S. 640.

**) Bl. f. Gfk. Bd. 17, S. 193 u. 142.

***) Ztschrft. f. Psych. Bd. 42, 543.

t) Sander und Richter, a.. a. 0. 327.
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diese Frage iu ausführlicher Weise bespricht, verneint die Vor-

theile sowohl der Special-Anstalten, als der Anschluss-Stationen

an Strafanstalten und glaubt, dass die irren Verbreclier ohne

Nachtheile in den gewöhnlichen Irrenanstalten verbleiben können.

\uf seine Ausführungen kommen wir noch zurück.

Ueber den Umfang und die Bedeutung der Schwierigkeiten,

welche durch die Unterbringung namentlich von irre gewordenen

Sträflingen in Irrenanstalten erwachsen, herrschen sonach sehr

abweichende Ansichten.
.

Bei Besprechung dieser Frage sei es mir gestattet, meine

persönlichen Erfahrungen mit heranzuziehen. Dieselben sind wohl

deshalb nicht ohne Interesse, weil die Dalldorfer Irrenabtheilung

Sehl' viele irre Verbrecher, unter den deutschen Anstalten am

dichtesten gedrängt, zu beherbergen hat. Gerade aber wegen der

gi'ossen Anzahl von Kranken der erwähnten Art und mit Eück-

sicht auf sonstige Eigenthümlichkeiten unserer Anstalt verwahre

ich mich im Voraus gegen die Annahme, als ob ich die Verhält-

nisse in Dalldorf ohne Weiteres auf andere Anstalten zu über-

tragen und die aus meinen Beobachtungen liierselbst sich ergeben-

den Folgerungen schlechtweg zu verallgemeinern gedächte.*)

Der erste Punkt, welcher gegen die Aufnahme der Sträflinge

in Irrenanstalten angeführt wird, ist der, dass die Angehörigen

der übrigen Kranken sowie diese selbst durch das Zusammen-

leben unangenehm berührt würden. Namentlich in Frankreich

beabsichtigt man deshalb, alle diejenigen Personen, deren That

viel Aufsehen (retentissement) erregt hat, von den übrigen Kran-

ken zu trennen. Zum Theil sind dies zweifellos sog. verbreche-

rische Geisteskranke, also Personen, welche die deutschen

Aerzte in den Irrenanstalten belassen wollen. Es ist auch

gegen diese, vorzugsweise der Verbrechen gegen die Person be-

schuldigten Kranken, deren Vorleben gewöhnlich rein, deren

Haltung im Allgemeinen eine gute ist, eine ausgesprochene Ab-

neigung seitens der Uebrigen bei uns nicht zu bemerken, umso-

weniger, als überhaupt ihre That nicht oder doch nicht allge-

mein bekannt wird.

Anders liegt jedoch bei uns die Sache hinsichtlich eines Theiles

der gewohnheitsmässigen Eigenthiimsverbrecher, welche nach oft

wiederholter Bestrafung, sei es aus der Untersuchung, sei es aus

der Strafliaft, der Anstalt zugehen. In unserer Anstalt sind der-

artige Kranke so zahlreich vertreten, dass der neu Eintretende

frühere Bekanntschaften erneuert, und dass ein Theil dieser

Personen, statt unter der Menge der Kranken zu_ verschwin-

den, sich zusammen- und von den Uebrigen abschliesst. Auch

unter diesen Kranken geben viele in keiner Hinsicht An-

lass zur Klage. Einzelne aber erwecken in der That, und zwar

*) Die zunächst folgenden Ausführungen bilden z. Th. den Inhalt eines auf der

Versammlung des Vereins der deutschen Irrenärzte am 17. September 1886

gehaltenen Vortrags. Ztschr. für Psych. Bd. 43. S. 298.
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iliclit in erster Linie durch ihre verbrecherische Vergangenlieit,

sondern durcli ihre Individualität und ihr Auftreten, namentlich
durch die Eohheit ihrer Aeusserungeu, berechtigte Ai3neigung bei

der Umgebung. Es ist möglich, dass in anderen Anstalten, wo-
hin derartige Verbrecher weniger zahlreich gelangen, oder wo die

Umgebung eine ihnen bisher ganz fremde ist, dieser Uebelstand nicht

so stark hervortritt. Was nun die Meinung der Angehörigen oder des

grossen Publikums über die Zusammenbringung bestrafter und unbe-
strafter Irrer betrifft, so ist diese bei den Berliner Verhältnissen

von geringer Bedeutung. Sorgen doch scandalsllchtige Blättchen,

welche jedes Ereigniss in der Anstalt, das einen bestraften Kran-
ken betrifft, berichten und harmlose Vorfälle in Bezug auf die

sogen, „wilden Männer" behufs Fesselung der urtheilslosen Menge
phantasiereich ausschmücken, genügend für die Aufrechterhaltung

von Vorurtheilen.

Der zweite Einwand, welcher gegen die Aufnahme irrer

Verbrecher in die gewöhnlichen Irrenanstalten geltend gemacht
wird, ist die angebliche empfindliche Störung der Anstalts-Ord-

nung und -Zwecke. Man besorgt, dass durch derartige Elemente
einmal eine üble Einwirkung auf die anderen I&anken ausgeübt,

und dass ferner namentlich durch die Neigung zu Gewaltthätig-

keiten und zu Entweichungen dem berechtigten Bestreben, die

Irrenanstalten mehr und mehr den übrigen Krankenhäusern an-

zunähern, ein Hemmniss bereitet werde.

In ersterer Hinsicht muss ich, wie bereits oben angeführt, be-

merken, dass ein Theil der zu uns gelangenden gewohnheitsmässigeu

Verbrecher, sei es infolge ihrer geistigen Beschaffenheit, sei es in-

folge ihres Lebenslaufes, sittlich hochgradig verwahrlost Avar, und

dass sich darunter zweifellos relativ mehr zu gemeinen Kedens-

arten und sexuellen Ausschreitungen neigende oder durch andere

Aeusserungen von Eohheit schädlich wirkende Elemente befanden,

als unter den übrigen Insassen der Anstalt. Der (unbestrafte)

^raisonnirende" Maniakalische kann ja auch zuweilen diu'ch seine

Findigkeit im Verhetzen die Geduld des Arztes auf eine harte

Probe stellen, und der Schwachsinnige kann in der Erregung sich

roh und ausfallend benehmen. Für gewöhnlich bilden jedoch solche

Fälle nur Ausnahmen, da sich in der Umgebung, bei den übrigen

Kranken, meist kein Boden zur Weiterverbreitung findet. Die

Anhäufung einer grösseren Anzahl grossstädtischer, oft bestrafter

Verbrecher dagegen zwingt den Arzt, der Aufrechterhaitimg des

guten Tones bei den lü-anken sowohl, als bei dem Personale eine

noch weit umfangreichere Fürsorge zu widmen, als sie ohnehin von

ihm ausgeübt werden muss.

Was nun die Haltung dieser vielfach vorbestraften Kran-

ken im Uebrigen angeht, so fügte sich auch von ihnen ein

grosser Theil ohne Störung in das Leben unserer Anstalt

ein. Andererseits haben wir zur Genüge erfahren, dass in ver-

einzelten Fällen selbst thätliche Angriffe ernsterer Art auf
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das Wartepersoiial g-eplantbezw.versucht wurden. JedeTraami weiss,

dass auch Geisteskranke mit ganz reiner Vergangenheit zu den

gefährlichsten Thaten schreiten können. Aber m der Ausdehnung,

in welcher die Herstellung eigenthüralicher Waffen (m Holzpflocke

eingerammter Drähte, in Leinenfetzen eingebundene Steine oder zu

steinharten Massen getrockneter Kugeln von gekautem Brod und

Sehnlichem) eine Zeit lang, während besonders ungunstiger Verhalt-

nisse bei uns betrieben wurde,- kommen solche Dmge bei unbe-

straften Kranken sicherlich nicht vor. Freilich ist noch em

weiter Schritt von der Herstellung bis zur Benutzung solcher

Instrumente, ein Schritt, dessen man sich doch nur ganz aus-

nalimsweise, hauptsächlich von mit bestimmten Yerfolgungsideen

Behafteten oder von durch Hetzereien Anderer angeregten Schwach-

sinnigen versehen darf, welche beiden Kategorieen nicht selten,

durch ihre Erlebnisse in der Strafanstalt schon schwer gereizt, ilire

Zurückhaltung in der Irrenanstalt in unrichtiger Weise auffassen

Immerhin treten diese Uebelstände in der Anstalt Dalldorf

viel seltener hervor, als der weitere gegen die Aufnahme solcher

Kranker in die Irrenanstalten geltend gemachte Umstand, näm-

lich die Neigung dieser Personen zu Entweichungen.

Die Einrichtung der Irrenanstalt Dalldorf erfolgte ursprüng-

lich (im Jahre 1879/80) ohne specielle Eücksichtnahme auf solche

Sicherheitsmassregeln, die einen ganz besonders festen Abschluss

der Insassen gewährleistet hätten. Die G-itter waren leicht ins Holz

der Fensterrahmen eingelassen, die Schlösser einfach, nur den Garten

des Pavillons für .Unruhige" umgab, abweichend von den einfach

mit niedrigen Hecken umgrenzten übrigen Gärten, eine mässig hohe

Mauer. Als nun der Anstalt im Laufe der Jahre eine nicht ge-

ringe Anzahl gewohnheitsmässiger Verbrecher zuging, verschwand

ein Theil derselben unter den übrigen Kranken, und auch der

Rest verursachte in den ersten Jahren keine allzu schweren Miss-

stände, indem anfänglich nur sehr selten die gewährte freiere

Bewegung zu Entweichungen gemissbraucht wurde. Mit dem sich

steigernden Zugange und der Zunahme des Bestandes an oft be-

straften Kranken wurden jedoch die Entweichungen in relativ

kurzer Zeit so häufig, dass dieser schwer empfundene Missstand

naturgemäss zu einer Beschränkung der freien Bewegung der

betreffenden Kranken führen musste. Zu diesem Zwecke brachte

man dieselben insgesammt in dem einzigen festeren Pavillon unter.

So wurde — aus Noth — ein engeres Zusammenleben geschaffen,

und dieser Uebelstand erfuhr noch eine Steigerung, als allmählig

mehr oder weniger alle der Berliner öffentlichen Irrenpflege an-

heimfallendenPersonen dieser Art, weil deren Unterbringung in

den Filialen der Anstalt Schwierigkeiten machte, sich auf diesem

Punkte der Hauptanstalt anhäuften. Statt des einfachen Ent-

laufens kam es nunmehr zu gemeinsam verabredetem Durchbrechen

der Fenstergitter und Thürverschlüsse, der Wände und des Fuss-

bodens.
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Diese oft mit Bere(;lmimg und Schlauheit, uuter Bestechung
des Personals oder unter Mitwirkung der Besucher unternom-
menen Entweichungen machten naturgemäss einen lebhaften Ein-
druck auf uns. Um jedoch nicht die Zahl solcher Vorfälle zu
überschätzen, habe ich dieselben genau berechnet und festgestellt,

wie sich die wälirend eines Zeitraumes von Vj-i Jahren (Anf. 1884
bis Mitte 1886) im Bestände und Zugange befindlichen Männer
in dieser Hinsicht verhielten. Hierbei ziehe ich, wie bei diesen

Ausführungen überhaupt, ausschliesslich von mir selbst beobach-
tete Kranke in Betraclit.

Zunächst trenne ich allgemein Kranke, welche gesetzwidrige

Handlungen begangen haben von Denen ohne jedes derartige Ereig-

niss im Vorleben. Die Zahl der Männer der ersten Kategorie beträgt

297. (Vergl. die beigefügten Tabellen). — Die Entfernung aus

der Anstalt bezeichne ich als „Entweichuug", wenn die Kran-
ken vom Felde oder ohne Oeifnung von Verschlüssen entflohen.

Unter „Ausbruch" verstehe ich die Entfernung unter EröfFnimg

von Tliüren (auch mit Nachschlüsseln), Durchbruch von Gittern,

Wänden, Fussböden u. s. w. Ausserdem werden als dritte Art

die „Versuche" zu solchen Ausbrüchen erwähnt, wenn das be-

reits ins Werk gesetzte Unternehmen noch rechtzeitig entdeckt

wurde oder die Betreffenden nicht aus dem Bereiche der Anstalt

hinausgelangten.

Entweichungen unbestrafter Personen sind bei uns nie

häufig gewesen und haben erhebliche Störungen bisher nicht her-

vorgerufen.

In Tabelle I habe ich die Entweichungen etc. bei den 297

mit dem Strafgesetze in Conflict gerathenen Männern graphisch

dargestellt. Die Kranken sind hier, ohne Rücksicht auf ihre

geistige Beschaffenheit z. Zt. der That, auf 13 Eubriken vertheilt.

Ein Blick lelirt, was die schwerer und wiederholter Diebstähle
Beschuldigten und die fast sämmtlich auch wegen Diebstahls mehr-

fach bestraften Betrüger geleistet haben (Gruppe VIII (Majestätsbe-

leidigung) kommt wegen der geringen Zahl der betheiligten Personen

bei dem Vergleiche weniger in Betracht; am nächsten stehen den er-

wähnten Gruppen die der Körperverletzung). In Tabelle II sind so-

dann diejenigen Kranken, denen leichtere und Aftectvergehen zur

Last fielen, (sowie die nur leichterer Vergehen gegen das Eigenthum

beschuldigten, im Ganzen 225 Personen, verglichen mit ge-

wohnheitsmässigen Eigenthumsverbrechern (65 Männern),

sowie mit den des Mordes oder Todtschlags Beschuldigten

einerseits, andererseits mit den 700 Kranken des Bestandes und

Zugangs der erwähnten Periode, welche überhaupt nicht mit

der Justiz in Berührung gekommen waren.

In Tabelle II ist ferner nicht die Zahl der betheiligten Per-

sonen, sondern die Zahl der Ausbrüche etc. im Verhältnisse zur

Gesammtzahl derKranken jeder Kategorie zu Grunde gelegt. Hierbei

tritt der Unterschied zu Ungunsten der oft bestraften Eigenthums-
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Verbrecher noch in ganz anderer Weise hervor Natui|ema..s ubei-

wiegen die wiederholten „Ausbrüche" und „Versuche" hierzu be

den schliesslich in ihi-er freien BeAvegung mehr beschrankten

Krauken o-egenüber den Unternehmungen dieser Art seitens anderer

Kranker Es betragen die Ausbrüche m der Gruppe der G-e-

wohnheitsverbrecher 43% gegenüber 2,2% der in Spalte II auf-

creführten, anderer Delicte bezw. leichter Diebstahle beschu digten

Personen. Eine Vergleichuiig der in Tabelle II dargestellten Ee-

siütate ergiebt aber weiterhin, dass auch die Zahl der einfachen

s ff
• Entweichungen" in Spalte ni (Gewohnheitsdiebe) mit

33 7% "gegenüber den 5,8»/o der leichter Bestraften ausserordent-

lich hoch steht, was sich nach dem oben Bemerkten theilweise.

dadurch erklärt, dass vielen dieser oft bestraften Männer früher

versuchsweise eine freiere Bewegung gestattet war, bis die sich

häufenden Entweichungeu von der Arbeit und aus unverschlos-

senen Eäumen zu einem schärferen Abschlüsse fiihrten. Auch die

\usbruchsversuche sind bei dieser Art von Kranken begreitlicher-

weise viel häufiger (21,5 gegen 3,1). Es entfallen sonach die Ent-

weichungeu und Ausbrüche aus unserer Irrenanstalt m so uber-

wiegendem Maasse auf die rückfälligen Eigentliumsver-

brecher, dass die zu sonstigen ungesetzlichen Handlimgen und

namentlich auch die zu schwereren Angriffen auf das Leben An-

derer gelangten Banken ihnen gegenüber ganz ausserordentlich

zurücktreten.
j, ^ ^. fi. ,

Von den aus der Anstalt entflohenen melulach bestraiten

Dieben wurden im freien Zustande ein Todtschlag und eine

schwere Körperverletzung begangen. Ausserdem Hessen sich die-

selben eine grössere Anzahl neuer Diebstähle zu Schulden kommen,

was bei der Persönlichkeit dieser, inzwischen aller Subsistenz-

mittel entbehrenden, Individuen nicht Wunder nimmt. Einzelne

derartige, unter günstigen Verhältnissen vielleicht vor neuen

Vergehen zu bewahrende jugendliche Diebe, sind unter dem Ein-

flüsse der Noth, abgeschlossen von jeder Hülfe, rettungslos in

ihre frühere Lebensweise zurückgefallen.

Suchen Avir des Näheren die Gründe zu erforschen, welche

dem schweren Uebelstande der häufigen Ausbrüche zu Grunde

lagen, so ist es erforderlich, die bei letzteren betheiligten 28 In-

dividuen unter den Eigenthumsverbrechern etwas genauer in's

Auge zu fassen.

Von diesen 28 Personen waren weitaus die meisten bereits im

jugendlichen Alter bestraft (manche sind in Zwangserziehung auf-

gewachsen). Die Verurtheilimg traf nämlich unter den 28 nicht

weniger als 20 vor dem 20. und fast ausnahmslos auch schon

vor dem 18. Lebensjahre, so dass also über 70% im jugend-

lichen Alter auf die Bahn des Verbrechens gerathen waren.

Weitere 5 sind zwischen dem 20. und 25. Jahre zum ersten

Male bestraft, und nur bei 3 fällt die erste Verurtheilimg in die

Zeit nach dem 25. Lebensjahre.
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Von diesen iu der Jugend bereits Bestraften hat ein Einziger
nur einmal, sechs liaben zweimal bis zum 20. Lebensjahre Strafe
verbilsst, während bei einem vollen Drittel der Gesammtzahl die
Verurtheilungen vor dem 20. Lebensjahre bereits die Zahl 4
erreichten oder überschritten. Erwägt man noch, dass auch ein
volles Drittel dieser Personen bereits im 20. Jahre, also in rela-
tiv früher Zeit, sich in Irrenanstalts-Pflege befand und
dass ein grosser Theil der Uebrigen in nur wenig höherem Alter
zur Irrenanstalt gelangte, so ergiebt sich folgende beachtenswerthe
Thatsache: Die Ausbrüche aus der Anstalt sind zum weitaus
grössten Theile von jugendlichen Dieben und zwar von solchen
ausgeführt, die in Folge krankhafter Geistesbeschaffenheit
schon frühe, noch vor vollendeter geistiger Entwickelung,
in die Anstalt gekommen waren.

Solche Individuen, die in der Schwäche und Haltlosigkeit
ihres Wesens unter dem Einflüsse höchst ungünstiger Famiüen-
und Umgangs-Verhältnisse verbummeln und zu gewerbsmässigen
Dieben sich entwickeln, sind natiu^gemäss in der Grossstadt Ber-
lin häufiger anzutrelfen, als anderwärts. Es treten daher in einer
hauptsächlich aus ländlicher Bevölkerung sich rekrutirenden An-
stalt, wie z. B. Allenberg (Ostpreussen),*) die gewohnheitsmässigen
Diebe im Vergleiche zu denen in Dalldorf an Zahl ausserordent-
lich gegen die sonst bestraften Kranken zurück. In Dalldorf ver-
halten sich die schwerer etc. Diebstähle und des Raubes Bezichtigten
zu den wegen Mordes und Todtschlages Angeklagten fast wie 9 : 1.

In Allenberg sind die Eaubanfälle (wegen der ganz verschiedenen
Bevölkerungs-Dichtigkeit?) an sich sehr zahlreich; aber selbst wenn
man diese Verbrechen zu den schweren etc. Diebstählen hinzu-

rechnet, stellt sich immer nur ein Verhältniss der Letzteren zu den
Tödtungsverbrechen von etwa 2V2 : 1 heraus. Die einfachen Dieb-
stähle sind dort relativ noch viel seltener vertreten als in der
Berliner Anstalt. Uebrigens wurden auch in Allenberg die Ent-
weichungen und Fluchtversuche von den schwerer Eigenthums-
verbrechen Schuldigen (8 unter 23 Pat.) häufiger unternommen,
als von irgend einer anderen Gruppe, mit Ausnahme der wegen
Körperverletzung vor Gericht Gestellten.**)

Gerade jugendliche Diebe mit intellectuellen und ethischen

Defecten zeigen eine erschreckende Leere des Verständnisses

und des Gefühls für Recht und Anstand, während bei den erst

nach längerem unbescholtenem Lebenswandel Bestraften und geistig

besser Ausgestatteten ein sittlicher Boden zurückgeblieben ist, aiif

dem man in der Anstalt weiter bauen kann.

Ausserdem verlieren die im späteren Lebensalter geistes-

krank Gewordenen z. Th. in Folge der Krankheit die Energie

*) Sommer a. a. 0.

**) Diese Gruppe hat auch bei uns sich stark an den Entweichungen etc.

hetheiligt, s. S. 154 und Tabelle I.
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der Initiative, ja Manche derselben mit graiien Haaren sehen

die Anstalt als einen willkommenen Hafen für ihr durch die

Sttae des Lebens arg zugerichtetes Schifflem an, so dass

ihnen sogar ein etwaiger Versuch der Zurücjtührung m den

freien Zustand nicht immer willkommen ist. Die noch jugend-

lichen Verbrecher dagegen, gewöhnt an Herumtreiben und an Be-

ziehungen zu Prostituirten, streben noch thatendurstig m die

Welt hinaus Sie lassen sich deshalb weit schwerer m der An-

stalt zurückhalten, zumal die ihnen nach dem Vorübergehen von

Erreo-uno-en und Verwirrtheit verbleibende, oft massige geistige

Schwäche die Diebesgewandheit nicht beeinträchtigt. Nach allem

diesen werden wir daher in dem Vorwiegen dieser geistes-

schwachen und jugendlichen Diebe einen der Grunde für die

hier in Dalldorf entstandenen Schwierigkeiten annehmen dm^len.

Einen zweiten Grund erblicke ich in dem schon oben er-

wähnten Umstände, dass eine starke Anhäufung der unsicheren

Kranken auf einem Punkte sich vollziehen musste, ehe Siclier-

heits-Maassregeln in genügendem Umfange getroffen werden

konnten und ehe das Aufsichtspersonal eine Säuberung und

bessere Schulung erfahren hatte. Alte Haftgenossen erneuerten

so ihre Bekanntschaft und rissen andere Kranke durch ihre

systematischen, von einem gewissen Nimbus umgebenen Ent-

weichungsunternehmungen mit. —
_ ^ tt

Aus dem anfänglichen Gelingen der meisten derartigen Ver-

suche aus der Freude an diesen, die Einförmigkeit des Anstalts-

lebens unterbrechenden Vorfällen und aus persönlicher Eitelkeit

entwickelte sich eine Art von Ausbruchssport.

Ausser den beiden bisher berührten Punkten, der Eigen-

thümlichkeit eines grossen Theiles der häufig bestraften Kranken

und der dichten Zusammendrängung dieser Personen, waren für

die Häufigkeit der Entweichungen noch andere Umstände von

Bedeutung.
, ^ . . -,

Die unmittelbare Nähe Berlins übt auf viele der oben er-

wähnten jugendlichen Verbrecher begreiflicherweise eine ganz

besondere Anziehungskraft aus. Ueberdies aber begünstigt sie

die enge Verbindung durch häufige, schwer zu überwachende

Besuche, veranlasst entsprechende Zusteckungen aller Art und

vor Allem die persönliche Bekanntschaft der Wärter mit den

Angehörigen, welche das Personal üblen Einflüssen aller Art

nui^zu sehr aussetzt. Namentlich der letztere, früher sehr be-

denklich gewordene Umstand trat bei uns naturgemäss ganz

anders in den Vordergrund, als in den Provinz.-Irrenanstalten,

welche von dem Wohnorte der grossen Mehrzahl der (bis dahin

nicht mit einander bekannten) Insassen weit entfernt liegen.

Ferner ist noch der relativ rasche Wechsel der Kranken in

unserer Anstalt zu erwähnen. Die nicht bestraften Kranken

verlassen dieselbe z. Th. nach nicht zu langer Zeit; in dem

Vorleben der öfter bestraften Kranken jedoch muss in vielen
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Fällen ein Hinderniss für deren EntlasKung gefunden werden.
So gerathen Letztere bei längerem Aufentlialte, wenn die gleich-
zeitig mit ihnen zur Anstalt Gelangten inzwischen mehr und
melir in das Aussenleben zurückgekehrt sind, begreiflicherweise in
grossen Missmuth. Sie fangen an, namentlich wenn sie nicht
aus Strafanstalten eingetreten sind, oder wenn sie über die Dauer
der Strafzeit hinaus in der Anstalt zurückbelialten werden, sich
energisch darüber zu beschweren, dass andere Personen, deren ver-
haltnissmässig auffälligere Krankheitszeichen sie nicht selten ganz
richtig hervorheben, entlassen würden, während sie selbst, trotz be-
friedigender Haltung und Beschäftigung, in der Anstalt verbleiben
müssten, und versuchen dann auch gewöhnlich bald zu entkommen.

Die hier geschilderten Verhältnisse sind z. Th. unserer
Anstalt eigenthümlich, und wir können deshalb das durch sie
bedingte Maass von Unzuträglichkeiten in keiner Weise bei allen
übrigen Irrenanstalten voraussetzen.*)

Alle diese Erfalmmgen sind nicht ohne Nutzen für uns ge-
blieben, und es wird nunmehr kurz zu berichten sein, in welcher Art
wir versuchten, der uns gewordenen Aufgabe gerecht zu werden,
und in welchem Umfange uns dies bisher gelungen ist.

Durch entsprechende bauliche Einrichtungen in dem
oben erwähnten Anstaltsgebäude und durch eine gründliche Verän-
derung des Dienstes in demselben, bestrebten wir uns, — wie ich

gleich hier im Voraus bemerken will, nicht ohne Erfolg — eine Be-
seitigung der entstandenen Unzuträgiichkeiten herbeizuführen. Wir
schufen so eine besondere Abtheilung, welche wohl mit einem als

specielle Form für die Unterbringung irrer Verbrecher erwähnten
s. g. „Annex an eine Irrenanstalt" den Vergleich gestattet. Die
Einrichtung und der mehrjährige Betrieb einer solchen Abtheilung
hat es mir also ermöglicht, über diese theoretisch oft genannte,
in der Praxis in wesentlichem Umfange aber noch nicht erprobte

Art der Unterbringung einigermassen ein Urtheil zu gewinnen.
Der festere Abschluss durch ,Erhöhung der Mauer, Sicherung

der Fenster und Tliüren hatte alsbald den guten Erfolg, dass

der fortwährende Anreiz zu Entweichungen bei einem grossen

Theile der Kranken zurücktrat und grössere Stetigkeit und Be-
ruhigung sich zeigte.

Das im Verhältnisse zur Durchschnittszahl in der Anstalt

auf das Dreifache erhöhte Wartepersonal gewann eine grössere

Sicherheit des Auftretens. Der Brauchbarkeit des Personals,
als des nächst der persönlichen ärztlichen Einwirkung am Un-
mittelbarsten eingreifenden Faktors, wurde natürlich die mög-
lichste Sorgfalt gewidmet. Wir legten deshalb namentlich auf

die Ueberwachung und unausgesetzte Anleitung der Wärter durch

*) Die Entweichungen fehlten auch bei den Frauen, zumeist Diebinnen,

nicht, waren jedoch, jiamentlich wegen des Fehlens eines planmässigen Zu-

sammenwirkens, meist von geringer Bedeutung.
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Unterbeamte der Anstalt, deren StelUmg so günstig ^l^ /^ög-li^^i

gestaltet wurde, ein Hauptgewicht. Die

schalFenen Stellungen gelang es, — nach mehrfach gescheitelten

anderen Versuchen - aus dem Oberwartpersonale der An-

qtalt befriedigend zu besetzen.
^

Vor allen Dingen musste bei dem Wartpersonale durch Be-

lelmmg und Beispiel ein genügendes Verständniss für die Eigen-

heiten dieser lü-anken erweckt werden, damit neben der Gewäh-

rung einer sicheren Aufsicht auch der wohlthätige Emfluss des

Anstaltslebens zur Geltung gebracht werden konnte.

Selbstverständlich war hierbei die Forderung passender Be-

schäftio-ung in erster Linie zu befriedigen. So wurden von mir,

neben eiSer in diesem Gebäude schon bestehenden Cigarren-Werk-

stätte fünf weitere kleine Werkstätten füi- Schneider, Schuh-

mache'r, Buchbinder, Tapeziere und Bürstenmacher eingerichtet.

Dabei war die Beschäftigung in kleinen Gruppen (von nicht mehr

als 3 oder 4 Kranken), sowie die Auswahl der bei jeder Betheiligten

unsere besondere Aufgabe. Eine gewisse Nachgiebigkeit m der

Wahl und Nachsicht in der Ausführung der Arbeit war die Be-

dina-ung für die allmählige Gewöhnung dieser oft launigen, imver-

träglichen Personen an Thätigkeit, die jedoch, nachdem ein An-

fang gemacht war, durch die Macht des Beispiels und die eigene

Befriedigung der Kranken gleichmässig fortschritt.

Gewährung kleüier Wünsche, Eegelung der Theilnalime am

Gottesdienste und an den Anstaltsfesten, Verwendung ge-

bildeter Kräfte (Lehrer) bei der Fürsorge für eine ang-emessene

Abwechselung durch anregende Unterhaltmig, Lektüre, Spiel und

Musik konnte sich an die Beschäftigung passend anschliessen.

So o-elang es, bei einem grossen Theile dieser Kranken eine

Bessmmg ihres Verhaltens zu erzielen. Nur bei wenigen, meist

weo-en fe'ststehender Verfolgungsideeen unzugänglichen Personen

sind wir fast ausschliesslich auf die Sicherungs -Massregeln be-

schränkt geblieben.

Um den üblen Einfluss von Hetzereien rechtzeitig zu er-

kennen und zu unterdrücken, wurden nicht nur die zu gemeinsamen

Mahlzeiten, Unterhaltung etc. bestimmten Gruppen sehr viel kiemer

als sonst irgendwo in der Anstalt gebildet, sondern auch der

richtigen Vertheilung auf möglichst viele Schlafräume eine be-

sondere Beachtung gewidmet. Eine grössere Anzahl der Kranken

schläft in Einzelräumen. Auch während des Tages mussten wir nicht

selten Einige in möglichst freundlichen Einzelzimmern für längere

Zeit von dem Verkehre mit Anderen abschliessen. Hierbei suchten

wir durch vermehrte Zuwendung von Unterhaltungsstolf, namentlich

durch Gewährung der Möglichkeit, mit zuverlässigen Wärtern

oder einzelnen ausgesuchten Kranken zu verkehren, zu spielen,

oder sich im Garten zu ergehen, den misslichen Folgen einer

übertriebenen Einsamkeit zu begegnen.

In dieser Weise haben sich die hiesigenVerhältnisse zum Bessern
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verändert, und es ist uns insbesondere in letzter Zeit gelungen Aus-
sclireitungen zu verhüten. Aus dem festen Gebäude selbst sind seit
mehr als Jahresfrist Entweicliungen nicht mehr geglückt *) und ist
insofern sowohl das Interesse der öffentlichen Sicherheit,' als auch
das der Kranken selbst gewahrt. Ausserdem aber können wii-
einen grösseren Theil der zahlreichen, neu eintretenden oft Be-
straften jetzt, nach genügender Absonderung der Hauptanstifter zu
li^ntweichungen, in den gewöhnlichen Anstalts-Eäumen belassen.

_

Ist nun auch bei einem Theile der bisher schärfer zu beauf-
sichtigenden Männer infolge unserer besonderen Fürsorge eine Ab-
nahme der Neigung zu Entweichungen eingetreten und überhaupt
eine verhältnissmässige Zuverlässigkeit gewonnen worden, so kann
man bei dem weiteren Bestreben, derartige Personen allmählig
auch an ein gewisses Mass von Freiheit wieder zu gewöhnen, doch
stets nur Schritt für Schritt vorgehen.

'

Zu unserer Genugthuung jedoch waren wir im Stande, von
den wegen Eigenthumsdelicten oft bestraften Kranken der festeren
Abtheilung im Jahre 1886/87 (ohne Berücksichtigung von 2 in
die Stratliaft zurückkehrenden) 4, zum Theil nach langem An-
staltsaufenthalte, zu entlassen und 7 zunächst aus der strengeren
Aufsicht in die übrigen Abtheilimgen der Anstalt zu verlegen,
ohne Schaden zu veranlassen.

Eine vollkommene Herstellung der zur Irrenanstalt kom-
menden oft bestraften Diebe ist nach dem früher Angeführten
nicht häufig zu erwarten, und bei der Entlassung Gebesserter
mahnen die fast regelmässig ungünstigen Vermögens-, Erwerbs-
und Familienverhältnisse zu besonderer Vorsicht. Indessen ist

unser Bestreben', die beiden hauptsächlichsten Ursachen der
Fortsetzung einer verbrecherischen Thätigkeit die Noth imd
die schlechte Gesellschaft, möglichst fern zu halten, insofern er-
folgreich gewesen, als keiner der unter Zustimmung der Behörden
entlassenen Kranken bis jetzt rückfällig geworden ist.**)

Wir können somit, obgleich unsere Einrichtungen erst seit

Jalii-esfrist abgeschlossen sind, uns dahin aussprechen, dass die
hier getroffenen besonderen Vorrichtungen geeignet sind, die
durch oft bestrafte Kranke in Irrenanstalten entstehen-
den Störungen, unter vollkommener Rücksichtnahme auf den
Krankheitszustand dieser Personen, möglichst zu beschränken.

Schon oben erwähnte ich, dass alle baulichen Einrichtungen
erst nachträglich getroffen werden konnten. Sicherlich wüi'de
ein von vornherein für derartige Kranke bestimmtes Gebäude sich

*) Einer der dort untergebrachten Kranken ist bei Gelegenheit einer Fest-
lichkeit, ein anderer bei einer Arbeit, also aus anderenRäumen entwichen. Von den
in der übrigen Irrenabtheilung verpflegten 250 bis 260 Männern sind in dem-
selben Zeitraum nur 12 vom Felde oder aus den Werkstätten entlaufen. (Von den
wegen Eigenthumsvergehen Bestraften befand sich darmiter nur Eijier.) Mit Rück-
sicht auf die grosse Zahl der im Freien Beschäftigten und auf die unmittelbare
Nähe Berlins ist diese Zahl der Entweichungen als gering zu bezeichnen. —

**) Wiederaufnahmen wegen ungünstiger äusserer Verhältnisse haben statt-

gefunden.
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noch viel zweckmässiger herstellen lassen. Vermeidung aller

Ecken und Winkel in dem wolilbeleucliteten Hause, passende

Anordnung der leicht zu tiberwachenden Eingänge, Werkstätten,

Zellen, Closets, genügende Anzahl von Einzel-Schlafzimmern und
freundlich eingerichteten Einzel-Tagesräumen, dabei zur Beschäf-

tignng im Freien (Blumen- und Gremüsezucht) geeignete Gärten neben
ziu' Erholung für Einzelne bestimmten, kleineren mit Anlagen
versehenen Höfen würden nothwendig sein.

Ohne derartige, für die grosse Menge der übrigen Kranken
nicht erforderliche, Einrichtungen würde allerdings nach unseren
Erfahrungen die zweckmässige Behandlung einer so grossen Zahl
irrer Verbrecher, wie sie sich bei uns zusammenfand, und der
für einzelne sehr rohe Individuen nötliige Abschluss von den un-
bestraften nicht nur, sondern auch von den anderen oft bestraften

Kranken, nicht durchführbar sein. Wenn aber, wie wahr-
scheinlich, in anderen Irrenanstalten solche üebelstände nicht

in gleichem Masse wie in Dalldorf hervortreten, so lässt sich

das Bedürfniss der Einrichtung derartiger Abtheilungen nicht

ohne Weiteres allgemein voraussetzen.

Sander glaubt nun durch Unterbringung irrer Verbrecher
in der bezw. in Verbindung mit der in jeder Irrenanstalt vor-
handenen Abtheilung für störende und gefährliche Kranke allen
Schwierigkeiten begegnen zu können.*) Dem gegenüber möchte
jedoch nach meinen Erfahrungen die Einrichtung einer besonderen
Abtheilung in vieler Hinsicht den Vorzug verdienen. Ab-
theilungen für Störende, die auch fast stets solche für Unruhige
sind und deshalb, wenn überhaupt erforderlich, möglichst be-
schränkt gehalten werden müssen, erscheinen, abgesehen etwa von
der rein mechanischen Erschwerung der Eutweichungen, zur
erfolgreichen Behandlung gerade der hier in Betracht kommenden
Kranken wenig geeignet.

So lange dieselben in Folge ihrer Geistesstörung etwa ver-
wirrt und unruhig sind, können sie freilich in einer Abtheilung
für Unruhige verbleiben. Während dieses Zeitraumes aber stören
sie im Allgemeinen in keiner anderen Weise als die übrigen in
solche Zustände verfallenen Kranken. Die Schwierigkeiten beginnen
erst, wenn die irren Verbrecher äusserlich geordnet sind, nun
ihre Zurückhaltung in der Anstalt schwer empfinden und sich der-
selben zu entziehen suchen. Deshalb sie in die Nähe von lauten
Kranken zu bringen, bleibt bei aller angewandten Mühe für zweck-
mässige Absonderung ein Notlibehelf. Die eingehende Behand-
lung in einer beson deren, sowohl sicheren, als in der beschriebenen
Weise für Beschäftigung etc. eingerichteten Abtheilung ist zweifel-

)
A. a. 0. S. 370 u. f. „nnter einer vielleicht kaum erheblichen Ver-

stärkung der mechanischen Mittel der Detention, als sie jetzt noch in manchen
Anstalten, selbst bei ruhigen und harmlosen Kranken, in Gebrauch eezoeen
wird.« (S. 375). ^ ^

Mo eil, Ueber Irre Verbrecher. ii
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los vorzuziehen. Deshalb sclieint es geratlien anstatt die betr.

Kranken auf alle vorhandenen Anstalten zu vertheilen, diejenigen,

deren Zurückhaltung dort nur auf Kosten der vom irrenärztlichen

Standpunkte aus nothwendigen Massregeln (Beschäftigung und

Aehnl.) geschehen kann, in einer besonders eingerichteten Ab-

theilung einer b e stimmten Anstalt unterzubringen. Unter schar-

fer Individualisirung und fortlaufender eingehender Beobachtung

könnte man diese Leute alsdann auch an den Anregungen, wie

sie eine grosse Anstalt bietet, Theil nehmen und namentUch probe-

weise grössere Freiheit gemessen lassen. In diese Abtheilung

einer Irrenanstalt könnten neben irren Verbrecliern im engeren

Sinne, auch verbrecherische Irre oder dauernd ungewöhnlich ge-

fährliche Kranke ohne Weiteres aufgenommen werden.

Selbstverständlich würden die Kosten der Einrichtung und des

Betriebes einer solchen Abtheilung die sonst für Irrenanstalten er-

forderlichen Aufwendungen überschreiten.*) Indessen scheint mir

o-egenüber einer Zersplitterung der für die sichere Unterbringung

und passende Behandlung unumgänglichen Mittel auf alle IiTen-

anstalten, immer das Vorhandensein einer gewissen Anzahl der-

artio-er Personen in denselben vorausgesetzt, auch vom finanziellen

Staiidpunkte aus die Einrichtung einer solchen Abtheilung tur

die Kranken mehrerer Anstalten vortheilhaft.*')

Treten wir jetzt der Frage, ob eigene Anstalten fm^ irre

Verbrecher, ob Abtheilungen an Strafanstalten, ob Verbringung

dieser Kranken in gewöhnliche Irrenanstalten, bezw., wenn

nothwendig, in die Sicherheitsabtheilung einer bestimmten IiTen-

anstalt vorzuziehen sei, im Hinblicke auf die bishengen Ein-

richtungen näher, so scheint in Deutschland, abweichend von

den auswärtigen Staaten, im Allgemeinen (eine Ausnahme wurde

Waldhefm machen, s. S.'l49) an der Aufnahme sog. verbrecheri-

scher Geisteskranker in die gewöhnlichen Irrenanstalten fest-

gehalten zu werden. Nur für sog. Verbrecher-Natuijn halten

manche Aerzte, auch wenn die Geistesstörung wälirend der Unter-

Smn- oder Während der Freiheit zu Tage tritt, die Aufnahme

in die Irrenabtheilnng eines Invaliden-Gefängnisses für angezeigt

^Gegen die Einrichtung von Special-Anstalten für irre Ver-

brecher wird geltend gemacht, dass dadurch die Irrenanstalten

^^WrrB^oadmoor betragen die Dui-chschnittskosten viel mehr als in einer

^ «rBraorSerU.er VevWlltm^sc. war, für etwa 2';. ier Mita.Br ein

Gruppen am besten unterzubringen.
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doch nicht von allen störenden Elementen oder wenigstens niclit

auf die Daner entlastet würden, dass andererseits ein Theil der

irren Sträflinge ganz unnöthigerweise in eine solche Anstalt ge-

bracht würde*) sowie dass die Anhäufimg bestrafter Kranker,

namentlich wegen des üblen Einflusses der schlechten Elemente

auf die mehr G-leichgültigen, zu vermeiden sei.

Die Annexe der Strafanstalten finden in ihrer bisherigen

Gestaltung weder bei den Aerzten noch bei den Strafanstalts-

Beamten Billigung.

Von den letzteren haben sich Eichrodt und Eckert bereits

früher auf Grund ihrer Erfahrungen dagegen ausgesprochen und
selbstständige, einem Arzte unterstellte Anstalten empfohlen.**)

Aehnlich äusserte sich der zu einem ärztlichen Urtheile über

eine solche Abtheilung besonders berufene Gutsch.***) Knecht
hebt namenlich die Kleinheit, die UnVollkommenheit der Grup-

pirung, den Mangel an Beschäftigung, Zerstreuung und den
principiellen Uebelstand der Verbindung mit den jetzigen Straf-

anstalten hervor und bevorzugt deshalb Abtheilungen bei Irren-

Siechenanstalten.f) Zur Fernhaltnng irre gewordener Verbrecher

von der Irrenanstalt über die Strafzeit hinaus oder gar zur Auf-

nahme verbrecherischer Geisteskranker (von nach § 51 Str.-G.-B.,

NichtVerbrechern) oder in der Untersuchung erkrankter Per-

sonen in eine Strafanstalts- Abtlieilung wäre ausserdem
nicht nur eine vollständige Aenderung unserer jetzigen Bestim-
mungen, sondern auch ein Aufgeben unserer Rechtsanschauung
nothwendig.ff)

Soll es nun bei den bisherigen Grundsätzen der Aufnahme
der irren Verbrecher und der verbrecherischen Geisteskranken
in die Irrenanstalten bleiben? Vieles spricht dafür.

*) Der französ. Gesetzentwurf gestattet, Personen, welche ihren äusseren
Verhältnissen nach in die Special- Anstalt für irre Verbrecher gehören, auf
motivirten Antrag des Arztes in die Departements-Asyle überzuführen.

**) Blätter f. Gfk. 1876. S. 24.
***) Daselbst. 1883. Bd. 17, S. 200.

t) Zeitschr. f. Psych. Bd. 37, S. 145. Auch die neueste Aeusserung aus
den Reihen der Strafanstalts-Beamten von Krohne (daselbst, Bd. 42, S. 536
Abdruck des in der Sitzung des nordwestdeutschen Vereins für Gefängnisswesen
am 30. Mai 1885 zu Hildesheim gehaltenen Referats) spricht sich gegen Ii-ren-

stationen an Strafanstalten aus, bei denen Conflikte, welche die Ordnung und
die Zwecke beider Anstalten in Frage stellen würden, zu erwarten seien.

tt) Ohne solche Aenderung wäre die angestrebte Entlastung der Irren-
Anstalten allerdings nur eine beschränkte. Von den 28 oben erwähnten, durch
die Neigung zu Entweichungen besonders schwierigen Gewohnheitsverbrechern
Dalldorfs wenigstens kam nur der kleinere Theil aus der Strafliaft. — Von
181 in der In-enabtheilung des Hilfs-Gofängnisses Bruchsal Aufgenommenen
(worunter 84 beim Strafantritte mit ganz entschiedener Anlage, 20 mit bereits
entwickelter Geisteskrankheit Behaftete waren), gingen 16 in die Strafanstalt
zurück; behn Strafende, bis wohin die 16 und alle Uebrigen behalten wurden,
waren 19 zur Entlassung untauglich, wovon dann 15 noch in Irrenanstalten
kamen. Gutsch, Bl. f. Gfk. 17, S. 197.

11*
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Eine Aeuderimg der Gesetzgebung, die Vorbedingung lur die

Unterbringung auch von „verbreclierisclien Irren' in Strafanstalts-

annexen, fiele weg; die im Einzelfalle bisweilen grosse Schwierig-

keit der Unterscheidung der verbr. Irren und der iiTen Verbr.,

bei welchen der Arzt manche oft Bestrafte und aus der Strafhaft

der Anstalt zugehende Verbrecher als zweifellos von jeher oder

seit langer Zeit krank betrachten muss, wiü^de sich weniger

geltend machen. Gegen die durch Aufnahme der erkranliten Ge-

tvolmheitsVerbrecher entstehenden Schwierigkeiten könnten in dem

dargelegten Sinne, soweit nöthig, Vorkehrungen bei einzelnen

bestehenden oder den neu zu errichtenden Anstalten mit Erfolg

getroifen werden.

Ehe wir uns jedoch in dieser Hinsiclit näher aussprechen, sei

nochmals daraufhingewiesen, dass unter allen Umständen für liegend

welche Besserung der jetzigen Zustände in Bezug auf geistes-

kranke Sträflinge eine umfassendere und wirksamere

Thätigkeit der Strafanstaltsärzte die Grundlage bilden

muss. °Mit Recht sagt ein hervorragender Gefängnissarzt, dass

bei genauerer Orientirung des Arztes die Geistesstörung bei so

manchem Individuum verhütet, jedenfalls aber nicht verkannt, pro-

vocirt oder im verderblichen Fortschreiten begünstigt Avlirde.*)

Die Klagen über die unzureichende Stellung der Aerzte und den

Mangel an Hilfsmitteln für Beobachtung und Behandlung sind

bekannt.**) Von 70 Strafanstaltsärzten in Preussen im Jahre 1879

waren 63 nebenamtlich angestellt.

Die englischen Einrichtungen scheinen dem Bedürfnisse inso-

fern weit besser zu entsprechen, als in den grösseren Anstalten

ein dui'ch genügendes Gehalt von der Nothwendigkeit der Privat-

praxis ganz befreiter Arzt wohnt. Auch braucht der englische

Gefängnissarzt nicht abzuwarten bis ein Sträfling seiner Uni-

gebung auffällig wird, soll vielmehr sämmtliche Gefangenen ein-

mal wöchentlich sehen, hat gegebenen Falles sofort auf Ab-

weichungen bei denselben hinzuweisen und kann sich _dui-ch seine

unbeschränkte Thätigkeit eine genügende Kenntniss
_

nicht nur von

den einzelnen Sträflingen, sondern von den Principien des Ge-

fängnisswesens überhaupt erwerben. Die Beobachtung der zu langer

Freiheitsstrafe verurtheilten und anscheinend geisteskranken Strat-

linge (Simulation) in der Gefängnissabtheilung zu MiUbank, durch

einen eigens angestellten hervorragenden I^'^narzt findet in

dem Report of the Royal Commissioners lebhafte Billigung. )

Erhöhte psychiatrische Bildung der Gefängnissarzte

ist naturgemäss die nothwendige Bedingung für eine emgi-eifendere

Thätigkeit derselben. Dies ist in Gutachten von Strafaiistaltsarzten

Gefängnisse etc., Berlin 1871, S. 233. Gutsch bemerkt ebenso,

dass e.?ig Dla^S nur gestellt werden ^^önnte., wenn die noch gesunden

Str&flingl Seitens des Anstaltsarztos beobachtet wurden. Bl. f. Gfk. Bd. 17, ^UU.

*) Baer, Vierteljschr. f. ger. Med. Bd. 45, S. 196.

*) Aschrott, a. a, 0. 219. Anm. 3.



Behandlung und Unterbringung geistesgestörter Verbrecher. 160

und in Resolutionen von Congressen oft genug betont worden,

.Ohne solche (Bildung) sind alle Anforderungen illusorisch", sagt

Mendel*) und: „Nicht Special-Anstalten, sondern Special-Aerzte%

schliesst Sander seine Besprechung dieses Gegenstandes. Die

Forderung des letzteren Autors (auf mehrjährige Ausbildung der

Strafanstaltsärzte an Irrenanstalten liingehend) Avird wohl vor-

läufig unerfüllt bleiben. Zum mindesten sollte aber dem Gefängniss-

arzte eine genügende Kenntniss zu Gebote stehen, um auch die

weniger aulfälligeu Aeusserungen veränderter Gemüthsthätigkeit

wahrzunehmen und irgendwie zweifelhafte Fälle der Begut-

achtung durch einen speciell fachmännisch gebildeten, eigens

hierzu angestellten Arzt, vielleicht in der Lazarethabtheilung

einer, für diesen Zweck zu den Strafanstalten mehrerer Provinzen

günstig gelegenen Anstalt überweisen zu können. In diese An-

stalt müssten womöglich auch alle während der Untersuchung in

Bezug auf ihren Geisteszustand zweifelhaft gewordenen aber ver-

urtheilten Personen gelangen. Sonst könnte man für schwierige

Fälle an die — nach den jetzigen Bestimmungen nicht in Frage

kommende — Aufnahme in Irrenanstalten zum Zwecke der Fest-

stellung des Geisteszustandes nach Analogie des wichtigen, aus

einem Antrage Zinns erwachsenen, aber nur für „Angeschuldigte"

geltenden § 81, Str.-P.-O. (unter Beseitigung der bisherigen zeit-

lichen Beobachtungsgrenze von 6 Wochen und der Anhörung des

Vertheidigers) denken.

Möge man nun die Verwerthung fachmännischer Erfahrung

in einer oder der anderen Weise herbeiführen, jedenfalls gewährt

nirr. sie eine genügende Sicherheit der Beurtheilung und die Ver-

meidung von Unklarheit in der Auffassung der Psychosen.

Wenn die früher (S. 136) angeführten Aeusserungen be-

giiindet sind, und wenn die von uns mitgetheilten zahlreichen

Fälle nicht Ausnahmen darstellen, so ist oft Neigung zu

einer ganz einseitigen Berücksichtigung der „noch" erhalten

gebliebenen geistigen Tliätigkeit vorhanden. Eine entsprechende

Würdigung der durch krankhafte Unbeständigkeit und Ungleich-

mässigkeit der gemüthlichen Bewegung bedingten scheinbaren

Launenhaftigkeit, Unbotmässigkeit und Zanksucht, wird, zumal

diese Eigenthümlichkeiten öfter bei Versagung eines Wun-
sches, bei bestimmten Anforderungen etc. hervortreten, ohne

genügende Erfahrung hinsiclitlich des Wesens — auch ganz unbe-

scholtener — Schwachsinniger, Epileptischer u. A. nicht leicht

geM'onnen werden.**) Aber auch die Bedeutung zweifelloser geis-

tiger Abweichungen für die Beurtheilung der Gesammtpersön-
lichkeit wurde öfter nicht genügend erkannt, so dass man sich

*) Vierteljschr. f. ger. Med. 1876. S. 142.
**) Namentlich bei letzteren können plötzlich eintretende und vorüber-

gehende Heftigkeit, Neigung zu fTewaltthätigkoit, zu Diebereien ohne auffal-

lende Krarnpfzustünde bestehen.
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imwillkiii-licli fragt: Was bleibt von Grund und Zweck einer

Strafe übrig, wenn deren Vollziehung gegen Personen fort-

gesetzt wird, die längst entmündigt sein könnten? Wenn auch

au sich eine Unfähigkeit zur Vermögensverwaltung mit straf-

rechtliclier Unzurechnungsfähigkeit sich nicht deckt, erscheint

diese Frage immerhin berechtigt. Eine Strafverbüssung bringt

den Betroffenen zwangsmässig unter Verhältnisse, welche oft

grössere Anforderungen an sein psychisches, namentlich gemüth-

liches, Gleichgewicht stellen, als die gewöhnliche Lebensweise

ausserhalb der Strafanstalt. Die Strafe ist für einen Gesunden

bemessen worden, aber nicht für einen Menschen, welcher ganz

anders durch dieselbe getroffen wird, als vorausgesetzt wurde —
mag auch der Sträfling durch sein Benehmen nicht besonders

auffallen und seine Arbeit zufriedenstellend ausführten.

Andererseits ist es, wenn schon bei Gesunden „die gleiche

Strafe den Einen in alle Tiefen des Elends stürzt und sich füi^

den Anderen zur gesuchten Wohlthat gestaltet" (Streng), ge-

wiss gerade vielen Geisteskranken gleichgültig, ob sie in einer

Strafanstalt oder in einem Irrenhause sitzen, aber dennoch wird

hierdurch die Zurückhaltung der letzteren im Gefängnisse nicht

gerechtfertigt.*)

Freilich glaubt neuerdings Baer, dass die eingehendere

Beobachtung durch einen fachmännisch tüchtig geschulten

Arzt die Zahl der aus dem Gefängnisse in die Irrenanstalt

übersiedelnden Personen sehr erheblich vermehren, und dass

die Physiognomie der Irrenanstalten bei Aufnahme aller der

thatsächlich in den Gefängnissen vorhandenen Geisteskranken

sehr bald eine andere werden würde.**) Indessen möchte diese

Besorgniss, insbesondere bezüglich des in Aussicht gestellten un-

erfreulichen Endergebnisses, doch wohl zu weit gehen.

Zunächst zeigt unsere Erfahrung, dass eine Anzahl schon

früher geisteskranker Individuen, wenn auch die Strafverbüssung

durchgeführt Avtirde, später doch aus der Freiheit oder aus neuer

Untersuchung aufgenommen-werden musste. Auch scheinen gegen-

wärtig der Mehrzahl nach diejenigen geisteskranken Sträflinge

den Irrenanstalten überwiesen zu werden, mit denen ihres Ver-

haltens wegen in den Strafanstalten nicht mehr auszukommen ist.

Danach werden wohl die IiTenanstalten die besonders schwer zu

behandelnden Kranken schon jetzt zum grösseren Theile auf-

nehmen. Diejenigen Geisteskranken aber, welche unter den bisher

bestehenden Verhältnissen in den Strafanstalten gar kerne Auf-

merksamkeit erregen, würden voraussichtlich im Allgemeinen auch

*) In dieser Hinsicht sind manche Auslassungen auf der Versammlung des

nordwestdeutschon Vereins für GetUngnisswesen zu Hildesheim am 30. Mai

1885 von Wichtigkeit, u. A. dass die irren Verbrecher in den Strafanstalten ein-

fach so lange zu belassen seien, bis die .Unmöglichkeit oder Unzulassigkert .

sie länger dort zu behalten, constatirt sei (Ret. m Bl. für Gfk. Bd. 20, S. 331).

**) Viertelischr. f. ger. Med. 1886. II. S. 196.
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der Behandluno- in der L-renanstalt besondere Schwierigkeiten

niclit bereiten" wie ja auch in England soviel ersichtlich, ein

oTOsser Theil der Insassen der lunatic divisions m Bezug aut

Lenksamkeit und Beschäftigungsfähigkeit zu besonderen Klagen

keinen Anlass giebt. Wahrscheinlich wiUxlen, gegenüber dieser

durch Zunahme der Zahl der in die Irrenanstalten Aufzuneh-

menden möglicherweise veranlassten grösseren Miihewaltung,

andererseits manche Kranke in weniger vorgerücktem Stadium,

bezw in o-eringerem Grade durch unrichtige Massnahmen ver-

bittert und verdorben, in die Irrenanstaltspflege gelangen.*)

Immerhin könnte bei vermehi^tem Zuströmen bestrafter Personen

die Frage nach dem Bedürfnisse besonderer Abtheilungen lur

einen gewissen Bruchtheil derselben mit grösserer Bestimmtheit

bejaht werden.

Naturgemäss wird — selbst eine bessere Beachtung abnormer

Geistesbeschaffenheit seitens der Untersuchungsrichter und eine

wesentlich bessere Vorbildung der Gerichtsärzte vorausgesetzt—
im Laufe eines Strafprocesses, der Eegel nach, eine Erforschung

und Klaiiegung des geistigen Lebens eines Angeschuldigten nicht

in dem Umfange eintreten können wie sie durch die dauernde und

systematische Beobachtung Seitens eines sachverständigen Arztes

später in der Strafanstalt zu erzielen ist. Unbedenklich darf

angenommen werden, dass auf diesem Wege in einzelnen Fällen

eine Geistesstörung z. Z. der That des Yerurtheilten nachzu-

weisen sein würde und gemäss Str.-P.-O. § 399 No. 5 Anlass zur

Wiederaufnahme des Verfahrens geben möchte.**)

Man könnte hiernach zu der Anschauung gelangen, sämmt-

liche zu berücksichtigende Interessen seien — abgesehen von den

auf ein besseres Verständniss krankhafter Geistesbeschaffenheit

schon in der Untersuchuug gerichteten Bestrebungen — durch An-

stellung genügend gebildeter und mit vermehrtem Einflüsse aus-

gestatteter Aerzte hinreichend gewahrt. Die Thätigkeit derselben

würde die Erkenntiiiss bereits vor der Verurtheilung bestehender

*) Sander und Richter a. a. 0. S. 363.

**) Bei der Schwierigkeit, welche viele Fälle für die Beurtheilung bieten,

sei erwähnt, dass nach der Meinung bedeutender Juristen (H. Meyer, 01s-

hausen, Rubo, Binding u. A.) die Freisprechung eines Angeschuldigten auf

Gi-und § 51, Str.-G.-B. nicht durch die positive Feststellung der ünzurech-

nungstähigkeit bedingt ist. Dieselbe habe vielmehr schon dann stattzufinden, wenn

der Richter nicht die Ueberzeugung von der fi-eien Willensbestimmung des

Angeklagten bei Begehung der That gewinnen kann, weil, so lange nicht die

Existenz dieses absolut wesentlichen Moments einer strafrechtlichen Schuld

überhaupt feststellbar werde, die Gewissheit fehle, dass eine straftare Handlung

begangen sei. Dcmgemäss würde auch das Bestehen erhebliclier Zweifel
über den normalen Geisteszustand eines Angeschuldigten motivirt darzulegen

sein, um den Richter nicht die nothwendige vollständige Grundlage zur

selbständigen Prüfung zu entziehen.



168 Füiiflur Abschnitt.

Erkrankung und die zweckmässige Beliandlung einer erst während
des Strafvollzuges auftretenden Geistesstörung im Lazaretlie der
Strafanstalt resp. die reclitzeitige Ueberweisung der Kranken an
Irrenanstalten geAvährleisten. Von diesem Gesichtspunkte geht im
Wesentlichen Sander aus, wenn er sagt: „So reduciren sich denn
die Anforderungen, die Avir hei dieser Angelegenheit im Interesse

der Irrenanstalten und der Geisteskranken an den Staat raachen,

auf die Vorbildung der Strafanstaltsärzte in Irrenanstalten."*)

Wir können uns dieser Meinung nicht ohne Weiteres anschliessen.

Für die sclnver geisteskranken Sträflinge Avürde allerdings

auf diese Weise gesorgt sein. Aber eine andere Klasse Ver-
urtheilter erfordert anscheinend Massnahmen, die sich mit

der Ueberführung in eine Irrenanstalt nicht ohne Weiteres decken,

vielmehr eine besondere Berücksiclitigung während des Strafvoll-

zuges darstellen würden. Sowohl in den Verhandlungen der Straf-

anstalts-Beamten als in der sonstigen einschlagenden Litteratur

zeigt sich eine Neigung zur Unterscheidung zwischen „eigentlichen

Geisteskranken" und solchen Personen, welche bald als „Geistes-

kranke leichteren Grades", bald als „Verbrecher mit verminderter

Zurechnungsfähigkeit" oder ähnlich bezeichnet Averden. Wir wollen

hier davon absehen, dass im einzelnen Falle dieser abscliAvächende

Ausdruck anscheinend gar zu leicht auf Leute mit scliAveren und
unheilbaren Krankheitsformen angewandt wird. Ebensowenig soll

auf die Bezeichnungen Gewicht gelegt werden, Avelche in dieser

Hinsicht von Nichtärzten gebraucht Averden, auch Avohl um zu-

gleich einen gewissen scharfen Gegensatz ZAvischen „Geistesstö-

rung" und „ScliAvachsinn" in Bezug auf die Möglichkeit der Straf-

vollstreckung zu begründen**).

Unstreitig aber finden sich die wohlbekannten Uebergangs-

formen zAvischen gesunder und krankhafter Geistesbeschafi'enheit,

welche Avir, analog den Abstufungen in der EntAvickelung und

der funktionellen Leistung der übrigen Kürperorgane, als scliAväch-

liche, oder (vorübergehend) gescliAvächte oder kränldiche psychi-

sche Constitutionen ansehen können, gerade bei den Insassen der

Strafanstalten stark vertreten.***)

Einen ungefähren Anhalt für die ganz genau wohl kaum zu

bestimmende Zahl solcher Personen können Avir aus den Bemer-

kungen erfahrener Strafaustaltsärzte gewinnen. Delbrück ge-

langt zu dem Eesultate, dass von den Zuchthausgefangeneu 5%
geisteskrank seien, und glaubt zugleich, mindestens 1—1 V2% füi'

lange Zeit oder für immer als vollständig unzurechnungsfähig

ansehen zu müssen. EtAA'as höher giebt Gutsch die Zahl der

*) a. a. 0. S. 402.
**) Bl. f. Gfk. Bd. 19, S. 38 u. f.

***) „Wir Winsen Alle, dass sicli unter den Insassen unserer Strafanstalten

>eine nicht geringe Zahl von Personen befindet, deren Geisteszustand kein

normaler ist." Illing, Daselb.st Bd. 19, R. 36,
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schweren Psychosen im Verhältnisse zu den Geistesstörungen der

Strafgefangenen überhaupt an. Doch möge dieses Verhältniss ver-

schieden angenommen werden, sicherlich befindet sich in jeder Straf-

anstalt eine Anzahl von Individuen (in geringem Grade geistig

Schwache, zu psychischen Erkrankungen Geneigte), denen gegen-

über die unbedingte Anwendung der gewöhnlichen Gefängniss-

ordnuug und Gefängnissdisciplin bedenklich erscheint, die aber,

abgesehen von ihren besonderen Verhältnissen (dass sie oft be-

straft sind, die Strafe schlecht vertragen u. s. w.) wegen ihres

Geisteszustandes an sich der Aufnahme in eine Irrenanstalt eben

so wenig bedürfen, wie zahlreiche andere an leichteren oder

schwereren Psychosen leidende, auf freiem Fusse befindliche Per-

sonen.

Baer bemerkt in dieser Hinsicht: Ob alle Geistesgestörten

(Gefangenen) in die gewöhnlichen Irrenanstalten geschickt werden

können, und ob in den meisten Fällen auch frühzeitig genug,

„möchte mindestens sehr zweifelhaft sein"*), und spricht weiter

von solchen Personen, die „aus prophylaktischen Gründen" der

Gefängnisszucht zu entziehen seien.

Dass aber die Entfernung nicht nur der sog. Geistesgestörten,

sondern auch der sog. Geistesschwachen aus dem gewöhnlichen

Strafvollzuge bisher als wünschenswerth angesehen wurde, ergiebt

sich auch aus vielen anderen Aeusserungen von Sachverständigen.

Krell bemerkt, ob solche Personen unter die Geisteskranken zu

zählen seien oder nicht, in jedem Falle könnten sie nicht nach dem
gewöhnlichen Modus der Strafdisciplin behandelt werden.**) Von
den Aerzten äussert namentlich Gutsch, dass für ihn nicht allein

die entschieden Geisteskranken, sondern alle durch irgend welche
Disposition oder Krankheitsentwickelung Gefährdeten nicht in's

Zuchthaus gehörten.***) Delbrückf) redet in diesem Sinne von
Leuten von „zweifelhafter Beschaffenheit" u. s. w. Der Wunsch,
diese nicht der Aufnahme in eine Irrenanstalt, sondern einer Ver-
änderung des Strafvollzugs, welche für irrenärztliche Grundsätze
und Massnahmen mehr Raum bietet. Bedürftigen aus den Straf-

anstalten zu entfernen, veranlasste bekanntlich Gutsch, ein

Mittelding zwischen Straf- und Irrenanstalt in Vorschlag zu
bringen. Dieser Arzt sprach es wiederholt aus, dass die möglichst
frühzeitige Herausnahme all er Defecten aus dem Strafvollzuge
für ihn die Hauptsache sei. Es scheint sogar, als ob einzelne

Gefängnissbeamte vorzugsweise aus diesem Grunde der sonst

wenig beliebten Verbindung von Irrenstationen mit Strafanstalten

vor anderen vorgeschlagenen Einrichtungen den Vorzug gäben.
Witt billigt Abtheilungen für Geistesschwache an Strafanstalten,

*) Bl. f. Gfk. Bd. 9. S. 159.

*) Daselbst Bd. 17, S. 21.
**) Zeitschr. f. Psych., Bd. .30, S. 401.

t) Bl. f. Gflc, Bd. 17, S. 2:3,
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weil die Aufnahme dieser Personen in Irrenanstalten wohl zu
schwierig sei, und noch ganz neuerdings zieht Baer Anschluss-
stationen an Strafanstalten solchen an Irrenanstalten vor, Aveil

im ersteren Falle die geisteskranken Gefangenen schneller und
leichter in eine ihrem Zustande entsprechende Lage gebracht
werden könnten.*)

Ob diese oft geäusserten Wünsche inzwischen durch anderwei-

tige Massregeln im Gefängnisswesen gegenstandslos geworden
sind, vermag ich nicht zu beurtheilen.**) Zu der bisherigen Ab-
lehnung verschiedener auf Grund derselben bereits gemachter

bestimmter Vorschläge zur Schalfung besonderer Vorkehrungen
für die betreifende Art der Strafgefangenen scheint mir die

Schwierigkeit der praktischen Ausführung dieser Pläne bedeutend

beigetragen zu haben. So lange aber nicht das Bedürfniss in

dieser Hinsicht vollkommen klar gestellt ist, kann m. E. die Frage,

ob die anzustrebende Vorbildung der Strafanstaltsärzte an Irren-

anstalten und die Benutzung letzterer für erkrankte Gefangene

allen Anforderungen in Zukunft genüge, nicht entschieden, also

auch nicht schlechtweg bejaht werden.

Alle in's Einzelne gehenden Vorschläge über Schaffung von

Specialasylen oder Strafanstaltsannexen nach auswärtigen Mustern,

über die Aufnahme zu Untersuchender daselbst und über den

schliesslichen Verbleib der Insassen sind bedeutungslos vor der

endgültigen Beantwortung der Vorfrage: Ist es möglich, im ge-

wöhnlichen Strafvollzuge allein durch vermehrte Thätigkeit

psychiatrisch gebildeter Aerzte — aber ohne Gewährung neuer

Hilfsmittel und Einrichtungen — auch allen Gefangenen mit

beginnenden Psychosen bezw. mit geringen geistigen Ab-

weichungen genügend — nach den Erfahrungen an den schliess-

lich zur Irrenanstalt Gelangenden umfänglicher als bisher —
Rechnung zu tragen?

Zu einer Antwort auf diese Frage erscheint in erster Linie

nicht der Irrenanstaltsarzt, sondern der durch reiche Erfah-

rungen über die Insassen der Strafanstalten im Allgemeinen und

durch irrenärztliche Kenntnisse zum Urtheile befähigte Straf-

anstaltsarzt berufen. Desshalb habe ich geglaubt, deu bisherigen

Aeusserungen im Strafanstaltsdienste erfahrener Männer hier

Raum gewähren zu sollen.

Nur kurz sei hier noch erwogen, ob nicht eine Aenderimg der

Gesetzgebung und zwar die Anerkennung einer sog. geminder-

*) Viertelischr. f. ger. Med., Bd. 45, S. 196.
.

, ^ i
•

**) Die 188Ber Versammlung der Strafanstaltsbeamten sprach sich dahin

aus dass Geisteskranke leichteren Grades und Schwachsinnige in den ,dieser-

halb mit den erforderlichen Vorkehrungen zur Sicherung und Hei-

lung zu versehenden" Lazarethen d er Strafanstalten zu bewahren

seien.
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teu Zurechiiuiig-sfäliigkeit oder vielmehr der in diesem Aus-

druck sich ausprägenden Grundanschauung bei einem Zustande

krankhafter Störung oder Hemmung der GeistesthätigkeU eine

passende Modification des Strafvollzuges für die hetrettenden,

in o-erino-em Grade geistesschwachen oder geistig eigenthümlichen

Angeschuldigten ziu- Folge haben würde. Die Frage, ob gegen-

wärtio- durch die Zuerkennung- mildernder Umstände, welche bei

bestimmten einzelnen Strafthaten zulässig ist, stets eme genügende

Berücksichtigung thatsächlich vorhandener eigentliümlicher psychi-

scher Zustände bei der Strafabmessimg stattfindet, ferner der

principielle Streit, ob der Begriif der Zurechnungsfähigkeit als

des Vermögens zur freien Selbstbestimmung die Aufstellung von

Graden der Ziu-echnungsfähigkeit von selbst verbiete, und endlich

die Schwierigkeit der Festsetzung der geminderten Zurechnungs-

fähigkeit im Verhältnisse zum geistig völlig normalen Zustande,

oder die Berechtigung der Besorgniss, dass vielleicht alsdann in

vielen Fällen zweifeUos ausgesprochener Geistesstörung nur eine

verminderte Zm-echnungsfähigkeit angenommen werden würde, —
alle diese Punkte können hier nicht weiter erörtert werden.

Wenn eine verminderte Zurechnungsfähigkeit als allgemeiner ge-

setzlicher Strafmilderungsgrund angenommen würde, so könnte

freilich die Strafbemessimg*) für einzelne der jetzt dem ge-

wöhnlichen Strafvollzuge unterworfenen geistig Schwächlichen oder

zu Psychosen Geneigten zweckmässiger ausfallen, und namentlich

könnte auch eine sachgemässe Veränderung des Strafvollzuges

für diese Personen sich nützlich erweisen (siehe das S. 147 über das

italienische Gefängniss füi- Verbrecher mit geminderter Zurech-

nimgsfäliigkeit Gesagte). Immerhin würde ein durchgreifender

Einfluss einer solchen Bestimmung bei der Bestrafung geistig

eigenthimilicher Personen nur insofern sich erwarten lassen, als

vielleicht dann während des Gerichtsverfahrens dem Geistes-

zustände z. B. der mässig Schwachsinnigen, bei welchen in der

sehr grossen Mehrzahl unserer Fälle während des gerichtlichen

Verfahrens die Frage nach der Zurechniingsfähigkeit überhaupt
nicht aufgeworfen worden ist, grössere Aufmerksamkeit geschenkt

wüi'de. Ohne sichere Wirkung bliebe diese Aenderung für die vielen

Fälle, wo erst im Strafvollzuge, also nach bereits gefälltem Ur-

theile, die Neigung zu psychischer Erkrankung auftritt.

*) Im § 47 des ersten Entwurfs des Str.-G.-B. für den nordd. Bund war
vorgeschlagen, bei einem Zustande nicht völlig ausgeschlossener, aber beein-
trächtigter freier Willensbestimmung nach den über die Bostrafmig des Ver-

suches aufgestellten Grundsätzen zu erkennen. Statt dessen wäre vielleicht

eine sachgemässe Verwerthung der im § 57 des Str.-G.-B. für die Bestrafung

jugendlicher Angeschuldigter zwischen dem 12. und 18. Jahre, welche bei Be-
gehung der Strafthat die zur Erkenntniss der Strafbarkeit derselben erforder-

liche Einsicht besassen, enthaltenen Festsetzungen in Erwägung zu ziehen.
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Am Schlüsse dieser Aiisfülirungeu über die Fürsorge fiii-

Geisteskranke, welche gesetzwidrige Handlungen begangen haben,
sei es mir gestattet, noch mit einigen Worten auf die Verhütung
von Vorkommnissen dieser Art hinzuweisen.

Da nachweisbar die sehr grosse Mehrzahl der Gesetzesver-
letzungcn von bereits Kranken („verbrecherischen Irren"), und
zwar zumeist als Ausfluss der Erkrankung, begangen wird, so
würde die Prophylaxe des Irreseins in erster Linie auf die

Beseitigung derartiger Ereignisse wirken.

In dieser Hinsicht kommen alle die Umstände in Betracht,

welche die ärztliche Erfahrung als für die Entstehung von Geistes-

krankheiten bedeutungsvoll erkannt hat. Bei der Abhängigkeit
letzterer von körperlichen Schwächezuständen ist die Hebung der
Ernährung und der Körperpflege der Volksmassen, — ja die

Gesammtheit hygienischer Massregeln im weitesten Sinne, sowie
die Förderung des Wohlstandes im Allgemeinen geeignet der

Entstehung von Psychosen vorzubeugen.

Als insbesondere für das Nervensystem gefährlich kommen,
abgesehen von Gemüthserregungen und geistiger Ueberanstreng-

ung, namentlich Vererbung, Syphilis, Kopfverletzungen in Betracht.

Wie mächtig sodann der Alkoholmissbrauch unter den ursächlichen

Momenten hervorragt, ist in den früheren Abschnitten wiederholt

bemerkt worden. Nicht nur direct aufreibend, sondern auch durch

die Degeneration der Nachfolge schädigend, steht der Alkoholismus

als der Hauptfeind der Volksgesundheit im Bereiche des Nerven-

systems vor uns und zeigt namentlich in den Vergehungen gegen die

Person seine unheimliche Wirkung.
Dass geeignete Geistespflege in vielen Fällen vor psychischer

Erkrankung bewahren kann, steht fest. Deshalb liegt dem Arzte

die schöne Aufgabe ob, bei gefährdeten jugendlichen Personen durch

Fernhaltung ungeeigneter Einflüsse bei Erziehung und Ausbildung,

ebenso wie durch Berücksichtigung des „mens sana in corpore sano"

zu nützen. Sodann wird von der Verbreitung irrenärztlicher

Kenntnisse eine bessere Beaufsichtigung der Kranken, eine zweck-

mässigere Anwendung öffentlicher und privater Unterstützung, eine

rechtzeitigere Inanspruchnahme der Anstaltspflege und damit die

Verhütung gesetzwidriger Handlungen zu erwarten sein.

Besondere Aufmerksamkeit aber erregen auch in dieser Hin-

sicht die zu unserer Anstalt gekommenen gewohnheitsmässigen

Eigenthumsverbrecher.

Bei der grösseren Zahl der von jeher geistig abnormen Per-

sonen dieser Klasse (die deshalb auch nicht schlechtweg mit den

„irren Verbrechern" auf eine Stufe gestellt werden konnten), liess

sich das Bestehen einer geistigen Schwäche nachweisen, die je-

doch, weil nur in massigem Grade ausgesprochen und daher

nicht eben auffällig, in einzelnen Fällen erst nach sehr häufiger

Bestrafung, in anderen erst nacli dem Hinzutritte anderweitiger

Geistesstörung bemerkt worden war. Diese Personen kamen der
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c^rosseu Mehrzahl nach in verhältnissmässig- jiig-eudlichem Alter

zur Irrenanstalt tmd fast alle waren in jugendlichem Alter

bereits der Verurtlieiltmg wegen Diebstahls anheimgefallen.

Dem jugendlichen Alter als solchem hat das deutsche Str.-

G.-B. mehrfach Eechnung getragen.

Die wichtigsten Bestimmungen der Gesetzgebung in Bezug auf

jugendliche Uebelthäter sind folgende:

Nach § 55 Str.-G.-B. kann eine bei Begehung der Handlung noch

nicht zwölfjährige Person wegen derselben strafi-echtlich nicht verfolgt

werden. (Bei Geistesstörung ist überhaupt keine strafbare Handlung

vorhanden.)

Die §§ 56 und 57 betreifen Angeklagte zwischen dem zwölf-

ten und achtzehnten Lebensjahre. Voraussetzung einer gericht-

lichen Bestrafung ist hier der festzustellende Besitz der zur Erkenntniss

der Strafbarkeit der Handlung erforderlichen Einsicht zm- Zeit

der Begehung derselben. Der wegen Mangels einer solchen Einsicht Frei-

gesprochene ist dm-ch richterlichen Spruch seiner Familie zu über-

weisen oder in eine Erziehungs- oder Besserungsanstalt zu

verbringen und daselbst nach dem Ermessen der vorgesetzten Ver-

waltungsbehörde (jedoch nicht über das vollendete 20. Lebensjahr) zu

belassen. Wider Angeschuldigte zwischen 12 und 18 Jahren, welche zur

Zeit der strafbaren Handlmig die zur Erkematniss ihrer Strafbai-keit er-

forderliche Einsicht besassen, also verurtheilt werden können, smd be-

stimmte Strafarten unstatthaft, und kann nur auf eine, im Verhältnisse

zm- sonstigen mildere Strafe erkannt werden. Die Freiheitsstrafe ist in be-

sonderen, zur Verbüssung von Strafen jugendlicher Personen bestimmten

Anstalten oder Räumen zu vollziehen. — Nach dem preussischen Gefäng-

nissreglement gemessen die Insassen derselben Belehrung in Religion und

in den Unterrichtsgegenständen der Volksschule, sowie Unterweisung

in Arbeiten im Hinblicke auf ihr späteres Portkommen. — Ausserdem

kommt Str.-G.-B. § 22 (Einzelhaft) sowie §§ 23 und 24 (vorläufige Ent-

lassung mit zulässigem Widerrufe) auch hier in Betracht.

Die vorerwähnten Bestimmungen des Str.-G.-B. §§ 56, 57 lassen in

Betreff jugendlicher Angeschuldigter den überwiegenden, auch in den

Motiven hervorgehobenen, Erziehungs- und Besserungszweck, insbeson-

dere das Bestreben erkennen, nachtheihge Einflüsse der Angehörigen und

Fremder fernzuhalten, auf sittliche und intellectuelle Ausbildung liinzu-

wirken und eine Befäliigung zu künftigem redlichen, selbständigen

Erwerb zu erzielen. Deshalb insbesondere scheute man auch ein ausnahms-

weises Eingi-eifen in das Gebiet der Familie nicht. Denselben Grmid-

gedanken verfolgt Str.-G.-B. § 55, insofern der Landesgesetzgebung über-

lassen wh-d, gegen noch nicht zweijährige und deshalb strafrechtlich

nicht verfolgbare Personen die zur Bessei-ung und Beaufsichtigung geeig-

neten Massregeln zu treffen, insbesondere absolut Strafunmündige nach

vorgängigem Beschluss der Vormundschaftsbehörde in einer Erziehungs-

oder Besserungsanstalt unterzubringen.

Von dieser reichsgesetzlichen Ermächtigung hat — neben anderen

deutschen Staaten — Preussen durch Erlass des Gesetzes vom 13. 3. 1878,

betr. die Unterbringung verwahrloster Kinder, mit den Novellen

vom 27. März 1881 und vom 23. Juni 1884 Gebrauch gemacht. Die

Ausführungsbestimmungen gehen, soweit hier wesentlich, daliin:
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Wer nach Vollondung des 6. und vor Vollendung dos 12. Lebens-
jahres eine strafbare Handlung begeht, kann nach entsprechendem
Beschluss dos Vormundschaftsgerichtes von obrigkeitswegen durch den
zuständigen Provinzial- etc. Verband in einer geeigneten Famüie oder in

einer Erziohungs- oder Besserungsanstalt untergebracht werden, wenn die

Unterbringung mit Rücksicht auf die Beschattenheit der strafbaren Hand-
lung, auf die Persönlichkeit der Eltern oder sonstigen Erzieher des Kindes
und auf dessen übrige Lebensverhältnisse zur Verhütung weiterer sittlicher

Verwahrlosung erforderlich ist.

Die Unterbringung darf nicht in Anstalten erfolgen, welche zur

Detention der im § 362 des Strafgesetzbuches bezeichneten Personen (sog.

Correctionshäuser) oder zur Aufnahme von Kranken, Idioten, Landarmen
und Gebrechlichen bestimmt sind, weil die dauernde Verbindiuig mit den
Insassen einer solchen Anstalt die Erreichung des Zwecks der Zwangs-
erziehung gefährden und den Kindern einen ihrem späteren Fortkommen
hinderlichen Makel anheften würde.

Die ursprünglich festgesetzte Altersgrenze des vollendeten 16. Lebens-

jahres erwies sich in der Praxis als zu eng gezogen, indem bis dahin sehr

häufig der Erfolg der Zwangserziehung — namentlich bei Beginne der-

selben in verhältnissmässig vorgerücktem Alter — zu unsicher war, um
die Besorgnisse eines Rückfalls zu beseitigen. Demnach hört jetzt der

Regel nach das Recht der Zwangserziehung mit dem vollendeten 18. Lebens-

jahi-e des Zöglings (abgesehen von dem Beschlüsse früherer Entlassung)

auf ; in aussergewöhnlichen Fällen aber kann das Recht der Zwangserziehung

durch Beschluss des Vormundschaftsgerichtes bis spätestens zur erlangten

Grossjährigkeit (vollendetes 21. Lebensjahr) ausgedehnt werden. (§ 10

und Novelle).

An diese gesetzlichen Bestimmungen erlaube ich mir einige

Bemerkungen anzuknüpfen, die zwar z. Th. meinem nächsten

Ziele ferner liegen, jedoch, weil aus eigenen Erfahrungen hervor-

gegangen, für eine richtigere Beurtheilung und Behandlung einer

bestimmten Klasse von jugendlichen Verbrechern vielleicht einige

Anhaltspunkte bieten mögen. Es handelt sich um die bereits

erwähnten in jugendlichem Alter mehrfach bestraften Diebe

mit leichter G-eistesschwäche, also um diejenigen Personen,

deren Anhäufung, wie im Eingänge dieses Abschnittes bemerkt,

unserer Anstalt die meisten Schwierigkeiten bereitete. Wir sehen,

dass die wiederholten (anfänglich kurzen) Strafen nicht von wei-

teren Diebstählen abgehalten, vielmehr nur die Scheu vor einer

neuen Verurtheilung verringert, den gesetzmässigen Erwerb er-

schwert, ein heuchlerisch verlogenes Benehmen begünstigt und

möglicherweise den Ausbruch acuter Formen von Geistesstörung

auf dem Boden der ursprünglichen massigen Schwäche herbei-

geführt haben. So lange diese Personen eben nicht durch das Auf-

treten von Erregungszuständen auffällig wurden, sind sie — nach

dem 18. Jahre ohne Weiteres — verm-theilt, bestraft— stahlen, wur-

den wieder verurtheilt, bestraft u. s. f.

Man könnte sich hierdurch zu dem Zweifel veranlasst sehen,

ob den noch nicht achtzehnjährigen Angeschuldigten g^egenüber

eine sorgfältige Prüfung der in den §§56 und 57 Str.-G.-B. fest-
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gesetzten Becliiiguug der individuellen Strafmimdigkeit wirklich

stattgefunden liabe.

Nach Bessler verneinten die sächsischen Gerichte das Vor-

handensein der zur Erkenntniss der Strafbarkeit erforderlichen

Einsicht imr in 0,25% (!) der Fälle. ,Es scheint fast, als ob dies

(Verneinung der erforderlichen Einsicht) nui' bei einer an Idiotis-

mus grenzenden Beschränktheit der Fall wäre."*)

In gleicher Eichtung bemerkt ein Strafanstaltsgeistlicher,

dass ihm bei einzelnen jungen Sträflingen wirklich Bedenken

entstanden seien, ob sie mit völliger Freiheit des Geistes gehandelt

hätten, und fügt hinzu: ,Der ganze Eindruck, den diese Burschen

machten, war derjenige geistiger Beschränktheit."**)

Für eine zweckmässigere Behandlung solcher schwach-

begabter, dem Diebesgewerbe anheimfallender junger Menschen,

füi' welche § 51 des Str.-G.-B. nicht ohne weiteres zutrifft, und

welche nicht der Irrenanstaltspflege bedürfen, scheinen mir zu-

nächst zwei Punkte von Wichtigkeit: a) die nachträgliche

Anwendung länger dauernder Erziehung auch nach und

trotz der Verurtheilung nach § 57, und b) die Anpassung der

Strafe au die geringe geistige Entwicklung von Angeschuldig-

ten, auch wenn dieselben das achtzehnte Lebensjahr überschritten

haben, also Ausdehnung der Zeit für die sog. individuelle Zu-

rechnungsfähigkeit über den jetzigen Termin liinaus.

Punkt a) würde wohl für viele der in Betracht kommenden

Personen liinfällig werden, wenn vor Gericht der geistigen Ent-

wicklung der jugendlichen Angeklagten stets eine eingehende

Berücksiclitigung zu Theil werden könnte. In vielen Fällen

jedoch wird thatsächlich erst im StrafVollzüge eine richtige An-

schauung gewonnen. Die Sicherheit der Entscheidung über etwaige

geistige Mängel könnte freilich, wie unsere Beobachtungen an-

nehmen lassen, durch Mitwirkung gründlich gebildeter Aerzte

noch gesteigert werden.***) Die Eeichsgesetzgebung ordnet aber die

Verbringung von Angeschuldigten zwischen 12 und 18 Jahren in

Besserungsanstalten nur für Freigesprochene an, sodass die

in Gemässheit Str.-G.-B. § 57 Bestraften von der Wohlthat

dieser rein erziehlichen Massnahme ausgeschlossen sind, da die

ausnahmsweise, nach Str.-G.-B. § 362, Abs. 2 gestattete Verbringung

der dort erwähnten Verurtheilten in ein Arbeitshaus den Charak-

ter einer Nebenstrafe trägt. Unzweifelhaft aber würde auf

jugendliche Personen, zumal wenn ihre geistige Entwicklung

hinter dem Durchschnittsgrade ihrer Altersgenossen zurück-

*) Bl. f. Gfk. Bd. 21 S. 163.

**) Wiesner, Daselbst Bd. 10 S. 149.
***) und bei schwereren Graden von Geisteaschwäche ziü- rechtzeitigen

Ueberweisung in die Irrenpflcge führen.
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geblieben ist, eine andauernde, zweckenteprecliende Erzie-
hung weit bedeutenderen EinfiusH üben, als eine — doch meist
nur kurze — Strafliaft.

Empfelilenswerth erscheint deshalb eine Bestimmung, welche
ermöglicht aufgrund des Str.-G-.-B. § 57 Verurtheilte, die sittlich
verwahrlost sind und deren Familie für entsprechende Erziehung
keine Sicherheit bietet, nach theilweiser oder völliger Verbüssung
der Strafzeit, ebenso wie die nach § 56 Freigesprochenen einer
Erziehungs- oder Besserungsanstalt zu überweisen, falls bei ihnen
der Strafvollzug eine geringe geistige Entwicklung wahrnehmen
lässt.

Eine derartige Ermächtigung jugendlichen, sich noch ent-
wickelnden Sträflingen gegenüber möchte weitergehenden Anträgen,
z. B. die Bemessung der Strafzeit überhaupt von der Beobachtung
der Wirkung der angetretenen Strafe im bestimmten Falle ab-
hängig zu machen,*) vorzuziehen sein.**)

Ad b): Ausdehnung der individuellen Strafmündigkeit über
das 18. bis etwa zum 21. Jahre bei nachweisbarem geistigen Zu-
rückbleiben, bemerke ich, dass in dieser Hinsicht v. Kr äfft-Ebing
seine gewichtige Stimme erhoben und mehrfacli***) darauf liin-

gewiesen hat, dass, namentlich unter dem Einflüsse mangelhafter
Erziehung, die sittliche Eeife und die intellectüelle Leistungs-
fähigkeit eines zwanzigjährigen Menschen von geringem geistigen

Entwicklungsvermögen kaum der eines fünfzehnjährigen gleich-

kommen könne.

Eücksichten verwandter Natur scheinen auch bei der Er-
streckung des Rechts zur Zwangserziehung 6- bis 12-jähriger,

strafrechtlich nicht verfolgbarer Kinder bis auf das 21. Lebens-
jahr hinaus nach dem frülier angeführten preussischen G-esetze

massgebend gewesen zu sein.

Auch meine persönlichen Beobachtungen an den zahlreichen

Entwicklungsschwachen unserer Anstalt zeigen, dass hier grade

im Alter von 16 bis 21 Jahren ganz besondere Schwierigkeiten

zu überwinden sind. In diesem Alter nämlich triift mit den

gesteigerten Ansprüchen, welche bei eintretender Pubertät erheb-

lich wachsen, eine noch geringe Erwerbsfähigkeit sowohl, als eine

*) Siehe ausser den älteren Schriften: Kräpelin, Abschaffung des Straf-

masses, Stuttgart 1880, Medem, v. Liszt's und Lilienthal's Zeitschr. Bd. 7,

S. 135, und die Bemerkungen über indeterminate sentences, sowie die Fest-

setzung eines Minimums und Maximums der Strafzeit durch das Gericht (v.

Holtzendorff, Ktaungsfäliigkoit der Freiheitsstrafe) Bl. f. Gfk. Bd. 20 S. 362.

**) In England kann schon bei einer Vorurthoilung noch nicht vierzehn-

jähriger Kinder zu 14 Tagen Gef. auf Unterbringung in eine Reformatory

School als Zusatz strafe erkannt werden, was — nach dem Wortlaute

wenigstens — den Angeklagten ausser wegen des Vergehens noch wegen seiner

Jugend bestrafen heisst. Die einfache Erziehung Hegt nämlich den Industrial

Schools ob, freilich ist neuerdings bei der Middlesex Industrial School diese

scharfe Trennung aufgegeben worden.

üerichtl. Psychopathologie. 2. Aufl. 1881. S. 58,
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in Folge der mangelhaften Klärung und Festigimg vielleicht eben

erst gefasster ethischer und rechtlicher Begriffe noch ungenügende

Widerstandsfähigkeit gegen Antriebe zur Begehung strafbarer

Handlungen zusammen.
Wenn einige jugendliche oft bestrafte Diebe mit massiger

Geistesschwäche nach Schwinden der Zustände von Verwirrtheit,

Sinnestäuschungen etc., welche sie in unsere Anstalt geführt

hatten, imd nach längerer Behandlung daselbst entlassen werden

konnten und vor weiteren gesetzwidrigen Handlungen bewahrt

geblieben sind, so ist meiner Meinung nach neben der Sicherung

vor Noth nnd schlechten Einflüssen auch die mit der Zunahme
des Alters um wenige Jalire verhältnissmässig erheblich ge-

steigerte Einsicht und Besonnenheit liierbei hülfreich gewesen.

Wenn ich vorhin eine Aufnahme in Besserungsanstalten auch

für die gerichtlich bestraften jugendlichen Personen, bezw. auch
für Angeschuldigte von mehr als 18 Jahren, soweit dieselben sich

als yi geringem G-rade schwachsinnig erweisen, angeregt habe,

so wird die Frage entstehen, ob dieselben in eine der schon

bestehenden Anstalten aufgenommen werden können, oder ob
für sie besondere Anstalten nothwendig seien. Ich fühle mich
zu einem entschiedenen Urtheile hierüber nicht berufen, erlaube

mir jedoch darauf hinzuweisen, dass die aus Privatmitteln unter-

haltene, aber staatlich beaufsichtigte Anstalt in Ober-Urbach
(Württemberg) ausser freiwillig eintretenden entlassenen Straf-

gefangenen unter 25 Jahren auch nach § 56 wegen Mangels der
zur Erkenntniss der Strafbarkeit erforderlichen Einsicht Frei-
gesprochene aufnimmt,*) und dass auch Frankreich und Belgien
freigesprochene und bestrafte Jugendliche in denselben Anstalten
unterbringen.**)

Freilich Avürde bei Hinausschiebung der individuellen Straf-

mündigkeit und bei nachträglicher Ueberweisung gerichtlich be-
strafter Jugendlicher an Besserungsanstalten voraussichtlich eine
grössere Zahl von Personen, insbesondere solcher, die über 16 Jahre
alt sind, den betreffenden Anstalten zugehen, als jetzt, wo nach
Krohne die Ueberweisung von 16- bis 18-jälmgen Jugendlichen
zu den Ausnahmen zu zählen scheint.***)

Möglicherweise wäre daher in solchem Falle die innere Ein-
richtung derartiger Anstalten unter Festhaltung des Zweckes der
Erziehung, der Steigerung des Wissens und der Erwerbsfähigkeit,
etwas umzugestalten, speciell eine gewisse Sonderung der Insassen
nach Alter, Charakter, Vorleben derselben anzustreben.

*) Bl. f. Gfk. Bd. 20, S. 377.
**) Franz. Ges. vom 5. 8. 1850: Colonies penitentiaires für zu 6 Monaten

bis zu 2 Jahren "Verurtheilte und für Freigesprochene aber der Correction
üeberwiesene

**•) Bl. f. Gfk. Bd. 20. S. 258.

Mo eil, Ueber Irre Verbrecher. 12
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Die Ueberweisung auf unbestimmte Zeit und eine stets wider-

rufliclie Entlassung möchten für solche Geistesschwächliche in

Erwägung zu ziehen sein.

Bei den nach vollendetem 20. Jahre fiir das Leben ausser-

lialb der Anstalt bezw. in Familienpflege Unfähigen wird wohl
stets ein Grad von Geistesstumpfheit oder Geisteskrankheit vor-

handen sein, welcher die üebernahme in die Irrenpflege rechtfertigt.

Selbstverständlich hätte der Unterricht dieser Schwachbean-

lagten dem Zwecke der Erziehung entsprechend alles später nicht

Verwendbare auszuschliessen, die Theilnahme fiir die Arbeit und

die Erkenntniss von deren Notliwendigkeit zu wecken. Der Ersatz

der bisher vorwiegenden Vorstellungskreise durch nützlichere,

die Hinlenkung der Gefühle und Empfindungen auf angemessenere

Interessen, die Festigung der Selbständigkeit durch allmählige

bewusste Betheiligung des Zöglings an seiner Lage und seinen

Bedürfnissen wäre unter Benutzung der für Schwachsinnige, wie

für lönder wichtigen Mittel der Nachahmung und Gewöhnung
anzustreben.

Bei passender Gliederung einer solchen Anstalt würde, die

Aufnahme etwas älterer, schon bestrafter Jugendlicher besondere

Schwierigkeiten wohl kaum hervorrufen, indem, wie Krell be-

merkt, auch die in § 56 Str.-G.-B. vorgesehenen Erziehungsan-

stalten nach ihren baulichen Einrichtungen und der Tüchtigkeit

ihrer Beamten, ohne den Charakter von Strafgefängnissen anzu-

nehmen, den erforderlichen Schutz gegen Entweichungen bieten.*)

Aus den früher erwähnten, in Dalldorf mit jugendlichen Ver-

brechern gemachten Erfahrungen ein Bedenken hiergegen zu ent-

nehmen, erscheint ungerechtfertigt. Diejenigen Leute, welche bei

uns schwierig zu halten Avaren, hatten schon vielfach wiederholte

Diebstähle begangen und mittlerweile den Zeitpunkt, in welchem

sie erziehlichen Massnahmen wohl noch zugänglich waren, weit

überschritten, als sie unter dem fortwährenden Anreize besonderer

Verhältnisse ihre Entweichungen ins Werk setzten.

Gerade die jetzige Einrichtung unserer Irrenanstalten lehrt,

dass es zur Zurückhaltung der doch unfreiwilligen Insassen vor-

zugsweise eines geordneten und anregenden Innenlebens bedarf.

Der Eindruck, den solch ein grosser, in sich gegliederter Orga-

nismus auf die Einzelnen macht, die Macht des Beispiels und der

Gewöhnung, der erkennbare Charakter steter Fürsorge für das Wohl

der Insassen halten die Kranken in ihrer grossen Mehrzahl von Miss-

brauch der ihnen gewährten Freiheit ab. Wenn weiter sogar zu

langer Strafe verurtheilte Gefangene unter Umständen ohne Getahr

der Entweichung im Freien beschäftigt werden können, so wiu'de

auch für die Behandlung der im allgemeinen noch lenksamen, jugend-

lichen Personen das etwaige Fehlen besonders fester Abschlüsse

*) Bl. f. Gfk. Bd. 21, S. 181.
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in den gewölmliclien Erziehungsanstalten kein iinüberwindliclies

Hindenüss bieten.

Im Uebrigen liegen nähere Erörterungen über die Organi-

sation solcher Anstalten angesichts der ausführlichen Reglements

über die Ausführung des preussischen Gesetzes vom 13. 3. 1878

betr die Unterbringung verwahrloster Kinder, welche entsprechende

Anhaltspunkte bieten,*) und angesichts der eben erwähnten

Erörterungen dieser Angelegenheit durch erfahrene Strafvoll-

zu<^sbeamte ausserhalb des Rahmens dieser kleinen Schrift.

Nur der Hinweis sei noch gestattet, dass die aus der vor-

geschlagenen Berücksichtigimg massig Schwachsinniger durch

strafgesetzliche Massnahmen etwa erwachsenden Schwierigkeiten

bei efner umfassenden Handhabung der Bestimmungen über Zwangs-

erziehung von Kindern zwischen 6 und 12 Jahren wesent-

lich gemindert werden würden.

Unzweifelhaft erweist sich gerade für Schwachbegabte Kinder

die häusliche Erziehung besonders leicht als unzureichend. Hier

mag daran erinnert werden, dass die zwangsweise Unterbringung

von Kindern in eine geeignete Familie oder in eine Erziehungs-

oder Besserungsanstalt auch ohne die Voraussetzung einer ver-

übten strafbaren Handlung (nach §§ 90, 91, 266 des preussischen

AUg. Landr. Tlieil 2, Titel 2) durch das Ausführungsgesetz vom

13. 3. 1878 ausdrücklich unberührt gelassen ist.

Während der Abgeordnete v. Sehen ckendorf in der Sitzung

des preussischen Abgeordneten-Hauses vom 4. 12. 1882 darauf

hinwies, dass sich damals nm^ 1300 Kinder in Zwangserziehung,

davon 900 in Anstalten, befänden, waren am Schlüsse des Be-

richtsjahres 1884/85 nach Angabe der preussischen Grefäng-

nissstatistik 9528 Kinder — ein Zuwachs des Bestandes von

23^6% — in Zwangserziehung und zwar über 9200 in Anstalten.**)

Bei ausgiebiger Benutzung dieser wohlthätigen Massregel

werden sicherlich strafgesetzwidrige Handlungen jugendlicher

Personen, insbesondere auch die Diebstähle schwachbeanlagter

Kinder eine Einschränkung erfahren.***) Bedeutende Erfolge in

dieser Beziehung sollen bereits bei den englischen Reformatory

und Industrial Schools, Privatanstalten unter staatlicher Controlle

und mit staatlichem Zuschuss, zu Tage getreten sein.f)

*) Ygl. d. Commentar v. A. Wiedemann, Berlin 1887, Puttkamer und
Mühlbrecht S. 141 f.

**) Zeit-schr. f. d. gcsammte Strafreclitswiss. von Liszt und Lilienthal
Bd. 7. S. 714. Der Zuwachs des Jahres 1886 betrug nach Zeitungsberichten

1399 gegen das Vorjahr.
***) Nach Kirstein lagen Diebstahl und Helüerei 88 o/o der Fälle der

Zwangserziehung zu Grunde. Bl. f. Gfk. Bd. 18. S. Bd. 422.

t) Die Verminderung des Zuflusses von Jugendlichen (auch in den Refor-

matory und Industrial Schools sind rund 80°/o der Kinder Diebe) whxl aus der

starken Abnahme der Sträflinge unter 24 Jahren seit 1871 und aus der neuer-
<lings bemerklichen Abnahme der Verbrecherzitter überhaupt gefolgert.

12*
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Neben der Ausdehnung der Zwangserziehung ist die Ein-

richtung von Hülfskiassen für schwachbefähigte Kinder an

den Volksschulen, bei entsprechender Organisation*) geeignet, das

Uebel der Begehung von Diebstählen seitens jugendlicher Schwach-

beanlagter durch Vermehrung der Erwerbsfaliigkeit sowohl, als

durch Förderung der ethischen Vorstellungen an einer semer

Wurzeln anzufassen.

Wie bei allen diesen Bestrebungen das Hauptgewicht auf vor-

beugende Massregeln zu legen ist, so sind mit höchster Anerken-

nung die Bemühungen zu begrüssen, den Bestraften bei ihrer

Entlassung liiüfreich beizustehen, insbesondere auch bei uns den

entlassenen Sträflingen in Asylen Anhalt und Grundlage für red-

liches Fortkommen zu gewähren und somit zur \ erhutung von

Eückfällen beizutragen. Gerade jedoch bei schwachbeaiüagten

iugendlichen, in die grossstädtischen Vediältnisse^zurilckkehrenden

Personen scheint eine Ueberweisung an eine Erziehungsanstal ,

wie solche oben angeregt, gegenüber der Unterstützuugsform durch

Vereinsthätigkeit den Vorzug zu verdienen.

Und so sei denn zum Schlüsse dem Wunsche und der Hoft-

nung Ausdruck gegeben, dass es dem fo^^^schmtenden gere^^

Zusammeiiwkken der privaten und Vereinsthätigkeit mit den

heilsamen Massnahmen der staatlichen und communalen Behoiden

auf Grund entsprechender Ausbildung der Gesetzgebung gelingen

möge Verbrechen von jugendlichen, geistig geringbegabten und

vei wkhrlosten Personen im weiteren Umfange, als bisher erreicht

3en zu verhüten und solchergestalt vollkommenere Gerech-

tigkeit zu üben.

*^ Die Hülfsschule mufs die Kinder auch nach dem Austritte ai^

gänglich.

Fürstlich iM-lv. HofbucUdruckerel (F. Mttelaff),





Uebersicht der Entweichungen, k
der 297 mit dem Gesetze in Collision gerathenen Mär

bis 1. April 1886 in Best

Entweichung vom Felde, Gutshofe, Werkstätten oder ar

Ausbruch mit Eröffnung verschlossener Thüren, Durch

Versuch zum Ausbruch dieser Art, der verhindert wui

nach der Zahl der

I.

Betteln,

Arbeits-

scheu etc.

n.

Unfug,
Ruhe-

störung,

Haus-
friedens-

bruch
roft noch
Betteln).

III.

z.Th. ausser

I. und II.

Wider-
stand

gegen die

Staats-

gewalt.

IV.

z.Th. ausser

I. und n.

Körper-

verletzung

Gesanimt-Zahl
der Personen.

Es lEntwßicliüngeii

nalimeii Anslirucli

7or ' Versucle

44 »3 13 18 8

1 2,3 V« 3 16,6 o/„ 1 12Vs''/o 1

1 5,5 0/, 1 12'/2»/0 1

1 8 Vs »/n 2 11 "/o 2

Belei-

digung.

YL

Sittlich-

keits-

vergeher

und Ver

brechen

30

5"-

5"

10"



)rüche und Ausbruchsversuche

IT der Irren-Abtheilung*, welche vom 1. April 1884

Ii und Zugang waren.

(•en unverschlossenen Räumen.

von Gittern, Wänden, Fussböden,

oder wobei die Patienten nicht aus der Anstalt gelangten.

.e I
neiligten Personen.

YII. YIII.

Majestäts-

Belei-

digung.

IX.

Einfaclier

Diebstahl

resp.

Unter-

schlagung.

X.

Wieder-
holte resp.

schwere
Diebstähle

Raub
(ohne Büok-
slcht auf die
geistige Be-
schaffenheit)

13

16,6 0/.

53

5.7 %
3.8 •/„

16

17

9

68

23,5 »/o

25%
13,2 o/o

XI.

z. Theil mit

IX. und X.

Betrug
und nahe-
stehende
Vergehen

13

23 »/o

23 %
7,7 "/a

XII.

Brand-

stiftung.

xin.

Mord
resp.

Todt-

schlag.

•) Einer war Andern behülflicli.



Uebersicht der Entweichungen, Ausbrüche und Ausbruchsversuche
nach der Zahl der Unternehmungen im Verhältnisse zur Zahl der Kraniten.

Tabelle II.

I. Kranke ohne Gesetzesübertretung Im Vorleben über 700.
,,i„„„„

II. Betteln, Dnfag, HauBfrledensbruch, Arbeltsschou, Rauferei, Korperverletzung Be e d gung,

Slttllchieltsvergehungen, Vergohungen Im militärischen Verhältnisse, MajestaUbeletdlgung,

dazu Personen mit einmaligem einfachen Diebstahle resp. Unterschlagungen und (') •^egen

schwerer oder wiederholter Diebstähle Slstlrte resp. Bestrafte, welche nicht als Gewohn-

heitsdiebe zu betrachten, (0) mit einmaligem Betrüge, (4) mit Brandstiftung
:

—o.

III. Gewohnhelts-, resp. gewerbsmässiger Diebstahl, Einbruch, Betrug, Raub
:

dö.

IV. Todtschlag und Mord : V.



Druckfehler-Verzeicliuiss.

Seite 3 Zeile 5 lies: danach statt darnach.

Seite 7 Zeile 3 lies: Kniephänomene statt Kniephänome.

Seite'll Zeile 1 lies: dem statt den.

Seite 19 Zeile 6 lies: faselig statt faselich.

Seite 19 No. 1 Zeile 4 lies: sistirt statt systirt.

Seite 28 No. 3 Zeile 6 lies: mehrmals statt mehremals.

Seite 30 No. 10 Zeile 12 lies: verurt heilt statt verururtheilt.

Seite 33 No. 4 Zeile 11 lies: weinerlich statt weinerlich.

Seite 38 letzte Zeile lies: sowohl wegen des

Seite 42 Zeile 18 lies: Ekstase statt Extase.

Seite 51 Zeile 9 von unten lies: Abgabe statt Angabe.

Seite 61 Zeile 15 von oben lies: Renommage statt Renomage.

Seite 68 No. 39 Zeile 6 lies: befragt statt beragt.

Seite 72 Zeile 30 lies: deutlicher statt deutlichen.

Seite 72 No. 46 Zeile 6 lies: Goldsachen statt Geldsachen.

Seite 76 No. 58 Zeile 3 hes: Auf statt Anf.

Seite 76 Zeile 2 lies: hallucinatorischen statt halluci(?Jaatorisch.

Seite 78 Zeile 19 lies: anscheinend statt anschseinend.

Seite 84 Zeile 1 lies: höherer statt höheren.

Seite 85 No. 12 Zeile 4 lies: öfter statt öfters.

Seite 87 No, 17 Zeile 4 lies: aufgenommen statt angenommen.
Seite 90 Zeile 2 lies: auch statt anch.

Seite 93 Zeile 9 von unten lies: seinem statt seinen.

Seite 94 No. 5 Zeile 2 lies: wider statt wieder.

Seite 94 No. 5 Zeile 21 lies: leugnete statt läugnete.

Seite 102 Zeile 20 lies: Anästhesieen statt Anaesthäsien.

Seite 102 vorletzte Zeile lies: Irrer statt Irre.

Seite 116 Zeile 11 lies: gegenüber derjenigen der

Seite 116 Note, vorletzte Zeile lies: beschuldigt statt bsschuldigt.

Seite 131 Zeile 5 lies: leicht der statt leider.

Seite 134 Zeile 24 lies: entlassen zu werden.
Seile 137 Zeile 19 lies: geworden sind".

Seite 141 Zeile 2 lies: Bei statt Bec.

Seite 141 Zeile 3 lies: mit den statt mit dem.
Seite 141 Zeile 7 lies: Antecedentien statt Andecedentien.
Seite 141 Zeile 8 von unten lies: Angabe statt Angahe.
Seite 143 Zeile 5 von unten lies: ärztlichen statt ärzliciien.

Seite 151 Zeile 26 lies: retentissement statt rötentissement.

Seite 153 Zeile 5 lies: eingebundener statt eingebundenen.
Seite 159 Zeile 12 lies: Beschäftigung statt Beschäftigung.
Seite 167 Note Zeile 12 lies: dem Richter statt den Richter.
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